
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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ZUl!“ erſten Auflage vom Jahr 1790

D. es mir bey dem von andern Behandlungen

ziemlich abweichenden Plan meiner Vorleſungen

über die zum Naturrecht im allgemeinen Sinn zu

rechnenden Wiſſenſchaften, der vielleicht einigen

meiner Leſer ſchon aus meinem 1785. erſchienenen

Verſuch über den Grundſatz des Naturrechts

bekannt iſt, nicht ohne groſse und für die Zuhörer

verdrieſsliche Unbequemlichkeit möglich war, ir

gend eins von den ſchon vorhandenen Lehrbüchern

zum Grunde zu legen, und da das ſchon ſeit fünf

Jahren verſuchte Dictiren der Paragraphen immer lä

ſtiger ward, ſo muſste ich mich zur öffentlichen Be

kanntmachung derſelben entſchlieſsen. DieſerHaupt

bewegungsgrund zu der Herausgabe dieſes Buchs

wird hoffentlich manchem Mangel deſſelben, der bey

noch längerem Durchdenken und Feilen vielleicht

hätte vermieden werden können, zu einiger Ent

ſchuldigung dienen. Ungemein erfreulich würde es

* 2. indeſſen

 



IV Vor y ede

indeſſen für nich ſeyn, wenn unter dem, was etwa

neues oder doch nicht ganz gewöhnliches in dem

ſelben enthalten iſt, vielleicht einigeBehauptungen Von

Philoſophen, Rechtsgelehrten oder Politikern einiger

Aufmerkſamkeit ſollten würdig gefunden werden.

Ich habe, ſo viel möglich, in den Paragraphen

ſelbſt die eigentlichen Lehrſätze, oder die Entwicke

lung des ganzen Syſtems, darzulegen, in den Noten

aber zweckmäſsige und, ſoviel für Vorleſungen er

foderlich iſt, vollſtändige Erläuterungen und Rück

ſichten auf andere Behauptungen, Einwürfe ete.

beyzubringen geſucht und überhaupt darauf geſehen,

daſs nichts einigermaſsen bedeutendes übergangen

werde, was ſonſt in den Vorleſungen über das Natur

recht vorgetragen wird, geſetzt es gehörte auch nach

meiner Ueberzeugung nicht im ſtrengſten Sinne dazu.

Literatur habe ich nur wenig beygebracht, ſo

leicht es mir auch geweſen wäre, eine recht vollzäh

lige aus Meiſter bibliotheca juris naturae, aus

den reichhaltigen Compendien der Herren Höpfner,

Ulrich u. a. herauszuziehen; allein ich ſehe den

Nutzen derſelben bey einem Compendium über dieſe

Wiſſenſchaft nicht recht ein. Wer bloſse Büchertitel

ſucht, der kann ſich in jenen Schriften, die ich des

halb bey dem Abſchnitt von der Literatur der Wiſſen

ſchaft (S. 29. fgg) auch beſonders genannt habe.»

- leicht



- zur erſten Auflage. V

leicht Raths erholen. Dem Anfänger in der Wiſſen

ſchaft können die Büchertitel bloſs allein ohne Ur

theil gar nichts nützen; und ein Urtheil über alle

hinzuzufügen, würde in der That die Vorleſungen

weit über die für ſie beſtimmte Zeit ausdehnen; da

her ich mich bloſs auf die Anführung allgemeiner

und ganz beſonders wichtiger Werke eingeſchränkt

habe. Zu dem kommt noch, daſs Literatur zur

bloſsen gründlichen Erlernung dieſer Wiſſenſchaft an

ſich gar nicht nöthig iſt. Bey poſitiven Wiſſenſchaf

ten muſs man wiſſen, auf welchen Zeugniſſen die

vorgetragenen Sätze beruhen, und da iſt es alfonoth

wendig, oder wenigſtens verdienſtlich, den Anfän

ger gleich auf die Quellen hinzuweiſen. Allein das iſt

ganz anders bey philoſophiſchen Wiſſenſchaften,

wo man bloſs eigner Ueberzeugung, nicht aber den

Zeugniſſen änderer, zu folgen hat.

wenn man freylich zu gleicher Zeit mit einer

vollſtändigen Geſchichte jeder Lehre bekannt gemacht

wird, und alſo zugleich die verſchiedenen Grundſätze

der einzelnen Schriften ſelbſt und ihr Verhältniſs zu

einander erfährt, dann wird Literatur ſehr wichtig.

Allein zu einer ſolchen Geſchichte der einzelnenLeh

ren iſt noch zu wenig vorgearbeitet; ich ſelbſt habe

ſchon viele einzelne Data dazu geſammelt, aber man

kann damit nicht wohl eher ins Publicum, bis ſie ei

XK -
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VI Vorrede zur erſten Auflage.

nigermaſsen vollſtändig iſt. Vielleicht kann ich einmal

bey einer neuen Ausgabe, falls dies Buch dazu kom

men ſollte, einen Verſuch davon liefern. Bey den

Hauptlehren habe ich ſchon jetzt einige Data ange

geben, und werde ſie im mündlichen Vortrage noch

weniger vergeſſen.

Noch giebt man als einen Vortheil der in Com

pendienbeygebrachten Literatur an, daſs derZuhörer

dadurch im Stand geſetzt werde, ſelbſt über das ge

hörte weiter nachzuleſen. Dieſen Vortheil habe ich,

ſo weit er mir Vortheil ſcheint, zu befördern geſucht,

indem ich diejenigen Schriften oder Stellen bey ein

zelnen Materien angeführt habe, deren Behauptungen

ganz, oder doch beynahe ganz, mit den meinigen

übereinſtimmen. Andre zum eignen Nachleſen ohne

weitere Anleitung zu empfehlen, ſcheint mir für den

Anfänger einer ſolchen Wiſſenſchaft, ehe er ganz mit

derſelben bekannt geworden, gar nicht zweckmäſsig.

Jener Abſicht wegen habe ich dann vorzüglich auch

auf die Lehrbücher hieſiger Univerſitäts – Lehrer,

welche mit mir am meiſten übereinſtimmten, ver--

wieſen, um dem Anfänger den ſo nöthigen Zuſam

menhang aller, zumal der angränzenden, Wiſſen

ſchaften recht ſichtbar und geläufig zu machen.

–-SSS
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zur zweyten Aufl age.

A- bey dieſer abermaligen Bearbeitung mei

ner Lehrſätze des Naturrechts habe ich von neuem

die Unannehmlichkeit der Eile fühlen müſſen, zu

der man oft bey Fertigung eines Lehrbuchs theils

durch das eigne Bedürfniſs für ſeine Vorleſungen,

theils durch das (ſonſt freylich ſehr ehrenvolle)

Andringen andrer akademiſchen Lehrer, gezwungen

iſt, die ſich deſſelben etwa bey ihren Vorleſungen

bedienen wollen. So viel ich demnach freylich auch

ſchon vorher ſeit Jahren zu einer neuen Auflage

* 4 vor



VIII Vorrede

vorgearbeitet hatte, und ſo ſehr ich auch mir ſelbſt

bey der Umarbeitung Genüge zu leiſten ſuchte; ſo

muſs ich dieſe neue Auflage doch mit dem Bewuſst

ſeyn ſehr groſser Unvollkommenheiten ins Publikum

ſchicken. Ich habe zwar, ſoviel mir möglich war, -

die Schriften andrer genutzt, von denen mir mehrere

höchſt lehrreich geweſen ſind, und uugemein viele

Veranlaſſungen zum Nachdenken, zu Berichtigun

gen und weitern Ausführungen gegeben haben »

wenn ich auch nur ſehr weniges aus ihnen unverän

dert in meine Darſtellung der Wiſſenſchaft übertra-,

gen habe. Ich bekenne auch dankbar, daſs ich ei-

niges ſelbſt mündlichen Unterredungen mit nahen

und fernen Freunden (z. B. die Veranlaſſung zu der

Rückſicht aufdie vom Staat verſchiedene Geſellſchaft

im Staate § 438. flgg. den Bemerkungen des treff

lichen Publiciſten, Herrn D. und Senator Sieg

m ann's in Leipzig) ſchuldig bin. Der Stoff zu

verbeſſerungen war daher wegen der vielen ſeit kur

ZEIM erſchienenen Schriften aus dieſer Wiſſenſchaft

ſo groſs, daſs daraus eine, wie der Augenſchein

lehrt,



“ zur zweyten Auflage. - IX

lehrt, faſt völlig neu gearbeitete Darſtellung entſte

hen konnte. Dennoch war bey dem allen ein Um

ſtand der gröſsern vollkommenheit, die ich derſel

ben ſonſt zu geben hoffen durfte, im Wege. Die

Hälfte dieſer neuen Auflage war ſchon im vorigen

Sommer gedruckt. Nach dem Abdruck derſelben

erhielt ich noch erſt eine groſse Menge neuer und

bedeutender schriften aus dieſem Fache. Da es

nun zur eignen Belehrung und aus Achtung für das

Publikum nothwendig war, dieſe zu leſen und zu

erwägen; ſo war ich genöthigt, den Druck eine

Zeitlang auszuſetzen; und nun berichtigten und

veränderten theils die aus jenen schriften geſchöpf

ten Belehrungen, theils dadurch veranlaſstes eignes

weiteres Naehdenken und ſelbſt ſchon die Zeit maR

che meiner Vorſtellungsarten, ſo daſs ich genöthigt

ward, noch Verbeſſerungen und Zuſätze in Anſe

hung der erſten Hälfte anzuhängen, die ich nicht

zu überſehen bitte. Meine Darſtellung befriedigt

im Ganzen mich ſelbſt jetzt ſehr und ſcheint mir

ſogar reichen Stoff zu manchen Verbeſſerungen der

- 5 . Darſtel
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Darſtellung und Entwickelung des poſitiven Rechts

zu enthalten; aber vielleicht iſt ſie nicht in allen

Stücken, zumal wegen der in Compendien noth

wendigen Kürze, meinen Leſern ſo klar und ein

leuchtend. Ich hoffe dieſem Mangel durch einige

Ausführungen über einzelne Punkte abzuhelfen,

die ich, ſobald meine Geſchäfte erlauben, vielleicht

in Herrn Profeſſor Niethammer' neuem philo

ſophiſchen Journal erſcheinen laſſen werde.

Inn halt.
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Knecht. S. 182. - -

V. Abtheilung. Familie. S. I85. -

VI. Abtheilung. Religionsgeſellſchaft. S. 185.

zweyter Theil. Allgemeiner Staatsrecht.

I, Hauptſtück. Einleitung.

I. Abſchnitt. Literariſche Vorbereitung. S I95.

II. Abſchnitt. Propolitiſche Einleitung. S. 200.

II. Hauptſtück. Abſolutes allgemeines Staatsrecht.

L. Abſchnitt. Gründung des abſoluten Staatſrecht.

S. 203. - -

Vorerinnerungen. §. 423-426.

Zweck des Staats. § 427-434.

Allgemeiner Wille. § 435.436.

Staat und Geſellſchaft im Staate. § 437-441

Staatsgrundverträge. § 442-445.

Staatsbürger, Oberherren und Unterthanen, Bey

wohner, Staatsvermögen. S. 446 - 45 I.

Grund und Gränze der Rechte im Staat. §. 452-457

Privatmann §. 458.

II. Abſchnitt. Rechte der Oberherren im Staate. S. 218.

Allgemeine Begriffe. § 459-467.

Abtheilung der Staatsgewalt. §. 468.469.

I. nach der Art der Aeuſtrungen. § 470.

Recht der Aufſicht. § 471. 475 - 477.

Recht

-
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Recht der Geſetzgebung. §. 472. 478 - 483.

m=p - Beurtheilung. §. 473. 484.

- - Vollſtreckung. §. 474.485.

II. Nach den Mitteln der Staatsgewalt, §. 486.

Repräſentationsrecht. §. 487.

Recht der Aemter. § 489.

- - Zwangsanſtalten. §.490.

Finanzgewalt. §.491.

II. Nach den Zwecken der Staatsgewalt. §.492.

Aeußre Hoheit. S. 493.

Innre Hoheit. §. 495 - 504.

Polizey. §. 505.

Weſentliche und zufällige Majeſtätsrechte. §.506.

Majeſtätsrecht über Religion. §. 507 - 5 Io.

III. Abſchnitt. Rechte der Unterthanen im Staate.

S. 252.

III. Hauptſtück. Hypothetiſches allgemeines Staatsrecht.

S. 260.

Dritter Theil. Allgemeiner bürgerliches Recht.

I. Abſchnitt. Einleitung. S. 268.

1. Abſchnitt, welche Rechte de Menſchen in Na

turſtande bleiben Rechte des Staatsgenoſſen undwel

che hören auf es zu ſeyn? S. 271. -

UI. Abſchnitt. Welche Rechte des Menſchen im Na

urſtande bleiben unveränderliehe Rechte des Staats

genºſſen und welche ſind durch die Staatsgewalt

abänderlich? S. 273.

TV. Abſchnitt. Welche Rechte des Menſchen in Na

*"ſtande ſind einer Abänderung ſchlechterdings

be
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- bedürftig, um Rechte des Staatsgenoſſen ſeyn zu -

können? S. 285.

Zurechnung. §.599-62I.

Auslegung. § 622-624.

Abtheilung der Verträge. §. 63I -658.

-

Vierter Theil. Allgemeines Völkerrrecht.

I. Abſchnitt. Vorbereitung. S. 316.

II. Abſchnitt. Grundlegung des allgemeinen Völker

rechts. S. 320.

III. Abſchnitt. Urſprüngliche Rechte eines Volks. S.

22.

IV. Abſchnitt. Erworbene Rechte eines Volks. S. 326.

Eigenthum. § 684-695. -

Handlung. §. 699-7oI. - -

Verträge und Geſandte. §.702-725 »

V. Abſchnitt. Art 2. u verletzen. S. 338. *.

VI, Abſchnitt, Art zu ſchützen. S. 338.

Ein



- Einleitung.

I. Vor begriffe. A

- - A.

§» I.

E. Wirkung eines Dinges, in ſofern ſie in den

Kräften deſſelben ihren Grund hat, heiſst in Rück-

ſicht auf daſſelbe eine Handlung (actio.).

§. 2.

Wirkungen einzelner Vermögen eines Dinges

ſind zwar als Handlungen dieſer Vermögen; nicht

aber, wenn dieſe Vermögen nicht das eigentliche

Weſen des Dinges ausmachen, genau genommen

als Handlungen der Dinge ſelbſt anzuſehen.

}

§. 3.

Ein Geſetz (lex) iſt eine allgemeine Regel der

Nothwendigkeit von Handlungen. - - -

Ueber den Begriff von Geſetz f Schmid Verſuch

einer Moralphiloſophie (2te Ausg. Jena 179o ) §.

21-28. und Grundriſs der Moralphiloſophie (Jena

1793 ) S.47-49.

§. 4.

Naturgeſetze ſind allgemeine Regeln der Noth

- A - WCM1“

-
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wendigkeit von dem, was zum Daſeyn eines Dinges

gehört. g

1. Handlungen, deren
Nothwendigkeit dadurch be

ſtimmt iſt, heiſsen (phyſiſch) nothwendige Hand

lungen (actioner neceſſariae).

2. Die Nothwendigkeit der Handlungen nach dieſen

Geſetzen drückt man durch müſſen, die Möglich

keit durch könnenz aus.

§ .

Die Menſchen haben mehrere Vermögen, deren

Wirkungen aber nur auf eine Art nach Naturgeſetzen

da ſind. - - /

Man muſ zu jeder Handlung im Menſchen, welche

von andern der Art nach gänzlich unterſchieden iſt,

auch ein beſonderes Vermögen in der Theorie an

nehmen.

§. 6.

Das Vermögen, ſich mit dem Bewuſstſeyn eig

ner Thätigkeit für die
Wirklichwerdung einer Vor

ſtellung zu beſtimmen, heiſst der Wille (im weite

ren Sinne), die Willkühr (arbitrium).

In dieſer ganzen Einleitung iſt es bloſs um Entwicke

lung der unter dieſen Worten enthaltenen Begriffe

zu thun, ob dieſe Begriffe Realität haben, gehört

noch nicht hieher.
-

A §. 7.

Mit dem Willen ſteht in genaueſter Verbindung
-

das Vermögen der Antriebe für den Willen (dasVer

-

II1O
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mögen, einer Vorſtellung die Eigenſchaft eines Be

ſtimmungsgrundes für den Willen zu geben – das

Begehrungsvermögen im engern Sinne, (das Ver

mögen der Triebe).

1. Eine Handlung deſſelben heiſst ein Begehren.

2. Zweck iſt der Gegenſtand einer Vorſtellung, ſo

fern die letztere als die Urſache von dem erſtern

angeſehen wird. – Ein Antrieb iſt ein Zweck, ſo

fern er dem Gemüth vorgeſtellt wird, eine den

Willen beſtimmende Vorſtellung. Schmid Ver

ſuch §. 277, vergl. 28t.

3. Die begehrende Kraft (das Vermögen in einer

Subſtanz gedacht) heiſst der Trieb.

§. 8.

Die Handlungen des Willens oder der Willkühr

heiſsen Willensbeſtimmungen, willkührliche Hand

lungen im weitern Sinne (actioner voluntariae).

Sie heiſsen auch Handlungen des Menſchen im engern

Sinne; denn bey denſelben tritt das Bewuſstſeyn

der Thätigkeit des Menſchen (nicht eines einzelnen

menſchlichen Vermögens § 2 ) ein.

- § 9. -

Jedes Begehren iſt an ſich unwillkührlich; es

kann aber vom Willen als Beſtimmungsgrund für

denſelben (wirklicher Antrieb) ſelbſtthätig entweder

angenommen oder abgewieſen werden. Wird es

angenommen, ſo wird das unwillkührliche Begeh

ren ein willkührlicher, ein Wollen,

A 2 §. I Ös

-



4 Einleitung.

S. io.

Das wirkliche Begehren (die Willensbeſtimmung)

kann entweder bloſs Begehren des Wirklichwerdens

einer Vorſtellung überhaupt bleiben (die Willkühr

beſtimmt bloſs fich), oder der Wille beſtimmt zu

gleich andre Kräfte des Menſchen für die Wirklich

werdung einer Vorſtellung (zur Wirklichmachung

der Handlung nach der Vorſtellung davon, zum Han

deln). Das erſtere iſt ein bloſses willkührlicher Be

gehren, ein bloſses Wöllen. Das letztere iſt eigent

lich eine Willenshandlung, oder willkührliche

Handlung im engern Sinne. -

1. Zu den willkührlichen Handlungen im engern Sin

ne ſind auch Unterlaſſungen zu rechnen, als zu wel

chen ebenfalls Willensbeſtimmungen nöthig ſind.

Begehungshandlungen und Unterlaſſungskandlun

ger. × - -

2. Die willkührlichen Handlungen im weitern Sinne

ſind entweder äußre oder innre, je nachdem ſie von

- andern als dem Handelnden unmittelbar erkannt

werden können oder nicht. Innre Handlungen

können andern bloſs mittelbar (durch das Mittel

einer äußern Handlung) bekannt werden. –

§. I I.

Ein ſittliche Geſetz iſt ein Geſetz, deſſen noth

wendige Wirkſamkeit bloſs durch die Vorſtellung

deſſelben möglich iſt. -

Die

A
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Die Nothwendigkeit einer Handlung eines vorgeſtell

ten Geſetzes wegen nennt man Sollen.

§. I2.

Für die willkührlichen Handlungen des Men

ſchen im weitern Sinne (§.8.) kann es bloſs ſittli

che Geſetze geben. -

- - S. 13. -

Das Vermögen der ſittlichen Geſetze (§. 11.),

das Vermögen des Menſchen, ſich ſelbſt Geſetze für

ſeine Handlungen vorzuſchreiben, heiſst die prak

tiſche Vernunft.

1. Praktiſche Vernunft heiſst dies Vermögen, weil

-

die Vernunft das Vermögen der Geſetze iſt. Kant

Grundlegung zur Metaphyſik der Sitten. S. 36.

Vergl. Fichte Kritik der Offenbarung; n. Aufl.

moral. Geſetzes aus der Form der reinen Vernunft

(in Schmids philoſophiſchem Magazin).

§. 2. Niethammer Verſuch einer Ableitung des

2. Ueber den Unterſchied der verſchiedenen Arten

des Willens, und die Verſchiedenheit des prakti

ſchen Verſtandes und der praktiſchen Vernunft:

ferner der phyſiſchen Geſetze des Wollens und der

ſittlichen Geſetze für den Willen; (lauter Gegen

ſtände, die nicht zur geradeſten Ableitung der

- ſittlichen Geſetze nothwendig ſind, und deshalb

-, hier übergangen werden; welche aber zur voll

ſländigen Einſicht in alle damit verbundenen Fra

gen und zur Hebung mancher vielleicht aufſtoſſen

A 3 - den
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den Einwürfe gehören, und wegen welcher hier

wenigſtens auf die Wiſſenſchaft, in der darauf

Rückſicht zu nehmen iſt, die Kritik der prakti

ſchen Vernunft, verwieſen werden muſs,) ſ.

Schmid Verſuch § 5. 6.

§. I4

Das Vermögen des Menſchen, Luſt und Unluſt

zu empfinden , heiſst Sinnlichkeit in praktiſcher

Rückſicht. ".

Sinnlichkeit überhanpt heiſst das Vermögen afficirt

zu werden, das Vermögen zu empfinden. Aber

nur Luſt und Unluſt ſind die Gegenſtände von

Empfindungen, welche auf das Handeln wirken

können.

§ 15.

Die Selbſtbeſtimmung des Willens kann ſowohl

durch ſittliche Geſetze, als durch Empfindungen

von Luſt oder Unluſt veranlaſst oder geweckt wer

den; durch beides aber nur ſo, daſs ſie vermittelſt

des Begehrungsvermögens Antriebe für den Willen

werden. Antriebe für den Willen, die aus Empfin- -

dungen von Luſt und Unluſt entſtehen, heiſſen

Antriebe der Sinnlichkeit (§ 14.),

Das Begehrungsvermögen iſt beſtimmbar durch Ver

nunft und Sinnlichkeit, beſtimmend für den Willen,

§. I6. -

Das Begehrungsvermögen erhält alſo den Stoff,

welchen es zu Antrieben für den Willen erhebt,

heils
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theils von der praktiſchen Vernunft (§ 13.), theils

von der Sinnlichkeit (§ 14.). Im erſten Fall heiſst

es das obere, im andern das untere Begehrungs

vermögen. -

Die Kraft beym obern Begehrungsvermögen kann

der uneigennützige, die beym untern der eigen

nützige Trieb (§ 7 Anm. 3.) heiſſen ( Reinhold

Briefe über die Kantiſche Philoſophie Th. II.).

§. 17. -

In ſofern in der Willkühr (§. 6.) auch das Ver

mögen enthalten iſt, ſich ſelbſt nach Vorſtellungen

von Geſetzen zum Handeln zu beſtimmen; in ſofern

heiſst ſie der Wille (voluntar ) im engern Sinne.

II. Begriff und Zweck des Naturrechts. -

§. I8. -

Alle willkührlichen Handlungen (§ 8.) ſind ent

weder durch ſittliche Geſetze verboten oder nicht

verboten. Dieſe heiſſen erlaubte, jene unerlaubte

Handlungen (actioner licitae et illicitae).

I. Das Erlaubtſeyn, die moraliſche Möglichkeit,

die Möglichkeit nach Sittengefetzen, drückt man -

durch dürfen aus.

2. Zu den willkührlichen Handlungen iſt auch hier

wieder jedes willkührliche Begehren zu rechnen.

Vergl. § 15.

§. I9. -

Unter den erlaubten Handlungen (§ 18.) ſind

A 4 einige
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einige durch ſittliche Geſetze geboten. Dieſe heiſſen

Pflichten (officia), und zu dieſen hat man Ver-

bindlichkeit (obligatio).

Verg Schmid Verſuch §. 296, 297. 303.

1. Eintheilung der Verbindlichkeit in bejahende und,

verneinende (obligatio affirmativa et negativa),

abſolute und hypothetiſche (abſoluta et hypothetica), -

abſolute und relative (abſoluta et relativa), na

türliche und poſitive (naturalis et poſitiva), ac

tive und paſſive (activa et paſſiva), innere und

äuſſere (interna et externa), allgemeine und be

ſondre u. f. w. Einige dieſer Eintheilungen wer

den verſchiedentlich beſtimmt, die meiſten ſind

überflüſſig, oder wenigſtens unfruchtbar.

2. Gebietende, verbietende, erlaubende Geſetze (le

gespraeceptivae, prohibitivae, permiſſivae).

- §. 2O. -

Pflichten und Verbindlichkeiten, deren Ge

gentheil ſieh als erlaubt gar nicht denken läſst, wo

bey gar keine Ausnahme zu Gunſten ſinnlicher An

triebe verſtattet ift, ſind unerlaſslich (vollkommen),

die übrigen erlaſlich (unvollkommen).

1. Die letztern hängen alſo zum Theil von der Will

kühr ab. Es kommen dabey Vorausſetzungen

, der Verbindlichkeit vor, die erft beurtheilt wer

den müſſen.

2. Die finnlichen Antriebe dürfen nie gegen die

Pflicht, aber bey erlaſslichen Verbindlichkeiten

wohl neben der Pflicht die Willkühr sº
- 3. UE

v,

*
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3. Die Eintheilung in vollkommne und unvollkommne

Verbindlichkeit (obligatio perfecta et imperfecta)

ward ſonſt anders beſtimmt.

4. Handlungen gegen erlaſsliche Pflichten können
alſo zuweilen erlaubt ſeyn. t.

- §. 21.

Die unerlaſslichen Pflichten und Verbindlichkei

ten (§. 2o.) ſind noch entweder von einer Bedin

gung und Vorausſetzung, (die aber durch das ſitt

liche Geſetz allein beſtimmt iſt, und auf welche

ſinnliche Antriebe nicht Einfluſs haben dürfen,)

abhängig, (einer andern Pflicht wegen, zu deren

Erfüllung die Handlung nothwendig iſt, geboten,)

oder ohne alle Bedingung fchlechterdings geboten

(Pflicht an ſich). Die erſtern heiſſen bedingte, die

letztern unbedingte Pflichten und Verbindlichkei

ten. Die unbedingten müſſen in jedem Fall ohne

alle Ausnahme beobachtet werden; die bedingten

verlieren ihre Verbindlichkeit, im Fall die Bedin

gung fehlt.

1. Zu den unbedingten gehören alle Pflichten, die

unmittelbar aus dem Geſetz flieſsen, nichts als ein

vernünftiges Weſen vorausſetzen. Die Pflichten

des Menſchen als Menſchen (z. B. die Pflicht,

ſein Leben zu erhalten) können bedingt ſeyn.

2. Bedingte Pflichten, deren Bedingung vorhanden -

iſt, ſind unbedingten im Grade ihrer Verbindlich

keit gleich,

d A 5 § 22«
" -
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§. 22. -

Ein durch das, andern Menſchen obliegende,

Sittengeſetz begründetes Vermögen zu einer Willens

beſtimmung nennt man Béfugniſ.

1. Das Sittengeſetz des andern begründet für ihn

- in Verhältniſs auf mich: 1) Erlaubniſs zu Hand

lungen, wodurch meine Befugniſs eingeſchränkt;

2) Verbindlichkeit gegen mich, wodurch meine

Befugniſs erweitert wird. - -

- 2. Zu Handlungen, welche andre Menſchen hindern,

und zu willkührlichen Begehrungen, die andre un

erfüllt laſſen können, ohne ihr Sittengeſetz in bei

den Fällen zu übertreten, hat man keine Befugniſs.

- § 23.

Ein durch das für den Handelnden und für an

dre begründete Sittengeſetz beſtimmtes Vermögen

zu einer Willensbeſtimmung (§ 8.) (alſo Erlaubniſs

ſ

und Befugniſs (§ 18. u. 22.) vereinigt) heiſst ein

Recht (jur).

I. Recht iſt ein ſittlicher Begriff: alſo kein Recht

des Stärkern. -

2. Die Handlung, zu der man ein Recht hat, ſelbſt

die Sache, in Anſehung welcher man eine ſolche

Handlung ausüben kann, (das Object des Rechts,)

heiſst auch ein Recht,

3. Andere Bedeutungen von Recht gehören nicht ins

Naturrecht, wenigſtens nicht zu den Grundbe

griffen,

ſ? 4. Es
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4. Es giebt noch viele Eintheilungen des Rechts; z.

B. in bejahendes und verneinendes (jus affirmati

vum et negativum), angebormes ( Urrecht) und

erworbenes (commatum et acquiſtum ſ. adventitium),

urſprüngliches und abgeleiteter (originarium et

derivativum), abſolutes und relatives (abſolutum,

et relativum); wirkliches und förmliches (reale et

formale), u. dgl. Nicht alle ſind richtig, wenige

nützlich, und noch wenigere fruchtbar genug,

um eigene Benennungen zu verdienen.

5. Einige Eintheilungen ſetzen eine andere Bedeu

tung von Recht voraus, z. B. jus mandati, vetiti

et permiſſ.

6. Mehrere Eintheilungen von Rechten noch in der

Folge. -

S. 24. -

Da das ſittliche Geſetz in dem Begriff des Rechts

bloſs die Möglichkeit einer Handlung oder eines Be

gehrens ſichert; ſo iſt die Materie des Rechts im

mer vom Begehrungsvermögen und von der Will

kühr gegeben, und nur die Form des Rechts vom

Sittengeſetz durch die Berechtigung, welche es

giebt, ertheilt.

Ein Recht kann zu gleicher Zeit durch eine Pflicht

geboten ſeyn, dann hängt aber die Materie des

Rechts nicht davon ab, daſs es durch die prakti

ſche Vernunft (§ 13.) vorgeſchrieben, ſondern

daſs es durch das obere Begehrungsvermögen (§

16.) Antrieb des Willens wird,
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-

-

§. 25.
-

Ein Recht, vermöge deſſen alle zur wirklich

werdung eines Gegenſtandes erfoderlichen Bedin

gungen, dem Sittengeſetze nach, in die Willkühr

des Berechtigten geſtellt ſind, kann ein vollkomm

nes Recht (jus perfectum ) genannt werden. Ein

unvollkommner (jus imperfectum ) dagegen iſt,

wenn das Sittengeſetz auſſer der Willkühr des Recht

habenden noch andre Bedingungen erfodert.

Von der bisher gewöhnlichen Deutung dieſer Ein- -

theilung unten. - -

- S. 26. - -

Beſtimmung der Willkühr mit Ueberwindung der

entgegenſtehenden Antriebe des Begehrungsvermö

gens heiſst Nöthigung.

Jede Beſtimmung der Willkühr gefchieht durch die

Antriebe des Begehrungsvermögens ; alſo werden

in der Nöthigung die entgegenſtehenden Antriebe

durch andere überwunden.

*. - §. - 27. -

Zwang (coactio) heiſst Beſtimmung der Kräfte

des Menſchen zu einer Handlung durch äuſſre Urſa

chen mit Ueberwindung der entgegenſtehenden An

triebe des Begehrungsvermögens,

I. Werden die Kräfte des Menſchen durch feine Will

kühr (alſo vermittelſt äuſſrer Antriebe der Sinn

lichkeit § 15.), die die Willkühr nöthigen (§ 26.).

- be
/
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beſtimmt, ſo heiſst der Zwang pſychologiſch; wer

den ſie unmittelbar beſtimmt, ſo iſt er mechaniſch.

Moraliſcher Zwang iſt nicht denkbar.

2. Der Ausdruck: Zwang, wird auch zuweilen bis

zur gänzlichen Aufhebüng aller freyen Thätigkeit

des Menſehen ausgedehnt; ſo rechnet man Töd

tung auch zu den Zwangsmitteln.

- §. 28. -

Zwangsrecht (ju cogen) iſt ein Recht (§.

23.) zu zwingen (§ 27.).

1. Man verſteht auch darunter ein jedes Recht, das

mit einem Recht zu zwingen verbunden iſt.

2. Man nennt Zwangspflichten ſolche Pflichten, de

ren Erfüllung erzwungen werden darf. Entge

gengeſetzt ſind ihnen Gewiſſenspflichten. Eigent

lich hat die erſtere Beſtimmung keinen Einfluſs in

den Begriff der Pflicht als Pflicht, auſſer in ſofern

der Verpflichtete zugleich ſeine Pflicht einſehen

kann , ſich bey Uebertretungen dem Zwange an

drer nicht zu widerſetzen. h - -

- §. 29. -

Man kann zwar alle Rechte als Gegenſtand des

Naturrechts anſehen; der wichtigſte Gegenſtand deſ

ſelben aber ſind die Zwangsrechte (§ 28.), weil

es dabey eigentlich darauf ankommt, was ich gegen

andre auch ohne ihren guten Willen thun darf.

Die Aufgabe für das Naturrecht betrifft aber nur die

Rechtmäſſigkeit des Zwangs, die von der phyſi

ſchen Möglichkeit, Zwang auszuüben, ganz un

abhän

-
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abhängig iſt. Klein Schreiben an Garve über die

Zwangs- und Gewiſſenspflichten. Berl. 1789. 8.

- §. 30. -

Stand (ſtatus) iſt der Inbegriff gewiſſer Bezie

hungen eines Dinges gegen andere. In ſofern auf

den Stand des Menſchen ſich Rechte beziehen ſol

len, müſſen, dieſe Beziehungen rechtliche Beziehun

gen, d. h. ſolche, auf die ſich Rechte anwenden

laſſen, und der Stand ein rechtlicher (ſtatus juri

dicur ) ſeyn. -

Eintheilungen des standes in den geſellſchaftlichen

und auſſergeſellſchaftlichen (ſtatus ſocialis et extra

Jocialis), abſoluten und hypothetiſchen (abſolutus

et hypotheticus), u. ſ. w.

§ 31. - -

Naturſtand (ſtatus naturalis) (S. 28) iſt hier

dem bürgerlichen Stande (ſtatur civili ) entgegen

geſetzt. Er iſt demnach der Inbegriff der rechtli

chen Beziehungen, welche dem Menſchen auſſer

dem Staat zukommen.

§. 32.

Der Naturſtand im Naturrecht braucht keine

weitere Beſtimmung, und jeder andre Zuſatz, der

nicht aus der hier angegebenen Beſtimmung flieſst,

muſs aus dem Begriff deſelben entfernt werden.

Folglich iſt dieſer Naturſtand bloße Idee.

1. Der Naturſtand, der in der Geſchichte der Menſch

 

heit
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heit angenommen wird, der urſprüngliche Stand,

oder Stand der Kindheit des Menſchengeſchlechts,

iſt von dieſem verſchieden; und ſelbſt jenen kennt

man nicht anders als durch Hypotheſen; denn der

Stand der Wildheit, der auch zuweilen Natur

ſtand heiſst, iſt mit keinem von beyden einerley.

2. Hobbes, Puffendorf, Rouſſeau's, Platners, und

Kants Hypotheſe vom Naturſtande, von denen

wenigſtens die drey erſten im Naturrechte ge

braucht worden ſind. -

Mein Verſuch über den Grundſatz des NR. S. 192

I95.

§. 33.

Das Naturrecht (jus naturae) im engern Sin

ne iſt die Wiſſenſchaft, welche die Rechte, vor

züglich aber die Zwangsrechte (§ 28.) des Men

ſchen im Naturſtande (§ 31.) lehrt.

1. Nicht Vernunftrecht; denn alles Recht, auch das

poſitive, muſs von der Vernunft erlaubt, alſo vor

derſelben recht, ſeyn. (Neuer d. Merkur 1793.

B. III. S. 333.334.). -

2. Man rechnet zum Naturrecht im weitern Ver

ſtande auch die damit verbundenen Wiſſenſchaf

ten; davon unten (§ 46. ). -

3. In frühern Zeiten verſtand man die Lehre von al

len Rechten und Pflichten unter dem Naturrecht;

erſt allmählich, beſonders ſeit Gundling und Ger

hard, iſt der Begriff dieſer Wiſſenſchaft bloſs auf

Rechte und Pflichten, mit denen Zwang verbunden
- W iſt,
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iſt, eingeſchränkt worden (ſ. unten § 61.). Verſuch

über den Grundſatz des Naturrechts Abſchn. 4.

§. 34.

Der Menſch lebt faſt allenthalben im Staate, ge

wiſs nirgends in dem oben (§ 32.) beſtimmten Na

turſtande; folglich kann man für dieſen nicht

Rechte lehren wollen.

" - §. 3.

Die Rechte des Menſchen im Naturſtande haben

auf ſeine Rechte nach Errichtung der Staaten groſsen

Einfluſs; alſo iſt es deswegen wichtig, ſie genau zu

kennen; und demnach iſt das Naturrecht eigentlich

(§. 34.) zu keinem Zwecke brauchbar, als um die

Rechte der Menſchen im Staate darnach zu ur
theilen. V

- §. 36. -

Je aufgeklärter und cultivirter der Menſch wird;

deſto mehr Verhältniſſe, deſto mehr rechtliche Be

ziehungen erhält er, und deſto weitläufiger wird

der Inbegriff ſeiner Rechte.

- §. 37.

Alles, was nicht aus dem Begriff des Staats
flieſst, widerſpricht der Vorſtellung vom Natur

ſtande (§ 31.) nicht. Aufklärung und Cultur *

nicht notwendig den Begriff des Staats voraus:

Alſo kann ich dem Menſchen im Naturrechte ſo viel

Auf

–
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Aufklärung und Cultur beylegen, als ich nöthig

finde, um mir die Möglichkeit eines nach den Grund

ſätzen dieſer Wiſſenſchaft zu entſcheidepden Problems

zu denken; das Naturrecht wird dadurch zu ſeinem

Zwecke (§ 35.) immer tauglicher.

-

III. Theile des Naturrechts und damit

verbundne lWiſſenſchaften.

S. 38. s

Die Lehre von den Rechten, welche der Menſch

im Naturſtande urſprünglich, ohne alle Voraus

ſetzung einer Handlung, hat, (die folglich allein

durch das Sittengeſetz (vergl. § 24.) begründet

ſind) heiſst das abſolute oder urſprüngliche Na

turrecht (jus naturae theticum, abſolutum, pri

marium, connatum). -

S. 39. - &

Die allgemeinen Lehren von den Rechten, die

der Menſch im Naturſtande erwerben kann, (wel

che folglich menſchliche Willkühr nebeh dem Sit

tengeſetz vorausſetzen), und von den Arten zu er

werben, machen das hypothetiſche oder erwerb

liche Naturrecht (jus naturae hypotheticum, ſe

cundarium, adventitium, acquiſitum) aus.

Eintheilung deſſelben in jus naturae factitium und

pactitittºn, W

B §. 40

>
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§. 4O.

Unter den erworbenen Rechten hat man die

Lehre von den Rechten der Geſellſchaft meiſtentheils

von den übrigen abgeſondert, und ſie unter den

Titel des allgemeinen Geſellſchaftsrechts (jus ſo

ciale univerſale) abgehandelt.

1. Allgemein (univerſale) heiſst hier und im folgen

den, was aus dem Begriff eines beſtimmten Dinges

oder Verhältniſſes, ohne anderweitige Zuſätze,

flieſst.

2. Man nahm die gedachte Abſonderung vor, weil

man dieſe Lehre als eine nothwendige Vorberei

tung zum allgemeinen Staatsrecht anſah, welches

ſie denn doch nur unter groſsen Einſchränkungen

ſeyn dürfte. Am beſten wird ſie daher als ein Theil

des hypothetiſchen Naturrechts vorgetragen.

3. Theile des allgemeinen Geſellſchaftsrechts: ju

oeconomicum ſpeciale, jus oeconomicum generale etc.

§. 4I. „" -

Der Inbegriff der bisher genannten Wiſſenſchaf

ten macht alſo das Naturrecht in engern Sinne,

das eigentliche Naturrecht (§ 33.) aus.

S. 42. -

Sobald man ſich Menſchen in einem Staate

denkt, ſo entſtehen dadurch drey 116U1C verhältniſſe, -

die vorher nicht da waren: das Verhältniſs zwiſchen

dem ganzen Staat und den Menſchen in demſelben,

das Verhältniſs zwiſchen dem Staat und andern

Men
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Menſchen auſſer demſelben, und das Verhältniſs der

Menſchen im Staate unter einander.

Unter Vorausſetzung des Begriffs vom Staate kann

man allgemeingültige Grundſätze als Folgen des

Sittengeſetzes ableiten; und die Entwickelung des

Naturrechts hat ja nur die Anwendbarkeit im

Staate zum Zweck (§. 35. ).

. § 43.

Das allgemeine Staatsrecht (ju publicum

univerſale) lehrt die Rechte des ganzen Staats gegen -

die Glieder deſſelben, und dieſer gegen den Staat.

- § 44.

Das allgemeine Völkerrecht (ju gentium uni

verſale) lehrt die Rechte des Staats und der Men
d

ſchen auſſer demſelben gegen einander. -

- s 4%. -

Das allgemeine bürgerliche Recht (jus civile

univerſale) trägt die Veränderungen in den Rech

ten einzelner Menſchen gegen einander, die durch

den Eintritt derſelben in den Staat geſchehen oder

nochwendig gemacht ſind, und die Grundſätze über

das Recht des Staats, ſie zu ändern, vor.

Man betrachtet darin die Lehrſätze des eigentlichen

Naturrechts noch einmal, um zu ſehen, was ſie

für Aenderungen durch den Staat leiden, leiden

müſſen oder dürfen.

B 2 § 46.
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§. 46.

Das Naturrecht im weitern Verſtande iſt ein

Inbegriff der Wiſſenſchaften, welche die Rechte des

Menſchen lehren, die ihnen im Naturſtande, und

- unter der Vorausſetzung des allgemeinen Begriffs

vom Staate, zukommen. -

I. Reines Naturrecht und angewandtes Naturrecht.

2. Man macht noch andre Theile des Naturrechts;

aber ſie ſind entweder unter den genannten begrif

fen, wie gröſstentheils das allgemeine Kirchen

recht (jus eccleſiaſticum univerſale), oder gehören

gar nicht ins Naturrecht, z. B. das allgemeine Le

henrecht (jus feudale univerſale) etc.; denn das

Naturrecht ſoll keine möglichen Begriffe oder na

türliche Folgen daraus, ſondern allgemeingültige

Grundſätze, entwickeln.

3. Das Naturrecht iſt ein Theil der praktiſchen Philo

ſophie, und zwar einerſeits der reinen, andrerſeits

aber der angewandten praktiſchen Philoſophie.

- S. 47.

Da das Naturrecht die Zwangsrechte des Men

fchen, die ihm ohne Vorausſetzung eines beſtimm

ten Staats (§ 46.) zukommen, lehren ſoll; ſo kann

es nicht ſchwer werden, daſſelbe von Moral, Po

litik, Philoſophie des (poſitiven) Recht, pofi

tiver Recht gelahrtheit und andern Wiſſenſchaften

zu unterſcheiden. -

In Rückſicht der Politik iſt noch beſonders zu mer

ken

»
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ken, daſs freylich jedem Menſchen verboten ſey,

das zu thun, was üble Folgen haben kann, und

alſo auch das, wovon groſse Wahrſcheinlichkeit

iſt, daſs üble Folgen daraus in den meiſten Fällen

entſtehen würden. Allein wenn es nicht immer

böſe Folgen hat, ſo kann man es nicht als allge

mein verboten, und alſo als etwas nach dem Na

turrecht, oder auſſer dem Staat, gänzlich uner

Haubtes, anſehen ; ſondern in dem Falle gehört es

bloſs für die Politik, dem poſitiven Geſetzgeber

ein ſolches Verbot vermöge der üblen Folgen, die

ſie aus der Erfahrung als wahrſcheinlich darlegt,

anzurathen.

IV. Nutzen des Naturrechts.

- S. 49. -

Das Naturrecht iſt für jeden Menſchen wichtig,

damit er ſeine und ſeiner Nebenmenſchen Rechte

"

kenne. -

Da die Unterſuchungen über die Rechtmäſſigkeit des

Zwangs in keiner andern Wiſſenſchaft vorkom

men, und doch, zumal in Anſehung ihrer Folgen,

ſo wichtig ſind: ſo iſt das Naturrecht eine unent

behrliche Wiſſenſchaft. -

S. 49. - -

Aus derſelben Urſache und um nicht Willkühr

für die einzige Quelle des Rechts zu halten, um

gerechten und billigen Verordnungen williger ge

B R - hor
-“

>
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horchen, ſelbſt einige Uebel des Staats, wegen der

gröſsern Uebel des Lebens auſſer dem Staat, leich

ter ertragen, und alſo auf jeden Fall zufriedner le

ben, aber auch im Nothfall ungerechter Gewalt mit

Ueberzeugung und Nachdruck ſich widerſetzen zu

können, iſt es für jeden Bürger eines Staats von

groſser Wichtigkeit, /

f

§. JO. - -

Für einzelne Stände wird es wegen beſonderer

Beziehung ſehr erheblich.

§. I.

Der Inhaber der höchſten Gewalt im Staate und

die Theilnehmer an derſelben lernen ihre und ihres

Volkes Rechte daraus.

- S. 2.

- Der Gelehrte muſs es als Theil der Philoſophie,

als Ergänzung der Moral, als Prüfſtein der Ge

ſchichte u. f. w. kennen.

Nur nicht als einzigen Geſichtspunkt für die Bear

beitung der Geſchichte.

§. 3. -

Der Geſetzgeber und Staatsmann lernt daraus

den Grund und die Gränzen der Geſetzgebung und

Staatsverwaltung. - -

§. 4. A

Der praktiſche Juriſt braucht es theils zur Be

ſtimmung der Gültigkeit der poſitiven Geſetze,

-

-

theils
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-

theils zur leichtern Anwendung derſelben, theils

als ſubſidiariſches Recht.

V. Geſchichte des Waturrechts.

Mein Verſuch über den Grundſatz des Naturrechts

Abſchn. 4.

.

- „- §. J. - -

. Man hat bis zur Mitte des ſechzehnten Jahrhun

derts das Naturrecht nicht abgeſondert behandelt;

man trug es vermiſcht mit der praktiſchen Philoſo

phie, oder bey andern Wiſſenſchaften nebenher in

einzelnen Bemerkungen, vor, ſetzte ihm keine ei

genthümliche Gränze, und machte zum Theil Phi

loſophie des Rechts daraus, die an Subtilitäten

nicht leer war.

I. In den Schriften der römiſchen Rechtsgelehrten

finden ſich viele dahin gehörige Bemerkungen.

2. Von den Römern her iſt die Benennung: jus na

turae et gentium üblich geblieben, deren Bedeu

tung mit der, die wir jetzt unter Naturrecht und

Völkerrecht denken, nicht einerley iſt.

§. 56.

Die Zeit ſeit dem erſten Verſuch einer beſondern

wiſſenſchaftlichen Abhandlung desNaturrechts kann

man in die Vorzeit, da die Verſuche zu unvoll

kommen waren, um Aufſehen und Intereſſe zu er

B 4 regen,
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regen; in die unbeſtimmte Zeit, da man Natur

recht von den angränzenden Wiſſenſchaften noch

durch kein feſtes Merkmal unterſchied, und in die

beſtimmte Zeit, da man Zwang zum Unterſchei

- dungsmerkmal des Naturrechts machte, theilen.

(Vergl. § 33. Anm. 3.) - -

§. 57. - -

Die Vorzeit geht bis auf Grotius. Die bekann

ten Schriftſteller aus dieſer Periode ſind Johann Ol

dendorp, Nikolauſ Hemming , Matthäus Ste

phani, und Benedict Winkler.

Ie Oldendorp ii ifagoge fett elementaris intra

ductiojuris naturae, gentium et civilis. Col. Agripp.

1539. 12. curante Car. Ant. Martini. Vindob.

1758, 8, ſteht auch in Oldendorp. opp. 1559 T.I.

Nic. Hemming is de lege naturali methodus apo

dictica. Vit. 1562. 1564. 1577. 8. -

Matth. Stephan i methodica tractatio de arte ju

ris Gryphisue 1615. 8. - -

Bened Winkler i, Soltquellenſis, principiorum

juris quinque, in quibus genuina juris tam natu

ralis quam poſitivi principia et firmiſſima juri

Prudentiae fundamenta oſtenduntur, ejusdem ſum

mus finis ob oculos ponitur et divina auctoritas

probatur. Lipſ. 1615.

§. J8.

Hugo Grotiur iſt der erſte, der die Naturrechts

wiſſenſchaften mit allgemeinerem Beyfall bearbeitete,

- mlt
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mit ihm hebt daher die unbeſtimmte Zeit an. Man

hält ihn für den Vater des Naturrechts; ſein Buch

aber lehrt eigentlich Völkerrecht, wie die Werke

von Thomas Hobbes allgemeines Staatsrecht.

Hugonis Grotii de jure belli et pacis libri III.–

erſte Ausgabe: Par. 1625.4. – beſte Ausgabe:–

cum notis Ioh. Frid. Gronovii, Hen r. et

San, de Cocceji etc. Lauſannae 175 I. V. Vol.

4. (Le Droit de la guerre et de la paix par Hu

- gues Gratius traduit par Team Barbeyrac

Amſt. 1724.4. – zuletzt Leide. 1759. II. Tom. 4.

Von den vorzüglichſten Ausgaben und Ueber

ſetzungen des Werks von Grotiusſ von Ompteda

Litt. S. 392. f.

Thomae Hobbeſii elementorum philoſophiae Sect.

3. de Cive. Paris 1642. 4. – beſonders Amſt.

1647. 12. – zuletzt Genevae 1742. 12.

– – Leviathan, or concerning Commonwealth

London. 165I. fol. et 8. – lateiniſch: Leviathan,

five de civitate eccleſiaſtica et civili. Amſtel. 1667

(Appendix da Leviathanem. 1668. 4.) London.

I668. 4.

§. - 9.

Der wahre Vater des Naturrechts iſt Samuel

von Pufendorf. Er und viele ſeiner Nachfolger

gründen das Naturrecht auf Geſelligkeit und kön

nen Socialiſten genannt werden.

Sam. Pufendorfii elementa jurisprudentiae"

ºf B 5 verſalis
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verſalis methodo mathematica. Hagae com. E66o.

Jenae 1669. 8. .

h Sam. Pufendorfi i de jure naturae et genti".

, Libri VIII Lond. Scan. 1672 4. – beſte Ausg

cum notis Hertii, Barbeyracii» et G 9°°-

fred Maſcovii. Francof. et Lipſ 1744. und -

1759 II. Tom. 4. – Franzöſiſch von Barbey

rac Amſterdam. (II. Bd. 4. )

– – de officio hominis et civiº Libri II. Lond.

Scan. 1673 8. – cura G. S. Treu er. Lipſ. 1717.

und mehrmals. – neueſte Ausg. c. not. Titii,

Ottonis, Barbeyracii, Carmichaelis et

Treueri. Lugd Bat. 1769. II. Tom. 8.

Man ſieht als Pufendorfs Vorgänger in mehrern

Stü-ken an: Lambert Velthuſen in epiſtolica

diſſertatio de principiis juſti et decori, continen

apologiam pro tractatu clariſ Hobbae de cive.

- Amſt. 1651. 12.

- S. 60.

Chriſtian Thomaſius, vorher ein Freund der 1.

socialiſten, wird ihr erſter wichtiger Gegner

chriſt. Thomaſii inſtitutiones jurisprudentiae

dienae. Lief 688 vollſtändiger Ha. 77. 4.

und mehrmals.

– – fundamenta I. N. et G. Hal. 1795. Vollſtän

diger 1718. und mehrmals. - -

§. 6I.

Sein Schüler, Nicolaus Hieronymus Gundling,

ſchränkt zu gleicher Zeit mit Ephraim Gerhard,

- das
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das Naturrecht aufZwangsrechte undZwangspflich

ten ein (§. 33. Anm. 3.), und eröfnet dadurch die

beſtimmte Zeit. -

Nic. Hier. Gundlingii jus Net G. Hal. 1714.

8. und mehrmals.

Ephr. Gerhardi delineatio juris naturalis; five

de principiis juſti Libri III. jenae 1712. 8.

. " §. 62.

Unter den Lehrern dieſer Epoche nehmen viele

Rückſicht auf das poſitive Recht: Heinrich und

Samuel von Cocceji, Nettelbladt und andre.

Von den Cocceji's f. vorzüglich den §. 58. Anm.

angeführten Commentar über Grotius; und meh

rere andre ihrer Schriften in Meiſter bibl. jur.

T. I. S. 340. 34I. -

Dan. Nettelbladt Syſtema elementare univerſae

jurisprudentiae naturalis. Hal. 1748. Ed. Yta

Hal. 1785. 8. /

§. 63. -

Auf Triebe bauten das Naturrecht Claproth,

Schmauſ, Hommel, Rouſſeau u. a.

Ioh. Chriſt. Claproth Grundriſs des Rechts der

Natur. Göttingen. 1749. 8.

Ioh. Iac. Schmauſ neues Syſtem des Rechts der

Natur. Gött. I754. 8.

Car. Fer. Hommel jus mundi univerſale.

I. I. Rouſſeau im Emile u. a. ſeiner Schriften.

Einige legten Klugheitsregeln ſtatt moraliſcher Ge

ſetze zum Grunde.

§. 64
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§. 64.

Aus Vernunftgründen leiten es her: Treuer,

Köhler, Wolf, Hollmann, Darjes, Achenwall u. a.

Treuer Commentar über Pufendorf S. §.59. Anm.

Henr. Köhler i juris noturalis exercitationis VII.

Jenae 1729. 4. mehrmals in 4. und 8. (Hiezu ge

hört: Alex. Gottl. Baumgarten jus naturae.

Hal. 1763. 8.) -

chriſ. L. B. de Wolf jus natürae methodo ſeien

tifica pertractatum P. VIII. Hal. I740 - 1748. 4.

(jus gentium. T. IX. 1749.)

– Inſtitutiones juris naturae et gentium. Halae,

1750. 8. – Deutſch: Grundſätze des Natur- und

Völkerrechts. Hal. 1754. und 1769. 8. – Franzö

ziſch: Inſtitutions du Droit de la Nature et des

Gens, trad. du Latin de Mr. le Baron de Wolf

par Mr. M*** Avec des Notes par Mr. Elis

Luzac à Leide. 1772. VI. Tomes. 12. -

Sam. Chriſt. Hollmann i jurisprudentiae natu

ralis primae lineae. Gött. I751. u. a. - -

Ioach. Georg. Darjes inſtitutiones jurispruden

tiae univerſalis. Jenae. 1740. 8. mehrmals. – Ed.

VII. Ien. 1776. 8. – (Dazu Darjes Diſcurs

über ſein Natur- und Völkerrecht. III. Thle. Ien.

1762. ſq. 4.) -

Gottfr. Achenwalli jus naturae. Gött. 1755. 8.

mehrmals – neueſte Ausg.: Prolegomena juris na

turalis; edit. V. – jus naturae, cumpraef. I. H.

C. Selchow. Gött. 1781. 8. II. Tomi.

§. 6ſ.
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§. 65.

Die glänzendſte Zeit des Naturrechts geht mit

Verbeſſerung des Staatsrechts und mit der gröſsern

Denk- und Druck-Freyheit an.

§ 66.

Wichtig ſind in dieſer Periode: Feder, Höpf.

mer, Mendelſohn, Garve, Eberhard, Zöllner,

Ulrich , Schlettwein, Schmalz , Schaumann,

Hoffbauer, u. a.

Ioh. Georg Heinr. Feder Grundlehren zur

Kenntniſs des menſchlichen Willens. IIte Abth.

Göttingen 1782. 8.

Ludw. Iulius Friedr. Höpfner Naturrecht des

einzelnen Menſchen, der Geſellſchaften und der

Völker. Gieſſen. 1780. – vierte Ausg. I787. 8.

Moſes Mendelsſohn Ieruſalem oder über religiö

ſe Macht und Iudenthum. Berl. 1783. 8. S. 29 ff.

Chriſt. Garve philoſ. Anmerkungen und Abhand

lungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten,

zweyte Ausg. Berl. 1788. 8. III. Bände.

Ioh. Aug. Fºrge Sittenlehre der Vernunft.

Berl. I781. 8.

Joh. Fridr. Zöllner über Moſes Mendelsſohns

Ieruſalem oder über religiöſe Macht und Iuden

thum. Berl. 1783. 8.

Ioh. Aug. Henr. Ulrich initia philoſophiae iuſti,

Jeu iuris naturae, ſocialis et gentium. Ienae. I783.

edit. 2. 1790. 8. -*

Ioh. Aug. Schlettwein Rechte der Menſchheit

oder
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oder der einzige wahre Grund aller Rechte, Ord

nungen und Verfaſſungen. Gieffen 1784. 8.

Theod. Schmalz, das reine Naturrecht. Königs

berg. 1792. 8.

Ioh. Chr. Gottl. Schaumann wiſſenſchaftliches

Naturrecht. Halle. 1792. 8.

Ióh. Chriſt. Hoffbauer Naturrecht aus dem Be

griffe des Rechts entwickelt. Halle. 1793. 8.

Karl Heinr. Heydenreich Syſtem des Natur

rechts, nach kritiſchen Principien, Erſter Theil.

Keipz. I794. 8.

Wilh. Gottl. Tafinger Lehrſätze des Natur

rechts. Tübing. 1794. 8. -

Io. Gebh. Ehrenr. Maaſs über Rechte und Ver

bindlichkeiten überhaupt und die bürgerlichen

insbeſondere. Halle. 1794. 8.

Ludw. Heinr. Iakob philoſophiſche Rechtslehre

oder Naturrecht. Hal. 1795. 8. -

VI. Literatur des Naturrechts.

- - - S. 67. -

De Schriften, welche dieſe Wiſſenſchaft angehen,

zerfallen in folgende Klaſſen: 1) allgemeine Ab

handlungen über Sittlichkeit und ihre Principien*),

2) Abhandlungen über die Grundſätze des Natur

rechts überhaupt *), 3) Syſteme des Natur

rechts ***), 4) Compendien deſſelben ***), 5)

Abhandlungen über einzelne Lehren +), 6) De

-
- ductionen,

*
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ductionen, welche Fragen aus den Naturrechtswiſ

ſenſchaften berühren ++), 7) Abhandlungen aus an

gränzenden Fächern †††), 8) Geſchichtſchreiber

der Naturrechtswiſſenſchaften ++++), 9) Literariſche

Hülfsmittel +++++).

*) Hieher die wichtigſten Schriften über die Moral,

z. B. von neuern.

Adam Ferguſon's Inſtitutes of moral philoſophy

Edingburgh. – Grundſätze der Moralphiloſophie,

überſetzt von Garve. Leipzig I772. 8.

– – Principles of moral and political ſcience. Edin

burgh- 1792. II. Vol. 4.

Eberhard's Sittenlehre der Vernunft. Berlin 178I.

mehrm 8. - -

Feder: Grundlehren zur Kenntniſs des menſchlichen

Willens. Göttingen 1782 I. Abth. mehrm. 8.

– Unterſuchungen über den menſchlichen Willen.

Göttingen und Lemgo, III. Theile.

Platner's philoſophiſche Aphorismen.Leipzig. 1782.

II. Theil. Anh. 8. -

Payley’s Grundſätze der Moral und Politik. a. d.

engl. überſetzt mit Anmerkungen und Zuſätzen

von Garve. Leipz. 1787. II. Theile. gr. 8.

Vor allen andern aber

Kant's Grundlegung zur Metaphyſik der Sitten. Ri

ga I785 gr. 8.

–– Critik der praktiſchen Vernunft. Riga 1788, gr 8.

Schmid's Verſuch einer Moralphilofophie. Iena.

1790 8. N.A.
X

Re i n
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Reinhold’s Theorie des Vorſtellungsvermögens.

Th. I. S. 89. ff.

– – Brieſe über die Kantiſche Philoſophie.

Th. II.

Fichte's Verſuch einer CritikallerOffenbarung. N.

A. §. 2. -

**) Die ältern ſ. in Meiſter bibliotheca juris nat.

T. III. S. 78-97. Von neuern ſind auſser Men

delsſohn, Garve, Eberhard, Zöllner, die ſchon oben

(§. 45. ) angeführt ſind, zu merken: -

Car. Ant. Pilati Eſiſtenza della legge naturale.

Ven. 1764. 8. überſetzt von Winning. 1767. 8.

Sulzer's Verſuch, einen feſten Grundſatz zu finden,

um die Pflichten der Sittenlehre und des Natur

rechts zu unterſcheiden. I756 – in f. vermiſchten

Schriften. Leipzig. 1777. 8.

Hiſs man n’s Betrachtungen über die Naturgeſetze.

– Deutſches Muſeum. 1778. I Band. S. 529-543.

Selle’s (vier Abhandlungen) von der Freyheit, Mo

ralität, Geſetzen und Rechten der menſchlichen

Handlungen. – Berlin. Monatsſchrift. 1783.

I784. -

Flatt’s Ideen zur Reviſion des Naturrechts oder Pro

legomena zu einem neuen Zwangsrecht; – in f.vermiſchten Verſuchen. Leipzig 1785. 8. W

Hufeland's Verſuch über den Grundſatz des Natur

rechts. Leipzig: 1785. 8.

Gen2 über den Urſprung und die oberſten Princi

pien des Rechts – Berlin. Monatsſchrift. 179.

April. -

- I o.
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Io. Chr. Gottlob Schaumanni diff. deprincipio

juris naturae. Hall. 1791. 8.

Car. Heinr. Heydenreich’s Entwurf der Grund

ſätze des abſoluten Naturrechts. – in ſ. Original

ideen über die kritiſche Philoſophie. Leipz. I793. 8.

D. Löbel über den Begriff und die Hauptgrundſätze

des Rechts – Schmid's Philoſophiſches Journal.

III. B. 2 St. N. 4. -

***) Grotius, Pufendorf’s und Wolf's Werkeſ. oben

bey §. 50. 59. 64. -

Glafey's Vernunft - und Völkerrecht. Frankfurt.

1723. Nürnberg. 1752. 4.

I. I. Burlamaqui principes du droit de la nature

et des gens. Geneve. I747. 4. II. P. – avec la

fuite du droit de la nature qui n'avoit pointen

core paru. Par M. de Felice. Yverdon et Basle

1766. 1767. VIII. Tomes. 8. -

G. Fr. Meier’s Recht der Natur. Halle. I767. 8. –

in einem Auszuge. Hal. 1768. 8. – Dazu gehört:

Meier's natürliches geſellſchaftliches Recht. Hal.

1770. 1773. II. Th. 8.

Fortunat de Felice Leçons du Droit de la Na

ture et des Gens. Tom. I. II. Yverdon. 1769. 8.

Ioh. Mar. Lampredi juris publici univerſalis, ſ.

juris naturae et gentium theoremata. LiburniP. I–

II. 1776– 1778. Ed. II. Piſs 1782. 8. aucta
et emend. A -

Fredersdorf's Syſtem des Rechts der Natur, auf

bürgerliche Geſellſchaften, Geſetzgebung, und das

Völkerrecht angewandt. Braunſchweig 1790. 8.

C D.
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D. Cyriac. Morelli Rudimenta juris naturae et

gentium libri duo. Venet. 1791. 4.

****) Pufendorf's, Thomaſi, Gundling's, Köhler',

Achenwall's, Hollmann's, Darjes, Feder’s, Höpf

ner’s, Ulrich's, Schlettwein' Lehrbücher, ſ. bey

§. 59. 6o. 6I. 64. 66.

Aug. Frid. Müller’s Einleitung in die philo

ſophiſchen Wiſſenſchaften. Leipzig. 1733. Th.

III. 8. -

I. Gottl. Heineccii elementa juris naturae et

gentium. Halae. 1742. - -

E. Chr. Weſtphal. inſtitutiones juris naturalis.

Lipſ. 1776. 8.

Fridr. Guil. Peſtel. fundamenta jurisprudentiae

naturalis, delineata in uſum auditorum. Edit. 4ta.

Lugd. Bat. 1788. 8. -

Madihn's Grundſätze des Naturrechts zum Ge

brauch ſeiner Vorleſungen. – Erſter Theil. Ab

ſolutes Naturrecht. Frankfurt an der Oder.

I790. 8. -

Ioh. Heinr. Abicht neues Syſtem eines aus der

Menſchheit entwickelten Naturrechts. Bayreuth.

I792. 8. -

†) Das Verzeichniſs der hieher gehörigen Schriften

fodert ein eignes Werk; einige der wichtigſten

werde ich bey manchen Lehren, doch mit *

bey meinem Zweck rathſamen Sparſamkeit» *

führen. -

††)
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††) Hieher viele Deductionen, die zwiſchen freyen

Völkern verhandelt worden, beſonders die aus den

letztern Kriegen, und viele andere Schriften für

Privatperſonen, oder für Völker, woran die Schlö

zerſchen u. a. Iournale Ueberfluſs haben.

†††) Hieher die Schriften aus der Politik; als: Ste

war t's principles of political oeconomy; Smith's

on the wealth of nation; Mirabeau ami des

hommes; Filangieri ſcienza della legislazio

- 73é - U. a.

aus der Philoſophie des Rechts als: Montesquieu

de l'eſprit des loix; Linguet theorie des loix

civiles, u. a. " -

aus der Geſchichte der Menſchheit, als: Fergu

ſon's eſſay on the hiſtory of the civil ſociety; Iſe

lin' Geſchichte der Menſchheit; Herder' Ideen

zur Philoſophie der Geſchichte der Menſchheit,

U. ä. -

aus dem poſitiven Völkerrecht, als: Martens pri

mae lineae iuris gentium practici; Günther’s eu

ropäiſches Völkerrecht u. a.

So auch aus der Pſychologie, Geſchichte, Rechts

geſchichte etc.

††††) Thomaſii paulo plenior hiſtoria iurispru

dentiae divinae, Hall. 1719. mehrm.

Giafey's vollſtänd. Geſchichte des Rechts der Ver

nunft. Leipzig. 1722. 4. mehrm, – verm. 1746.

II, Th. -

C 2 Ge
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Gebauerinova juris naturalis hiſtoria, quam auxit

et auditorum in uſum edidit Lric. Chriſt. Kle ve

ſah. Wezl. 1774. -

S. auch Meiſter T. 1. p.239-242.

v. Ompteda Literatur des V. R. I. Th.

†††††) Die wichtigſten ſind:

Meiſteri bibliotheca juris naturae et gentium P. I.

III. Gött. 1749-1757. 8.

v. Ompted a Literatur des Völkerrechts. Regens

burg. I785. 8. Th. II. -

S. von andern Meiſter P. I. Vorrede u. S. 56. 57.

Die neuere Literatur kann man einigermaſsen in ei

nigen neuern Compendien, z. B. denen von Höpf

mer, Ulrich u. a. finden.
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Er fter Theil.

Eigent l i c h es N a t u r re c h t.

Er ft es H a up t ſtü ck.

Gründung und allgemeine Entwickelung des

- Naturrecht.

Er ft e r Abf c h „n i t t.

Erfoderniſſe der wiſſenſchaftlichen Behandlung

des Naturrechts.

Mein Verſueh über den Grundſatz des Naturrechts

Abſchn. 3. und 7. -

§. 68.
4.

Einige leugnen die Möglichkeit, das Naturrecht -

überhaupt zu erkennen, andre die Möglichkeit,

eine genau beſtimmte Wiſſenſchaft deſſelben aufzu

ſtellen; da aber die Fragen, die es beantworten ſoll,

nicht von der Zuälligkeit der Erfahrung abhängen,

ſondern durch Vernunft veranlaſst ſind ; ſo muſs

auch dieſe eine genaue Rechenſchaft darüber geben

können.

Kant Critik der reinen Vernunft S. 480. – neue

Ausg. S. 508. fgg.

C3 §. 69.
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-

§. 69. -

Das Naturrecht muſs die Eigenſchaften einer

Wiſſenſchaft, einer philoſophiſchen Wiſſenſchaft,

und einer praktiſchen Wiſſenſchaft haben; folglich

muſs der Grundſatz deſſelben wahr, einleuchtend,

einzig, dem Naturrecht allein eigen, und eine all

gemeine Regel ſeyn.

1. „Grundſatz heiſst jeder Satz, durch welchen meh

rere Sätze beſtimmt werden." Vergl. Reinhold

Beyträge zur Berichtigung bisheriger Miſsverſtänd

niſſe der Philoſophen. I. B, S. 115.

2. Die erfoderliche wahrheit kann, nicht allgemeine

ſubjective Wahrheit ſeyn, in ſofern dies eine

durch Erfahrung bewieſene Uebereinſtimmung in

den Grundſätzen vorausſetzt; die Erfahrung iſt

ſchon dagegen.

§. 70.

Das Naturrecht ſoll nach einer ziemlich allge

meinen Uebereinſtimmung blofs, (oder doch vor

züglich) ſolche Rechte oder Pflichten lehren, mit

denen Zwang verbunden iſt (§ 28.); alſo müſſen

ſchon durch ſeinen Grundſatz die ſittlichen Beſtim

mungen über jeden Zwang begründet ſeyn.

§ 71.

In dem Begriff Recht ſind die Begriffe des Er

laubtſeyn und der Befugniſ vereinigt (§ 23.).

Durch den erſtern iſt das Recht von dem Sittenge

ſetz,
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ſetz, in ſofern es dem Rechthabenden obliegt;

durch den andern aber von demſelben, in ſofern es

für andere verbindlich iſt, abhängig,

- §. 72.

Beym vollkommenen Recht (§ 25.) geht die

Verbindlichkeit anderer darauf, die Wirklichwer

dung nicht von etwas anderm auſſer der Willkühr

des Berechtigten abhängig zu machen; beym unvoll

kommenen (§ 25.) aber darauf, das nicht in der

Willkühr des Berechtigten gegründete hinzuzufügen.

Die letztere Verbindlichkeit kann daher der Natur

des Rechts nach nur eine erlaſsliche , die erſte wird

eine unerlaſsliche (§ 2o.) ſeyn,

§. 73.

Das Recht (§ 23.), etwas bloſs willkührlich

zu begehren, iſt alſo nur ein unvollkommner Recht

(jus imperfectum) (§ 25.); das Recht hingegen,

eine willkührliche Handlung vorzunehmen, immer

ein vollkommner Recht (jur perfectum).

Bey dieſem geht alſo die unerlaſsliche Verbindlich

keit andrer (§. 2o.) nur darauf, die erlaubte Hand

lung nicht zu hindern; bey jenen aber die erlaſs

liche Verbindlichkeit darauf, das erlaubte Begeh

ren zu erfüllen.

- S. 74.

Ueber beide Verhältniſſe des Rechts, das Er

laubſeyn und die Befugniſ, muſs die Entwicke

C4 !ung
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lung des Rechts belehren. Da aber das Sittengeſetz

für alle vernünftige Weſen daſſelbe ſeyn muſs, und

ſich nicht widerſprechen kann (vergl. unten § 85.),

ſo kann es andern nie verſtattet ſeyn, eine meiner

Handlungen zu hindern, die mir vorzunehmen er

laubt iſt (§ 23.), oder überhaupt dem Wirklich

werden eines Gegenſtandes, das ganz erlaubter Weiſe

von meiner Willkühr abhängt, Hinderniſſe in den

Weg zu legen (§ 23.).

§. 75.

Durch die Ableitung des Rechts, in ſofern es

erlaubt iſt, wird alſo auch die Befugniſs zugleich

dargethan.

§. 76.

Iede berechtigte Handlung, und alſo auch den

Zwang, ſoll der Rechthabende, nicht der Pflicht

tragende, ausüben; alſo muſs in den Geſetzen, die

für die Handlungen des erſtern gelten, der eigentli- -

che Grund dazu liegen; folglich der Zwang allein

oder doch zunächſt von Rechten, nicht von den

ihnen gegenüber ſtehenden Pflichten, zu beweiſen

ſeyn. Der nächſte Gegenſtand des Naturrechts ſind

daher Zwangsrechte, und nicht Zwangspflichten

(§ 25- Anm. 2.).

1. Die durchgängige Reciprocität der Rechte und

Pflichten zweyer gegen einander handelnder Men

ſchen iſt ungegründet, und deshalb im Natur

recht
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recht weder etwas darauf zu gründen, noch ein

- Einwurf daraus herzunehmen. Hier iſt aber nicht

von der bey jedem Recht vorkommenden Pflicht

die Rede, die Handlung, worauf ſich das Recht

bezieht, nicht zu hindern , als welche in dem

Begriff der Befugniſ, und alſo auch des Recht,

ſchlechterdings enthalten iſt, ſondern von den

Pflichten, wirkliche Handlungen vorzunehmen,

worauf ſich Rechte eines andern beziehen ſollen,

alſo von folchen Fällen, wo zwey Perfonen, der

eine ein Recht, der andere eine Pflicht, etwas zu

thun, haben, die Rede, welches z. B. gleich beym

Recht zu zwingen nicht iſt. -

2. Die gewöhnliche Beſtimmung der Bedeutungen

von vollkommnen und unvollkommnen Rechten (iu

ra perfecta et imperfecta) iſt fehlerhaft, (Vergt.

Verſuch über den Grundſatz des N. R. S. 44–5o. )

3. Einige machen äuſſre Rechte zum Gegenſtande

des Naturrechts. S. davon unten §. 172. Anm. 1.

4. Der Unterſchied zwiſchen Pflichten der Moral

und Pflichten des Naturrechts nebſt der Vorſpie

gelung, als ob dieſe auf einem andern und feſtern

Grunde als jene beruhten, und daher gröſsere

Verbindlichkeit hätten, oder als ob man nach dem

Naturrechte weniger Pfliehten und mehr Befug

niſſe habe, als nach der Moral, man ſich auch

wohl jenen unterwerfen könne, ohne dieſe anzu

- erkennen, iſt alſo nach der vorhergehenden Bo

trachtung nichtig, da alle Pflichten eigentlich in

die Moral gehören. -

- - e C5 § 77.
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§. 77.

Dem zufolge kommt im Naturrecht in Anſehung

der Handlungen andrer, zu denen ſie vermöge des

im Begriffe von Recht enthaltnen Begriffs von Be

fugniſ verbindlich ſind, nicht das Verhältniſs der

ſelben zu ihrer moraliſchen Ueberzeugung und Ge

ſinnung (die Moralität ), ſondern nur das Verhält- -

niſs der Handlungen an ſich zu dem von Rechtha

benden anerkannten Sittengeſetze (die Legalität)

» in Betrachtung.

- §. 78.

Colliſion iſt ein Widerſtreit zweyer in einem

Falle anwendbarer ſittlicher Regeln. Ein Fall, in

dem zwey auf denſelben zugleich anwendbare Re

geln ſich widerſtreiten, heiſst ein Colliſionfall

(ſtatur extraordinarius).

§. 79.

Sobald man die Pflichten auf einzelne Fälle an

wendet, ſo können Colliſionen vorkommen; alſo

wird es auch ſowohl unter den angewandten Zwangs

rechten (§ 76.), als auch zwiſchen ihnen und an

dern Pflichten, Colliſionen geben.

§. 8O.

Colliſionen werden dadurch gehoben, daſs man

bey der Unterſuchung auf höhere Grundſätze und ſo

fort bis auf den höchſten zurückgeht. Man muſs

- daher
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daher das ganze Syſtem der Sittlichkeit, beſonders

ihre erften und höchſten Grundſätze, genau kennen.

Vergl. Schmid's Verſuch § 269.311. 312. --

§. 8 I.

Demnach muſs es von groſsem Vortheil für die

Aufklärung und Bearbeitung des ganzen Naturrechts

ſeyn, wenn man bey derſelben von den erſten Grund

ſätzen der Sittlichkeit ausgeht.

Zweyt er Abſchnitt.

Ableitung der Grundſatzes aller Rechte.

/ §. 82.

Sobald Menſchen über ihre Handlungen nachzu

denken anfangen, und ſich ihres Willens (§ 6. u.7.)

bewuſst werden, werden ſie ſich zugleich bewuſst,

daſs ihnen unverbrüchliche Geſetze obliegen.

1. Man kann auch ſagen: ſie werden ſich der noth

wendigen Wirkſamkeit der praktiſchen Vernunft

bewuſst. -

2. Dies Bewuſstſeyn der praktiſchen Vernunft iſt vom

Bewuſstſeyn der Willkühr wohl zu unterfcheiden."

Fichte's Verſuch einer Kritik aller Offenbarung.

§. 2. -

3. Wer ſich über die Beſtandtheile des Bewuſstſeyns.

in theoretiſcher Hinſicht genauer belehren will, der

vergleiche die völlig neue Theorie deſſelben in

Reinhold’s Theorie des Vorſtellungsvermögens

(Iena. 1789.) S. 321 - 345.

§ 83
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S. 83.

Dieſe Unverbrüchlichkeit der Geſetze kann nicht

auf ihrem Gegenſtand oder ihrem Zweck beruhen;

denn theils iſt die phyſiſche Möglichkeit oder Wirk

lichkeit der Gegenſtände allein durch Erfahrung für

uns erkennbar, und kann alſo weder nothwendig,

noch ſchlechterdings allgemein feyn, weil dies keine

Erfahrung ſeyn kann; theils hingen dann die Geſetze

wieder davon ab, ob ich den Zweck auch begehrte,

und würden alſo nicht unverbrüchlich oder unbe

dingt nothwendig, ſondern durch die Begehrung

des Gegenſtandes immer bedingt ſeyn.

§. 84.

Daher kann ihre Unverbrüchlichkeit bloſs von

dem, was nicht der Gegenſtand der Geſetze iſt (§.

83.), alſo von der Form (oder dem Kennzeichen)

der Geſetzmäßigkeit herzuleiten ſeyn, welche in

der Vernunft (dem Vermögen der Geſetze) allein

ihren Grund hat, weil ſie durch nichts anders als

durch Vernunft entſtehen kann (§ 13. Anm. 1.).

- - § 85. -

Da die ſittlichen Geſetze bloſs durch Vernunft

möglich ſind, und allein in der Vernunft ihren Grund

haben (§ 84.); ſo müſſen ſie allen vernünftigen We

ſen gemein ſeyn, und zu dem Kennzeichen der

Geſetzmäſſigkeit muſs noch das Kennzeichen der

Allgemeinheit kommen. - §. 86.

ſ
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§. 86. - -

Demnach iſt allgemeingültige Geſetzmäſſigkeit

(S. 85.) das Kennzeichen oder die Form aller Sitt

lichkeit, und der oberſte Grundſatz derſelben muſs

heiſſen:

Die Vorſchriften, die du dirſelbſt für deine

Handlungen giebſt (Maximen), ſollen ſo beſchaf

fen ſeyn, daſ ſie allgemeine Geſetze ſeyn können,

oder doch daſ du wollen kannſt, daſ ſie allge

meine Geſetze würden. -

1. Der zweyte Zuſatz zu dieſer allgemeinen Formel

iſt für diejenigen Fälle, wo man bey der Prüfung

der vorzunehmenden Handlungen zwar finden wür

de, daſs jede von zwey entgegenſtehenden Vorſchrif

ten, beſonders betrachtet, ſich als ein allgemeines

Geſetz denken lieſse, (welches an ſich ſchon nicht

immer möglich iſt), aber wovon doch eine vor der

andern ſo viel Vorzüge hat, daſs man von einer nur

wünſchen kann, daſs ſie ein allgemeines Geſetz wür

de; oder wovon in einem allgemeinen Innbegriff

aller Geſetze dieſer Art nur eine von beiden, ohne

in Widerſpruch mit ihren Nebengeſetzen zu gera

then, gedacht werden kann.

2. Von der ganzen bisherigen Gründung der Sittlich

keit laſſen ſich keine weitern oder frühern Grün

de angeben, noch weniger aber Beweiſe führen ;

denn das Bewuſstſeyn (§. 82.), worauf ſich alles zu

letztgründet, iſt eine Thatſache, derenwirklichkeit

oder
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oder Erkenntniſs nicht wieder von etwas anderm ab

zuleiten iſt, die nur durch die bloſse Reflexion (oder

durch Vergleichung des im Bewuſstſeyn vorhande

nen, nicht durch Abſtraction oder Folgerung) ein

leuchtet. Allein wenn ſie gleich nicht bewieſen

werden kann, ſo kann ſie doch erläutert werden;

und dazu ſcheinen mir folgende Betrachtungen zu

dienen:

1) Der Menſch hat über alles, was die Wirkungen

und Handlungen der Vermögen ſeines Gemüths

angeht, kein anderes Mittel, Erkenntniſszuerlan

gen, als ſein eignes Bewuſstſeyn: es kann alſo kei

nesweges befremden, wenn man auch bey derUn

terſuchung der ſittlichen Handlungen darauf zu

rückkommen muſs. - -

2) Der Begriff von Sollen iſt wirklich vorhanden

(§ 11. und Anm.); allein die ganze Möglichkeit

ſeiner Entſtehung beruht bloſs auf der Vernunft;

der Grund derſelben iſt alſo durchaus nicht auſser

derſelben zu ſuchen.

3) Die ſittlichen Geſetze beruhen auf der Vernunft.

Alles, was die Vernunft angeht, kann ich allein

durch das Selbſtbewuſstſeyn wiſſen. Dies Be

wuſstſeyn an ſich iſt aber darum nicht etwa erſt

durch die neuere Philoſophie geweckt oder wirk

ſam geworden; es liegt bey jeder ſittlichen Vor

ſtellung zum Grunde. Bloſs alſo die Entwicke

lung jenes Begriffs und die Erhebung deſſelben

zur deutlichen Vorſtellung war den Philoſophen

unſerer Zeiten vorbehalten. Durch dunkles, auch

wohl
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wohl klares, Bewuſstſeyn war er immer vorhan

den und wirkſam; aber freylich war diesBewuſst

ſeyn nicht als vorhanden und wirkſam vorgeſtellt.

S die belehrende Unterſcheidung des Bewußtſeyns

überhaupt in klares und deutliches Bewußtſeyn in

Reinhold Theorie des Vorſtellungsvermögensa.

a. O. -

4) In den allgemeinen Begriffen von Gut und Böſe,

von Recht und Unrecht, kommen alle Menſchen

überein; ſie ſind bloſs darinn unter einander nicht

einig, welchebeſtimmte Handlungen gut und böſe

ſeyn? Nur alſo in den Gegenſtänden, die ſie erſt

durch Erfahrung kennen lernen müſſen, nicht in

der Form, der Sittlichkeit zeigt ſich die Verſchie

denheit; ihre Begriffe ſind daher durch genauere

Unterſuchungen der Form, die ihnen gemein iſt,

zu berichtigen. -

5) Alles, was nicht Gegenſtand der Erfahrung iſt,

bloſs von der Selbſtthätigkeit der Vermögen des

Gemüthshervorgebracht iſt, kannbloſs Form ſeyn,

die ſich in ihrer Anwendung auf Objecte äuſsert.

Aber dieſe Form kann nachher wieder Stoff von

Vorſtellungen, und alſo vorgeſtellt, werden.

6) Dieſe Formen gründen ſich nur auf die Geſetze

des reinen Selbſtbewuſstſeyns; und müſſen daher

als allgemeingültig für jedes mit demſelben Ver

mögen begabte Weſen angenommen werden.

7) Man fing ſonſt häufig die Darſtellungen der Sy

ſteme der Sittlichkeit damit an, daſs alles Geſe

tzen unterworfen ſey und alſo auch der Menſch

ES
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es ſeyn müſſe. Dies iſt aber keine nothwendige

Folge, zumal da im erſten Falle von Naturgeſe

tzen, im zweytenaber von ſittlichen Geſetzen (§.4.

und II.) geſprochen wird. Indeſſen kann es als

analogiſche Erläuterung wohl nützlich ſeyn; nur

muſs der Begriff von Geſetzen hier bloſs nach den

Bedingungen eines vernünftigen Weſens verſtan

den werden.

8) Dieſe allgemeinen Begriffe von den fittlichenGe

ſetzen und der Geſetzmäſsigkeit überhaupt liegen

bey allenandernphiloſophiſchen Syſtemen der mo

raliſchen Wiſſenſchaften dunkel zum Grunde;

denn wenn dieſelben einen Zweck, der zu bewir

ken ſey, zum Grunde legen; ſo bleibt immer noch

die Frage übrig: warum iſt manzu dieſem Zweck

verbunden ? eine Frage, die freylich bisher nicht

aufgelöſt ward.

9) Die oben gegebene Darſtellung iſt nicht etwabloſs

dem philoſophiſchen Verſtande einleuchtend, ſon

dern kanndem gemeinen Menſchenverſtande ganz

verſtändlich gemacht werden, wenn ſie nur in den

ihm verſtändlichen Ausdrücken vorgetragen wird.

10) Sollte es ja Menſchen geben, die ſich jener un

verbrüchlichen Geſetze nicht bewuſst werden

könnten, (obgleich man daran mit Recht zweifeln

kann); ſo würde daraus allenfalls folgen, daſs für

dieſe keine Sittlichkeit gälte: allein dadurch würde

die Sittlichkeit überhaupt und die Gültigkeit der

gegebenen Darſtellung gar nicht aufgehoben wer

den; denntheils würde bey denſelben, da alle Men

ſchen
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ſchen zugleich vernünftige und ſinnliche Weſen

find , und die Sittlichkeit nur auf der Vernunft be

ruht, die Vernunft durch die Sinnlichkeit unter

drückt worden ſeyn ; theils würde das auchdeswe

gen keinen Einwurfmachen, weil die Sittlichkeit

nicht auf der wirklichenAnerkennung allgemei

ner Geſetze von allen denen, welche ſie, unſrer

Ueberzeugung nach, anerkennen ſollten, ſondern

darauf beruht, daſs der Handelnde die Vorſchrif

ten, nach denen er handelt, als ſolche erkennt, die

für jedes vernünftige Weſen allgemeine Geſetze

ſeyn könnten, oder von denen er wollen kann, daſs

ſie ſolche würden.

§. 87.

Wenn gleich die ſittlichen Geſetze nicht nach ei

nem durch ſie zu erreichenden Zwecke beſtimmt

werden können; ſo können ſie doch nicht ohne ſol

chen Zweck ſeyn; nur muſs derſelbe erſt durch die

(§ 84-86.) angegebene Form der Sittlichkeit be

ſtimmt werden. -

§. 88.

Iedes vernünftige Weſen kann nicht als ein Mit

tel zu andern Zwecken auſſer ihm angeſehen und

alſo keinesweges denſelben als ſolches untergeordnet

werden, theils weil das ſittliche Geſetz nicht in Be

ziehung auf etwas anders da iſt, und alſo auch das

Weſen, in dem es allein vorhanden iſt, (das Sub

ject des Sittengeſetzes) nicht wiederum eines an

D dern
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dern willen da ſeyn kann, theils weil ohne die ver

nünftigen Weſen gar nichts von unbedingtem Wer

the würde angetroffen werden.

1. Würden vernünftige Weſen als Mittel für andre

gebraucht werden; ſo würde dies ihre vernünf

tige Natur gänzlich aufheben, und es iſt wider

ſprechend, dies als geſetzmäſsig oder erlaubt an

zuſchen -

2. Man kann den Lehnſatz aus der theoretiſchen

Philoſophie hier noch zur Unterſtützung gebrau

chen, daſs unter allen Dingen bloſs in Anſehung

der vernünftigen Weſen überhaupt etwas abge

zweckt werden könne. -

3. Die vernünftigen Weſen enthalten den Endzweck

des Vernunftloſen.

§. 89.

Auf die vernünftigen Weſen ſollen ſich daher zu

letzt alle Zwecke der menſchlichen Handlungen be

ziehen oder denſelben untergeordnet werden.

Schmid's Verſuch einer Moralph. §. 119. 41o –

4I5.

I. Man kann daher jedes vernünftige Weſen Zweck

an ſich ſelbſt nennen.

2. Dies macht den unbedingten Werth oder die Wür

de der vernünftigen Weſen aus. – Wer daher -

jenen Geſetzen entgegen handelt, verkennt und

verachtet die menſchliche Würde, und da die Geſe

tze für alle Menſchen gleich ſind, verleugnet er

auch ſeine eigne Würde, handelt unwürdig und

wur
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würdigt ſich unter die Menſchheit, für welche

dieſe Geſetze gelten, zur Thierheit, welche nie

nach Geſetzen, ſondern bloſs nach Trieben han

deln kann, herab.

3. Das Gegentheil der oben vorgetragenen Behaup

tung kann ſo wenig allgemeines Geſetz (§ 86.) ſeyn,

daſs er ſich vielmehrgeradezu widerſprechen würde.

4. Bey dieſer Entwickelung der erſten Gründe der

Sittlichkeit iſt der geradeſte Weg genommen wor

den, weil er zur Begründung derſelben hinreicht,

ſ. Kant Grundlegung S 81. Alle andern darauf

ſich beziehenden Betrachtungen, die Durchprüfung

des ganzen Begehrungsvermögens, die Unterſu

chung der Möglichkeit ſittlicher Handlungen in

ihrem Zuſammenhange und mit allen ihren Fol

gen zur Beruhigung bey Zweifeln, welche etwa

aufſteigen könnten, gehören in Kritik der prak

tiſchen Vernunft, welche ganz zwekmäſsig als

eine Einleitung in die Moral vorgetragen wird.

S. darüber: Kants Critik der praktiſchen Ver

nunft; Schmid's Moralphiloſophie s. IO – 225.

und in Reinhold’s Theorie des Vorſtellungsver

mögens – die Theorie der Vernunft, beſonders

S. 326 – 541., und die Grundlinien des Begeh

rungsvermögens. S. 560 – 575. Fichte's Verſuch

einer Kritik aller Offenbarung. N. A. §. 2.

§, 9O.

Das Vermögen eines Weſens, ſich Zwecke für

ſeine Handlungen vorzuſetzen, heiſst die Perſön

D 2 lich
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lichkeit, und ein mit dieſem Vermögen begabtes

Weſen eine Perſon.

- §. 9 I.

Die Sittlichkeit eines Subjects iſt ohne Freyheit

des Willen, d. i. Unabhängigkeit des Willens (§.

17.) von aller phyſiſchen Nothwendigkeit (§. 4.)

der Handlungen, nicht zu denken; die Freyheit

der Willens (im engern Sinne) iſt alſo eine noth

wendige Vorausſetzung des Sittengeſetzes.

- § 92.

Durch das Sittengeſetz wird den willkührlichen

Handlungen nicht immer die Beſtimmung der Noth

wendigkeit, ſondern mehrern auch die Beſtimmung

der bloſsen Möglichkeit beygelegt, folglich ſie der

bloſsen Willkühr überlaſſen.

Das Sittengeſetz verweiſet bey dieſen Handlungen

jeden Menſchen bloſs an ſeine Willkühr.

§. 93. -

Durch die Verbindung der praktiſchen Vernunft

- mit der Sinnlichkeit in einem und ebendemſelben

Weſen, welche beide Vermögen Antriebe für den

Willen hergeben, muſs die Freyheit für alle Wil

lensbeſtimmungen deſſelben Weſens geſetzmäſſig

ſeyn, ſobald ſie nur dem Sittengeſetz nicht entge

gen ſind. Folglich iſt Freyheit der Willkühr (§.

6.) geſetzmäſſig; das Sittengeſetz legt ihr Berech

tigung bey.

I. Ge



Zweyter Abſchnitt. § 3

1. Geſetzmäſſig, d h. dem Geſetze nicht entgegen;

darum nicht immer geſetzlich oder geboten.

2. Iédes vernünftige Weſen hat demnach ein Recht

der Perſönlichkeit (§ 90.). Sobald vernünftige

Weſen ſich nach andrer Willkühr richten müſs

- ten, ſo würden ſie bloſs zu Mitteln für Zwecke,

die nicht ſie, ſondern andere für ſie, gewählt

hätten, gebraucht werden; welches dem Sitten

geſetz entgegen wäre (§. 88.). -

3. Freyheit des Willens und Freyheit der Willkühr

ſind zwey Arten der innern Freyheit. Auſſer der

innern Freyheit kommen noch in dieſer Wiſſen

ſchaft vorzüglich die äuſſere Freyheit (im eigent

lichen Naturrecht), die bürgerliche und politiſche

Freyheit (im allgemeinen Staatsrechte) vor. Klein

Freyheit und Eigenthum, abgehandelt in acht Ge

ſprächen über die Beſchlüſſe der franzöſiſchen Na

tionalverſammlung (Berlin. 1790.) S. 92. flgg.

4. Die Berechtigung der Freyheit der Willkühr macht?

darum dieſe nicht geſetzlos: ſie erklärt nur die

nicht durch das Sittengeſetz nothwendig beſtimm

ten Handlungen für unabhängig von dieſem und

vom Zwange andrer. - – 1.

§. 94.

Der Grundſatz aller Rechte iſt demnach: Ieder

Menſch hat ein Recht, alles zu wollen, war nicht

als verboten nach allgemeingültigen Geſetzen ge

dacht werden muſſ. (§ 86.)

I. Man kann es ſo auch ausdrücken: Ieder Menſch

D 3 hat
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hat ein Recht, alles zu wollen, womit die Würde

der menſchlichen Natur, die Perſönlichkeit des

Menſchen,- beſtehen kann; wobey der Menſch

nicht als Mittel zu etwas andern behandelt wird.

2. Nun läſst ſich auch ſagen: „Das Recht iſt die na

„türliche Freyheit unter der Sanction des Sitten

„geſetzes." Reinhold’s Briefe. Th. II. S. 199.

Oder auch: „Das Recht iſt die Einſchränkung der

„Freyheit eines jeden auf die Bedingung, daſs ſie

„mit der Freyheit aller Menſchen nach einem all

„gemeinen Geſetze möglich iſt." Kant in der

Berl. Monatsſchrift. 1793. Sept. und an mehrern

Orten.

§. 9ſ.

Wird unter dieſem Wollen bloſs ein willkührli

ches Begehren gedacht, ſo iſt dadurch der Grund

- ſatz der unvollkommnen Rechte; wird aber eine

Willenshandlung im engern Sinne (§ 10.) verſtan

den, ſo iſt der Grundſatz der vollkommenen Rech

te beſtimmt.

§. 96.

Iedes vollkommene Recht (§ 25.) iſt entweder

ein bloſses Recht, oder es iſt mit einer Pflicht ver

knüpft, welche dieſelbe Handlung gebietet, die je-

nes nur erlaubt. Daher die Eintheilung in verbind

licher und freyer Recht (jus obligatorium et li

berum ſ permiſſum).

1. Von dem freyen Rechte (bloſsen Rechte) kann

- ich
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ich ſoviel nachlaſſen, als ich will, oder es ganz

aufgegen; denn dies ſteht ganz unter meiner Will--

kühr. Das verbindliche iſt mir durch das Sitten

geſetz nothwendig gemacht, ich habe nicht das

Recht, eine von beiden Handlungen vorzunehmen,

ſondern nur die gebotne

2. Bey den verbindlichen Rechten iſt die Betracktung

des Rechts nur wegen der Befugniſs gegen andre,

die darin enthalten iſt, wichtig; denn ſie ſind

freylich nicht von meiner, aber auch von keiner

fremden, Willkühr abhängig.

§. 97.

Die Pflicht, den vollkommnen Rechten andrer

nicht entgegen zu handeln, heiſst die Gerechtigkeit

(juſtitia); die Pflicht, den unvollkommnen Rech

ten andrer gemäſs zu handeln, und beſonders ſeine

eignen vollkommnen Rechte freywillig durch jene

zu beſchränken, heiſst die Billigkeit (aequitar).

-
§. 98.

Die bey dem vollkommnen Recht vorkommende

Verbindlichkeit andrer iſt unerlaſlich, und ihre

Uebertretung folglich immer unerlaubt; die Ver

bindlichkeit andrer beym unvollkommnen hingegen

erlaſlich, alſo zum Theil von der Beurtheilung

des Verpflichteten abhängig, folglich ihre Ueber

tretung nicht durchaus unerlaubt.

1. Die Rückſicht auf Gott iſt zur Begründung der

- Sittlichkeit und alſo auch des Naturrechts nicht

D 4. nofh
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nothwendig, aber freylich das wichtigſte Mittel,

ihre Ausübung zu befördern. -

2. Giebt es ein poſitives göttliches Recht? und iſt

dies ein allgemeines oder particulares?

Dritter Abſchnitt. -

Ableitung der Grundſatzer aller Zwangsrechts.

§. 99.

Der Gebrauch der Freyheit iſt erlaubt (§. 93.),

folglich ſind auch andre verbunden, ihn nicht zu

hindern (§ 74.). Zwang (§ 27.) ſetzt immer

Einſchränkung der Freyheit eines Menſchen durch

fremde Willkühr voraus. Demnach iſt Zwang je

dem Menſchen gegen andre unerlaubt,

§. IOO.

Da das Sittengeſetz jeden Menſchen zum Ge

brauch der geſetzmäſſigen Freyheit vollkommen be

rechtigt: ſo kann es andern, ohne Widerſpruch

deſſelben mit ſich ſelbſt, nieht erlauben, einen

Menſchen an dem geſetzmäſſigen Gebrauch derſel

ben zu hindern.

- §. IO I.

Die Befreyung vom Zwange (§.99.) kann daher

nicht anders geſetzlich ſeyn, auſſer in ſofern ſie nicht

offenbar geſetzwidrige (ganz illegale) Handlungen

betrifft. Da nun aber das Sittengeſetz die vollkomm

IEFl

- -
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nen Rechte bloſs von der Willkühr des Berechtigten

abhängen läſst, folglich die ihre Ausübung verhin

dernden Handlungen nie erlauben, die darauf ge

hende Freyheit nie für geſetzmäſſig erklären kann:

ſo können auch auf dieſe illegalen Handlungen keine

Rechte gehen, und jeder Menſeh iſt alſo zugleich

berechtigt, alle ein vollkommnes Recht einſchrän

kende Handlungen durch Zwang zu hindern. -

§. I o2.

So entſteht der allgemeine Grundſatz alles Zwangs

rechts: Ieder Menſch hat das Recht, ſeine und

andrer vollkommne Rechte durch Zwang zu er

halten. .

1. Mankann auch ſagen: Jeder Menſch hat das Recht,

ſeine undandrer geſetzmäßige Freyheit (§93) durch

Zwang zu erhalten. - -

2. Iedes Recht zu zwingen ſetzt alſo ſchon ein voll

kommmes Recht voraus; auf ein unvollkommnes

Recht, wo es mir nicht erlaubt iſt, eine Handlung

bloſs durch meine willkühr zur Wirklichkeit zu

bringen (§ 25.), kann ſich kein Zwangsrecht bezie

hen; denn da die Handlung ſelbſt nicht erlaubt -

iſt, ſo kann die Einſchränkung der Handlung nicht

ſchlechterdings unerlaubt, und zur Abwehrung

derſelben kein Zwang berechtigt ſeyn. -

3. Zuweilen muſs die Entwickelung des vollkommnen

Rechts der Begründung des Zwangsrechts voraus

geſchickt werden,

D 5 §. I O3
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§. IO3.

Vollkommne Rechte eines Menſchen können

durch Pflichten ſo eingeſchränkt werden, daſs ſie

aufhören, und beſonders durch Pflichten gegen die

Rechte andrer (§ 97.); es hat alſo dieſelbe Ein

ſchränkung auch bey den Zwangsrechten ſtatt.

- §. IO4.

Alle Rechte gründen ſich auf das Sittengeſetz.

Wer dies nicht anerkennt, kann auch keine Rechte

für ſich behaupten.

- §. IOſ. -

Das Sittengeſetz kann nur als allgemeingültig

und gleich für alle gedacht werden. Wer es daher

gegen andre nicht anerkennt, ihre vollkommnen

Rechte verletzt, der kann es eben ſo wenig für ſich

in Anſpruch nehmen. -

Unvollkommne Rechte (§ 25. ) ſind nicht gänzlich

vom Sittengeſetz, ſondern auch zum Theil von

der Beurtheilung des andern abhängig; die Nicht

erfüllung der daranf ſich beziehenden Pflicht iſt

alſo noch nicht Verwerfung des Sittengeſetzes über

haupt,

§. Io6,

Die widerſetzlichkeit von Menſchen gegen voll

kommne Rechte iſt entweder unwillkührlich oder

willkührlich. – Bey dieſer (S. 105.) giebt man

alſo ſeine eignen Rechte auf, nicht aber bey jener

Gegen

- -
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Gegen jene kann der Zwang nicht weiter gehen,

als ſoweit mein vollkommnes Recht geht und durch

die Rechte der unwillkührlich Handelnden nicht be

gränzt iſt, folglich ſo weit ihre Handlung ganz ille

gal iſt. Gegen dieſe aber bleibt mein vollkommnes

Recht in ſeiner ganzen Ausdehnung, da ſie ihre

Rechte aufgegeben haben.

1. Man könnte ſagen: Ob ein andrer ein vernünfti

ges Weſen ſey, und alſo Rechte habe, erkenne

ich erſt daraus , daſs er ſittliche Geſetze beobachtet?

2. Eintheilung in den angreifenden und vertheidigen

den Zwang. Jener iſt gänzlich unerlaubt.

§. 107.

Der Grund des Zwangsrechts iſt immer das Sit

tengeſetz, das dem Berechtigten vollkommne Rechte

ſichert; die Veranlaſſung zur Ausübung deſſelben

aber giebt die illegale Einſchränkung der Freyheit

durch einen andern, die Verletzung der Gerechtig

keit (§ 19. Anm. 3. und § 97.). - -

1. Das Zwangsrecht iſt daher eigentlich kein erworb

nes (wenn gleich ein bedingtes) Recht. Es iſt

kein neues Recht, ſondern immer eine Folge ei

nes andern, deſſen zufällige Einſchränkungen da

durch nur aufgehoben werden.

2. Auch im Zwangsrecht (Recht zu zwingen) iſt I)

Erlaubtſeyn, 2) Befugniß enthalten. Wenn ich nun

auch Befugniſs zu allem gegen ihn hätte, da mich

ſein Sittengeſetz, das er aufgehoben hat, nicht

- - - rhehr
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mehr hindert (vergl. § 22); ſo geht doch die Er- -

laubniſs des Sittengeſetzes nie weiter als mein voll

- kommnes Recht ſelbſt, und gebietet mir zugleich,

ihn noch immer als ein vernunftfähiges Weſen zu

betrachten und ihm alſo die Rückkehr zur Ver-

nunft nie mehr zu erſchweren, als es der Erhal

tung meiner vollkommnen Rechte wegen nöthig iſt,

§. IO8. -

Im abſoluten Naturrechte (§ 38.) können bloſs

Rechte gelehrt werden, die allein durch das Sitten

geſetz begründet ſind; demnach kann der Menſch

nach vollkommnen Rechten bloſs zu den Handlun

gen berechtigt ſeyn , welche allein durch die Wirk

ſamkeit ſeiner Willkühr möglich ſind. Die voll

kommnen Rechte im abſoluten Naturrechte ſind

alſo immer Rechte zu einer Handlung.

1. Im erwerblichen Naturrecht kann meine willkühr

auch die Willkühr andrer zur Wirklichmachung

einer Handlung brauchen dürfen, ohne das Sit

tengeſetz zu verletzen. ſ Erwerb. Naturrecht.

2. Die Pflichten im abſoluten Naturrecht, die die

Befugniſs des Berechtigten begründen, ſind alſo

immer bloſs negativ, (die Willkühr nicht einzu

ſchränken, die Handlung nicht zu hindern, das

Recht nicht zu kränken.)

§. Io8. b.

Bey den vollkommnen Rechten ſind unerlaſs

liche Pflichten des andern, d. i ſolche, deren Ge

gen
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gentheil als erlaubt gar nicht gedacht werden kann,

vorausgeſetzt; folglich macht die Geſetzwidrigkeit

der Handlung ſelbſt, (ohne daſs noch erſt Rückſicht

auf die Geſinnung zu nehmen wäre) ſie ſchon ver

werflich: eine neue Urſache, warum nur auf die

Legalität, nicht auf die Moralität, bey Ausübung

des Zwangsrechts zu ſehen iſt (vergl. § 77.).

§. 109.

Daſs nur mit dieſen (§. 1o2 – 106.) und nicht

mit andern Rechten, (alſo nur mit der Erhaltung;

nicht aber mit der bloſsen Vermehrung der Güter,

weder der eigenen noch fremder,) Zwang verbun

den ſey, folgt daraus, weil 1) bey dem Zwange zu

Zwecken, die der Handelnde ſich nicht ſelbſt ge

wählt hätte, ſeine Freyheit und Perſönlichkeit, der

Grund aller Zwangsrechte, leiden würde, und 2)

ſelbſt dann, wenn er zu etwas, das ein anderer für

geboten hielte, gezwungen werden ſollte, doch die

Freyheit ſelbſt, ohne welche keine Sittlichkeit denk

bar iſt, aufgehoben würde, 3) weil kein Menſch

dem andern hier nachzuſetzen, oder gar als bloſses

Mittel für den andern zu gebrauchen iſt.

- § 11o. -

Einige Rechte zu zwingen ſind mit Pflichten zu

zwingen verknüpft; es giebt alſo verbindliche und

freye Zwangsrechte (§ 92.).

I. Von
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I. Von den letztern kann ich etwas nachlaſſen, oder

ſie ganz aufgeben.

2. Es giebt freylich eine allgemeine Pflicht, ſich

ſeine Rechte nicht nehmen zu laſſen, ſie können

aber doch freywillig von dem Rechthabenden

oder durch eine höhere Pflicht aufgehoben werden.

--

Zwey t es H a up t ſt ü ck.

Abſolutes oder urſprüngliches Naturrecht.

Erſter Abſchnitt.

E in leitung,

S. 111.

In Anſehung der Zwecke, welche ſich die menſch- A

liche Willkühr vorſetzen kann, find theils Bedin

gungen aller Zwecke überhaupt, theils Mittel zu

einzelnen Zwecken , theils die Vorſtellung der

Zwecke ſelbſt und die Hofnung oder Erwartung,

ſie zu erreichen, anzunehmen. Jede einzelne Be

dingung, jedes einzelne Mittel, und jede Vorſtel

lung oder Erwartung eines Zwecks kann ein Gut

(bonum, meum, ſuum) genannt werden.

1. Dahin gehört auch alles in uns, was nicht ſelbſt

Zweck iſt, oder den Zweck in ſich ſelbſt ent

„hält. -

2. Zu den Gütern eines Menſchen gehört auch die

Freyheit, einzelne Handlungen vorzunehmen.

Z. Dieſe

-

-
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3. Dieſe Beſtimmung iſt auch dem Sprachgebrauch

gemäſs ; denn man nennt alles ein Gut, was ei

nen Werth hat, und legt allen Dingen einen Werth

bey, inſofern ſie als Mittel zu einem Zweck an.

geſehen werden können.

4. Eintheilung in meum formaliter tale und virtuali

ter tale (meum connatum et adventitium, (acquiſ

tum). Von der letztern Eintheilung hängt auch

die Eintheilung in urſprüngliches und erwerbliches

Naturrecht (§ 37. 38.) ab.

S. 112.

Wer die Güter eines Menſchen (§ 111.) nimmt,

ſchränkt ſeine Freyheit oder Perſönlichkeit (§. 90.)

ein; und ſo lange er fortfährt, dem andern Güter

vorzuenthalten, ſo lange fährt er auch fort, ſeine

Freyheit oder Perſönlichkeit einzuſchränken, oder

ihm Rechte zu rauben.

§. I I 3.

Wenn man ein Recht hat, in Anſehung eines

Objects etwas zu begehren oder zu thun: ſo ſagt

man: man habe ein Recht auf das Object, und

zwar im erſten Fall ein unvollkommner, im andern

ein vollkommner Recht. Daher hat jeder Menſch

ein vollkommnes Recht auf ſeine Güter (§ 9.).

S. 1 I4.

Es ſind im abſoluten Naturrecht zu betrachten:

) die vollkommnen Rechte auf Güter, wodurch
W.

Aus
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Ausübung des Zwangs recht veranlaſst werden kann;

2) Veranlaſſungen zum Zwange oder die Arten der

Verletzung jener vollkommnen Rechte; 3) Aus

übung des Zwangs oder Arten die Rechte zu ſchützen.

§. I I .

In dem Grundſatze des Naturrechts iſt das Recht

des Zwangs zur Erhaltung der eignen vollkommnen

Rechte, und der vollkommnen Rechte andrer ent

halten. Die Erhaltung der eignen Güter wird am

häufigſten veranlaſst, und darnach können die

Rechte für andre nachher leicht erörtert werden.

Die Entwickelung der eignen Rechte wird daher

ganz ſchicklich als die Grundlage der Rechte für

andre vorausgeſchickt.

Zweyt er Abſchnitt.

R e c h t e.

Erſte Abtheilung.

Erhaltung der eignen Güter.

§. I 16.

Unter den urſprünglichen Gütern des Menſchen

(§ 1 1 1.) müſſen unterſchieden werden: 1) die Be

dingungen, wodurch der Menſch überhaupt fähig

iſt, Zwecke zu haben, d. i. die Kräfte und Anlagen

des Menſchen an ſich ſelbſt; 2) die Fähigkeit, Hand

lungen
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- -

lungen zu Zwecken vorzunehmen; 3) die Fähigkeit,

Mittel zu Zwecken zu gebrauchen.

- §. 1 17. -

Das erſte urſprüngliche Recht des Menſchen

(s. 116.) geht alſo auf ſeine Kräfte und Anlagen

oder auf ſeine Perſon (§ 90.). - -

- §. I I8. - -

Unter den Kräften des Menſchen ſind diejeni

gen, welche die eigentlichen Bedingungen des Ver

mögens, Zwecke zu haben, überhaupt ſind, und

auf denen alſo die eigentliche Perſönlichkeit (§. 90.)

des Menſchen beruht, von denen zu unterſcheiden,

welche nur als Mittel zur Erreichung von Zwecken

dienen können. Die letztern ſind den erſtern un

tergeordnet, und erhalten nur von ihnen ihren

Werth.

- Seele,Seelenkräfte, Vorſtellungs- und Erkenntniſsver

mögen, Vernunft, Verſtand, Einbildungskraft, Ge

dächtniſs etc. – Begehrungsvermögen, praktiſche

Vernunft, Triebe, etc. – Sinnlichkeit, Gefühle etc.

– Leib, Leibeskräfte etc.

Ueber die Unterordnung der Kräfte und das Ver

hältniſs der einzelnen zur Sittlichkeit und Ver

nunft vergl. Schmid's Verſuche. Mp. §. 474. 486–

488. * -

- §. I 19.

Das Vermögen des Menſchen, der Natur des

Begehrungsvermögens gemäſs zu handeln, macht

E das
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--

das Leben aus; es iſt eine nothwendige Bedingung

der Möglichkeit jedes gebotnen oder willkührlichen

Zwecks, und alſo eins der vornehmſten Güter des

Menſchen. Jeder Menſch hat alſo Recht zu leben,

folglich auch ſein Leben zu erhalten.

Kant's Critik der praktiſchen Vernunft. S. 16.

I.

2.

Das Leben hat demnach doch keinen unbedingten

Werth an ſich, ſondern erhält ihn immer nur von

der Sittlichkeit und Perſönlichkeit; daher gebietet

auch die Pflicht oft, daſſelbe der Erfüllung der

Pflicht unterzuordnen.

Hier macht weder die Ausſicht aufeinkünftigesLe

– ben nach dieſem irdiſchen, welche nur Hoffnung,

-

-

3.

nie Gewiſsheit, iſt, noch, (da nicht Glückſelig

keit das höchſte Princip der Sittlichkeit ſeyn kann)

die Ueberzeugung, daſs der übrige Theil des irdi-

ſchen Lebens nichts als Unannehmlichkeit mit ſich

führen werde, einen Unterſchied. Vergl. Schmid

Verſuch § 477. a. und S599. flgg. Anm.

Der Trieb oder Inſtinct der Selbſterhaltung, aufwe

chen viele dieſes Recht oderwohl gar das ganze Na

turrecht bauen, iſt, wie ſo viele andre Triebe, die

ſichauf Pflichten beziehen, dem Menſchen ſehrweis

lich eingepflanzt, damit er ſchon dann durch Triebe

zur Erreichung ſeines Zwecks beſtimmt wer*

wenn er auch die Pflichten dazu nicht erkennen

kann; nurkönnen ſie deswegen doch niezum Grun

de einer Wiſſenſchaft gebraucht werden.

4. Beym Selbſtmorde und bey derErmordungoder Ab

treibung
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treibung eines Embryo kann niemand im Natur

ſtande ein Zwangsrecht gegen andere, die ihn dar
an hindern wollten, haben. h

§. I2O.

Recht zum Zweck ſchließt Recht zu Mitteln in

ſich; folglich habe ich ein Zwangsrecht, mir alle

Mittel zu erwerben und zu erhalten; ohne welche

mein Leben nicht erhalten werden kann.

Zu den zum Leben durchaus nothwendigen Mitteln

gehört Luft, Platz, Nahrung, und (in den meiſten

Klimaten) Decke.

§. I2 I.

Werkzeuge der Seelenkräfte ſind die Organe. Da

nun die Seelenkräfte dieſe nothwendig zu ihrerAeuſ

ſerung brauchen, ſo erhalte ich auch dieſe durch

Zwang.

§. I 22.

Der Inbegriff aller Organe, und zugleich neuer

Kräfte, die zur Unterſtützung der edleren dienen,

und ihrer Werkzeuge, iſt der Leib; folglich ein

Gut, auf das ich ein Recht im Ganzen, und in

allen ſeinen Theilen, oder Gliedern, habe.

Die ganzliche Aufhebung einer einzelnen menſchli

chen Kraft ohne Beraubung des Lebens, und ohne

Vernichtung oder Verderbung der Werkzeuge, die

ſie gebraucht, um ſich zu äuſsern, läſst ſich nicht

wohl denken.

E * § 123

-

-"
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- §. I 23.

Geſundheit und Wohlbefinden iſt heils ein Ge

fühl der Tauglichkeit unſrer Kräfte, theils ein Mit

tel zum leichtern Gebrauch derſelben; Schmerz iſt

von beiden das Gegentheil. Folglich habe ich ein

Recht, mir Wohlbefinden zu erhalten, Schmerz

aber und alles, was ihn erregt, und das Wohlbefin

den vernichtet, von mir abzuwehren.

Abwehrung aufgezwungener Berauſchung.

§ 124.

Das zweyte urſprüngliche Recht gehr auf die

Zwecke ſelbſt und die Handlungen, welche dazu

führen. -> -“ -

DieZwecke könnentheils gebotne, theils bloſs erlaub

te Zwecke ſeyn,

§. I 25. - -

Jeder Menſch (§. 24.) hat das Recht, Hand

lungen nach ſeiner Willkühr vorzunehmen. Unab

hängigkeit von andrer Willkühr in Anſehung der

Handlungen heiſst Freyheit der Handlungen, äuſ

Jere Freyheit (vergl. S. 93.). Daraus folgt das

Recht, ſeine Kräfte zu gebraughen, alle Hinder

niſſe der Handlungen und des Gebrauchs der Kräfte

- abzuwehren etc.

1. Ohne die äußere Freyheit, die zugleich eine noth

wendige Bedingung der Ausübung der Sittlichkeit

iſt, (vergl. § 126.) würde ſelbſt die innre lei

den
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den (§ 93.) Klein Freyheit und Eigenthum S.

93. u. a. -

2. Daſs dieſe Freyheit durch ſittliche Gefetze einge

ſchränkt iſt, widerſpricht der Idee von derſelben

nicht.

- §. I 26. - -

Die Beobachtung ſittlicher Handlungen iſt ein

dem Menſchen gebotner Zweck; darauf alſo gehen

verbindliche Rechte (§ 110.), dieſe Handlungen

vorzunehmen, und alle Hinderniſſe der Ausübung

deſſelben (§ 125.) wegzuräumen. -

1. Das Gegentheil würde ohnehin alles Recht auf.

heben. - - - A

2. Beobachtung ſittlicher Geſetze kann niemandes

Rechte kränken, folglich kann dies Recht in keinem

Fall aufgehoben oder eingeſchränkt werden.
.

zu vervollkommnen, z. B. Wahrheiten zu ſagen

und bekannt zu machen, deren Ausbreitung ich

für nützlich halte, u. dgl.

4. Es kann feyn , daſs hier, wie in mehrern Fällen

im Naturſtande, eine verſchiedene Ueberzeugung

3. Mich kann deshalb auch niemand hindern, andre

«

bey verſchiedenen Menſchen herrſcht, und von

zwey Menſchen z. B. jeder glaubt, daſs die Hand

lungen des andern ſeinen Rechten nachtheilung ſind,

und er alſo durch Zwang, ſie zu hindern, bereck

tigt fey. Dies hebt die Regel darum nicht auf.

Freylich muſs hier die Ueberzeugung des einen

nach den allgemeinen Principien zu berichtigen

E 3 - ſeyn;
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ſeyn; aber ſo lange er ſie für richtig hält, wür

de er unſittlich und unrecht handeln, wenn er

nicht derſelben gemäſs verführe. Der Staat darf

in ſolchen Fällen einige Einſchränkungen hinzu

fügen: wie weit dies Rechtaber gehe, davon unten.

§. 127. -

Geboten iſt dem Menſchen möglichgenaueſte

-
Beobachtung des Sittengeſetzes, folglich auch Aus

bildung aller ſeiner Kräfte für den Gebrauch der

Sittlichkeit; auch darauf geht alſo ein verbindliches

Recht. -

« Hier iſt ſowohl Gewöhnung an Unterordnung aller

Triebe und Neigungen unter das Sittengeſetz als

auch Geſchickt nachung aller Kräfte zur richtig:

ſten Erkenntniſs und genaueſten Erfüllung der ſitt

lichen Vorſchriften zu verſtehen.

§. I 28.

Jede andre Ausbildung ſeiner Kräfte darf der

Menſch zu ſeinem beliebigen Zweck machen, und

da alle Kräfte des Menſchen durch Uebung ausge

bildet werden, ſo hat er das Recht, alle Handlun

gen (§. 125.) vorzunehmen, wodurch er die Aus

bildung ſeiner Kräfte befördert.

- §. 129.

Zu den Handlungen, welche andrer Rechte

verletzen, kann es kein Recht geben; die Ausbil

dung der Seelenkräfte an ſich aber hat das beſondere,

daſs
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W -

daſs durch ſie allein niemandes Rechte beeinträchtigt

werden können. -

Faſt eben dies ſagt Schlettwein Rechte der Menſchheit

S. 1oo. Von Mitteln dazu, und Handlungen, die zur

Erlangung der Mittel vorgenommen werden, iſt hier

noch nicht die Rede.

- - - - - §. I 3O. -

Alſo darf ich meine Seelenkräfte ſo ſehr ausbil

den als ich will, und jeden, der mich daran hin

dern will, durch Zwang von dieſer Hinderung ab

halten. Daraus folgt alſo ſchon überhaupt unum

ſchränkte Freyheit in Anſehung alles intel

lectuellen. - - >

§. I 3 I.

Das Vorſtellungs- und Erkenntniſsvermögen

wird durch Erwerbung von Vorſtellungen und Er

kenntniſſen ausgebildet und dieſe Vorſtellungen ſind

nachher wieder Mittel zur Ausbildung des Vorſtel

lungsvermögens und anderer Kräfte; folglich gehö

ren Vorſtellungen und Erkenntniſ zu meinen

Gütern. -

Freyheit, ſo viel zu lernen als man will, die Ge

genſtände ſeines Lernens und Denkens ſelbſt zu

wählen, Freyheit von allem Zwang der Ueber

zeugung.
§. I 32. W

Religion beſteht eigentlich aus Vorſtellungen,

welche Sittlichkeit unterſtützen und befördern.

E 4 Ich
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- 2. Eben ſo übe ich Religionshandlungen, inſofern

-

Ich darf ſie daher (§ 127, 131.) mir gegen jeder

mann durch Zwang erhalten. - - -

1. Auch wenn meine Religion falſch wäre, würde

daſſelbe gelten; denn ich handle nach meiner Ue

berzeugung und nach meiner ſubjectiven Erkennt

niſs von Sittlichkeit. -

-

ſie meiner ſubjectiven Sittlichkeit (§ 126.) gemäſs

ſind, aus, und zwinge andre, mich nicht daran

zu hindern. Von dem, was hier der Staat thun

könne, unten. Meine Abhandlung über das Recht

- proteſtantiſcher Fürſten, unabänderliche Lehrvor

1. fchriften feſtzuſetzen und über ſolehen zu halten

- (Iena. 1788.) Abſchn. I. - * *

- §. I 33. -

Jeder hat ein Recht, ſeine Leibeskräfte auszu

bilden oder auch andre Zwecke ſich vorzuſetzen:

ſo fern nur die Ausbildung dieſer nicht andrer Gü

ter raubt, oder er ſelbſt ſolche nimmt, die ihm

nicht aufgeben darf:

§. I 34. *

Das dritte urſprüngliche Recht iſt das Recht,

Mittel zu Zwecken zu erwerben, und zu gebrau

chen.

- §. I 35. -

Die erſte Art dieſer Mittel begreift ſolche, die

ich gleich unmittelbar brauche. An dem Gebrauchs

derſelben darf mich niemand, ſo wenig als an ihrem

Zweck

z - ". - - )
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-

Zweck, hindern; ich habe ſonſt das Recht, ihn

dürch Zwang von dieſer Hinderung abzuhalten.

Ich darf für meine Kräfte , und ſo auch für das Ver

mögen des Genuſſes, Objecte meiner Thätigkeit

mir erwerben. -

§. I36.

Eine zweyte Art dieſer Mittel begreift ſolche,

die ich nicht ſogleich, ſondern künftig brauchen will.

Hievon weitläuftig im hypothetiſchen Naturrecht.

§. I 37.

Es giebt zu meinen Zwecken angeborne und er

worbne Mittel.

Tie genauere Unterſuchung der letztern gehört ins

hypothetiſche Naturrecht. -

§ 138.

Zu den angebornen Mitteln gehört der Mangel an

böſer Meynung, die andere von jemanden, haben

könnten, und die Freyheit, ſich guten Namen zu

erwerben, welches zuſammen natürliche oder ur

ſprüngliche Ehre (fama ſimplex) genannt wer

den kann. - -

1. Die Meynung anderer kann meine Fähigkeiten

und Kräfte eben ſo gut als meinen guten Willen

betreffen. -

2. Von erworbener Ehre (fama aucta) kann erſt

im hypothetiſchen Naturrecht die Rede ſeyn.

- E 5 - §. 139.
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"e §. I 39.

Wenn jemand von mir eine böſe Meynung er

weckt, oder mir die Erwerbung des guten Namens

erſchwert, ſo darf ich Zwang gegen ihn ausüben,

ihn von der Ausbreitung der böſen Nachrede ab

halten, und wenn ſeine ſchon ausgebreitete Behaup

tung ungegründet iſt, ihn zum Wiederruf, und

nöthigenfalls zum Erſatz zwingen.

I« zum wiederruf darf ich keinen zwingen, der

die Wahrheit geſagt hat; denn das wäre unerlaubt.

2. Durch dieſe Beſtimmungen, verglichen mit dem

vorigen, laſſen ſich manche bekannte Fragen des

Naturrechts leicht beantworten; z. B. Iſt Ehre

und Leben gleich zu achten? Wie iſt eine Ohrfei

ge im Naturrecht zu betrachten? Was für ein

Zwangsrecht hat die Jungfrau wegen geraubter

Jungfrauſchaft ? etc. Man lernt an ſolchen ſpe

ciellen Fragen die allgemeinen Lehren des Natur

rechts anwenden. -

S. 140.

Ein Theil der Zwecke geht auf den Genuſs der

Glückſeligkeit. Ich halte alſo jeden durch Zwang

ab, der mir Glückſeligkeit oder die Mittel dazu rau

ben oder ihre Erwerbung erſchweren will,

-

Zwey
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/

Zweyte Abtheilung.

Reſultate aus dem vorhergehenden : Gleichheit, Frey

heit, Unverlierbarkeit und Unveräuſſerlichkeit der
- - -

- Rechte.

- §. 14I.

Die ſittlichen Geſetze ſind für alle Menſchen gleich,

in ſofern die Verhältniſſe, auf welche ſie angewen

der werden ſollen, gleich ſind. Die urſprünglichen

- vollkommnen Rechte beziehen ſich auf lauter ſolche

Verhältniſſe des Menſchen, die bey allen gleich ſind;

folglich müſſen auch alle Menſchen gleiche ur

Jprüngliche vollkommne Rechte haben.

1.

§. I42.

In dem Verhältniſs der Menſchen, vermöge deſ- -

ſen ſie alle gleiche urſprüngliche vollkommne Rechte

haben, beſteht die Gleichheit der Menſchen. -

1. Dies folgt erſt aus der Betrachtung der urſprüng

lichen Rechte des Menſchen, und konnte alſo der

ſelben nicht, wie von einigengeſchieht, zum Grun

de gelegt werden. -

2. Auch Kinder, Wahnſinnige, u. dgl. haben gleiche

Rechte mit andern, da ihnen nicht die Vernunft

und das Vermögen der Sittlichkeit ſelbſt abzuſpre

chen iſt, ſondern nur die Anwendung derſelben

Hinderniſſe bey ihnen findet.

/ 4 §. I43
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§. I43.

Nar in dieſer und in keiner andern Rückſicht

tºt ſich Gleichheit der Menſchen im Naturrecht

behaupten. /

Einige z. B. Rouſſeau, dehnen ſie viel weiter aus und

behaupten völlige Gleichheit der Menſchen; an

dere wollen aus der Ungleichheit, die unter den

Menſchen in andern Rückſichten iſt, auch Un

gleichheit in den Rechten ableiten, und leugnen

alſo die Gleichheit der Menſchen gänzlich.

§ 144. -

Daraus folgt dann, daſs ich jeden, der ſich

mehr urſprüngliche vollkommne Rechte gegen

mich anmaſt, als meiner Ueberzeugung nach

allen zukommen, mit Zwang zurücktreiben darf

§. I4). -

Aus dieſer Entwickelung und dem, was oben

(§ 138. 139.) über die Ehre geſagt worden, folgt,

daſs es keinen Rang nach dem urſprünglichen Na

turrecht gebe. -

Rang ſchlieſst Ehrenbezeugungen, oder Handlungen

anderer gegen den, der höhern Rang hat, in ſich.

S. 146. -

Die äuſſre Freyheit (§ 125.) kann durch eigne

Willkühr desjenigen, dem ſie zukömmt, in einigen

Rückſichten aufgehoben werden. Dies erfodert

aber eine beſtimmte Handlung. Im abſoluten Na

ÜLi
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turrechte (§ 38.) ſetzen wir keine ſolche Handlung

voraus; folglich iſt hier unumſchränkte äuſſerliche

Freyheit, die ſich jeder durch Zwang erhalten

kann. Jeder beſtimmt hier ſeine Handlungen, in

ſofern ſie nicht unſittlich ſind, nach ſeiner Willkühr.

§. I47.

Da die Güter des Menſchen ihren wahren Werth

erſt von der Sittlichkeit oder der praktiſchen Ver

nunft (S. 13) erhalten: ſo iſt derſelbe auch ganz

nach ihrem Verhältniſ zu derſelben zu beſtimmen.

- §. I48.

- Der Natur und dem Grunde der Rechte nach

kann kein Recht durch die Willkühr eines andern

mir genommen werden; folglich ſind alle Rechte

unverlierbar.

§. I49. -

Ein groſser Theil der Rechte iſt gänzlich von

der Willkühr des Berechtigten abhängig (§ 96.),

und die Erfahrung lehrt überdem, daſs man die

höhern Kräfte mehr ausbilden und zum Dienſte der

Sittlichkeit geſchickter machen kann, wenn man

ſich einiger urſprünglichen Güter begiebt. Es kann

mir alſo nicht verboten ſeyn, mich dieſer letztern

zu begeben; ſie ſind veräuſſerlich. -

1. Beyſpiele ſind: die Diſpoſition übergewiſſe Kräfte,

das Vermögen gewiſſe Handlungen vorzunehmen,

- - - - - ge

\
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gewiſſe Kräfte auszubilden, gewiſſe Mittel zur Ver

vollkommnung mir zu erwerben, die vollkommne

Gleichheit, die unumſchränkte äuſserliche Freyheit.

2. Die Veräuſserung dieſer Güter kann dem Handeln

den nicht verboten ſeyn; weil die Verbindung der

ſelben mit ſeinen Zwecken, von denen ſie den

Werth erhalten, eigentlich von der Einſicht und

Beurtheilung des Handelnden abhängt, und er auf

hören kann, ſie, als nothwendig zu denſelben ge

- hörig, anzuſchen. -

3. Es hängt indeſſen im Naturſtande von jedes eigner

Entſchlieſsung und Beurtheilung ab, ob er ein be

ſtimmtes Gut veräuſsern wolle; eben ſo auch nach

her von eines jeden Ueberzeugung, ob er es ver

äuſſert habe. Was dies für Einfluſs in das Recht

der Verträge und des Staats habe, davon unten.

§. I JO.

Was aber zur Erhaltung und zur Ausbildung der

Sittlichkeit ſchlechterdings erfodert wird, das iſt,

der Natur der Sittlichkeit wegen, durchaus verbo

ten, wegzugeben; dieſe Güter ſind unveräuſſerlich.

Schmid Moralphiloſophie. § 489.537.538.

1. Beyſpiele ſind: Freyheit des Willens, Leben, hö

here Seelenkräfte, Vermögen ſich überhaupt oder

ſeine edleren Kräfte zu vervollkommnen. Religion,

Gleichheit der Menſchen und Freyheit der Hand

lungen, inſofern ſie zur Ausübung der Sittlichkeit

durchaus nothwendig iſt. Dieſe letzte Bedingung

kann aber nur in ihrem ganzen Umfang von jedem

- Han

*
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Handelnden beurtheilt werden, und andre müſſen.

erſt von ihm erfahren, was er alles dazu ſeiner Ue.

berzeugung nach rechnet. Daſs aber ein gewiſſer:

Theil dieſer Freyheit, deſſen nothwendige Verbin.

dung mit der Sittlichkeit jedem klar iſt, nicht erft

dieſes Zeugniſſes bedarf, verſteht ſich von ſelbſt.

2. Es folgt aus allem bisherigen, daſs es nur zur Er

haltung der unveräuſserlichen Güter eine ſtrenge,

unerlaſsliche Pflicht, und ein vollkommen verbind

liches Recht gebe; hingegen da die Veräuſserung

der übrigen urſprünglichen Rechte dem Menſchen

überlaſſen iſt, ſo kann es entweder gar keine Pflicht,

ſie zu erhalten, geben, oder die Pflicht zu ihrer

Erhaltung kann nicht anders als erlaſslich, und das

Recht muſs ein freves oder unvollkommen verbind

liches Recht ſeyn. Noch mehr muſs dieſs von den

erworbenen Gütern gelten, deren Verhältniſs zu

den meaſchlichen Zwecken allein davon abhängt,

ob der Menſch ſie als Mittel dazu anſieht.

§. Iſ I.

Kein unveräuſſerliches Recht hängt von meiner

Willkühr ab (§. 150.); allein es giebt unveräuſſer

liche Güter und Rechte, welche man einer Pflicht

wegen zuweilen aufzugeben verbunden iſt; weil

nicht unbedingte, ſondern nur bedingte (§ 21.),

Pflichten ſich auf dieſelben beziehen. Von dieſen

bedingt unveräuſſerlichen Rechten ſind diejenigen

verſchieden, worauf ſich unmittelbare Pflichten be

zie
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x

ziehen, und ohne welche Pflichterfüllung und Sitt

lichkeit gar nicht einmal denkbar iſt. Dieſe letz

tern ſind alſo unbedingt unveräuſſerliche Güter

und Rechte. -

1. Ein Beyſpiel der erſten iſt das Leben, Vervoll

kommnungsfähigkeit etc. -

2. Beyſpiele der letztern ſind: die unmittelbareAusü

bung einer Pflicht, das Vermögen der Sittlichkeit

ſelbſt, Vernunft, Freyheit des Willens, fittliche

Erkenntniſs etc. -

W

Dritte Abtheilung,

Rechte für andre Menſchen.

§. 152. – -

Ich darf jede Beeinträchtigung der Güter andrer

durch Zwang abwehren (§ 105. u. 111.).

§. I 3.

Wenn die Güter anderer zugleich mit meinen
„

Y.

eignen Gütern genau verbunden ſind: ſo erhalte

ich dadurch noch ein gröſseres Zwangsrecht.

Zwangsrechke für Freunde. -

- §. I 54. -

Ich kann die allgemeine Pflicht, andrer Rechte

zu vertheidigen, noch durch die Uebernahme einer

beſondern Pflicht gegen einzelne verſtärken.

§. Iſſ. -

Wenn ſich der andre durch eigne Handlungen

- - Güter
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Güter rauben will deren er ſich nicht entäuſſern

darf (§. 150.), zu deren Beraubung er alſo nie ein

Recht haben kann (§. 94.); ſo hindre ich ihn mit

Zwang daran. - -

Verhinderung des Selbſtmords.

§. 156.

Die einzelnen Güter andrer ſind nach meinen

eignen Gütern zu beſtimmen, die den Maaſsſtab

der Güter andrer (§ 115.) ausmachten.

§. I 7.

Der Unterſchied der veräuſſerlichen und unver

äuſſerlichen Güter (§ 149. 150.) bringt einen wich

tigen Unterſehied in die Ausübung der Zwangsrech

te für andre. Denn da die erſtern veräuſſert werden

können, ſo muſs man immer erſt davon, daſs der

jenige, für den man ein Gut durch Zwang ſchützen

will, dies nicht veräuſſert habe, überzeugt ſeyn;

wenigſtens würde die entgegengeſetzte Ueberzeu

gung offenbar das Zwangsrecht aufheben. Die

unveräuſſerlichen Güter anderer aber werden ohne

alle Rückſicht auf dieſe Bedingung durch Zwang

geſchützt. - W

§. I 5 8 4. -

Auſſer den Fällen, wo die Handlungen des un

ſittlich Handelnden Rechte andrer oder ſeine eignen

unveräußerlichen Rechte verletzen (§ 154. fgg.)

- R habe
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habe ich kein Recht, ihn vor unſittlichen Hand

lungen durch Zwang abzuhalten (vergl. § 109. 2.)

§ 159. -

Ich habe freylich ein Recht zu erwarten, daſs

der andre alle ſeine Pflichten gegen mich beobachte;

aber dies iſt doch überhaupt nur ein unvollkommnes

Recht, und begründet kein Zwangsrecht.

Nur dann, wenn er durch ſeine Pflichtverletzung

meine vollkommnen Rechte kränkt, tritt Zwangs

recht ein.

Dritter Abſchnitt.

Verletzung der Recht e.

§. - I6o.

Verletzung, Beleidigung (injuria, laeſio, tur

batio) heiſst jede Widerſetzlichkeit gegen das Recht

eines andern (oppoſitiojuris alteriu).

Die Handlung, die Verletzung zum Zweck hat, heiſst

Angriff (aggreſſio). Derjenige, welcher verletzt

oder verletzen will, heiſst der angreifende (aggreſ

ſor); der, der verletzt wird, der Angegriffene (ag

Y greſſus). Attentat (laeſio attentata).

§. I6 I.

Die Verletzung geſchieht entweder durch Tha

ten, oder durch Worte.

1. Die erſten brauchen nach dem, was ſchon bisher

(Abſchn. II ) geſagt worden, keiner neuen Erläu

terung;
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terung; aber wohl dieſe wegen einiger gewöhnlich

im Naturrecht aufgeworfenen Fragen.

2. Zu den Worten gehören auch die Zeichen, wel

che ſtatt der Worte gebraucht werden.

- §. I62.

Die Worte und Zeichen ſind hier bloſs als Mit

tel zur Erhaltung, Beraubung oder Erwerbung von

Gütern zu betrachten. Dieſe Wirkung derſelben

hängt von ihrer Bedeutung ab, die aber von der

Willkühr der Menſchen beſtimmt wird, ſehr ver

ſchieden ſeyn, und alſo auch ſehr verſchiedene Wir

kungen haben kann. Der Rechthabende kann aber

hier wieder nicht anders, als nach ſeiner Einſicht,

beurtheilen und handeln. -

- §. 163.

In Anſehung der Worte hat Verletzung theils

dadurch ſtatt, daſs jemand nicht redet, theils daſs

er redet.

§. I64.

Wenn Güter durch das Schweigen eines andern

geraubt werden können, ſo kann ich ihn zum Re

den zwingen.

Selbſt zum Eide, wenn ich dieſen als nothwendiges

Mittel zur Erhaltung anſehe.

§. 165.

Wenn einer böſes von andern ſpricht und da

durch meine Güter raubt oder in Gefahr ſetzt

F 2. (§ 138.
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(§ 138. 139.), ſo kann ich ihn zum Wiederruf

zwingen. º ,

Schimpfen iſt auch bloſs nach ſeiner möglichen Wir

kung auf andre zu beurtheilen; ebenſo auch Zwey
deutigkeiten. - "Y

- §. 166.

Ich habe nur ein unvollkommnes Recht auf die

Wahrhaftigkeit des andern, denn eine Pflicht dazu

hat der andre, indem das Zuſammenleben vernünf

tiger Weſen als ſolcher ohne Wahrhaftigkeit nicht

denkbar iſt. Aber in dem Fall, da durch ſeine

Verletzung der Pflicht zur Wahrhaftigkeit auch mei

ne Würde oder meine Rechte beeinträchtigt werden,

tritt ein Zwangsrecht ein. .

§. I67.

Lügen kann man im Naturrecht nur als Mit

- -

tel betrachten, wodurch Güter genommen werden

können. Folglich ſteht mir keinesweges ein Recht

zu, jemand überhaupt zu zwingen, daſs er nicht

lüge; ſondern nur dann, wenn dadurch Güter ge

nommen werden.

1. Belügt mich jemand und ich glaube ſeine Lüge

als Wahrheit, ſo erkenne ich ihre übeln Folgen in

Anſehung meiner Güter nicht; glaube ich ſie nicht,

ſo kann mir dadurch nicht geſchadet werden. Hat

ef mir durch Lügen Güter geraubt, ſo nehme ich

ſie wieder. Sagt aber jemand Lügen gegen andre,

die mir Güter rauben könnten, und ich ſehe kein

gelin
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gelinderes Mittel, ihre Wirkung unkräftig zu ma

chen, ſo zwinge ich ihn zum Wiederruf.

2. Der gewöhnliche Unterſchied von Unwahrheit

und Lügen reicht alſo zur völligen Beſtimmung des

Zwangsrechts noch nicht hin (vergl. Schmid

Verſuch §. 550.)

Vierter Abſchnitt.

Art die Rechte zu ſchützen, oder Aurübung

der Zwangsrecht,

§. I68.

Man nennt oft jede Ausübung des zwangsrechts

Krieg (bellum).

Vergl. allg. Völkerrecht.

§. 169.

Ein Richter (judex) heiſst derjenige, welcher

im beſtimmten Falle das Recht beurtheilt, damit es

dieſer Beurtheilung gemäſs ausgeübt werde. Wo

alſo ein andrer als der Berechtigte Richter iſt, hat

die Willkühr des Berechtigten keinen Einfluſs.

- G. §. I7O. -

Im Naturſtande (§. 31.) iſt jeder auſſer dem von

ihm ſelbſt zu erkennenden Sittengeſetz bloſs von ſei

ner Willkühr abhängig (§ 92.); folglich iſt im Na

turſtande kein Richter (§ 169.), oder vielmehr je

der iſt ſein eigner Richter. -

F 3 Urthei
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Urtheilen kann jeder über den andern; aber nicht

richten.

- §. 171.

Der Berechtigte beurtheilt folglich ſeine Rechte

ſelbſt, um ſie auszuüben, und wer im Naturſtand

erkennt, daſs er Rechte hat, der übt ſie rechtmäſ

ſig aus.

1. Abweichende Meynungen Cocceji's und andrer

über dieſe Frage

2. Bey der Beurtheilung der Pflichten des andern

zum Behuf der Ausübung des Rechts kann er bloſs

auf die Legalität und Illegalität, nicht auf die

Moralität und Immoralität, der Handlungen (§.

77.) ſehen.

§. I72.

Was ein jeder als vollkommnes Recht erkennt,

das darf er ausüben; und alſo was ein jeder als ſein

Gut anſieht, das darf er ſich mit Zwang erhalten.

I. Einige theilen das Recht in innres und äuſſres

Recht (jus internum et externum N ein, und machen

das äuſſre Recht zum einzigen Gegenſtande des

Naturrechts. Innres Recht ſey, ſagt man, wenn

ich mein Recht vor mir ſelbſt beweiſen kann;

äuſſre, wenn ieh es vor andern Menſchen bewei

ſen kann. Man muſs nicht überſehen, daſs dieſe

Beſtimmung doch noch zwey Bedeutungen zuläſst

und in beiden von Naturrechtslehrern gebraucht

wird. Einige nehmen die wirkliche Anerkennung

andres Menſchen als den ganzen Grund, und das

- X C1Il
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einzige Kennzeichen der äuſſern, alſo ihrer Mey

nung nach im Naturrecht allein zu lehrenden,

Rechte an. Allein theils zeigt die Erfahrung, daſs

wirkliche Uebereinſtimmung über kein einziges

Recht ſtatt habe, daſs ſie ohne Vorausſetzung hö

herer ſittlicher Principien gar nicht denkbar, höch

ſtens immer zufällig, ſey, und daher ihrer Zu

fälligkeit wegen nicht den Grund wiſſenſchaftli

cher Lehren abgeben könne; theils iſt man wohl

zu dieſer Foderung der Anerkennung andrer da

durch veranlaſst worden, daſs man den richtigen

Grund der Sittlichkeit, die Allgemeingültigkeit

der Geſetze, zwar geahndet, aber nicht gehörig

eingeſehen, hat; als welche ja nichts wirklich exi

ſtirendes, allgemein geltendes, ſondern bloſs das

Kennzeichen der ſittlichen Geſetze für jedes ver

nünftige Weſen iſt. Auſſerdem iſt wohl die un

ausweichliche Erſcheinung äuſſ er, d. i. von an

drer wirklich anerkannter, Zwangsrechte im po

ſitiven Rechte eine zweyte Veranlaſſung zur An

nahme äuſſrer Rechte im Naturſtande geweſen;

allein jene äuſſern Rechte im Staate laſſen ſich auf

einem ganz andern Wege vorbereiten. – Verſteht

man nun aber, wie andre Naturrechtslehrer, un

ter äuſſern Rechten ſolche, über deren Rechtmäſ

ſigkeit bey vorausgeſetzten richtigen Grundſätzen

der Sittlichkeit jeder Menſch in einem vorliegen

den Fall urtheilen könne: ſo fallen freylich man

che der vorigen Schwierigkeiten weg. Dennoch

iſt nicht abzuſehen, wie die Anerkennung andrer

F 4 *inn
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im geringſten in Betrachtung kommen kann, wo

jeder ſein eigner Richter iſt, und ſelbſt die Ver

bindlichkeit andrer in“ Anſehung ſeines Rechts zu

beurtheilen hat (§. 171. Anm. 2.).

2. Die im Text gegebne allgemeine Antwort auf die

Frage: was darf man mit Zwang erhalten? ſoll

und kann keinesweges fo verſtanden werden, als

ob dadurch Rechte ſelbſt der Willkühr eines jeden

überlaſſen wäre; vielmehr iſt es ja die Abſicht der -

ganzen folgenden Abhandlung, die Vorſtellungen

über ſolche Rechte zu berichtigen. Dies kann

aber allein nur auf die Art geſchehen, daſs man

die allererſten und einzig möglichen Beziehungen

der Geſetze auf Handlungen richtig darſtellt, um

die Anwendung derſelben nachher deſto ſicherer

aus den allgemeinen Begriffen und Geſetzen der

Sittlichkeit betrachten zu können, und nicht etwa

durch Einwürfe, die gar nicht treffen, irre ge

macht zu werden. Es iſt ganz etwas anders, nach

eigner Ueberzeugung, die ſich von der Vernunft

beſtimmen und prüfen laſſen muſs, und nach will

kührlichen Vorſtellungen, die kein Geſetz heiſſen

können, zu handeln. (Man vergleiche auch §.

169-171. ) Und dann ſetzt die eigne Beurtheilung,

die hier angenommen wird, nicht eine Verſchie

denheit in den Rechten ſelbſt, ſondern nur in der

Anwendung auf einzelne Gegenſtände voraus.

§. 172. b.

Die Gränze des Zwangsrechts kann nicht über

das
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das Gebiet des vollkommnen Rechts hinaus gehen.

Erlaubt aber iſt der Zwang ſo weit, als der Ein

fluſs meiner Willkühr beym vollkommnen Recht er

laubt iſt. Die Befugniſ hingegen hängt von dem

Verhältniſs der Handlung zum Sittengeſetz, beſon

ders den Rechten, des andern ab. - -

S. 172. c.

- Die Befugniſs iſt aber 1) gegen vernunftloſe We-

ſen ganz uneingeſchränkt, und eben ſo 2) gegen

vernünftige Weſen, die ihre Rechte aufgegeben ha

ben (§ 106.); 3) aber vernünftige Weſen, welche

- ihre Rechte nicht aufgegeben haben (§ 1o6.),

ſchränken durch dieſelben meine Befugniſs ein, in

ſoweit ſie ſolche Rechte wirklich haben.

§. 172. d. -

Da nun das Recht aus Erlaubtſeyn und Befug

niſs (§ 23.) zuſammen beſteht: ſo iſt das voll

kommne Recht und demnach auch das Zwangsrecht

1) gegen vernunftloſe Weſen ſo weit auszudehnen,

als das Sittengeſetz die Handlung ſelbſt erlaubt, 2)

gegen vernünftige Weſen, die ihre Rechte aufgege

ben haben, ſo weit, daſs der Zwingende nicht ihre

unveräuſſerlichen Rechte verletze, 3) gegen die an

dern nur ſo weit, als man gar keine Rechte derſel

ben verletzt.

F 5 § 173.

v
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§. I73.

Um zu verhindern, daſs mir nicht jemand meine

Güter nehme, darf ich erftlich ihn an der Vollen

dung einer angefangenen auf die Beraubung von Gü

tern abzweckenden Handlung verhindern. – Recht

der Vertheidigung (ju defenſioni).

§. I74.

Ich darf ihn zweyten, wenn ich ſeine Hand

lung vorausſehe, mit Zwang abhalten, ſie anzu

fangen. – Recht des Zuvorkommen (jus prae

ventioni); und wenn es zu Verhinderung mehre

rer wahrſcheinlich zu befürchtender kunftiger Hand

lungen des andern nothwendig iſt, Recht der Si

cherheit (jurſecuritati).

Da bey dem Recht der Sicherheit Rechte des andern

hindangeſetzt werden ſollen, ſo iſt es nur gegen

willkührliche Verletzer auszuüben.

1. Das letztere kann nicht länger währen, als die

Gefahr.

2. Darnach beſtimmt ſich auch das Verhalten bey

Drohungen. -

§. 175.

Hat er mir drittens ein Gut genommen, und

dieſes Gut iſt noch da und kann zurück erhalten

werden: ſo iſt es nicht ſein, ſondern noch mein ,

weil keine Pflieht mir verbietet, es noch als mein
s Gut anzuſehen; folglich darf ich daſſelbe wieder

neh
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-

nehmen; und dieſes Zwangsrecht iſt ſo lange ge

gründet, als jener mir das Gut vorenthält (§ 1o1.).

- §. 176.

JViertens wenn das geraubte Gut auch nicht

mehr exiſtirt: ſo iſt mir neben demſelben oft noch

ein zweytes Gut, nemlich die rechtmäſſige Erwar

tung, den Zweck, zu dem das geraubte Gut Mit

tel war, dadurch erfüllt zu ſehen, geraubt. Jenes

Gut kann ich nicht mehr wieder erhalten; wohl

aber zuweilen ein anderes Mittel zu demſelben,

Zweck. In ſolchem Falle bin ich berechtigt, durch

Erzwingung eines ſolchen gleichgeltenden Mittels

mir jenes zweyte Gut zu erhalten. Hierauf gründet

ſich, aber hierauf beſchränkt ſich auch, dasZwangs

recht zum Erſatz.

Sehon Grotius (de J. B. et P. L. II. c. 10. §. 2.)

ſagt bloſs: Aequitas eſt, ut de rebus non exſtan

tibus reddam domino, quantum ex iis ſum locuple

tior faêtus.

I. Bey Gütern, die überhaupt zu beliebigen Zwe

cken gebraucht werden können, iſt Erſatz immer

möglich. -

2. Zwang zum Erſatz kann auch ein Zwangsmittel

zur Abwehrung künftiger Verletzungen ſeyn; dann

iſt aber nicht bloſs der Erſatz in Betracht zu zie

hen.

3. Gegen unwillkührliche Verletzungen hat kein

Zwangsrecht zum Erſatz ſtatt; denn der andere hat

auf
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auf die Güter und Handlungen, durch die ich Er

ſatz erhalten könnte, ein Recht, wodurch mein

Recht eingeſchränkt wird. Der willkührliche Be

leidiger hat dies Recht aufgegeben; und gegen die

ſen erhalte ich alſo meine vollkommnen Rechte

in ihrer ganzen Ausdehnung (§ 172 d.). Zudém

hat nur dieſer (nicht jener) eine Verbindlichkeit,

ſeine willkührliche Verletzung des Sittengeſetzes

wieder gut zu machen, die dann meine Befugniſs

begründet. -

- §. 177. N.

Strafe (poena) iſt ein Uebel, welches einem

Menſchen wegen einer begangnen Handlung zuge

fügt wird, um ihn oder andre von einer künftigen

ähnlichen abzuſchrecken.

I. Sie iſt nicht zu verwechſeln I)mitjeder Gewalt, oder

jedem Zwange zur Erhaltung, 2) mit dem Zwange

zum Erſatz. Dieſe beiden Arten des Zwangs werden

auch zuweilen, aber uneigentlich, Strafe genannt.

2. Rächende Strafe (poena vindicativa) iſt daher keine

eigentliche Strafe, ſondern nurdie warnende, prag

matiſche Strafe (p. pragmatica), welche wieder in

p. correčtiva und exemplaris zerfällt.

S. 178. -

Strafe (§ 177.) bezieht ſich auf die Geſinnung

und den Entſchluſs des Handelnden, folglich auf

ſeine Moralität. Das Zwangsrecht hat nur auf die

Legalität, auf die Handlung ſelbſt, und daſs dieſe

UlIltCL

-
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unterbleibe, zu ſehen (§ 77.). Nur in dem Fall

alſo, da Strafe das einzige Mittel zur Verhinderung

der Handlung und alſo nicht mehr bloſs Strafe iſt,

giebt es im abſoluten Naturrechte ein Recht dazu,

dies iſt aber eigentlich im Recht der Sicherheit ent

halten.

§. 179.

Rache (vindicta) iſt Zufügung eines Uebels

bloſs wegen einer begangnen Handlung ohne wei

tern Zweck. Ein Zwang ohne Zweck iſt undenk

bar (§ 27.); und wenn er nicht auf Erhaltung ei

nes Rechts abzweckt, unerlaubt (§ 103. u. 195.);

folglich giebt es kein Zwangsrecht zur Rache.

§. I8O.

Das willkührliche Aufgeben der Rechte (§ 149)

kann entweder ſo geſchehen, daſs man einzelne

Rechte nicht mehr als die ſeinigen anſehen will,

oder ſo, daſs man auf alle ſeine Rechte Verzicht

thut. Dies letztere geſchieht alsdann, wenn man

kein ſittliches Geſetz erkennen will (§ 1o1.), und

da das ſittliche Geſetz für alle vernünftige Weſen

gleich ſeyn muſs, durch Beleidigung (§ 1o2. u.

16o.) eines andern vernünftigen Weſens.

§. I8 I.

Die Ausübung des Zwangs zu hindern kann dem

willkührlich Beleidigenden nicht erlaubt ſeyn; denn

er

S.
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er hat ja gegen mich kein ſittliches Geſetz anerkannt

(§ 180.), ich thue ihm alſo nicht unrecht, wenn

ich ihn nicht mehr als vernünftiges Weſen behandle,

ihm keine Rechte mehr zugeſtehe.

Ich kann in dieſem Fall die Materie des Rechts eines

andern (§ 24. ) aufheben; aber auf dieſe ging als

dann keine Form des Rechts. Alſo hatte der Ge

zwungene wirklich kein Recht.

§. I82.

Doch iſt mir nicht die Verletzung aller ſittlichen

Geſetze gegen ihn erlaubt, da das ſittliche Gebot

und die ſittliche Erlaubniſs für mich nicht von ſei

ner Handlung, ſondern von meiner ſittlichen Er

kenntniſs und Ueberzeugung abhängt (§. 1o6.).

Wenn ich dabey auch ihm nicht unrecht thäte, ſo

handelte ich doch überhaupt unerlaubt und hätte

demnach kein Recht dazu. -

Auch keine Befugniſs; denn wenn auch nicht der

Beleidigende mich hindern dürfte, ſo dürften es

doch andre. -

§. 183.

Dadurch daſs ich die Rechte des andern, wegen

ſeiner Beleidigung gegen mich, nicht mehr zu ach

ten verpflichtet bin (§. 181.); bin ich berechtigt,

alle Mittel gegen ihn zu gebrauchen, welche nicht

gänzlich unerlaubt ſind.

§. 184.
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§. I84.

Beſonders iſt mir nicht erlaubt, beym Zwang

ihm unveräuſſerliche Güter oder Rechte (§. 150.)

zu nehmen, als welche von ihm nicht durch ſeine

Willkühr, alſo auch durch keine Beleidigung andrer

(§. 180.), aufgegeben werden konnten.

- - §. I85. »

Unbedingt unveräuſſerliche Rechte (§. 151.),

welche nemlich von keiner andern Pflicht als ihrer

Bedingung abhängen, darf ich in keinem Falle dem

andern nehmen. 4

§. I86.

Die bedingt unveräuſſerlichen Rechte hat zwar

der Beleidiger ſo gut als ich, weil er gleich mir,

ein vernünftiges Weſen iſt; allein ſie ſind bey ihm,

wie bey mir, durch eine andre Pflicht bedingt (§.

21.); eine unbedingte Pflicht, oder eine Pflicht,

deren Bedingung im vorliegenden Fall da iſt, hebt

die auf jene Rechte ſich beziehende Pflicht, deren

Bedingung nicht vorhanden iſt, auf (§ 151.). Dem

zufolge darf ich dem Beleidiger unveräuſſerliche

Rechte dieſer Art nehmen, um mir ähnliche unver

äuſſerliche Rechte gegen ſeinen Angriff zu erhalten.

Meine Pflicht gegen ſein Leben z. B. iſt nur bedingt

wenn er ſich deſſen durch keine Verletzung einer

Pflicht gegen mich unwürdig gemacht hat. Nun iſt

zwar die Pflicht, mein Leben zu erhalten, auch

In UlP
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-

nur bedingt z aber die Bedingung, unter der ſie

wegfällt, (keine Pflicht dabey zu verletzen,) iſt

hier nicht da, da ich ja keine Pflicht dabey verle

tze, ſondern bloſs die Pflichtverletzung des andern

abtreibe.

§. 187.

Ich darf daher die Freyheit des andern durch

alle Mittel einſchränken, um meine oder eines an

dern rechtmäſſige Freyheit gegen die Verletzung ſei

ner Verbindlichkeit zu erhalten; nur nicht ein ver

nünftiges Weſen gänzlich vernichten, wenn es nicht

zur Erhaltung eines andern vernünftigen Weſens ge-

gen die unrechtmäſſige Verletzung des Beleidigers

nothwendig iſt. - -

So allein iſt wohl das unendliche Recht des Kriegs (jus

belli infinitum) (§. I68.) zu behaupten.

§. 188.

Ich habe aber nicht unrecht gethan, wenn über

meiner Vertheidigung ohne meinen Vorſatz das Le

ben des andern verloren geht; denn er, der mich

angreift, alſo gegen mich kein Geſetz beobachtet,

hat auch kein Recht gegen mich mehr (§ 181.);

aber auch überhaupt that ich nicht unrecht, da ich

ja nur Erhaltung meines Rechts, (vielleicht durch

ſeine Verwundung und Untüchtigmachung zur fer

nern Beleidigung,) nicht aber ſeinen zufällig darauf

erfolgten Tod wollte. - -.

§. 189.
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-

- - - §. I89. - : 3

Weil man immer ſo ſehr als möglich die Würde

der vernünftigen Weſen achten ſoll: ſo iſt man ver

bunden, ſelbſt unter den erlaubten Zwangsmitteln

immer erſt die gelindeſten zu verſuchen, ehe man

zu härtern ſchreitet. - -

§ 190.

Das gelindeſte Mittel von allen, (eigentlich gar

kein Zwangsmittel) iſt, den andern von dem Rechte,

das er verletzen will, zu überzeugen. Man kann

dies den Beweis (probatio) ſeines Rechte nennen.

Ich bin verbunden, alles, was zur Ueberzeugung

des andern dienen kann, (alle Beweismittel) an

zuwenden; aber ich bin nicht in jedem Fall ver

bunden, erſt die Erhaltung meines Rechts da

durch zu verſuchen, daſs ich dem andern mein

Recht zu beweiſen ſuche; am wenigſten dann,

wenn ich überzeugt bin, daſs dies nicht helfen

und wohl nachher die Wirkung meines Zwangs

erſchweren werde. Noch viel weniger bin ich,

eben an die im Staat verordneten Beweismittel

ſchon im Naturſtande gebunden. Es iſt im Staate

nothwendig, Beſtimmungen über die Art des Be

weiſes feſtzuſetzen, und rathſam, unter dieſen

diejenigen zu wählen, welche in den meiſten Fäl

len zur Wahrheit helfen können (§. 47. Anm ).

Auſser denn Staate aber hängt es immer von der

Einſicht eines jeden ab, ob ſie im gegenwärtigen

> - - G - Fall

- - - -
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Fall eine Ueberzeugung bewirken können, und

nur dann iſt erverbunden , ſich ihrer zu bedienen.

- § : 19 I.

- Andre gelinde Mittel ſind: gütliche Beylegung

(amicabili compoſtig), ſchiedsrichterlicher Aus

ſpruch (laudum arbitrorum), Loos (ſor), Ver

mittelung (mediatio), Entſcheidungskampf (bellum

conventionale, ſº deciſorium), etc.

S. 191. b. -

Kein Beleidiger kann ſich auf ſeine Rechte be

rufen, ſo lange er mein Recht nicht anerkennt (§.

181.). Allein wenn er das Geſetz gegen andere

wieder anerkennen, ſein Unrecht oder ſeine Belei

digung gut machen will: ſo kann er auch fodern,

daſs mein Zwangsrecht nicht weiter gehe, und keine

gröſsern Zwangsmittel gegen ihn ausgeübt werden

dürfen, als zur Erhaltung des Rechts gegen ihn nö

thig ſind (§ 182 - 191.); alsdenn erhält er auch

wieder das Recht, ſeine Rechte zu ſchützen und

das Uebermaaſs im Zwange wieder mit Zwang zu

rück zu treiben.

§. - I92.

Bey der Beurtheilung der veranlaſſenden Hand-

lung des andern und des Verhältniſſes der Mittel

zum Zweck darf ich hohe Wahrſcheinlichkeit für

Gewiſsheit nehmen, weil oft kein andrer Beſtim

mungsgrund meiner Handlung zu haben iſt.

§. I93.



Finfer Abſchnitt. 99

- §. 193.

Ich darf gegen jeden Zwang ausüben, der mir

Güter raubt, oder rauben will, und gegen jeden,

der das mir genommene Gut beſitzt (§. 173 - 176.).

- 1. Der Gebrauch der Vernunft iſt alſo in Anſehung

der Ausübung der Zwangsrechte bey dem, der

ſie ausüben ſoll, durchaus erfoderlich (§. 171.);

nicht aber immer bey dem, gegen den ſie ausgeübt

werden ſollen; denn die Handlung deſſelben, wel

che ich hindern darf, iſt für mich nur von Seiten

ihrer Legalität, nicht eben ihrer Moralität, zu

betrachten (§. 77.).

2. Gegen den, der Urſache an der That eines andern

iſt, darf ich nur dann Zwang ausüben, wenn er

im Beſitz meines Guts iſt, und wenn ich dadurch

künftige Eingriffe abwenden muſs. .

Fünfter Abſchnitt.

U e b e r C o l l i ſ io ne n.

§ 194.

In einem Colliſionsfall (§ 78.) widerſtreiten ſich

zwey ſittliche Regeln entweder ſo, daſs die Beob

achtung der einen die Beobachtung der andern gänz

lich ausſchlieſst, oder ſo, daſs beide nicht zugleich

ganz erfüllt werden können. In jenem Falle heben

ſie ſich gegenſeitig auf, in dieſem ſchränken ſie ſich

nur gegenſeitig ein. -

G 2 «d. Unter
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I. Unter den Rechten deſſelben Menſchen giebt ES

keine Colliſion, ſondern nur unter ſeinen Pflichten.

2. Einen Fall, in dem man das vollkommne Recht

des andern nicht zu achten berechtigt wäre, nennt

man einen Nothfall (caſus f ſtatus neceſtatis)

und das Recht, welches in einem Nothfall das ent

gegenſtehende Recht des andern angeblich beſiegt,

ein Nothrecht (jus in caſu neceſſitatis). -

§. I9J.

Da alle vereinzelten ſittlichen Vorſchriften ihre

Gültigkeit nur vom höchſten ſittlichen Geſetz erhal

ten: ſo ſind die Regeln zur Entſcheidung der Colli

ſionen nur nach ihrem Verhältniſs zum höchſten

Grundſatz aller Sittlichkeit zu beſtimmen (vergl.

§. 80.), und alles hängt alſo von der Art des Ge

botenſeyns oder des Erlaubtſeyns ab. Das Sittenge- -

ſetz aber kann ſich nie widerſprechen; nur das kann

alſo aufhören Pflicht zu ſeyn, was nicht unbedingt

geboten iſt, und das bedingt gebotne auch nur dann,

wann die Bedingung fehlt.

Hier kann man ſich nicht bloſs auf den Widerſtreit

der Zwangrechte unter ſich einſchränken, ſon

dern es muſs von der Colliſion aller ſittlichen Re

geln geſprochen werden, theils um manche Be

trachtungen über Zwangsrechte im Staat, welche

gegen Pflichten feſtgeſetzt ſind, vorzubereiten, .

theils auch um zu zeigen, wann die Zwangsrechte

andern Pflichten nachſtehen müſſen.

- §. 196.

ſ
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§. I96.

Bey widerrechtlichen Angriffen und Verletzun

gen von Rechten (§ 16o.) giebt der Gegner ſeine

Rechte auf, und entbindet mich alſo von meinen

Pflichten gegen ihn (§. 18o. ff.). Hier hat alſo

keine Colliſion mehr ſtatt; denn gegen ihn fallen als

dann meine Pflichten gänzlich weg, und nur meine

Rechte gegen ihn bleiben in Kraft.

Nothwehr iſt kein Nothrecht (§ 194. Anm. 2.)

§. I97.

Bey Rechten, welche neben einander gar nicht

beſtehen können, alſo die einander gegenſeitig gänz

lich aufgeben, kann nur eins erhalten werden, und

das andre fällt nach den Geſetzen der Sittlichkeit

weg; oder beſtimmter: das angebliche Recht war

für dieſen Fall gar nicht durch das Sittengeſetz be

gründet. -

Hier iſt alſo ein ſtärkeres und ein ſchwächeres Recht

(jus fortius et debilius).

§. 198.

Unbedingte Pflichten und die davon abhängen

den gänzlich unveräuſſerlichen Rechte (S. 151.) kön

nen durchaus und in keinem Falle aufgehoben wer

sden, und niemand jemals von ihrer Beobachtung

und Aufrechterhaltung diſpenſirt werden.

1. Unter ſich können gänzlich unveräuſſerliche Rechte

und unbedingte Pflichten nie collidiren; denn da

G3 ſie
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ſie unmittelbar und ohne weitere Bedingung aus

dem Sittengeſetz flieſsen, ſo müſste das Sittenge

ſetz in ſich ſelbſt Widerſprüche enthalten, wenn

eine ſolche Vorſchrift je durch eine andre aufge

hoben würde.
-

-

2. Es läſst ſich alſo auch keine Colliſion zwiſchen

meiner Sittlichkeit und der Sittlichkeit andrer

denken. - -

- §. I99.
-

Bedingte Pflichten, und Rechte, die nicht

gänzlich unveräuſſerlich ſind (§ 15o.), gelten nur

unter der Vorausſetzung der Bedingung, von der ſie

abhängen, und können gegen ihre Bedingung nie

ausgeübt oder erhalten werden,
-

I. Die Erhaltung des Lebens z. B. kann nie der Beob

achtung einer unbedingten Pflicht vorgezogen

werden, da das Recht zur Erhaltung des Lebens

nur davon abhängt, daſs ſonſt keine Pflichterfül

- lung möglich iſt.
-

2. Vertheidigung ſeiner eignen Rechte oder auch

der Rechte andrer bis auf den Tod iſt daher kein

Selbſtmord.

- § 2Oed. - -

Es iſt eine unbedingte Pflicht, keines Menſchen

Rechte zu kränken, die folglich alle bedingte Pflich

ten, und damit zuſammenhängende Rechte aufhebt.

1. Niemand darf daher andern, die ihn nicht belei

digt haben, das Leben nehmen, um das ſeinige zu

erhalten, als welches nur zur Beobachtung der

- Pflicht,
A
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Pflicht, nicht mit Hintanſetzung derſelben, er

halten werden darf. - ,

2. Dieſem zufolge giebt es kein Nothrecht (§ 194.

Anm. 2.), d. i. kein Recht in der höchſten Noth

Unrecht zu thun. Vergl. Kant Berlin. Monats

ſchrift. 1793. Sept. -

§. 26 I.

Veräuſſerliche Rechte darf ich aufgeben (§.

149.), auch dann, wenn andre Menſchen Angriffe

darauf thun. Da ſie aber ohne meine Willkühr mir

nicht entriſſen werden dürfen, folglich unverherbar

ſind (§ 148.): ſo kann es keine unerlaſsliche Pflicht

geben, ſie in ſolchem Falle nachzuſetzen.

S. 202. - -

Jeder Menſch iſt verbunden, veräuſſerliche Rech

te unveräuſſerlichen Rechten und unerlaſslichen

Pflichten naehzuordnen; um ſo mehr bloſs über

nommene Pflichten und erworbene Rechte.

' §. 203.

Bey veräuſſerlichen Rechten mehrerer, die nicht

gegen Verletzungen zu vertheidigen ſind, ſondern

nur fonſt nicht ganz mit einander beſtehen können

(§. 194.), iſt gegenſeitige freywillige Einſchränkung,

damit ſie ſoviel möglich neben einander beſtehen

können, Pflicht, -

S. 2O4.

Solche Rechte, bey denen Erſatz (§ 176.)

G 4 mög

"
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möglich iſt, darf man zur Erhaltung unveräuſſerli

cher und unerſetzlicher Rechte dem andern neh

men; aber man iſt verbunden , ihm Erſatz zu leiſten.

Egenthum des andern darf man brauchen , um ſein

Leben zu erhalten. - -

§. 2Oſ.

- ErhaltungderRechte undGüter einesMenſchen geht

der Erwerbung neuer Güter andrer vor; oder alle voll

kommnen Rechte und darauf ſich beziehende Pflich

ten gehen den andern ſittlichen Vorſchriften vor. -

- 1. Es werden alsdann nur für die letztern Menſchen

gewiſſe Zwecke aufgegeben, um den erſten nicht

als Mittel für ſie zu gebrauchen, ohne daſs darum

diejenigen, für welche man Zwecke unerreicht

läſst, als Mittel gebraucht werden.

2. Demnach haben diejenigen Schriftſteller offenbar

Recht, welche Gerechtigkeit (§ 97.) immer dem

allgemeinen Beſten (infofern darunter ohne Unter-

ſchied eben ſo gut Erwerbung als Erhaltung von

Gütern, Glückſeligkeit u. f w. der mehreſtes ver

ſtanden wird) vorgezogen wiſſen wollen, wie Ja

cobi u. a.

3. Oft ſcheint etwas Erwerbung zu ſeyn, was doch

nur als Erhaltung zu betrachten iſt, z. B. die Er

werbung ſolcher Güter, welche nothwendige Mit

tel zur Erhaltung ſind, ..

Ausbreitung und Beförderung der Sittlich

»

keit
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keit geht pflichtmäſſig der Mehrung aller andern

Güter vor. -

§. 207.

Wenn für einzelne andre gleiche Güter entweder

zu erwerben oder zu erhalten ſind, ſo gehen dieje

nigen vor, gegen welche ich auſſer der allgemeinen

Pflicht noch eine beſondre, übernommen habe (§.

154.). Iſt aber keine Pflicht gegen einzelne da, ſo

bin ich verbunden, bey gleich groſsem Vortheil für

einzelne die mehrern Menſchen den wenigern vor

zuziehen. . - - - -

§. 268. -

Beſonders bin ich berechtigt, in ſolchen Fällen,

wo keine Pflicht entſcheidet, oder wo eine gleiche

Pflicht für mich und einen andern da iſt, meine

Zwecke und Güter den Zwecken und Gütern andrer

vorzuziehen.

1. Ich erkenne ja das dem andern obliegende Sitten

geſetz, und alſo auch ſeine Rechte, nur mittelbar

durch das meinige. Ich muſs mich alſo zuerſt als

den Zweck des Sittengeſetzes denken.

2. Ich darf, wenn mein Leben und das Leben eines

andern in Gefahr iſt, zwar nicht das meinige auf

Koſten des Seinigen retten (§. 199. 2oo.), aber doch

blofs das meinige zu erhalten ſuchen.

3. Da ich aber das Leben eines andern für Sittlichkeit

und Menſchenwürde überhaupt wichtiger halten

kann, als das meinige; ſo kann man zuweilen ver

G5 bunden
-
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bunden ſeyn, das ſeinige für andre aufzuopfern.

Da hier aber immer Beurtheilung des Handelnden

vorausgeſetzt iſt; ſo kann man dies nur für eine er

laſsliche Pflicht (§. 2o.) anſehen, und demnach

bleibt ihm das Recht (nicht immer die Pflich), ſieh

ſelbſt in ſolchem Falle zu erhalten. - -

- An h ang.

Was gehört nicht in das abſolute Naturrecht?

S. 209.

Ich habe kein Recht jemanden zu zwingen, daſs

er mir neue Güter ſchaffe (§ 190.). -

Folglich z. B. kein Recht, jemanden zu zwingen,

daſs er mir Wahrheiten, die er weiſs, mittheile,

daſs er ſeine Kräfte zu meinem Beſten brauche.

*

ID r | t t es H a up t ſº ü ek.

Hypothetiſches Naturrecht.

- Erſter Abſchnitt.

Allgemeines hypothetiſcher Naturrecht.

Er ft e Abt h e il u n g.

Einleitung.

§. 2 II.

Rechts und Güter erwerben (acquirere) heiſe:

zu ſeinen bisherigen Rechten und Gütern neue hin

ZU fügen. -

- § 2 12.
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§. 212.

Alle erworbenen Rechte (§ 2 1 1.) müſſen ſich

auf urſprüngliche, der ſittlichen Möglichkeit nach,

gründen; das Sittengeſetz muſs der Willkühr, wel

che jene hervorbringt, nicht entgegen ſtehen. Sie

heiſſen daher auch abgeleitete Rechte. -

1. Doch erfodern ſie zu ihrer Wirklichkeit auſſer den

urſprünglichen Recht, ſie zu begründen, noch

Willkühr eines oder mehrerer Menſchen.

2. Ein Recht an etwas bedeutet die ſittliche Möglich«

keit ſich ein Gut zu erwerben.

S. 213.

Alles, was nicht zu meinen urſprünglichen

Gütern gehöret, iſt entweder zu eines andern Men

ſchen oder zu niemandes Gütern gehörig. .

§ 214.

Durch das erſtere meine Güter zu mehren, iſt

mir verboten, ſo lange bis es aufhört, zu den Gü

tern eines andern zu gehören, weil ich ſonſt einem

andern Menſchen Güter nehmen, oder ihn bloſs als

Mittel gebrauchen würde. Bey der zweyten Art von

Dingen aber findet dieſes Hinderniſs nicht ſtatt.

- §. 2 I ſ.

Da hier nun eine wichtige Verſchiedenheit in

den Bedingungen der Erwerbung ſtatt findet: ſo

zerfällt das erwerbliche Naturrecht (§. 39.) in zwey

Theile: 1) in denjenigen Theil, welcher die Lehren

- - - VQFA
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von der Erwerbung der Güter enthält, welche vor

dieſer Erwerbung niemandes Güter waren, und 2)

in denjenigen, welcher die Lehren von der Erwer

bung der Güter vorträgt, welche vorher zu eines

andern Gütern gehörten.

Mit beiden werden natürlicherweiſe die aus ſolchen

- Erwerbungen flieſsenden Rechte verbunden.

- §. 216.

Da nun durch die in dem erſten Theil vorzutra

gende Erwerbung faſt allein Eigenthum erworben

werden kann: ſo nennt man jenen erſten Theil die

Lehre von den Rechten des Eigenthum. (jus na

turae hypotheticum factitium). Bey dem letztern

ſieht man mehr auf die Art der Erwerbung, welche

ein Vertrag ſeyn muſs; und giebt ihm die Ueber

ſchrift von den Rechten der Verträge (jus natu

rae pactitium ).

1. Die genaue Beſtimmung der hier vorkommenden

Begriffe: Eigenthum, Vertrag etc. wird beſſer

unten bey der Entwickelung der Lehren ſelbſt ge

geben. -

2. Auch durch Verträge kann Eigenthum erworben

werden; allein es iſt zweckmäſsiger, die Rechte

deſſelben da zuerſt zu betrachten, wo Nebenum

ſtände am wenigſten Einfluſs haben können.

--------

, - - - Zwey- -
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M-D

Zweyte Abt h eilung.

Rechte des Eigent h um s.

§. 2 I7.

Um uns herum ſind Dinge, die keine Perſönlich

keit (§. 90.), folglich keine Freyheit und keine

Rechte haben können. Sie ſind aber auch nicht

urſprünglich Güter eines Weſens, das Perſönlichkeit

hat, da ſie nicht unmittelbar mit ſeiner Vernunft

verbunden ſind.

gG

§. 218.

Alles, was nicht zu den urſprünglichen Gütern

eines Menſchen gehört (§ 21 z. 214.), heiſst, in

Rückſicht auf ſeine Fähigkeit, ein Gut des Men

ſchen zu werden (§ 111.), (im Naturrecht) eine

Sache (re.).

1. Der Unterſchied von Perſonen und Sachen iſt aus

dem römiſchen Recht ins Naturrecht übertragen

worden. Da wir in der Folge mehrmals auf Fra

gen und Beſtimmungen ſtoſsen werden, die durch

das poſitive Recht veranlaſst ſind; ſo iſt es noth

wendig, dafür gleich anfangs eine allgemeine Re

gel feſtzuſetzen, durch deren Beobachtung man

befriedigende Antworten zu erhalten hoffen darf.

Bey der folgenden ſcheint es ſchon ohne weitern

Beweis einzuleuchten, daſs nur ſie die einzige

richtige ſeyn kann: Man lege bey allen Fragen,

die
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die durch das poſitive Recht veranlaſst ſind, die

ſelben Begriffe und Beſtimmungen zum Grun

de, welche im poſitiven Recht darunter gedacht

werden, und beurtheile ſie dann nach den

Geſetzen des Naturrechts. So natürlich dieſe

Regel iſt, ſo hat man ſie doch wohl bisher nicht

häufig beobachtet. Man hat an den Begriffen, die

das poſitive Recht lieferte, ſo lange gekünſtelt,

bis etwas heraus kam, das im Naturrecht allenfalls

auch gedacht werden konnte, wodurch dann aber

freylich die urſprüngliche Bedeutung ganz verloren

ging, und welches nothwendig Verſchiedenheit

der Behauptungen unter den Lehrern des Natur

rechts erzeugen muſste. Bloſs dann, wann man

zu einem für das Naturrecht durchaus nothwendi

gen Begriff, welcher einem Begriff des poſitiven

Rechts ſehr ähnlich iſt, eine Benennung braucht,

mag es erlaubt ſeyn, dieſe aus dem poſitiven Recht

zu entlehnen; nur muſs man ſich der doppeltenBe

deutung in den verſchiedenen Wiſſenſchaften im-

mer bewuſst bleiben. Das iſt der Fall mit dem Be

griff einer Sache, der im Naturrecht unentbehrlich

iſt, aber eine etwas weitere Beſtimmung verlangt, -

als die im poſitiven Recht gewöhnlichen ſind, weil

ſonſt leicht vorausgeſetzt werden könnte, was erſt

unterſucht werden ſoll.

2. Im Naturrecht ſind nur allein ſolche Begriffe

brauchbar, auf welche es möglich iſt, Rechte an

zuwenden, folglich die rechtliche Beziehungen

enthalten (§ 30.). Sie müſſen alſo mit den Zwecken

der

-
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-

-

der Menſchen in einiger Beziehung ſtehen. Was

zu den urſprünglichen Gütern gehört, iſt offenbar

jenen Beſtimmungen unterworfen. Bey allem,

W2S auſſer dieſen vorhanden iſt, iſt die allgemeinſte

Beziehung die, daſs man frägt: ob es als Mittel

(§. III.) zu meinen Zwecken, und alſo als eins

meiner Güter, betrachtet werden kann? Daher

dieſe allgemeine Beſtimmung der Sachen, welche

den Perſonen gerade entgegengeſetzt iſt, die nie

bloſs als Mittel , ſondern immer als Zweck, zu be

trachten ſind. (Vergl. §. 88. Anm. I. und Kant

Grundlegung z. M. d. S. S. 65.)

3. Eintheilungen der Sachen nach dem poſitiven Recht,

die auch im Naturrecht gedacht werden können,

find: 1) in körperliche und unkörperliche (res cor

porales et incorporales). 2) In bewegliche und un

bewegliche (mobiles et immobiles) etc. Doch ſind

einige Beſtimmungen dieſer Eintheilungen im po

ſitiven Recht bloſs willkührlich.

§. 2 I9.

Von vielen Sachen kann mancher Gebrauch (als

Mittel zu gewiſſen Zwecken) nicht anders gemacht

werden, als wenn ſie jemand ausſchlieſsend ge

braucht. -

1. Es iſt nicht nöthig, daſs dieſer Gebrauch, den

man machen will, gerade immer der beſte ſey.

2. Ausſchlieſsend heiſst ein Gebrauch, wenn ich da

bey andre abhalte, dieſelbe Sache zu gebrauchen.

§. 22.O
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§. 220. /

Da jeder Menſch nun vermöge ſeiner Perſönlich

keit Zwecke haben, und allerhand Mittel dazu ge

brauchen darf: ſo hat er auch ein Recht, dieſe Sa

chen ausſchlieſsend zu gebrauchen.

1. Das Eigenthumsrecht hängt daher gar nicht vom

Recht auf meine Kräfte, ſondern einzig und al

lein vom Recht auf Zwecke (§ 124. ) und den Ge

brauch der Mittel dazu ab. -

2. Die Einſchränkung, daſs man dabey kein ſittli

ches Geſetz übertreten, dürfe, verſteht ſich von

ſelbſt. -

§. 22I. -

- Das Eigenthum (dominium) iſt der ausſchlieſ

ſende Gebrauch einer Sache, in ſofern er nicht ver

boten iſt (vergl. §. 218. Anm. 1.). Jeder Menſch

hat demnach (§ 22o.) ein Recht, ſich Eigenthum

zu erwerben (Zueignungsrecht).

1. Dies iſt nicht der Begriff, den das poſitive Recht

vom Eigenthum giebt; dieſer letzte iſt, wie man

unten ſehen wird eine Folge des hier angege

benen. -

2. Man nennt auch die Sachen ſelbſt, die man aus

ſchlieſsend gebrauchen darf, Eigenthum.

3. Den Ausdruck: Eigenthum für urſprüngliche

Rechte, z. B. Kräfte etc., zu gebrauchen, ſcheint

mir nicht vortheilhaft.

4. Wer dies Eigenthum hat, heiſst Eigenthümer

(dominus). -

§. 2 2 z.
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S. 222.

Der Rechthabende beurtheilt ſeine Zwecke,

folglieh auch, was ein Mittel für dieſelben ſeyn kön

ne und wie es dies ſeyn könne; und alſo ebenfalls,

was er für ſein Eigenthum halte.

5 223.

Demnaeh beruht die ganze Beurtheilung der

Rechte des Eigenthums im Naturſtande auf der Ein

ſicht des Rechthabenden.

§ 224.

Ehe Eigenthum (§. 221.) an den Sachen vor

handen war, waren die Sachen zum Gebrauche

allen gemein, wurden aber durch den Gebrauch

gar nicht eigenthümlich.

I. Sonſt iſt dieſe Frage ſehr verſchieden beantwortet

worden. Einige ſagen ganz allgemein: alle Men

ſchen hätten urſprünglich einerley Rechte an allen

Sachen gehabt, z. B. Schlettwein (Rechte der

Menſchheit § 94.); Grotius (de J. B. et P. L. II.

c. 2 S. 2. n. 1.) behauptet eine urſprüngliche all

gemeine poſitive Gemeinſchaft der Sachen; Fiſcher

(Geſchichte der teutſchen Erbfolge Th. I. S. 4. 5.)

ein Sammteigenthum an Grund und Boden, aber

Eigenthumsrecht der einzelnen an den Producten;

Kuipis (collegium Grotianum S. 26.) eine den er

ſten Menſchen geſchehene Schenkung und darauf

erfolgte Vererbung auf die Nachkommen; Pufen

dorf (de officio hominis et civis L. I c. 12. S. 2,

- H vergl.
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vergl. Treuer ad h. 1.) eine urſprüngliche negative

Gemeinſchaft etc. Hobbes jus omnium in omnia

iſt nicht, wie einige glauben, einerley mit Pu

fendorf communione primitiva negativa, ſondern

mit der communione poſitiva des Grotius. Man

vergleiche nur Hobbes de cive c. 1. §. 11.

. Weder Grotius noch Pufendorf's Gütergemein

ſchaft iſt mit dem, was im Text behauptet wor

den, einerley. Beide wollen keinen ausſchlieſsen

den Gebrauch ohne die Einwilligung der andern

Menſchen (bey welcher Sache läſst ſich aber dieſe

gehörig beweiſen?) zugeben, da hingegen im Text

aus den bisher entwickelten Grundſätzen gefolgert

und feſtgeſetzt wird, daſs, ſo lange niemand einen

ausſchlieſsenden Gebrauch einer Sache nöthig fin

det, um ſie als Mittel zu ſeinen Zwecken zu ge

gen

brauchen, diefe Sache jedem zum Gebrauche frey

ſtehen muſs; ſobald aber dies von ihm als nöthig

angeſehen wird, er auch zum ausſchlieſsenden

Gebrauch berechtigt ſeyn müſſe, wenn er keines

andern Rechte dadurch verletzt, weil ihm ja keine

andern Einſchränkungen als bloſs Geſetze der Sitt

lichkeit entgegen ſtehen. -

§. 22 ſ.

Der Grund des Eigenthumsrecht beruht ei

tlich auf der Vorſtellung des Berechtigten, daſs

eine Sache ſein Gut ſey, und nur durch ausſchlieſ

ſenden Gebrauch ihm als Mittel dienen könne. Auch

hier
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hier iſt alſo, wie bey allen erworbenen Rechten,

eine Willensbeſtimmung erfoderlich.

Voluntate ceſſante non manet dominium. , Grotius

de J. B. et P. L. II. c. 9. §. I. u. a. a. O.

§. 226.

Da in jedem Recht nicht bloſs das Erlaubtſeyn

für den Berechtigten, ſondern auch die Befugniſs

gegen andre, welche ſich auf das ihnen obliegende

Sittengeſetz gründet (§ 22.), enthalten iſt: ſo kann

das Eigenthumsrecht nicht anders gedacht werden,

als daſs eine Pflicht für andre dabey ſtatt finden kön

ne (möglich ſey). Die Willensbeſtimmung, wel

che das Eigenthum begründet (§. 225.), muſs alſo

ihnen durch äuſſre Zeichen bekannt werden; ein

beſtimmtes Zeichen iſt dabey durchaus nicht erfor

derlich. -
-

1. Auch iſt es nicht nöthig, daſs einem andern vor

ſeinem Angriff mein Eigenthum bekannt ſey.

2. Nicht wirklich anerkannte Pflichten gegen das

- Eigenthum, ſondern nur mögliche (erkennbare ),

ſind hier erfoderlich (§. 77. ); auch iſt auf Pflich

ten nicht um ihrer ſelbſt willen, ſondern wegen

der darauf ſich beziehenden Rechte zu ſehen.

Wenn bloſs auf Pflichten geſehen wird: ſo iſt es

begreiflich, daſs einige Lehrer des Naturrechts

nur ſolche Gründe des Eigenthums angeben, wo

durch es andern als ſolches bekannt werde; andre

hingegen, weil ſie keine hinreichende ganz unver

- - - H 2 kenn
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kennbare Zeichen dafür im Naturſtande denken

können, es ganz leugnen, daſs es im Naturrecht

Eigenthum geben könne.

2. Viele (z. B. Schlettwein Rechte der Menſchheit

S. 95.) gründen das Eigenthum auf erſte Ergrei

fung; andre (z. B. Beytrag zur Berichtigung der

Urtheile des Publikums über die franzöſiſche Re

volution. 1. Heft. S. 131. 132.) auf die Verwen

dung der Kräfte daran; Mendelsſohn (Jeruſalem

S. 32.) auf innigſte Verbindung einer Sache mit

den Producten des Fleiſſes eines Menſchen; Feder

(Grundlehren Th. II. §. 11.) u. a. auf innigſte

Verbindung derſelben mit der urſprünglichen

Glückſeligkeit; Grotius u. a. auf Verträge mit an

dern; Rouſſeau, Garve (Anm. 2. Cicero III. B.

S. 163. 164.– n. Auf S. 175. 176.) u. a. auf Ver

bindung in Geſellſchaften ; nóch andre (z. B.

Rehberg Berl. Monatsſchrift. 1795. Febr. u. a.) auf

Einrichtungen des Staats u. ſ. w.

§. 227.

Aus dem bisher entwickelten folgt nun, daſs je

der ſich Eigenthum erwerben darf, der ſich Zwecke

vorſetzen kann.

Das Eigenthum kann entweder einem allein zuſte

hen – Alleineigenthum (dominium Jolitarium)–

oder mehreren gemein ſeyn. – Gemeinſchaftliches

Eigenthum, Miteigenthum (condominium).

§. 228.

Ferner daſs jeder alles zu ſeinem Eigenthum

- machen
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machen darf, wodurch die Güter andrer nicht ge

mindert und die feinigen gemeirt werden; folglich

nichts, wovon er allen Gebrauch machen kann,

ohne es ausſchieſsend zu gebrauchen; nichts, was

andere ſchon eigenthümlich beſitzen, u. dgl.

1. Eine Sache, die zu jemandes Eigenthum gehört,

nennt man eigenthümlich (res propria); eine ſol

che, die zu niemandes Eigenthum zu rechnen iſt,

eine herrenloſe Sache (res nullius). Das poſitive

Recht unterſcheidet noch davon res jacentes.

2. Hierauf bezieht ſich die Regel: res mullius cedit

primo occupanti. « -

3. Nach einigen kann man nichts zu feinem Eigen

thum rechnen, als was man augenblicklich braucht;

nach andern nur das, was man zur Erhaltung des

Lebens braucht. -

- §. 229.

Jeder darf alſo auch ſoviel zu ſeinem Eigenthum

rechnen, als er zu ſeinen Zwecken brauchen kann,

ohne andern Güter zu nehmen, oder ohne die Er

reichung gebotener Zwecke zu erſchweren. -

h §. 23O. v

Jeder hat ein Recht, ſich alles durch Zwang zu

erhalten, was er zu ſeinen Gütern rechnet, alſo auch

ſein Eigenthum.

§. 23 I.

Der Anfang des Eigenthums heiſst die Erwer

bung (acquiſitio).

- H 3 Acqui
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Acquiſitio originaria et derivativa. Letztere gehört

in die Lehre von den Verträgen.

§.. 232.

Man betrachtet in Anſehung derſelben erſtlich

den Grund, warum eine Sache ein eigenthümliches

Gut eines Menſchen werden kann, oder den Rechtſ

titel ( titulus acquirendi dominum); zweyten

die Handlung, wodurch ſie dies wird, oder die Er

werbungart (modus acquirendi dominium).

§. 233.

Im Naturrecht kann, um Zwangsrechte darauf

zu gründen, nichts zum Rechtſtitel erfoderlich

ſeyn» als daſs die Sache, die in jemandes Eigen

thum kommen ſoll, nicht eines andern Gut ſey.

1. Iſt ſie eines andern Gut, ſo iſt der einzige denkbare

Rechtstitel, daſs ſie aufhöre, dies zu ſeyn; davon

in der Lehre von den Verträgen.

2. Da dem Richterim Staate dieſer Umſtand, daſs eine

Sache jemandes Eigenthum werden konnte, deut

lich werden muſs; ſo müſſen Zeichen da ſeyn, aus

denen ihm die Wirklichkeit jenes Rechtstitels ein

leuchte; und aus dieſen Zeichen für den Richter ent

ſtehen die verſchiedenen Rechtstitel im poſitiven

Rechte. - > -

- - §- 234.

Eben ſo kann auch die Erwerbungrart im

Naturrecht bloſs als die innere Handlung be

trachtet werden, vermöge deren jemand anfängt,

E1NE
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eine Sache als ſein eigenthümliches Gut anzuſehen

(S. 225.).

Die verſchiedenen Arten derſelben, die im poſitiven

Recht vorkommen, beziehen ſich wieder auf Zei

chen, woran der Richter jene innre Handlung er.

kennen ſoll.

S. 235. -

Man kann entweder ſolche herrenloſe Sachen

zu ſeinem Eigenthum rechnen, die ſchon vorher

vorhanden waren, ehe ſie eigenthümlich wurden,

oder ſolche, die gleich mit dem Anfang ihres Da

ſeyns eigenthümlich werden. Man nennt die Er

werbungsart bey den erſtern Beſitznehmung (oc

cupatio), bey den letztern Zuwachs (acceſſio).

1. Wenn gleich dieſe Eintheilung den gröſsten Ein

- fluſs nur eigentlich im poſitiven Recht, wo von

Zeichen für den Richter die Rede iſt, äuſſert; ſo

iſt es doch immer wichtig, zu unterſuchen, was

man von der Erwerbungsart im Naturrecht ſagen

kann, um die Uebereinſtimmung des poſitiven

Rechts mit demſelben darnach zu beurtheilen.

2. Das poſitive Recht kennt (wenigſtens) noch eine

Erwerbungsart; die Uebergabe (traditio). Da dieſe

aber eine Sache vorausſetzt, die ſchon vorher eines

andern Eigenthum war; ſo gehört ſie nicht hieher.

(Modus acquirendi originarius et derivativus).

S. 236.

Alle Beſtimmungen der beiden genannten Erwer

H 4 bungs
>
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bungsarten müſſen den allgemeinen Beſtimmungen

des Eigenthums, von denen ſie abhängen, völlig

gemäſs ſeyn.

- - §. 237.

Beſitznehmung iſt die Handlung, wodurch

eine herrenloſe Sache jemandes Eigenthum wird

(§ 235.). Folglich nimmt derjenige eine Sache in

Beſitz, der ſie anfängt, zu ſeinem Eigenthum zu

rechnen (§ 225.).

-, §. 238.

Er kann aber nichts dazu rechnen, was andre

ſchon zu dem ihrigen rechnen (§. 228.), folglich

auch dies nicht in Beſitz nehmen.

- §. 239. -

Da im Naturftande überhaupt keine beſtimmte

Zeichen zur Begründung des Zwangsrechts nöthig

ſind (§ 226.), ſo ſind zwar Zeichen nothwendig,

daſs jemand etwas im Beſitz genommen habe, um

Zwangsrechte daraus zu begründen; aber man

kann keine beſtimmten dafür angeben.

Die meiſten Zeichen ſind ohnehin erſt durch Gewohn

heit , Ueberlieferung und Uebereinkunft einge

führt: und es laſſen ſich auch ohne dieſelbe nicht

viel denken.

§. 24O.

Zuwachs (§ 235.) iſt, wenn ich eine Sache

gleich von ihrer Entſtehung an zu meinem Eigen

thum
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thum rechne. Auch hiezu iſt Einſicht und Ent

ſchluſs des Rechthabenden nöthig; dieſer kann aber

ſchon vor der Entſtehung der Sache ſtatt finden,

wenn man dieſelbe vorher weiſs. -

1. Meiſtens hat dieſe Erwerbungsart nur dann ſtatt,

wenn man eine Sache, an der oder aus der etwas

entſteht, ſchon vorher zu ſeinem Eigenthum rech

nete; von dieſem Falle iſt auch der Name dieſer Er

werbungsart hergenommen. Da heiſst dann die

erſte Sache die Hauptſache, res principalis; dieneu

entſtehende res acceſſoria oder acceſſorium. Die ac

ceſſoria ſind wieder entweder fortuita oder artifi

cilia.

2. Bey allem, was vorher ſchon da war, und etwa nur

nachher mit der Hauptſache verbunden worden, hat

eigentlich eine Beſitznehmung ſtatt; doch kann der

Staat dies aus guten Gründen zum Zuwachs rechnen,

und es gleichen Regeln mit denſelben unterwerfen.

3. Darnach laſſen ſich die verſchiedenen Arten des Zu

wachſes leicht beurtheilen: natürlicher und künſtli

che Zuwachs (acceſſio naturalis et artificialis J. in

duſtrialis); zum erſten gehören als Beyſpiele vis

flumimis, alluvio , inſula etc., zu:nzweyten: Speci

ficatio, commixtio, con fuſio, adjunélio etc.

- §. 24I.

. Vom Eigenthum iſt der Beſitz (poſſeſſio) ver

ſchieden; dieſer iſt das phyſiſche Vermögen, eine

Sache ausſchlieſsend zu gebrauchen (vergl. § 22 1)

I. An ſich iſt alſo eigentlich Beſitz bloſs ein phyſiſcher,

- H 5 Eigen
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Eigenthum ein moraliſcher oder rechtlicher Begriff.

Beſitz iſt die nothwendige Bedingung der Ausübung

des Eigenthumsrechts, und Eigenthum und Beſitz

ſind bald verknüpft, bald von einander getrennt.

2. Arten des Beſitzes, wahrer Beſitz, (vera poſſeſſio)

und analogiſcher Beſitz. (poſſeſſio analogicavel quaſ

poſſeſſio); ferner natürlicher und bürgerlicher Beſitz

(poſſeſſio naturalis vel corporali et poſſeſſio civili

velmentalis). -

" - S. 242. -

Der Anfang des Beſitzes iſt Ergreifung (ap

prehenſio ).

Sie iſt ſo wenig Beſitznehmung oder Erwerbung, als

Beſitz Eigenthum iſt (vergl. § 231.237.) Sie kann

aberzum Zeichen der Beſitznehmungdienen (§ 239.

Anm.). -
/

§. 243. -.

Das Eigenthum (§ 221) ſchlieſst allen ausſchlieſ

ſenden Gebrauch in ſich; folglich allen Nutzen, der

mir aus der Sache mit oder ohne mein Zuthun Cº

wachſen kann; allen Gebrauch, wodurch dieſelbe

auf irgend eine Art Mittel zu meinen Zwecken wer

den kann.

§. 244.

Es enthält daher das Recht, 1) die Sache zu ge

brauchen und allen Nutzen davon zu ziehen ; 2)

die Früchte derſelben zu genieſsen; 3) über das We

/.

ſen der Sache zu diſponiren; 4) ſie zu veräuſsern; -

5) ſie zu verlaſſen.
- I. In
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I. In dieſen Rechten ſind manche andre zu enthalten:

ſo z. B. darf mir kein anderer einen Gebrauch mei

nes Eigenthums, auch wann er ihn für beſſer hielte,

vorſchreiben, niemand die Producte meinerGrund

ſtücke nehmen; ich darf meine Sache verbeſſern %

zernichten, theilen, theilweiſe veräuſsern, die

Nutzung davon andern überlaſſen, Bedingungen

bey der Veräuſserung feſtſetzen, die Sache (phyſiſch) -

miſsbrauchen etc.

2. Dieſe Rechte des Eigenthums können theils beyſam

men, theils getrennt ſeyn, welches man vollſtändiget

und unvollſtändiges Eigenthum (dominum plenum

et minus plenum) nennt; ihre Ausübung kann ein

geſchränkt oder uneingeſchränkt ſeyn (dominium li

mitatumſ reſtriétum et illimitatumſ irreſtričtum).

Beyſpiele von den erſtern Arten giebt die Eintheilung

despoſitivenRechts in dominum direčtumet utile etc.,

von den andern die Servituten, etc. Da jene Tren

nung durchaus willkührliche Beſtimmungen der

Menſchen unter ſich entweder durch Verträge oder

durch Geſetze vorausſetzt; ſo kann ſie hier nicht wei

ter unterſucht werden: ſondern gehört theils in die

Lehre von Verträgen, theils ins allgemeine bürger

liche Recht, theils in das poſitive Recht.

- §. 24ſ.

Daraus folgen als Zwangsrechte gegen andre:

1) das Recht, ſich im Beſitz ſeiner Sache zu erhal

ten, oder, falls man ihn verloren, wieder hinein

zuſetzen; 2) ſich in der Ausübung der gedachten

Rechte
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Rechte nicht ſtören zu laſſen; 3) jeden andern von

einem Gebrauch, der dem Gebrauch des Eigenthü

mers hinderlich wäre, abzuhalten.

- §. 246. -

Der Eigenthümer kann aber andern nicht weh

ren 1) das Recht des unſchädlichen Gebrauchs, d.i.

eines ſolchen, der denjenigen, den er davon ma

chen will, nicht einſchränkt (§. 219.); 2) des

Nothgebrauchs, d. i. eines ſolchen, der zur Er

haltung eines unveräuſserlichen und unerſetzlichen

Guts nothwendig iſt (§ 204.). Nur fodert er im

letztern Fall Erſatz. -

§. - 247. -

Durch Beſitznehmung (§ 237.) erwirbt man

nur ein Eigenthum (§ 22 1.) an herrenloſen Sachen.

Wenn jemand aber eine ſchon eigenthümliche Sache

(§ 228. Anm. 1.) in Beſitz genommen hat: ſo er

wirbt er nur ein Eigenthum daran, ſo lange er

nicht weiſs, daſs die Sache ſchon einem andern ei- -

genthümlich gehört; ſobald er dies aber weiſs, hat

er gar kein Recht des Eigenthums mehr in Anſe

hung derſelben.

1. Im erſten Fall heiſst er redlicher Beſitzer (pofeſſor

bonae fidei,) im zweyten Fall unredlicher Beſitzer

(poſſeſſor malae fidei). Der redliche Beſitzer wird

ein unredlicher, ſobald er von ſeinem Irrthum be

lehrt wird.

2. Die
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2. Die Pflichten des redlichen ſowohl als des unred

lichen Beſitzers gehören eigentlich nicht hieher, da

unſre Wiſſenſchaft nur von Rechten zu handeln hat.

§. 248.

Eine ſolche Beſitznehmung einer ſchon eigen

thümlichen Sache (§ 247.) heiſst eine vermeynte

Beſitznehmung (ocgupatio putativa), und ein ſo

erworbenes Eigenthum ein vermeyntes Eigenthum

(dominum putativum).

Alle genauere Beſtimmungen darüber gehören nicht

ins Naturrecht, weil ſie thails nicht auf Rechte,

ſondern auf Pflichten gehen, theils willkührliche

Beſtimmungen vorausſetzen.

§. 249. - *

Die Arten der Aufhebung des Eigenthums (mo

di toltendi dominium) ſind. 1) der Untergang der

eigenthümlichen Sache (rei interitus), 2) Ver

laſſung derſelben (derelictio), 3) der Tod des Ei

genthümers (mor. ). -

Die Verlaſſung wird hier im weitern Sinne genommen,

wenn überhaupt der Entſchluſs, die Sache als ſein

Eigenthum anzuſehen, aufhört, und begreift alſo

auch jede Veräuſserung an andere.

§. 2 JO.

Das Eigenthum kann verletzt (§. 16o.) werden:

1) wenn die Sache vernichtet wird; 2) wenn ſie

dem Eigenthümer genommen wird; 3) wenn die

Sache
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Sache verſchlimmert, d. i. zum Gebrauch untaugli

cher gemacht wird (damnum datum); 4) wenn der

Eigenthümer verhindert wird, Gebrauch davon zu

machen, oder Nutzen daraus zu ziehen (lucrumt

interceptum ).

- - §. 25 I.

Der Eigenthümer ſchützt ſich gegen alle dieſe

Verletzungen ſeines Eigenthums (§ 259.) durch

Zwang (§ 245.). Iſt ihm ſein Eigenthum wirklich

genommen x ſo nimmt er es wieder. Die Handlung,

wodurch man das Eigenthum zurückfodert, heiſst

Vindication.

§. 252.

Wenn der andre aus dem geraubten Gut Vor

theile beſitzt, die der Eigenthümer auch daraus ge

zogen und wohl ſchon erwartet, folglich als ſein

angeſehen hätte: ſo gehören dieſe Vortheile dem

Eigenthümer und er nimmt ſie dem andern (§ 175.).

§. 25 3.

Sind aber die Vortheile bloſs durch Kunſt und

Fleiſs des andern entſtanden: ſo darf der Eigenthü

mer ſie ihm nicht durch Zwang nehmen.

1. Hier iſt abermals weder von den erlaſslichen Pflich

ten des andern, noch von den vortheilhaften, oder

auch wohl nothwendigen Aenderungen des Staats

an den urſprünglichen Rechten die Rede.

2. Wenn ſie indeſſen nicht abzuſondern ſind, ſo iſt

der



Erſter Abſchnitt. Zweyte Abtheil. 127

–––------ -

der Eigenthümer zum Erſatz dafür, eben wie für die

aufgewendeten Koſten zur Erhaltung des Guts etc.

von denen der Eigenthümer Nutzen hat, verbun

den. Gegen den unredlichen Beſitzer aber (§ 247.

Anm.) hat dieſe Verbindlichkeit zum Erſatz wenig

ſtens ſo lange nicht ſtatt, als dieſer dem Eigenthü

mer ſelbſt noch etwas wegen der Vorenthaltung des

Eigenthums zu erſetzen hat.

§. 2 4.

Der Eigenthümer ſchützt alles, was er für ſein

Eigenthum erkennt, durch Zwang, ohne Rückſicht

darauf, ob es der Pflichttragende anerkennt oder

nicht (§ 172.).

§. 25 J.

In dieſe Abhandlung des Naturrechts vom Ei

genthum gehören alle diejenigen Lehren, welche

erſt aus verſchiedenen willkührlichen Inſtituten ent

ſtehen (§ 244. Anm. 2.), welche Zeichen und Be

urtheilung andrer vorausſetzen (§ 226.) u. f. w.

gar nicht. -

- §. 256.

Man kann ſich durch bloſs einſeitige Handlungen

guten Ruf oder Ehre (§ 138. Anm. 2.) erwerben.

Auch dieſer, der Mittel zur Vollkommenheit ſeyn

kann, darf nicht gemindert werden; ſonſt ſchützt

ihn der Beſitzer deſſelben mit Zwang.

Zwangsrecht zu Ehrenbezeugungen kann man allein

durch Verträge erwerben (§ 145. ). -

Drit



128 Erſter Theil. Dritte Hauptſt.

Dritte Abtheilung.

Rechte in Anſehung der Verträge.

§. 257.

Von Natur hat ein Menſch kein Recht über die

Güter, alſo auch keines über die Kräfte und die Be

ſtimmung der Handlungen eines andern (§ 146);

und da die Güter und Rechte eines jeden allein von

ſeiner eignen Einſicht und Beurtheilung abhängen

(S. 172.): ſo kann niemand über dieſelbe ein Recht

erlangen, als wenn der andre aufhört, ſie als ſeine

Güter anzuſehen; folglich nicht ohne ſeinen Willen.

Demnach giebt es keine urſprüngliche, d. i. vom

Willen andrer unabhängige, Erwerbung (acquiſ

tio originaria) von Rechten auf Perſonen (§ 2 18.

Anm. 2. § 231. Anm.).

Das Sittengeſetz fodert auſſer der von ihm allein ab

hängenden Form des Rechts zur Materie deſſelben

bloſs die Willkühr des Rechthabenden (§ 24.).

§. 258.

Einwilligung (conſenſus) iſt die Beſtimmung

des Willens (im weitern Sinne) oder der Willkühr,

daſs etwas geſchehe oder nicht geſehehe.

Sonſt heiſst auch Einwilligung im engern Sinne Ver

einigung der Willkühr zweyer oder mehrerer Men

ſchen, damit eine Handlung wirklich werde.

§ 259.

-
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-- . * §. 2 9. -

* Alle Rechte auf Perſonen und auf Sächen, die

- ſchon vorher andern Menſchen gehörten, kann ich

alſo bloſs durchEinwilligung derſelben (§ 257.258.)

erhalten. - - - - -

Man muſs die veranlaſſung zu Verträgen (gegenſe

tige Bedürfniſſe) und die Verbindlichkeit, Ver

träge zu ſchlieſsen, nicht mit dem Grunde der

Zwangrechte aus Verträgen verwechſeln.

S. 260.

Ich darf durch meine Willkühr Rechte aufgeben

-

-

und erwerben, denn das Sittengeſetz verweiſt mich

bloſs an dieſelbe (§ 92.). Dies Aufgeben und Er

werben geſchieht durch Feſtſetzung neuer Maximen,

die ich jetzt durch meine Willkühr den übrigen ſitt

lichen Regeln an die Seite ſetze. - -

- - ... 2 §. 26I. -

Das Sittengeſetz verbietet mir nicht, auch dau

rende ohne Zeiteinſchränkung gültige Maximen will

kührlich mir vorzuſchreiben. - -

1. Das Sittengeſetz kann die Feſtſetzung ſolcher dau

render Maximen nicht verbieten; denn 1) ſeine

Verbote hängen VOI) der Beſchaffenheit der Hand

lung, nicht aber von einer Zeitbeſtimmung, ab,

2) die moraliſchen Vorſchriften können ihrer Natur

nach nicht an phyſiſche Zeitbedingungen gebunden

ſeyn, 3) der Natur der Willkühr iſt es nicht ent

gegen, auch gegen veränderte Antriebe des Be

- I geh
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gehrungsvermögens (die noch nicht veränderte

Willkühr nothwendig nach ſich ziehen) ſeinen ein

mal gefaſsten Entſchlüſſen treu zu bleiben; 4) die

Fälle, wo dies wegen veränderter Ueberzeugung

von ſeinen Pflichten nicht mehr erlaubt iſt, ſind

Ausnahmen (vergl. § 285. Anm. 2.), heben aber

die Regel nicht auf, indem nur bey ihnen, aber

nicht in der Regel, das Sittengeſetz Veränderlich

keit der Willkühr gebietet.

2. Sie werden den ſittlichen Regeln beygeſellt, und

ſind alſo an ſich ſo wenig an Zeitbeſtimmung in

Anſehung ihrer Gültigkeit gebunden, als die fitt

lichen Geſetze ſelbſt. - -

. . . " S. 262. - - -

Es können mehrere Menſchen ſich willkührlich

vereinigen, durch zuſammenſtimmende Maximen

ihren Handlungen geſetzliche Vorſchriften zu geben;

das iſt dem Sittengeſetz nach erlaubt (§ 260.

261.).

S. 263.

- Die Willensbeſtimmung eines Menſchen iſt eine

innre Handlung, die einem andern nur durch äuſsre

Zeichen bekannt werden kann. Eine äuſsre Hand

lung, wobey der Handelnde dieAbſicht hat, andern

die innre Handlung bekannt zu machen (Zeichen -

derſelben zu geben) heiſst Willenserklärung , Er

klärung der Einwilligung (declaratio conſenſus

j voluntatis).

- S. 264.
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§. 264.

- Die Zeichen, durch welche die Willenserklärung

geſchieht, können Worte, Thaten oder andre Zei

chen ſeyn. Die Verbindung zwiſchen den Zeichen

und dem Bezeichneten iſt nicht nothwendig (§ 162.).

1. Auch hier müſſen alſo alle Folgen von der will

kührlichen Bedeutung und Zweydeutigkeit der Zei

chen, nebſt der Beſtimmung, daſs alles zuletzt auf

die Einſicht und Beurtheilung des Handelnden zu

rückzuführen ſey, wohl bemerkt werden.

2. Fehlt Gewiſsheit, ſo muſs auch hier Wahrſchein

lichkeit entſcheiden.

3. Indeſſen iſt dadurch die Pflicht der Wahrhaftigkeit

nicht aufgehoben. -

- §. 265.

Erklärung meiner Einwilligung, daſs ein andrer

eins meiner Güter künftig zu den ſeinigen rechnen

dürfe, heiſst ein Verſprechen (promiſſio).

1. Güter ſind hier ſowohl Sachen als die Beſtimmung

von Handlungen (s. I46. ).

2. Wenn demjenigen, der das Verſprechen gegeben

hat, wieder etwas verſprochen wird, ſo heiſst das

ein Gegenverſprechen (repromiſſio).

§. 266. -

Erklärung der Einwilligung desjenigen, dem

etwas verſprochen worden, daſs er das verſprochene

Gut als das ſeinige anſehen wolle, heiſst Annahme

des Verſprechens (acceptatio). -

- I 2 § 267.
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/ §. 267.

Ein angenommenes Verſprechen heiſst ein Ver

trag (pactum, conventio). -

1. Verſprechen und Annahme zuſammen nennt man

auch gegenſeitige Einwilligung (conſenſus reci

procus). --

2. Einige (z. B. Darje, Meiſter u. a.) erfodern noch

eine wiederholte Zuſage dazu; ſie iſt aber nicht

mothwendig, wenn gleich ganz rathſam.

§. 268. " . . . . . .

zu einem Vertrage ſind alſo zwey Perſonen nö- -

thig: der Verſprechende (promitten ), und der,

dem verſprochen wird (promiſſarius).
- -

-,

§. 269.

Die Willensbeſtimmung begründet die Maximen,

die Willenserklärung macht ſie andern bekannt. Der

Promiſſor hat ein vollkommnes Recht, Wahrhaftig

keit derſelben zufodern; denn der andre würde ihn,

wenn er es vorſätzlicherWeiſe nicht ernſtlich meyn

te, zum Spiel ſeiner Willkühr, zum Mittel ſeiner

beliebigen Zwecke brauchen (vergl. § 166.).

Dadurch iſt aber nicht ein Zwangsrecht, überall

Wahrhaftigkeit zu fodern , behauptet."

§. 27O.

Der Promiſſar iſt nicht verbunden, eine ſolche

abſichtliche Unwahrheit des andern vorauszuſetzen,

und darf alſo annehmen, daſs die Willenserklärung

- des
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des andern zur Zeit des Verſprechens ernſtlich war.

Sie zu ändern hat der Verſprechende kein Recht

mehr, da er ſeine Willkühr für immer beſtimmt hat

(§ 261.).

§. 271.

Der Verſprechende entſagt ſeinem Rechte an der

Sache, worüber der Vertrag geſchloſſen werden ſoll,

und rechnet ſie alſo nicht mehr zu ſeinen Gütern.

Der Promiſſar nimmt keinem andern Güter und

mehrt die ſeinigen, wenn er jene Sache nun unter

ſeine Güter aufnimmt. Alſo hat der letztere ein

Recht: ein ihm verſprochenes Gut zu den ſeinigen

zu rechnen. - - - - - --

Es hängt dies nicht vom Rechte auf meine Kräfte,

ſondern vom Rechte auf Zwecke und dem Ge

brauch der Mittel dazu ab. -

- §. 272.

Alles, was jemand zu ſeinen Gütern rechnet,

A

d

darf er ſich durch Zwang erhalten; folglich auch

das durch den Vertrag erworbene Gut.

1. Es kommt dabei nicht darauf an, daſs der andre

die Producte meiner Kräfte als Mittel für ſich

braucht, ſondern daſs er meine Zwecke vereitelt,

und die von ihm, da er durch ſeine Willkühr ſei

nen Rechten entſagen konnte, und wirklich ent

ſagt hat, gültig erworbenen Mittel zu meinen

Zwecken mir wieder nimmt.

2. Auch dies hängt von der Beurtheilung des Zwin

I 3 genden
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genden ab, der ſich auch über die Zeichen trügen

kann.

3. Rouſſeau (Emile T II. not. i.) gründet die Rechte

der Verträge aufeinen angebornen Grundſatz.(prin

cipe inne); Selle (Berlin. Monatsſchr. 1784. Febr.

S 128.) auf die Pflicht des andern Verträge zu hal

ten; Mendelsſohn (Phädon S. 219. Jeruſalem S.

45. 52.) auf Erhebung einer Gewiſſenspflicht zu ei

ner Zwangspflicht ; Garve (Anm. zum Cicero

Th. I. S. 94. 95 u. Note zu S. 96–98) auf die

Nothwendigkeit derſelben zur Betreibung der Ge

ſchäfte der Geſellſchaft (faſt eben ſo begründet ſie

auch Pufendorf de officio homini et civis. L. I.

c. 9. §. 3. und Beyer delineatiojuris divini c. 7.);

Hobbe (de cive c. 2 § 4. c. 3 §. 1. Leviathan c.

14. 15 pr.) aufNothwendigkeit derſelben, um Frie

den zu erhalten; Feder Grundlehren zur Kennt

niſs des menſchlichen Willens Th. II § 17.) auf die

Pflicht, die gemachte Erwartung zu erfüllen,

Schmalz. (reines Naturrecht) auf die von einem

Vertragſ hliefsenden wirklich geſchehene Leiſtung;

und im Beytrag zur Berichtigung der Urth. des

Publ. über die franz. Revol. (H. I S. 121. flgg.) iſt

das Recht aus Verträgen nur auf die fortdaurende

Willensbeſtimmung des Verſprechenden gegrün

det, ſonſt gehe es nur auf Zurücknahme des Pro

ducts der Leiſtung und Schadenserſatz.

4. Diejenigen, welche bey Verträgen das Recht, Er

ſatz zu fodern, annehmen, müſſen zu dieſem Recht

eine willkührliche Beleidigung von Seiten des an

- ... " dern
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-

dern vorausſetzen (§ 177. Anm. 3 ). Eine ſolche

Beleidigung aber nimmt dem Beleidiger alle Rechte;

folglich bin ich befugt, ihn auch zu einer andern

Handlung, und demnach eben ſo gut zur Haltung

ſeines Verſprechens zu zwingen, und wenn die

zur Erhaltung meiner Zwecke nothwendig iſt,

auch berechtigt. - -

S. 273.

Hier ſtehen Recht und Verbindlichkeit einander

immer entgegen (vergl. § 76. Anm. 1.), und än

dern, ſich gleiehförmig gegen einander ab, weil ſie

durch die willkühr der Menſchen gegen einander -

ſo feſtgeſetzt und genau abgemeſſen ſind; doch kann

auch die Beurtheilung der Handelnden bey einzelnen

Verträgen immer ſehr verſchieden ſeyn.

§. 274.

Erwerben kann ſich jeder Rechte durch Verträ

ge, der 1) im Stande iſt, ſeine Zwecke und ihr

Verhältniſs zu einem Verfprechen einzuſehen, 2)

ſich ſelbſt willkührlich zu beſtimmen.

Alſo auch ein Ketzer.

§. 27%.

Von jedem kann man Zwangsrechte durch Ver

träge erwerben, der 1) ſeine Güter weggeben kann,

2) der ſie weggeben will, 3) den man zwingen kann.

1. Jede Beſtimmung des Willens ſetzt eine Vorſtel

lung von demjenigen voraus, wozu der Wille zu

beſtimmen iſt; alſo muſs überhaupt Vorſtellung bey

- I 4 deun,
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dem, der einwilligen will, möglich ſeyn. Er

muſs alſo den Gebrauch des Vorſtellungsvermö

gens (uſum intellectuſ rationis) haben. -

2. Der erſten und zweyten Beſtimmung wegen kann

man keine Verträge mit einem Kinde , Thiere,

Schlafenden, Trunkenen, Wahnſinnigen, u. ſ w.;

der dritten wegen keine mit Gott oder mit einem

Geiſte ſchlieſsen, um mir dadurch etwas zu erwer

ben. – Mit einem Atheiſten kann ich aber unſtrei

tig Verträge ſchlieſsen.

§ 276.

Man kann über alles Verträge ſchlieſsen, was

1) nicht unmöglich, 2) nicht verboten iſt.

§ 277.

Zu den unmöglichen Dingen gehört, wenn ſich

jemand verpflichtet, etwas für wahr zu halten.

Dies hängt nicht von ſeinem Willen ab, und er kann

dazu gar nicht gezwungen werden.

§. 278. -

Dazu gehört ferner, wenn jemand ſich verpflich

tet, nichts anders zu wollen, als was der andre vor

ſchreibt. „" • -

Dahin gehört die Verpflichtung nicht, alles zu thun,

was der andre will. -

, S. 279.

Verboten iſt es, ſich zu etwas zu verbinden,

deſſen Beobachtung eine urſprüngliche Pflicht auf

heben würde. . -

§ 289.
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-
-

§. 280. -

Niemand kann ſich alſo des Vermögens, ſich zu

vervollkommnen, begeben, oder ſich verpflichten,

andren zu ſchaden oder ihnen Güter zu nehmen.

Man kann alſo z. B. nie der Freyheit, beſſer, aufge- -

klärter etc. zu werden, entſagen, nie eine fremd

Sache einem andern verſprechen etc.

- §. 28I. - -

Kein Menſch kann eins ſeiner unveräuſserlichen

Güter weggeben (§ 15o.). -

Niemand kann z. B. einem andern ein Recht geben,

ihm das Leben zu nehmen. - -

* - - - S. 282. st

Die Beſchaffenheit eines Vertrags, vermöge de

ren er ein Grund von Zwangsrechten iſt, heiſst

Gültigkeit des Vertrags, und ein Vertrag , der

wirklich Zwangsrechte begründet, heiſst ein gül

tiger Vertrag (pactum validum). Kann er keine

von den rechtlichen Folgen haben, die ſonſt Ver

träge haben: ſo iſt er nichtig (p. nullum).

§. 283.

Kann ein ſolcher keine rechtliche Folgen haben,

wenn auch die Partheyen es wollen, ſo iſt er durch

aus nichtig (p. abſolute nullum); könnte er aber

beſtehen, wenn ſie es wollten: ſo iſt er nur in ge

wiſſer Beziehung nichtig (p. Jecundum quid nul

lum). - - A

I 5 § 285.
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S. 28. - -

Wenn über etwas, wozu Menſchen ſich nicht

verbinden können oder dürfen, ein Vertrag ge

ſchloſſen worden: ſo iſt dieſer Vertrag durchaus

nichtig.

1. Sonſt müſste eine Verletzung der Sittlichkeit ein

Recht begründen können. -

2. Es kann jemand auch erſt ſpäterhin einſehen, daſs

er etwas weggegeben habe, was ihm nicht erlaubt

z

war, wegzugeben, z. B. daſs er etwas verſpro

chen habe, welches die ihm gebotne ſittliche Ver

vollkommnung in hohem Grade und auf eine unver

meidliche Weiſe erſchwert. Alsdenn wird ein

ſolcher Vertrag erſt in der Folge nichtig; der Ver

tragſchlieſsende hebt ihn auf und iſt höchſtens nur

zum Erſatz des Sehadens, den der andre durch

ſeine Schuld erlitten hat, inſofern er jene Einſicht

ſich hätte früher erwerben können, verbunden.

§. 286. -

Auſſer dieſen Einſchränkungen kann man ſich

zu allem verbindlich machen; nur muſs der Gegen

ſtand des Verſprechens beſtimmt ſeyn.

Pacta alternativa et copulativa.

§ 287.

Man kann beſtimmte Handlungen vorzunehmen

verſprechen.

Die durch Vertrag erworbenen Güter dürfen nicht ge

rade bloſs körperliche Sachen (§.218, Anm. 3 ) ſeyn.

- S. 288.

»
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§. 288.

Jeder kann andern das Recht geben, ihm Hand

lungen vorzuſchreiben, nur nicht verbotne (§ 276.).

Knechtſchaft.

§. 289. -

Man kann ſich verbindlich machen, eines an.

dern Güter zu mehren, oder ihm die ſeinigen zu

erhalten. - * - "

Hülfe, aber nur zur Vertheidigung (auxilium juſtum).

Man kann dem andern verſprechen, Wahrheit zu

ſagen, Kenntniſſe mitzutheilen etc. ; ferner, eine

beſtimmte Sache zu übergeben etc.

§. 29O. -

Bey allen dieſen Verſprechen iſt die gewiſſe

Erwartung der Handlung oder die Beſtimmung der

Handlungen andrer das Gut, das der Rechthabende

durch Zwang ſchützt; er zwingt alſo den Pflichttra

genden, die Handlung zu thun. t

S. 291.

Der Verſprechende muſs alles halten, was er

verſprochen hat, und dazu kann ihn der Rechtha

bende zwingen.

§. 292.

Einige Verträge, die im Staat genau beſtimmt,

benannt und in ihren Folgen von andern unterſchie

den ſind, kann man ſchon im Naturſtande (§. z 1.)

eingehen; andre nicht. -

§. 293- -
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§. 293.

Da aber im Naturſtande nur das Verbindlichkeit

und Zwangsrecht begründet, was wirklich verſpro

chen iſt (§ 271.), die Verſprechen aber ſo ſehr

verſchieden beſtimmt werden können; ſo können

alle noch ſo natürlichen Folgen eines willkührlich

feſtgeſetzten und willkührlieh begränzten Begriffs

von einem beſondern Vertrage nicht anders mit Ver

bindlichkeit und Zwangsrecht verknüpft angeſehen

werden, als unter der Vorausſetzung, daſs die ver

tragſchlieſsenden Partheyen gerade dieſe Beſtimmun

gen eingegangen ſind; weshalb denn die einzelnen

Arten der Verträge mit ihren Abtheilungen zwar

meiſten im Naturſtande gedacht (§ 291.), da

ſe aber nicht ohne beſondre Vorausſetzung Zwangs

rechte begründen, nicht als Gründe allgemeiner Ge

ſetze im Naturrecht gelehrt werden können.

1. Da der Staat wegen des Richteramts die einzelnen

Arten der Verträge durchaus ſcheiden muß; ſo wird

- von denſelben im allgemeinen bürgerlichen Recht

(§. 45. ) gehandelt werden.

2. Werth (valor) iſt das Verhältniſs eines Dinges zu

menſchlichen Zwecken. Preis (pretium) der ver

glichene Werth zweyer Dinge. Eine Sache, deſſen

Werth zum Maasſtab des Werthsaller andern Sachen

dient, heiſst Geld (pecunia ). Pretium eminens et

vulgare. Alle dieſe Beſtimmungen ſetzen Willkühr

des Menſchen voraus, und können daher hier bloſs

- . als
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als möglich, nicht als Gründe von neuen Rechten

ohne Vorausſetzung beſondrer Einwilligung, ge

dacht werden. - -

S. 294.

Eben das gilt von andern Beſtimmungen bey

Verträgen.

I. Weſentliche, gewöhnliche, und zufällige Beſtim

mungen (eſſentialia , naturalia et accidentalia)

bey einem Vertrage. Bedingung überhaupt (condi

tio) iſt ein Umſtand, von dem die Gültigkeit

des Vertragsabhängt. Unbedingte und bedingte Ver

träge (paëtapura et conditionata). Unter der Bedin

---

gung im allgemeinen ſind begriffen: 1) Bedingung

im engern Sinne (conditio, wenn jener Umſtand

ungewiſs iſt), 2) Zeit (tempus), und 3) Art (mo

dus). Eintheilungen der Bedingungen ſind: in be

v.jahende (conditio affirmativa), und verneinende (me

gativa), (phyſiſch und moraliſch) mögliche (poſſibilis)

und unmögliche (impoſſibili), ſolche, deren Erfül

lung von der Macht des Promiſſars (poteſtativa), ſol

che, wo ſie von äuſserlichen Umſtänden (caſualis),

und ſolche, wo ſie von beiden zugleich abhängt

- (mixta.); endlich ſolche, welche die Gültigkeit des

Vertrags aufſchieben (ſuspenſiva, ) und ſolche, die

lie aufheben (reſolutiva). In Anſehung der Zeit ſind

die Verträge entweder patta in diem oder ex die. –

Die Entſcheidung aller hier vorkommenden Fragen

ergiebt ſich entweder aus dem Begriff der verſchie

denen Beſtimmungen ſelbſt, wenn bey der Voraus

ſetzung

>
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ſetzung der Beſtimmungen das Gegentheil gar nicht

gedacht werden kann, oder muſs der Willensbe

ſtimmung der Parteyen überlaſſen werden. ..

2. Die Beſtimmungen können theils die Gültigkeit des

Vertrags überhaupt, theils die übertragenen Güter

betreffen; ſo kann man ein Eigenthum nur mit Ein

ſchränkungen übertragen, z. B. das Eigenthum eines

Buchs, wo man beym Verkauf nicht das Recht, daſ

ſelbe nachzudrucken, mit überträgt. Becker Eigen

thumsrecht an Geiſteswerken. Frankfurt und Leip

zig I789. -

§. 29 . - -

Ich kann mich zum Erſatz (§ 176.) im Ue

bertretungsfall, und auch zur Strafe (§ 177.) ver

binden. v,

Die eigentliche Strafe (§. 177.) kann ſich nur auf ei

nen (ausdrücklichen oder ſtillſchweigenderr) Ver

traggründen; die uneigentliche kann andre Grün-

de haben. -

- §. 296.

Jeder Vertrag wird durch Einwilligung geſchloſ

ſen (§ 259. u. a.); eine ſolche Einwilligung muſs

phyſiſch und moraliſch möglich ſeyn.

Einwilligung der Kinder, Blödſinnigen, Betrunke

nen etc. - - -

- §. 297.

Sie muſs ferner wirklich ſeyn.

Sie wird nicht durch Unterhandlungen (tractatus),

nicht durch ſcherzhafte Aeuſserungen, Compli

mente etc. gegeben. * -

§-298.
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- - - §. 298.

Dieſe Einwilligung wird entweder durch Worte

und Zeichen erklärt, oder man ſchließt ſie aus Tha

ten (§ 264.). Jenes heiſst ausdrückliche (conſen

ſus expreſſu), dies ſtillſchweigende Einwilligung

(conſenſur tacitus).

1. Dieſe Thaten müſſen nothwendig die Einwilligung

- vorausſetzen; ſonſt kann man daraus dieſelbe nicht -

mit Sicherheit ſchlieſsen. -

2. Aus bloſsem Schweigen » (wenn es nicht von an

dern bedeutenden Handlungen begleitet wird,)

kann nicht Einwilligung geſchloſſen werden (Qui

tacet, non conſentit), obgleich der Staat dies feſt

ſetzen kann. In demſelben kann es heiſsen: Qui

tacet, conſentire videtur.

3. Vermuthete Einwilligung (conſenſus praeſumtus)

kann im Naturſtande kein Recht geben; ſie iſt auch,

genau betrachtet, in unſerm poſitiven Recht nicht

zum Grunde der Gültigkeit einer Verbindlichkeit

gelegt. – Erdichtete Einwilligung ( conſenſus

fictus) iſt nur im Staate denkbar.

– §. 299.

Die Einwilligung muſs gegenſeitig ſeyn (§ 266),

folglich kann kein Vertrag ohne Annahme (§. 265.)

gedacht werden.

1. Ein bloßes Verſprechen (pollicitatio) iſt kein Ver

trag, am wenigſten wenn der Verſprechende den

andern kein Zwangsrecht dadurch erwerben laſſen

will.

-

2. Ge
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2. Gelübde (vota) gehören nicht ins Naturrecht,

denn ſie können keine Zwangsrechte geben.

3. Wenn der andro nicht das verſprochne Gut als das

ſeinige anzuſehen anfängt; ſo kann es der Verſpre

chende von neuem zu den ſeinigen rechnen. Dies

* kann auch zur Bedingung des Verſprechens ge

macht werden. - -

- § 300.

Sind mehrere Verſprechen in einem Vertrage

enthalten: ſo iſt das ein zuſammengeſetzter Ver

trag (pactum compoſitum); ſonſt nur ein einfa

cher (pactum ſimplex). - - -

§. 3OI. -

- Verſpricht (§ 265.) nur einer von den Vertrag

ſchlieſsenden etwas: ſo heiſst das ein einſeitiger

Vertrag (pactum unilaterale); verſprechen beide

einander etwas: ſo iſt es ein doppelſeitiger (pactum

bilaterale).

Der Unterſchied der contractuum realium und con

ſenſualium kann zwar im Naturſtande gedacht

werden; aber die eigentliche Natur derſelben mit

ihren Folgen iſt, eben wie die der verbalium li

teralium etc., bloſs aus dem poſitiven Recht ent

ſtanden und in demſelben möglich. -

§. 3o1. b.

Die Wirklichkeit eines jeden Vertrags hängt von

Leſtimmung der Willkühr ab. Iſt dieſe aufungerechte

At geſchehen: ſo iſt der Vertrag ſelbſt ungültig.

- Ver
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Verletzung unvollkommner Rechte iſt nicht Unge

rechtigkeit.

§. 3O2.

Die vorſätzliche Erweckung einer unrichtigen

Vorſtellung bey einem Menſchen, um ihn zu einem

Entſchluſs zu beſtimmen, heiſst ein Betrug (dolu).

§. 3O3.

Der Betrüger kann kein Recht ſich erwerben;

denn er handelte pflichtwidrig und wuſste, daſs der

andre nicht wirklich einwilligte.

A. Für den Betrüger iſt der Vertrag völlig nichtig

(§. 283.).

2. Dieſe Beſtimmung bleibt gleich, er mag ſelbſt den

Betrug begangen, oder darum gewuſst und ihn

nicht entdeckt haben, da er, weil er ihn wuſste,

ſich über die Einwilligung des andern nicht trü

gen konnte, wenn auch die Zeichen derſelben

einen andern, der nicht darum wuſste, hätten irre

führen können. -

§. 3O4.

Der Betrogene erhält ſich das, was er zu ſeinen

erworbenen Gütern rechnet, und ſeine urſprüngli

chen Güter.

Der Betrogene übt ſein Zwangsrecht nach ſeiner Ue

berzeugung von ſeiner und des andern Einwilli

gung aus, ohne darauf zu ſehen, ob der, welcher

mit ihm den Vertrag geſchloſſen, oder ein andrer,

den Betrug gemacht hat; ob der Betrug die Ur

\ K ſache
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-

ſache des ganzen Vertrags geweſen (eolus cauſam

dams), oder nur einigen Einfluſs gehabt hat (do

lus incidens). Y -

§. 3Oſ.

Iſt die unrichtige Vorſtellung ohne jemandes

vorſatz entſtanden: ſo heiſst das ein Irrthum (er

ror), und hier verfahren beide Partheyen nach ih

rer Einſicht. Werden ſie aber überzeugt, daſs ſie

ſich von der Meynung des andern eine falſche Vor

ſtellung gemacht haben; ſo können ſie ſich kein

Recht zueignen, und ihr voriges Zwangsrecht in

Anſehung des erworbenen Gutes fällt nun weg.

S. 306.

Dies gilt aber nur, ſobald der Irrthum die Ein

willigung ſelbſt betrifft. Iſt der Irrthum etwa bloſs

Urſache eines Verſprechens geweſen (error impel

len); ſo geht das den Promiſſar eben ſo wenig an,

als wenn der Verſprechende ſich ſtillſchweigende

Bedingungen u. dgl. gedacht hat. -

1. Die Folgen bey den Syſtemen, welche Aufrecht

haltung und Nutzen der Geſellſchaft zum Grunde

der Verträge legen, müſſen über dieſe Fragen völ

lig anders ſeyn. -

2. Die Beſtimmungen des poſitiven Rechts müſſen,

da hier alles auf Zeichen bezogen werden muſs,

ganz verſchieden ausfallen, wenn auch die natür

liche Billigkeit und Klugheit nicht noch manche

weitere Aenderung anrieth.

3. Ein
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–

3. Eintheilung in wirkſamen und tunwirkſamen Irr

thum (error efficax et non efficax); der letzte kann

keinen Einfluſs auf die Beſtimmung der Rechte

haben. Ferner in überwindlichen oder Uermeialli

ehen und unüberwindlichen oder unvermeidlichen

Irrthum (vincibilis et invincibilis). Dieſe Einthei

lung iſt für den Richter, nicht aber im Natur

ſtande, wichtig.

§ 307.

Die Einwilligung muſs frey ſeyn (§ 257.).

Wenn der eine durch Gewalt (vi) den andern zu

einem Verſprechen zwingt, ſo verſpricht der letz

tere aus Furcht (metur). Da der hier gebrauchte

Zwang doch Beſtimmung der Willkühr hervorbrin

gen (pſychologiſch ſeyn §. 27. Anm. 1.) muſs; ſo

iſt wirkliche Einwilligung vorhanden und der Ver

trag kann gültig ſeyn.

§ 308.

Jeder Zwingende handelt im allgemeinen wider

ſeine Pflicht und erhält alſo kein Recht (§ 271.).

Da er gegen den Gezwungenen kein Recht anerkannt

kat, kann er ſich auch auf keins gegen ihn berufen

(§ 191.). -

- § 309. V.

Der Gezwungene hat alſo das Recht, dem an

dern, wenn er die Erfüllung des Vertrags fodern

ſollte, mit Gewalt zu widerſtehen. -

K 2 1. Man
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1. Man könnte auch ſagen: da der Zwingende kein

Recht auf das Gut hätte: ſo nehme es der Gezwun

gene wieder.

2. Ausnahme wäre es, wenn wichtigere Pflichten das

Halten des erzwungenen Verſprechens geböten, um

ſo mehr, wenn das erzwungene Verſprechen ein

veräuſserliches Recht betrifft (§ 202).

§. 3 IO.

Handelte der Zwingende nicht wider ſeine Pflicht,

ſondern nur zur Erhaltung eines ältern Rechts (§.

Io5.); ſo konnte er ſich durch einen erzwungenen

Vertrag ein Recht erwerben, oder vielmehr befeſti

gen, und dies durch Zwang ſchützen.

1. Unterſchied zwiſchen rechtmäßiger und unrecht

mäßiger Gewalt . vis juſtaet injuſta) und der entge

genſtehenden unrechtmäßigen und rechtmäßigen

Furcht (metus injuſtus et juſtus). –

2. Metus, qui in virun fertem cadit, iſt nicht im Na

turrechte von anderer zu unterſcheiden; im Staat

kann es nützlich ſeyn.

3. Bey der Furcht, die von einem dritten erregt wird,

iſt das anzuwenden, was eben (§.3o5.) vom Irrthun

geſagt worden.

§. 3 I I.

Eid (juramentum ) iſt die Anrufung Gottes

zum Zeugen, um ſeine Ausſage zu beſtärken. Er

kann promiſſoriſch oder bloſs aſſertoriſch ſeyn.

Der letzte gehört nicht in dieſe Lehre.

§. 3 I 2.
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§. G I 2.

Iſt er promiſſoriſch, ſo enthält er eine zuverläſ

ſgere, kräftigere Bejahung und erhöht alſo die Ver

bindlichkeit.

Garve Anmerkungen und Abhandlungen zum Cicerº

Th. III S. 246. flgg.

Jeder kann ſchwören, ohne Rückſicht auf ſeinen Glau

ben, weil der Eid hier auch bloſs als eine höhere

Betheurung angeſehen werden kann.

§. 3 K 3. -

Das Zwangsrecht aus einem beſchwornen Ver

trage iſt dem aus einem unbeſchwornen ganz gleich.

§. 3 I4.

Sind alle nothwendigen Erfoderniſſe eines Ver

trags da, ſo iſt kein Unterſchied unter den Verträ

gen in Anſehung ihrer Gültigkeit und rechtlichen

Folgen.

Der Unterſehied zwiſchen Verträgen und Contrakten,

der ſeinen Urſprung im römiſchen Recht hat, muſs

auch nach den Begriffen deſſelben beſtimmt werden,

und kann nach denſelben im Natürſtande nicht ſtatt

haben. Alle andre willkührliche, vom römiſchen

Recht abweichende, Beſtimmungen ſind bloſses

Spiel mit Worten.

§. 3 I . -

Iſt ein Vertrag geſchloſſen, ſo kann der Promiſ

ſar den Verſprechenden zur Haltung ſeines Verſpre

ehens, oder zum Erſatz (§ 176.) zwingen.

- K§ 1. Der
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.

I. Der Promiſſar iſt aber nicht verbunden, von dem

andern Erſatz ſtatt Erfüllung zu nehmen; denn

ſonſt würde dieſer ihn als Mittel zu ſeinen will

kührlichen Zwecken brauchen (§. 269.).

2. Es iſt billig (§. 97.) bey den Verträgen, wo man

nur ſeine Erwartung verloren, nicht aber etwa

Anſtälten, die in Schaden geſetzt haben, umſonſt

gemacht hat, in der Ausübung des Zwangsrechts

nicht zu ſtrenge zu ſeyn. -

3. Die Beſtimmung dieſes Zwangsrechts bey beding

ten Verträgen u. dgl. ergiebt ſich aus den oben

(§. 294. Anm. 1.) angegebenen Begriffen von ſelbſt.

§. 3 16.

Auch ein Dritter kann Rechte durch einen Ver

trag erhalten, wenn dieſer dem einen der vertrag

ſchlieſsenden Parteyen den Auftrag gegeben hat,

Rechte für ihn zu erwerben, oder wenn der Promiſ

ſar das Recht erhalten hat, den Verſprechenden zur

Erfüllung ſeiner Verſprechen an den dritten zu

zwingen.

Ein Dritter (tertius) heiſst jeder, der den Vertrag nicht

mitgeſchloſſen hat,

§. 3 17. -

Gegen Dritte enthält der Promiſſar das Zwangs

recht: 1) ſeine durch den Vertrag erworbnen Güter

zu erhalten, 2) den andern in der Erfüllung ſeines

Verſprechens nicht ſtören zu laſſen. -

Hieraus wird die mögliche Erwerbungdes Eigenthums

durch Verträge klar, -

- § 3 18.
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§. 3 18.

Die Verträge werden aufgehoben: 1) durch

Einwilligung der Parteyen, 2) durch Erfüllung der

Verſprechen, 3) durch äuſsere Umſtände.

§. 3 I 9.

Der Regel nach kann einer von den Vertrag

ſchlieſsenden allein einen geſchloſſenen Vertrag

durch Zurücknahme ſeiner Einwilligung nicht auf

heben (poenitere).

I. Die Freyheit, vom Vertrage abzugehen, kann aber

vorbehalten ſeyn; daher die Eintheilung in wider

rufliche und unwiderrufliche Verträge (paëta revo

cabilia et irrevocabilia). -

2. Auch das wäre eine einſeitige Aenderung des Ver

ſprechens, wenn einer eine Bedingung hinzuſetzte.

3. Vor der Annahme kann ich mein Verſprechen noch

immer zurücknehmen, (§ 299 ), wenn nichts AIN

ders feſtgeſetzt iſt.

§. 32o.

Uebertritt der eine ſein Verſprechen, und ich

habe nur unter der Bedingung, daſs er es halte,

ihm wieder etwas verſprochen; ſo hat er ſein

Zwangsrecht gegen mich verloren. Sonſt aber be

freyt wohl dieNichterfüllung des einen Verſprechens

nicht von derVerbindlichkeit des Gegenverſprechens

(§. 265 Anm. 2.). Doch kann die Verſagung der

übernommenen Verbindlichkeit von einer Seite als

*. - K4 ein
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ein zweckmäſsiges Mittel, den andern zur Erfül

lung ſeines Verſprechens zu zwingen, gebraucht

werden.

S. 321.

Durch Einwilligung aller Parteyen können die

Verträge aufgehoben werden, entweder gänzlich

oder zum Theil. Jenes geſchieht durch völlige un

entgeltliche, gegenſeitige oder einſeitige, Erlaſ

Jung (remiſſio); dies durch Vergleich (tran

actio).

S. 322.

Die Erfüllung der Verſprechen in einem Vertra

ge nennt man im Allgemeinen Zahlung (ſolutio).

1. Unterſchied zwiſchen paëtum perfečtum und con

ſummatum. >

2. Wenn der Promiſſar die Zahlung nicht annehmen

will, ſo hat nach dem poſitiven Recht gerichtliche

Niederlegung (depoſitio) ſtatt.

§. 323. - -

Die äuſsern Zufälle, welche die Gültigkeit des

Vertrags aufheben ſollen, müſſen die Erfüllung deſ

ſelben entweder unmöglich oder völlig unnütz ma

chen. Dahin gehört der Untergang der Sache, der

Tod des Verſprechenden oder des Promiſſars, eine

völlige Veränderung der Umſtände u. ſ. w.

1. In wiefern iſt die Clauſel: rebus fic ſtantibus bey

den Verträgen zu verſtehen ?

2. Man
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2. Manche Unterabtheilungen der Arten, die Verträ

ge aufzuheben, werden beſſer im allgemeinen bür

gerlichen Recht abgehandelt.

S. 324.

Verletzt können die durch Verträge erworbenen

Reehte werden: 1) von den Parteyen, die den Ver

trag geſchloſſen haben durch Zurückhaltung der ver

ſprochenen Sache, durch Nichtübung der verſpro

chenen Handlung, dadurch daſs ſie etwas thun,

das die Erfüllung des Verſprechens unmöglich macht

oder erſchwert; 2) von einem Dritten (s. 3 16. fg.)

dadurch, daſs er etwas thut, wodurch die Erfül

lung des Vertrags unmöglich gemacht oder erſchwert

wird, oder dadurch , daſs er die durch den Vertrag

erworbenen Güter nimmt.

§. 32%.

Ich zwinge 1) jeden, mit dem der Vertrag ge

ſchloſſen iſt, zur genaueſten Erfüllung deſſelben, 2)je

den andern, daſs er ihn daran nicht hindert, und daſs

er mir die erworbenen Güter nicht nimmt (§ 317.).

Er ſt er Anhang.

Was gehört nicht in die Lehre des eigentlichen

Naturrecht von den Verträgen?

§. 326.

De meiſten Folgen für einzelne Gattungen derVer

uräge ſind nicht nothwendige, ſondern willkührliche

" - K 5 Beſtim
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Beſtimmungen; folglich iſt die Eintheilung der Ver

träge in Klaſſen nicht im Naturrecht brauchbar.

Da die Beſtimmung der Folgen von den verſchiedenen

Verträgen im Staat nothwendig iſt, ſo iſt es ganz

zwečkmäſsig, die Eintheilung der Verträge in ihre

Arten im allgemeinen bürgerlichen Recht (§. 45.)

vorzutragen.

§. 327. -

Regeln der Auslegung (interpretatio) von

Verträgen gehören nur für einen Dritten, der über

Gültigkeit und Recht der Verträge entſcheiden ſoll;

alſo nicht für den Naturſtand, ſondern in den Staat;

zumal da ſie nur in den meiſten Fällen, aber nicht

immer, den wahren Sinn finden lehren, und im

Naturſtande der Handelnde nach ſeiner Ueberzeu

gung handelt.

Auch hievon kann ſchicklich im allgemeinen bürgerli

chen Recht gehandelt werden.

Zweyt e r Anhang.

War gehört nicht in das hypothetiſche Natur

recht überhaupt?

§. 328.

Andre Erwerbungsarten der Güter eines andern,

als diejenigen, welche durch Einwilligung geſche

hen, giebt es nicht (§ 259.). Alſo wird die Sache

eines andern nicht mein durch langen Beſitz, daher

keine
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keine Verjährung (uſucapio, praeſcriptio) im
Naturrecht. - vº

Grotius L..II. c. 14. §. 1.

Aus eben dem Grunde folgt auch die Ungerechtigkeit

des Strandrechts (jus littoriº).

§. 329. -

Im Naturſtande gehört eine Sache nach dem

Tode ihres Eigenthümers niemanden; folglich kann

jeder ſie durch Beſitznehmung ſich zueignen. Da

her kein Familienerbrecht (ſucceſſio ab inteſtato)

im Naturrecht.

Der Einwurf, daſs die Kinderund Verwandte desVer

ſtorbenen, weil ſie mitihm wahrſcheinlich in einem

Hauſe wohnen, es am erſten mit in Beſitz nehmen

können, iſt kein Einwurf.

§. 33o. -

Das gemeinſchaftliche Eigenthum kann nach dem

Tode des einen Miteigenthümers auf den andern

Miteigenthümer fallen, wenn dieſer es auf dieſen

Fall und unter dieſer Bedingung ſchon zu dem ſeini

gen rechnet. Alſo kann man Erbrecht auf Mit

eigenthum (ſucceſſio ex condominio) annehmen.

Das iſt aber keine neue, von den vorher angegebenen

Arten unterſchiedene, Art der Erwerbung.

§. 33 I.

Hat ſich jemand durch einen Vertrag ein Eigen

thum an der Sache auf den Fall des Todes des Ei

- s gen
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genthümers erworben; ſo erhält er es ſich nachher

durch Zwang. Folglich giebt es Erbrecht durch

Vertrag (ſucceſſio pactitia) im Naturſtande.

1. Der Vertrag kann ein unentgeltlicher oder entgelt

licher, ein widerruflicher oder unwiderruflicher

(§ 319. Anm. 1.) Vertrag ſeyn.

2. Rechte, die der Erblaſſer ſelbſt aus Verträgen auf

die Perſon anderer erworben hat, könnenauf die Er

ben, wenn ſie einen neuen Vertrag darüber ſchlieſ

ſen, übergehen, ſonſt aber auf keine andre Weiſe

nach dem Natturrecht.

§., 332. - -

Gültigkeit der einſeitigen Erklärung des Eigen

thümers, wer nach ſeinem Tode ſeine Güter erhal

ten ſoll, oder eines Teſtament, iſt bloſs im Staate

möglich, weil im Naturſtande das Eigenthum auf

hört, ſobald der Eigenthümer todt iſt (§ 329.),

und bey den Teſtamenten eben voraus geſetzt wird,

daſs niemand das Verſprechen angenommen, und alſo

die Güter auf den Todesfall des Eigenthümers ſchon

zu den ſeinigen gerechnet hat (vergl. § 331.). Folg

lich gilt im Naturſtande kein Recht aus Teſtamenten.

I. Die Teſtamente ſind auch bloſs eine Erfindung der

Griechen , von denen ſie nach Rom gekommen, und

nachhervon hieraus durch das übrige Europa u. f. w.

verbreitet ſind. -

2. Jeder hat das Zwangsrecht, aus den Gütern eines

Todten alles zu nehmen, was ſein iſt,

Zwey
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Zweyt er Abfehnitt.

Geſellſchaftliches Recht.

Erſte Abtheilung.

Allgemeines Geſellſchaft s - Re c h .

§. 333.

Geſellſchaft (ſocietar) iſt eine Verbindung meh

rerer Menſchen, in der Abſicht, um mit vereinig

ten Kräften einen Zweck zu erreichen.

I. Das WortGeſellſchaft bedeutet, auſser derVerbin

dung ſelbſt, auch noch den Inbegriff der Geſell

ſchaftsglieder, ja zuweilen wohl den Zuſtand der

Verbindung; Begriffe, welche bey Fragen über die

Geſellſchaft ſehr unterſchieden werden müſſen, um

die Beantwortungen leicht und deutlich zu machen.

2. Es iſt nicht einmal eigentlich dem Sprachgebrauch

recht gemäſs, das zufällige Beyeinanderſeyn von

Menſchen, wobey dieſe ſelbſt keine Abſicht hat

ten, Geſellſchaft zu nennen. Wenigſtens kön

nen ſie nur Geſellſchaften in weiterer Bedeutung heiſ

ſen und hier gar nicht in Betrachtung kommen,

da keine neuen Zwangsrechte daraus entſtehen kön

nen, die alſo einer beſondern Entwickelung be

dürften, indem für dies Verhältniſs nur die Grund

ſätze des abſoluten Naturrechts gelten; oder wenn

ſie ja hier berührt werden, ſo geſchieht es bloſs

problematiſch; d. i. um zu unterſuchen, ob in An

ſehung derſelben neue Zwangsrechte entſtänden.

> Zuma
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ZumTheil iſt dies der Fall beyder elterlichen Geſell

ſchaft, bey der dann dochvon einer Seite Abſichten

vorauszuſetzen ſind.

§. 334.

Neue (nicht aus andern Gründen ſchon gültige)

Zwangsrechte aus einer Geſellſchaft ſetzen Beſtim
(

mungen von Handlungen anderer voraus, zu denen

keine urſprüngliche Zwangsrechte da waren. Dieſe

können daher (§ 259.) nicht anders gültig gegrün

det werden, als durch einen Vertrag. Der Vertrag,

wodurch eine Geſellſchaft errichtet wird, heiſst der

Vereinigungsvertrag (pactum unionis).

§. 335.

Die Eingehung der Geſellſchaft können andere

weder hindern, noch nachher dieſelbe ſtören, es

ſey denn zur Vertheidigung (§ 173. 174.) oder im

Colliſionsfall (§. 2o5.).

§. 336.

Iſt im Vereinigungsvertrage (§ 334.) der Zweck

der Geſellſchaft genau beſtimmt; ſo können auch

die Mittel als beſtimmt angeſehen werden, ohne

welche der Zweck nicht erreicht werden kann.

I. Aber ohnebeſondere Einwilligung nicht ſolche Mit

tel, welche zur Erreichung des Zwecks nicht ganz

nothwendig ſind. Es kommt daher auch hier eigent

lich alles auf den Innhalt des Vertrags an.

2. Geſetze auſser den Verträgen ſind für die Geſell

- ſchaft
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ſchaft nicht nöthig; wenigſtens kann niemand das

Recht, ſolche zu geben, anders als durch einen Ver

trag erhalten.

§. 337.

Es kann jeder Zweck zum Gegenſtand einer Ge

ſellſchaft genommen werden, der nicht unmöglich

und nicht verboten iſt (§ 276.). Eben dies gilt von

den Mitteln und andern feſtzuſetzenden Rechten in

der Geſellſchaft.

Daher die Eintheilung in erlaubte, und unerlaubteGe

ſellſchaften (ſocietates licitae et illicitae).

§. 338.

Die Erreichung des geſellſchaftlichen Endzwecks

heiſst das Wohl (ſalus) der Geſellſchaft. Durch

den Vereinigungsvertrag (§. 334.) erhält jedes Ge

ſellſchaftsglied das Recht, jedes andre Mitglied zur

Beförderung dieſes Wohls zu zwingen.

I. Dieſer Zwang geht aber nur (§. 336. Anm. I.) auf

den Zweck, der wirklich verabredet iſt, und auf

die Mittel, welche nothwendig zu jenem Zweck

führen. -

2. Niemand iſt ſchuldig, mit Aufopferung von Gütern,

zu welcher er ſich nicht verpflichtet hat, oder gar

nicht verpflichten konnte, das Wohl der Geſellſchaft

zu befördern, wohl aber es zu erhalten, wenn die

aufzuopfernden Güter nicht wichtiger ſind; aber

- dies nicht des Vertrags, ſondern vorhergehender

Pflichten wegen, die ihn verbinden würden, wenn

Cr

-
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er auch nicht in dieſer Geſellſchaft wäre. Folglich

hat die Geſellſchaft kein Zwangsrecht darauf.

§. 339.

Aus einem ſolchen Vertrage müſſen, wie aus

jedem andern, zwey Arten von Zwangsrechten ent

ſtehen: 1) gegen die Mitglieder der Geſellſchaft (ſo

cii, membra ſocietatir); 2) gegen andre Menſchen

auſſer derſelben (extranei). Der Inbegriff von je

nen heiſst des einheimiſche, von dieſen das aus

wärtige Geſellſchaftsrecht (jur ſocietatis domeſti

cum et extraneum).

Von den Rechten ſelbſt heiſsen jene jura immanen

zia, dieſe tranſeuntia.

S. 34O.

Man nennt alle der Geſellſchaft zuſtehenden

Rechte zuſammen die geſellſchaftliche Gewalt

(poteſta ſocietatis) und ihre Ausübung regimen

ſocietati. .

§. 34I.

Diejenigen Rechte, welche die Geſellſchaft bey

ihrer Errichtung unter ſich feſtſetzte, heiſsen ur

ſprüngliche Geſellſchaftsrechte (jura ſocialia).

Sie kann aber auch andre erwerben; daher dann

ihre erworbenen Rechte (jura contracta).

1. Man nennt auch diejenigen Rechte welche den

Hauptzweck der Geſellſchaft und die dazu nothwen

dig gehörigen Mittel betreffen urſprüngliche und

dagegen
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M

dagegen diejenigen, welche nicht eigentlich zum

Hauptzweck nothwendig ſind, erworbene Geſell

ſchaftsrechte.

2. Eine Geſellſchaft kann auch Eigenthum erwerben.

Wenn der Gebrauch an den der Geſellſchaft eigen.

thümlichen Sachen jedem Mitgliede der Geſell

ſchaft frey ſteht; ſo heiſsen ſie res ſocietatis ſtritius

dičtae; ſonſt res patrimoniales ſocietatis und ihr Inn

begriff patrimonium ſocietatis. Dieſe Beſtimmun

gen, da ſie auf das Innre der Geſellfchaften gehen,

hängen von Verträgen unter den Geſellſchaftsglie

dern entweder unmittelbar, oder doch zuletzt ab.

3. Wenn ein Mitglied einen andern nicht zur Geſell

ſchaft gehörigen Menſchen beleidigt; ſo darf ihm

die Geſellſchaft nicht gegen das Zwangsrecht des

andern beyſtehen, weil er widerrechtlich handelte;

der andere hat aber auch deshalb kein Recht an der

Geſellſchaft erhalten, es ſey denn daſs die Geſell

ſchaft im Beſitz des geraubten Gutes ſey u dgl. –

Im Staat kann zuweilen eine Geſellſchaft ihrer Ehre

wegen, oder weil ſie Schuld an der Beleidigung

war, oder ſie doch hindern könnte, für ihr Mitglied

haften müſſen.

S. 342.

Die Eintheilung der Geſellſchaften in freywilli

ge, geſetzliche und erzwungene (ſbcietater volun

tariae, legale et coactae), kann zum Einthei

lungsgrunde entweder den Grund ihrer Entſtehung

eder den Grund ihrer Rechte haben. -

- - L Die

-*



162 Erſter Theil. Dritter Hauptſ.

Die Gültigkeit und Rechte der erzwungenen Geſell

ſchaften ſind nach dem, was oben (§ 307 – 310.)

von der Wirkung des Zwangs bey Verträgen geſagt

worden, leicht zu beurtheilen.

S. 343.

Der beabſichtigten Dauer nach zerfallen die Ge

ſellſchaften in temporäre (ſ. temporariae), die nur

eine beſtimmte Zeitlang dauern ſollen; in immer

währende (ſ perpetuae ), welche nicht auf eine

beſtimmte Zeit eingegangen ſind; und in ewige (ſ

aeternae, immortale ), wo an die Stelle der alten

Mitglieder immer neue treten.

Die Zeit bey den temporären Geſellſchaften kann

entweder nach einem Zeitmaaſs beſtimmt ſeyn, oder

ſich nach der Natur des Zwecks beſtimmen, oder

auf andern willkührlichen Beſtimmungen beruhen.

S. 344.

Man theilt auch die Geſellſchaften in gleiche

und ungleiche Geſellſchaften. Ungleiche Geſell

ſchaften (ſocietates inaequaler ſ rectoriae ) ſind

ſolche, in denen nicht alle Mitglieder gleiche Rechte

haben. Wenn dieſe Rechte ſehr verſchieden ſind,

ſo heiſsen die Geſellſchaftsglieder, welche mehr

Rechte haben, Oberherren (imperantes), die

andern Unterthanen (ſubditi). Dieſe Oberherr

ſchaft muſs aber beſonders beſtimmt ſeyn; ſonſt iſt

jede Geſellſchaft eine gleiche Geſellſchaft (ſ. aequa

- li),
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li ), da eine Ungleichheit nicht in der Verbindung

zu einer Geſellſchaft nothwendig liegt.

1. Dieſe Verſchiedenheit der Rechte muſs indeſſenAUS

der Geſellſchaft ſelbſt entſtehen und ſich auf dieſel

be beziehen.

2. In einer gleichen Geſellſchaft ſind entweder alle

durch die Geſellſchaft entſtandenen Rechte bey den

Geſellſchaftsgliedern, oder ſie kommen zum Theil

einem andern, der nicht zur Geſellſchaftgehört, zu.

Daher die Eintheilung in ſocietates aequales cum et

fine poteſtate (§ 340.).

§. 34%.

Der Vertrag, wodurch eine ungleiche Geſell

ſchaft errichtet wird, heiſst der Unterwerfungsver

trag (pactumJubjectionis ).

- - §. 346.

Oberherrſchaft im engern Sinne (imperium)

(§ 344.) iſt ein Recht, die Handlungen andrer

nach Willkühr zu beſtimmen.

§. 347.

Wenn der Oberherr alle Handlungen ſeiner Un

terthanen beſtimmen kann, ſo hat er eine unum

ſchränkte Oberherrſchaft (imperium abſolutum

et irreſtrictum); ſonſt eine eingeſchränkte (im

perium limitatum ).

I. Auch bey einer unumſchränkten Oberherrſchaft

kann der Oberherr nicht Handlungen vorſchreiben,

zu welchen er kein Recht erlangen kann. Wer un

L 2 té
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ter einer unumſchränkten Oberherrſchaft ſteht,

heiſst ein Sklav.

2. Andere Eintheilungen der Oberherrſchaft in die

höchſte und untergeordnete (i. ſummum et ſubordina

tum): in die vollſtändige oder ungetheilte und ge

theile (i.plenumſ indiviſum et minus plenumſ di

viſum); in die alleinige und gemeinſchaftliche (i.

jolitarium et coimperium) u. dgl. *

P §. 348.

Wie die Geſellſchaft errichtet worden, ſo kann

ſie auch nur verändert werden; folglich kann jede

Abänderung nur wieder durch gemeinſchaftliehe

Einwilligung geſchehen, es ſey denn daſs hierüber -

beſondre Rechte zum voraus durch Vertrag beſtimmt

worden. -

1. Beſtimmung neuer Rechte durch Stimmen (vota).

Entſcheidende und rathgebende (vota deciſiva et con

ſultativa ſ. deliberativa); übereinſtimmende(v. una

nimia); gleiche und ungleiche (v. paria et imparia)

Stiinmen. Vota majora et minora Deciſio per cal

culum Mineraae. Vota virilia et curiata.

2. In ungleichen Geſellſchaften iſt das Recht, einige

Aenderungen zu machen, häufig dem Oberherrn

übertragen; in Hauptſachen iſt er oft verbunden,

Einwilligung der Geſellſchaft zu haben, oder iſt

wenigſtens durch allgemeine Geſetze eingeſchränkt.

3. Auf welche Art jemand ein Glied der Geſellſchaft

(ſocius) werden, und wie er aufhören hönne, es

zu ſeyn; hängt faſt ganz allein von beſondern Be

- - - ſtimmun
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ſtimmungen des Vertragsab. Socii originarii, ad

ventitii, recepti.

« §. 349.

Niederlegung der Oberherrſchaft wäre einſeitige

Aufhebung oder Bruch des Vertrags; alſo kann der

Oberherr im allgemeinen die Oberherrſchaft nicht

niederlegen; es ſey denn aus Urſachen, die jeden

Vertrag aufheben (§ 3 8. fgg), oder höherer

Pflichten wegen (§ 199. fgg. vergl. §. 28. Anm. 2.).

Aus eben der Urſache können ihn aber auch die Un

terthanen nicht abſetzen, auſser den gedachten be

ſondern Fällen.

§. 3 JO. - *

Man kann die Geſellſchaft wegen der Vereini

gung ihrer Kräfte zu einem Zweck als eine morali

ſche oder myſtiſche Perſon anſehen; allein man muſs

ſich doch ſehr hüten, darum gerade alle Rechte ei

ner phyſiſchen Perſon auf ſie anzuwenden.

Sie beſteht in einem Sinne (§. 333. Anm. 1.). ausmeh

rern Menſchen , und hat wichtigere Rechte als ein

einzelner; im andern Sinne aber iſt ſie, als Verbin

dung mehrerer Menſchen, nur ein erworbenes Gut

derſelben und als ſolches den urſprünglichen noch

mehr aber den unveräuſserlichen Gütern, ſclbſt ei

nes einzigen Menſchen, nachzuſetzen.

§. 3ſ I.

Die Geſellſchaft hört auf: 1) durch gemein

ſehaftliche Einwilligung, 2) durch den Eintritt der

L 3 ZU 1
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zur Aufhebung feſtgeſetzten Bedingungen, 3) durch

den Ablauf der feſtgeſetzten Zeit, 4) durch Unmög

lichkeit der Erfüllung des Zwecks, 5) durch den

Tod ihrer Mitglieder u. ſ w. (vergl. § 318-323.).

§ 352. -

Auch die Rechte der Geſellſchaft können verletzt

und gegen Verletzung geſchützt werden.

Verletzung eines Geſellſchaftsgliedes iſt eigentlich

» nicht Verletzung der Geſellſchaft, wenn nicht wirk

- lich Rechte der Geſellſchaft dabey verletzt werden.

- §. 3 3.

Einfache Geſellſchaften (ſocietate ſimplice)

ſind ſolche, welche aus einzelnen Menſchen; Zu

ſammengeſetzte (ſ. compoſitae) ſolche, die aus

mehrern Geſellſchaften beſtehen. Unter jenen ſind

vorzüglicher Betrachtung werth: die Ehe, die Ge

„ſellſchaft zwiſchen Eltern und Kindern, und

zwiſchen Herren und Knechten; unter dieſen:

die Familie und der Staat, als eine, die zu beiden

Arten gehören kann, die Religionsgeſellſchaft.

A

- - Zweyte Abtheilung.

E h e.

§. 3 4.

Ehe (conjugium, matrimonium, ſocieta conju

galir) im weiteſten Verſtande iſt eine Verbindung

- zwi
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zwiſchen Perſonen beiderley Geſchlechts, die ſich

eigentlich auf die Geſchlechtsverſchiedenheit bezieht.

V. Humbold – Neue Thalia Th. II. S. 162.

§. 3 5.

Von Natur giebt es keine darauf abzweckenden

Zwangsrechte (S. 334.); alſo können dieſe bloſs

durch Vertrag erworben, und die Ehe bloſs durch

Vertrag eingegangen werden.

1. Nicht von der Veranlaſſung dieſer Geſellſchaft, die

freylich in den Geſchlechtstrieben zu ſuchen iſt, ſon

dern von den Gründen der Zwangsrechte in Anſe

hung derſelben iſt hier die Rede.

2. Es iſt in dem Naturrecht eine ganz müſſige Frage:

welche Geſellſchaft früher entſtanden ſey, die ehe

liche oder elterliche ? -

- §. 356.

Nach Verſchiedenheit der Rechte, die durch

den Vertrag verabredet ſind, iſt die Ehe verſchie

den, und von der Verabredung hängen alle Zwangs

rechte ab.

Durch dieſe Beſtimmung und dadurch, daſs man ſorg

fältig die Fragen der Moral, des Naturrechts und

- der Politik unterſcheidet, werden alle verwickel

ten Fragen leicht zu löſen.

§. 3 7.

Der Zweck iſt verſchieden, je nachdem er ver

ſchiedentlich verabredet iſt; nur muſs er nicht un

möglich und nicht verboten ſeyn.

L 4 1. Weder
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r. Weder mehrmaliger Beyſchlaf, noch Erzeugung

der Kinder, noch Erziehung derſelben, noch ge

genſeitige Beyhülfe iſt nothigendig Zweek der Ehe;

W ſie können aber zum Zweck genommen werden.

Durch dieſe Behauptung ſollen keinesweges die

Pflichten, die auſſer dem Vertrage für die vereh

lichten Perſonen ſchon gelten, geleugnet, ſondern

bloſs gezeigt werden, daſs keiner von den gedach

ten Zwecken als verboten anzuſehen ſey, folglich

Zwangsrechte, die ſich darauf beziehen, durch den

Vertrag feſtgeſetzt werden können, die aber im

mer nur in ſo weit ſtatt haben, als ſie wirklich

durch den Vertrag feſtgeſetzt ſind.

2. Auch ſoll dieſe Behauptung nicht andeuten, als ob

es erlaubt wäre, manchen Zweck (z. B. mehrma

ligen Beyſchlaf) ausſchlieſsend zu befördern, und

dabey die andern Zwecke zu verhindern. Dies

wäre verboten, und eine Verabredung darüber

könnte alſo kein Zwangsrecht erzeugen (§. 285.)

3. Je mehr man aus Erfahrung Einſicht von guten

oder böſen Folgen dieſes oder jenes Verfahrens er

hält, um deſto genauer werden die Gränzen der

hieher gehörigen Pflichten beſtimmt; man kann die

Verbindlichkeit einſehen, den Zweck der Ehe ſo

und nicht anders zu beſtimmen; allein dennoch

muſs, damit Zwangsrechte entſtehen können,

dieſer Zweck erſt im Vertrag feſtgeſetzt werden,

§. 3 ſ 8. -

Die Ehe ſetzt, wie jeder Vertrag, 1) Möglich

keit
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keit der Erfüllung, 2) Einwilligung voraus (§ 259.

276. u. a.). -

1. Die Beſtimmung der erſtern hängt vom feſtgeſetz

ten Zweck ab.

2. Es wird nur Einwilligung der Partheyen, nicht

der Eltern u. dgl. erfodert; doch lieſse ſich ſehr

ten, wenn die in die Ehe tretenden Perſonen da

durch eines ihrer unveräuſserlichen Güter in Ge

fahr ſetzten (§. 155.).

«3. Die Vertragſchlieſsenden heiſsen Eheleute, Ehe

gatten (eonjuge).

- - - S. 39.

Alle genauern Beſtimmungen hängen bloſs vom

Vertrage ab. Alſo können die Ehen einfache (Mo

nogamia) oder vielfache ſeyn; dieſe letztern kön

nen in Polygamie und dieſe wieder in Vielmänne

rey (Polyandria) und Vielweiberey ( Polygynia)

und in Gemeinſchaft der Weibergerheilt werden.

Da ſich von keiner dieſer Arten ganz allgemeinſchäd

liche Folgen zeigen laſſen, vielmehr faſt jede unter

gewiſſen Umſtänden ſogar gute Folgen haben kann:

ſo kann keine derſelben als gänzlich und allgemein

verboten angeſehen werden; welches doch die ein

zige Rückſicht wäre, warum ſie im Naturſtande

nicht aufgeführt werclen dürfte. Dennoch aber

- haben gewiſſe Arten meiſtentheils üble Folgen, und

eben deswegen können ſie in der Moral, noch

L 5 mehr

wohl ein Zwangsrecht von Seiten andrer behaup
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mehr aber in der Politik, als verwerflich erſchei

nen und wenigſtens erlaſsliche Pflichten dagegen

ſeyn; ſo kann in der Politik im poſitiven Recht

eine gröſsere Beſchränkung aller gedachten Beſtim

mungen ſehr rathſam ſeyn ; nur hat ſie darum noch

nicht im Naturrecht, das ſeine Gränzen nie über

ſchreiten darf, ſtatt. *

§. 360.

Der Dauer nach können die Ehen entweder tem

porär oder lebenslänglich ſeyn. -

1. Auch hier kann die Politik Vorzüglichkeit der einen

Art vor der andern zeigen.

* 2. Concubinat iſt faſt in allen Bedeutungen, die dies

– Wort erhält oder haben kann, nach dem Natur

- recht als nicht verboten anzuſehen.

3. Faſt alle andern Eintheilungen der Ehen ſind durch

das poſitive Recht entſtanden und ſetzen willkühr

liche Einrichtungen voraus.

* §. 36I.

Der Vertrag, daſs man künftig eine Ehe ſchlieſ

ſen will, heiſst ein Eheverlöbniſ (ſponſalia). Er

muſs als Verträg die Erforderniſſe eines Vertrags

haben. -

\

§. 362.

Auch hier gilt wieder nur, was verabredet iſt.

Nur wenn es verabredet iſt, ſind die ſpätern Ehever

löbniſſe ungültig

Wenn das Verlöbniſs nicht unter der Bedingung der

Mona

–-
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Monogamie eingegangen iſt; ſo iſt Polygamie an

. fich nicht als dadurch verboten anzuſehen (§. 359.)

§. 363.

Hinderniſſe der Ehe (impedimentamatrimonii)

giebt es keine, als die dem bey einer Ehe vorgeſetz

ten Zweck entgegen ſind, oder ſeine Erreichung un

möglich machen, oder durch ausdrückliche Verab

redung dafür erklärt ſind, oder bey denen höhere

Pflichten durch Schlieſsung oder Fortſetzung der Ehe

verletzt würden.

S. 364.

Die Aufhebung des Verlöbniſſes (repudium) iſt

entweder freywillig (r.voluntarium) oder nothwen

dig (r. neceſſarium). (§ 3 18. fgg). Die letztere

- beſtimmt ſich nach dem feſtgeſetzten Zweck, verab

redeten Bedingungen u. dgl. -

Nurwenn Jungferſchaft, Keuſchheit u. ſ. w. zur Be

dingung gemacht worden, kann der Verluſt derſel

ben Urſach zum Bruch ſeyn. -

- - §. 365.

Ich darf eine Ehe ſchlieſsen mit jeder Perſon des

andern Geſchlechts. –

Verbotene Grade (gradusprohibiti) kommen erſt aus

X Gründen der Moral, die ſie aber nicht als ein un

nachlaſsliches Hinderniſs der Ehe entgegenſetzen

kann, oder die meiſten wenigſtens aus den poſiti

- ven Geſetzen eines Staats, höchſtens ausrº -

ET 3
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her; ihre Einführung iſt immer ſehr rathſam, wenn

ſie nicht unnütz vervielfältigt werden.

§. 366.

Aus dem Vertrage der Ehe flieſsen nur die Zwangs

rechte, die verabredet ſind (§ 356); alſo Recht

der Oberherrſchaft (§ 346.) auch nicht anders, als

wenn es verabredet iſt.

Es kann ſowohl der Frau als dem Mann eingeräumf

werden.

§. 367.

Keine Rechte aus einem Vertrage können an ei

nen andern abgetreten werden, wenn dies nicht aus

drücklich feſtgeſetzt iſt; folglich auch Rechte der

Ehe nicht.

§. 368.

Recht zur Verhütung des Ehebruchs (adulte

riui.) hat der Gatte nur, wenn ihm die Vermeidung

deſſelben verſprochen iſt.

Eintheilung des Ehebruchs nach poſitivem Recht in

einfachen und Lufämmengeſetzten ( a. fimplex et

eompoſitum ſ. 4ualificatum).

S. 369. -

Wehn ſie verſprochen iſt, ſo geht auch dann das

Recht gegen den Dritten nur auf Verhütung und Er

ſatz, wenn er möglich iſt; nicht auf Strafe oder

Rache (§ 173 – 179.)

§ 370.
/
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ſ §. 37O.

Auch bey der Verhütung hat derbeleidigte Gatte

nur dann ein Recht auf das Leben des Ehebrechers,

wenn entweder die Verletzung der Pflicht anders

nicht vermieden werden kann, oder ein anders Le

ben allein dadurch erhalten werden kann (§ 186).

- §. 37I.

Die Ehe kann aufgehoben werden: 1) durch den

Tod, 2) durch Ablauf der Zeit, durch Eintritt der

Bedingungen u. ſw., wenn ſolche feſtgeſetzt ſind,

3) durch Uebertretung des Vertrags an einem Thei

le, wenn die Haltung deſſelben zur Bedingung der

Gültigkeit gemacht worden, 4) durch gegenſeitige

Einwilligung (vergl. § 318.).

§. 372.

Man iſt zur einſeitigen Trennung der Ehe berech

tigt, entweder wenn es ausdrücklich verabredet iſt,

oder im Colliſionsfall höherer Pflichten wegen.

- §. 373.

Alle Trennung der Ehe heiſst Eheſcheidung;

im engſten Verſtande aber heiſst hier Eheſcheidung

(divortium) Trennung der Ehe durch gegenſeitige

Einwilligung. -

§ 374.

Eigentliche Eheſcheidung iſt erlaubt, ſo lange

- “ 1Y131)
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man nicht etwa eine Verbindlichkeit zum Gegentheil

einſieht.

Der Staat kann ſie verbieten und einſchränken.

Dritte Abtheilung.

Geſellſchaft zwiſchen Eltern und

- - Kindern.

§ 375.

Zeugung und Geburt begründet ſo wenig, als ir

gend eine andre phyſiſcheHandlung, Zwangsrechte.

I. Man muſs hier, wie allenthalben, in dieſer Wiſſen

ſchaft, ſich ja hüten, Veranlaſſung der Geſellſchaft,

welches Zeugung und Geburt ſeyn kann, mit dem

Grunde der Rechte zu vermiſchen. Viel treffendes

ſagt darüber ſchon Pufendorf (de jure nat. et

gent. L. VT. c. 2. §. 4. -

2. Grotius (dejure B. et P. L.II c. 5. §. 1.). Meyer

(geſellſchaftliches Recht §. 33. Io8.) u. a. gründen

die elterliche GewaltaufZeugung und Geburt, Hob

bes (de cive c. 9. §. 3.) Achenwall (jus naturae

II. §. 33) u. a. auf Beſitznehmung, als ob Kin

der Sachen wären, Gebauer (de patria poteſtate

c. 1. §. 9.) auf die Stärke der Eltern, Pufendorf

(a. a. O.) theils auf die Pflicht der Erziehung, theils

anf vermuthete Einwilligung der Kinder u. ſ. w.

3. In dieſe ganze Lehre kann bey den mannichfaltigen

Vorſtellungen darüber nur allein dadurch Licht ge

bracht werden, wenn man ſich ſtrenge an die ei

gent
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i gentliche Aufgabe des Naturrechts, Zwangsrechte

im Naturſtande feſtzuſetzen, hält; darum gehören

alſo alle ſonſt etwa zu lehrenden Rechte oder Pflich

ten, die nicht mit der Frage vom Zwange zuſam

menhangen, nicht hieher. Die Lehre vonZwangs

rechten kann aber nur dann überzeugend ſeyn,

wenn ſie aus den allgemeinen Grundſätzen über die

Rechtmäſsigkeit des Zwangs flieſst, und dieſe da

bey nur auf die beſondern Verhältniſſe zwiſchen

Eltern und Kindern angewendet werden. Pflich

ten der Eltern alſo zu lehren, und daraus zu fol

gern, daſs mit denſelben die zur Ausübung derſel-

ben nöthigen Rechte durchaus verbunden ſeyn,

(wie in der Hauptſache ziemlich gleichlautend nach

Pufendorf a. a. O. in den drey Diſſertations Jur

'autorité paternelle dont Pune a remportéie prix et

es deux autres ont obtenu 'acceſſit dans laſſemblée

publique de l'Acad. roy. Berlin. I789. 4. (Von Vil

laume, Daunou und Klein) und v. Globig über die

Gründe und Gränzen der natürlichen Gewalt.

Dresden und Leipzig 1789.8. geſchieht, dürfte an

ſich, zufolge der oben angegebenen Beſtimmun

gen, noch nicht allein hinreichend ſeyn, da nicht

jede Pflicht einen Zwang rechtfertigt, ſondern

etwa nur eine Pflicht zu zwingen, ein Recht zu

zwingen begründen kann, oder ein ohnehin gel

tendes Zwangsrecht hier nur eine beſondre An

wendung findet. /

§ 376.

Jeder Menſch hat die Pflicht auf ſich, ſoviel er

kann
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kann, zur Ausbildung anderer beyzutragen; alſo

vorzüglich zur Ausbildung derjenigen, welche ganz

unausgebildet ſind. Bey dieſen erhält die Ausbildung

den Namen Erziehung.

Aber dieſe Pflicht iſt keine vollkommne Pflicht, wie

ſchon Grotius (de I. B. et P. L. 2. c.7. §. 4.) ſagt,

wenn gleich poſitive Geſetze ſie dazu erheben kön

nen.

S. 377. -

Wenn die Eltern die Pflicht einſehen, ihre Kin

der zu erziehen, und ſie wollen ſie ausüben; ſo er

halten ſie zugleich Recht auf alles, ohne welches

dieſe Pflicht nicht ausgeübt werden kann.

Dieſe vorbereitende Bemerkung ſoll noch gar kein

Zwangsrecht begründen, ſondern nur im ganzen

dahin leiten; erſt in der Folge wird ſich zeigen,

daſs unter dieſen Rechten auch Zwangsrechte ſind.

§. 378. -

Dieſe Rechte müſſen jedem zukommen, der ein

Kind erzieht; jeder alſo, der ſich entſchlieſst, ein

Kind zu erziehen, erwirbt ſie ſich.

1. Sollten ſelbſt die Eltern einſehen, daſs ein andrer

ihr Kind beſſer erziehen würde, als ſie ſelbſt; ſo

ſind ſie verbunden, dieſem das Kind zu überlaſſen;

denn man iſt verbunden, das Kind zu erziehen um

des Kindes willen, nicht um ſein ſelbſt willen.

Man kann daher dieſe Geſellſchaft nur uneigentlich

eine geſetzliche, eben wie eine ungleiche, nennen,

- - 2: Wenn
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2. Wenn ein andrer als die Eltern die Erziehung be

ſorgt; ſo heiſt er ein Vormund (tutor). Eine voll

kommne Verbindlichkeit zur Vormundſchaft hat -

im Naturſtande niemand (S. 376. Anm.). Auch iſt

der Unterſchied zwiſchen Vormünder (tutares) und

Pfleger (curatores), wie mehrere Beſtimmungen,

die dieſe Lehre angehen, bloſs aus dem poſitiven

Recht entſtanden.

§. 379.

Der Innbegriff aller dieſer Rechte heiſs die elter

liche Gewalt (poteſtas patria ſ paterna ). Sie iſt

bloſ in den Händen der Erziehers (§ 377.378).

1. Folglich iſt väterliche und mütterliche Gewalt mit

allen ihren Unterſchieden bloſs poſitive Beſtim

mung; denn imNaturſtande iſt aller hier möglicheUn

terſchied bloſs zufällig. Die Rechte an ſich ſind gar

nicht verſchieden, aber weil einer oder der andre

mehrgeſchickt iſt, gewiſſe Arten der Rechte auszu

üben, mehr Gelegenheit dazu hat u. ſ. w.; ſo kann

dadurch die elterliche Gewalt in einem Fall in der

Ausübung gröſser ſeyn als im andern. So iſt es gar

leicht zu zeigen, daſs zu gewiſſen Arten der Sorge

für das Kind, der Erziehung deſſelben, die Mutter

mehr Geſchicklichkeit, Gelegenheit u. dgl. hat,

als der Vater, wie denn dahin allein eigentlich alles

führt, was in den Diſſertation ſur l'autorité pa

ternelle, S. 18. 47. a. a. O., beſonders auch über

die Entſtehung dieſes Unterſchieds in Globig's

Schrift. S. 50. fg , geſagt iſt; aber darum iſt der

M - Grund
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Grund der Rechte nicht verſchieden, das Verhält

niſs der Mutter an ſich nicht anders als das Verhält

niſs des Vaters. Wenn ihr die Geſchicklichkeit

und Gelegenheit fehlen ſollte, und der Vater ſie

hätte; ſo würde er die Ausübung der Rechte haben,

die ſonſt (der Erfahrungnach) gewöhnlich der Mut

ter zukommt, wie dann die Mutter, im Fall der

gröſsern Stärke, eigentlich die Ausübung des

Schutzes haben würde, welche ſonſt gewöhnlich

dem Vater zukömmt. /

2. Weder fodern noch erzwingen können die Kin

der, ſelbſt ihr phyſiſches Unvermögen dazu abge

rechnet, von den Eltern etwas; da ſie ſonſt andre

zu ihren Zwecken zu zwingen das Recht haben

müſsten (§ 109.); alſo keine ſtandesmäſsige Er

ziehung, keine Erbſchaft etc., wenn gleich ſich

Verbindlichkeit der Eltern zu dieſem allen leicht

zeigen läſst. -,

§. 38O. -

Jeder hat das Recht, die Rechte andrer zu

ſchützen (§. 152.) und die Verpflichtung zur Aus

übung dieſes Rechts iſt um ſo gröſser, je weniger

der Rechthabende ſie ſelbſt ſchützen kanin; alſo iſt

ſie beſonders groſs bey Kindern.

S. 381.

Man kann auch die Rechte des Kindes gegen

daſſelbe ſelbſt ſchützen, und beides um ſo mehr, da

man hier gar nicht auf die Einſicht und Willkühr

des

-

z
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des Kindes, die noch nicht ſtatt hat, ſehen kann,

und da es demnach unmöglich iſt, daſs das Kind

Rechte veräuſsern könne, oder habe veräuſsern wol

len (vergl. § 157.).

Ich bin zwar verbunden, dem Kinde alle Rechte zu

zugeſtehen, die ſchlechthin von der Vernunft ab

hängen, aber darum nicht andre Rechte, inſofern

ſie bloſs ſeine Willkühr vorausſetzen würden.

S. 382. -

Die in der elterlichen Gewalt (§ 379.) enthaltene

Zwangsrechte ſind: 1) das Recht, die vollkomm

nen Rechte des Kindes gegen jeden zu ſchützen

(§ 380.) 2) das Recht, jeden andern abzuhalten,

daſs er mich an der Erziehung des Kindes nicht hin

dert, (theils weil ſonſt die Erhaltung der Rechte des

Kindes in Gefahr kommen könnte, theils weil mir

niemand Handlungen, die keinem ſchaden, wehren,

und noch weniger mich an Erfüllung einer Pflicht

hindern darf (vergl. § 377.); 3) das Recht, das

Kind an allem zu hindern, wodurch es ſeine oder

andrer Rechte beeinträchtigt (§ 381.).

I. Von dem erſten Rechte f. beſonders Klein über die

väterliche Gewalt in den Diſſertations ſur l'autorité

paternelle S. 74. fg. ; nur iſt das, was dort von

Schiedsrichter geſagt wird, der Idee des Naturſtan

des an ſich entgegen, in dem man eigentlich nur

ſeiner Ueberzeugung zu folgen hat, und daher in

MI 2 Rück

-
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Rückſicht auf dieſe allein eigentlich alles zu ent

wickeln iſt. -

2. In dem zweyten Recht iſt das Recht aller Züchti

gung gegen das Kind begriffen, die unſtreitig, falls

gelindere Mittel nicht hinreichen, allenthalben an

gewendet werden kann, wo das Kind ſeine oder

anderer Güter oder Rechte für jetzt oder für künf

tig in Gefahr bringt, z. B. gegen ſchädliche Ange--

wohnheiten, gegeñ Trägheit des Kindes, um es

zur Arbeitſamkeit und andern zur künftigen Er

werbung ſeines Unterhalts nöthigen Fertigkeiten

zu gewöhnen, u. dgl. Dahin gehört ferner das

Recht, überhaupt das Kind von Handlungen abzu

halten, die ſeine oder andrer Güter oder Rechte in

Gefahr brächten, z. B. von einer Heirath, einer be

ſondern Lebensart u. f. w. Diſſertations S. 15. u a.

Aber weiter als in Beziehung auf die Erhaltung

ſcheint mir das Zwangsrecht ſelbſt gegen Kinder,

nicht zu behaupten zu ſeyn, da ſonſt ſich kein

Grund dazu finden läſst. Alle übrigen Handlungen,

die zur Erziehung gehören , auf Erhaltung aber kei

nen Einfluſs haben, müſſen ohne Zwang vorgenom

men werden, welches ohnehin klugen Erziehern

nicht ſchwer iſt.

3. Alle dieſe angegebenen Rechte ſind, allem ange

führten zufolge, keine neu erworbnen, ſondern

bloß urſprüngliche Rechte, zu deren Ausübungman

beym Kinde, das man erzieht, mehr Gelegenheit

findet. -

4. Hiernach iſt nun leicht zu ſchließen, daſs die Rech

-- - - - te,
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te, ein Kind zu tödten, auszuſetzen, zum Skla.

ven zu verkaufen, ihm ſeine Willkühr zur Vor

ſchrift ſeiner Handlungen (bey Heirathen, Wahl

der Lebensart etc.) zu geben, ſie zu Arbeiten zu

zwingen, von denen die Eltern allein Nutzen ha

ben etc., ganz ohne einigen Grund ſind.

§. 383.

Indem ich die vollkommnen Rechte des Kindes

zu ſchützen übernehme, muſs ich auch die damit

verknüpfte Verpflichtung übernehmen.

§. 384.

Die beſondern Zwangsrechte der elterlichen Ge

walt hören auf, ſobald das Kind zu ſeiner Einſicht

gelangt (§.381.), die Folgen ſeiner Handlungen und

ſeine Rechte überſehen kann, und ſich nicht mehr

erziehen laſſen will.

I. Dies Aufhören kann in Anſehungder verſchiedenen

Rechte allmählich geſchehen. -

2. Nach dieſem Aufhören tritt in Anſehung des Kin

des bloſs das Zwangsrecht ein, was ich gegen je

den andern Menſchen habe (§. 155.).

3. Die Beurtheilung hängt auch hier, wie immer im

Naturſtande, vom Rechthabenden, alſo vom Er

zieher ab. Seine Ueberzeugung kann aber auch

hier der Ueberzeugung des zu zwingenden, des Kin

des entgegen ſeyn und dann iſt, da jeder nach der

ſeinigen handelt, Streit. Der Staat ſetzt daher ganz

ſchicklich einen beſondern Zeitpunkt als Zeichen

der vollkommnen Einſicht des Kindes feſt.

M 3 4. Das

*
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4. Das Kind kann, wenn es zur Einſicht gelangt iſt,

einen Vertrag mit den Eltern über ihr künftiges Ver

hältniſs ſchlieſsen. Dieſer iſt alsdann ganz nach der

allgemeinen Lehre von den Verträgen zu beurthei

len, und die nun entſtandenen neuen Rechte richten -

ſich ganz nach dem Innhalte des Vertrags.

S. 385. - -

Für die Erziehung ſind die Kinder verbunden,

dankbar zu ſeyn, ſelbſt Erſatz zu leiſten. Nur ha

ben die Erzieher kein Zwangsrecht dies zu fodern.

Alle übrigen Beſtimmungen ſind willkührlich, laſſen

ſich zum Theil erſt im Staat denken und gehören

alſo ins poſitive Recht. Hier kann die elterliche

Gewalt auf mancherley Art vermehrt werden, der

Staat kann den Eltern ein Theil ſeiner Rechte über

die Kinder übertragen u. ſ. w. S. Diſſertations /.

l'a. p. S. 26., beſonders aber S. 5o.

-

Vierte Abtheilung.

Geſellſchaft zwiſchen Herrn und

K. n echt.

- - § 386.

Das Recht, dem andern Handlungen vorzuſchrei

ben, heiſst das Recht der Oberherrſchaft im engern -

Sinne, oder der Herrſchaft (vergl. § 346.). Je

mehr dieſer Handlungen ſind, um deſto gröſser iſt

die Herrſchaft (vergl. § 347.). Wer Handlungen

nach
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nach derVorſchrift eines andern, (zumalzum Beſten

des andern, d. i. wobey ſich der Herrſchende ſelbſt

zum Zweck macht ») thun muſs, heiſst ein Knecht,

und wenn alle oder ſehr viele ſeiner Handlungen dem

Willen eines andern unterworfen ſind, ein Sklav

(.ſervus). Der Oberherr oder Herrſcher heiſst dann

der Herr (dominus ). -

Unterſchied des Knechts und Unterthans. Dieſer iſt

eigentlich nicht zu Handlungen zum Beſten des

Staatsoberhauptes verbunden, obgleich eine ſolche

Verbindlichkeit, als Folge einer andern, ſtatt ha

ben kann. -

§. 387. es

Das Recht, ſeine Handlungen zu beſtimmen, iſt

ein urſprüngliches Recht und kann alſo nicht anders

als durch die Einwilligung des Handelnden das Gut

eines andern werden. (§. 257. 259.) Alſo kann

Knechtſchaft (§ 386.) aller Art nur durch einen

Vertrag gegründet werden.

1. Folglich kann nicht Angriff, nicht Krieg, nicht

Gefangenſchaft, nicht Geburt, weder von Sklaven

noch Freyen, nicht Schuld, nicht Armuth u. f w.

Knechte machen, aber wohl Veranlaſſung zum Ver

trage der Knechtſchaft werden

2. Folglich auch kein Recht über die Kinder der

Knechte ohne ihre eigne Einwilligung.

§. 388.

Alle Rechte der Knechtſchaft werden daher ein

- M 4 zig
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V -

zig und allein nach dem, was im Vertrage verab

redet iſt, beurtheilt. -

Von der wirklichen Verabredung im Vertrage hängt

alſo allein das Recht ab, Knechte zu veräuſ

ſern.

1

§. 389.

Was der Knecht nicht weggeben kann und darf,

dazu kann der Herr, ſelbſt durch den Vertrag, kein

Recht erhalten (§ 276. 285.). -

1. Alſo kein Recht über das Leben und andre unver

äuſserliche Theile der urſprünglichen Güter.

2. Will man die Sklaverey als einen Zuſtand erklä

ren, in welchem ein Menſch bloſs als Mittel für

den andern gebraucht wird, ſo iſt alsdann Sklave

rey ganz unerlaubt.

§. 39O.

Aufgehoben wird die Knechtſchaft, wie alle an

dern Rechte aus Verträgen (§ 318 – 323.). Wie

ſie aufgehoben wird, kann ſie auch nur geändert

werden. -

Aufhebung derſelben durch gegenſeitige Einwilli

gung, (wenigſtens durch Einwilligung des Herrn,)

heiſst Freylaſſung (manumiſſio). Obnach derſelben

noch ein Verhältniſs zwiſchen dem vorigen Herrn

und Knecht beſtehe, hängt vom Vertrage der Frey

laſſung ab.

-

Fünf
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f

Fünfte Abtheilung.

Familie.

§. 391.

Eine Verbindung von zwey oder allen drey der vor

hergenannten einfachen Geſellſchaften heiſst eine Fa

milie. Ihre Rechte beſtimmen ſich bloſs aus der

Verbindung der vorher angegebenen Rechte.

Die andre Bedeutung von Familie ſtatt Verwandtſchaft

gehört, da ſich keine beſondern Zwangsrechte dar

auf beziehen, in dieſe Wiſſenſchaft nicht.

Sechſte Abtheilung.

Religion geſellſchaft.

Meine Abh. über das Recht proteſtantiſcher Fürſten,

unabänderliche Lehrvorſchriften feſtzuſetzen ete.

Abſchn. I. und IV.

§. 392.

Den Innbegriff aller Handlungen, die in Rückſicht

auf die Religion (§ 132.) vorgenommen werden,

nennt man im allgemeinſten Sinne Religion rübung

(exercitium religionis).

1. Auch jede einzelne von dieſen Handlungen wird

eine Religionsübung genannt. Der engere Sinn des

Worts, da es nur Religionshandlungen unterHinzu

- M 5 kunft
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kunft geiſtlicher Perſonen bedeutet, ſetzt beſondre

Anſtalten voraus, und kann alſo hier noch nicht in

Betrachtung gezogen werden. .

2. Religion im engern Sinne bezieht ſich nur aufVor

ſtellungen (§ 132.); im weitern Sinne aber werden

auch die Handlungen, die ſich auf jene Vorſtellun

gen beziehen, mit darunter begriffen. Da dieſe

nun innere und äuſsere Handlungen ſeyn können;

ſo giebt dies den Grund zur Eintheilung in innere

und äußere Religion (religio interna et externa).

Dieſe ſetzt immer Religionsübungen voraus, jene

nicht immer. Man nennt ſonſt auch alles, was

ſich auf Religion bezieht, ſacra, die dann wieder

in ſacra interna und externa abgetheilt werden.

§ 393. .

Solehe Religionsübungen gemeinſchaftlich vor

zunehmen, kann ſich eine. Geſellſchaft zum Zweck

wählen und dann heiſst eine ſolche Geſellſchaft Re

ligionsgeſellſchaft oder Kirche (eccleſia).

I. Wenn man gleich, um die Rechte der meiſten Ge

ſellſchaften zu beſtimmen, erſt von dem Innhalt des

Vertrages, auf den ſie ſich gründen, unterrichtet

ſeyn muſs; ſo kann man doch in Anſehung der Re

ligionsgeſellſchaften Inanches ſchon ohne dieſe

Kenntniſs feſtſetzen, indem hier ſo vieles ſchon

darum in Unterſuchung zu ziehen iſt, ob es auch

wirklich durch den Vertrag feſtgeſetzt werden kön

ne? (§ 276 flgg.). Vieles andre bleibt freylich völ

lig von der wirklichen Verabredung allein abhängig.

- 2. Die
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-

2. Die Mitglieder einer ſolchen Geſellſchaft heiſsen

Glieder der Kirche (membra eccleſiae).

s. 394

Es iſt allen Menſchen erlaubt, ſolche Geſellſchaf

ten einzugehen, und die gemeinſchaftlichen Religions

übungen, welche ſie als geboten oder rathſam anſe

hen, zu beſtimmen, vorausgeſetzt daſs keine Rechte

andrer oder keine ihrer eignen unveräuſserlichen

Rechte dadurch beeinträchtigt werden; fie haben

auch das Recht, jeden, der ſie daran hindern woll

te, mit Zwang von dieſer Hinderung abzuhalten

(§ 132).

Die Eintheilung in öffentliche und Privat- Religions

übung (exercitium religion is publicum et privatum)

ſetzt, eben wie das jus privatorum ſacrorum, ei

nen Staat und beſtimmte Einrichtungen in demſel

ben voraus.
-

§. 39 .

Die gemeinſchaftlichen Religionsübungen (§ 393 )

können darinn beſtehen, daſs ſie ſich Lehren vor

tragen laſſen, oder ſich an ſolche Lehren durch aller

hand Mittel wieder erinnern. Da aber dieſe Lehren

auf Ausbildung ihrer Erkenntniſs und Sittlichkeit

Einfluſs haben ſollen, und dies nicht anders als

durch eigne freye Ueberzeugung (§ 91. 1 32.)

möglich iſt; ſo iſt es nicht erlaubt, irgend etwas

- -
feſtzu



188 Erſter Theil. Dritte Hauptſt.

feſtzuſetzen, wodurch dieſelbe eingeſchränkt wür

de. -

In jedem Falle würde die Sittlichkeit dadurch nicht

erhöht, ſondern verderbt werden.

§. 396. -

Gemeinſchaftliche Religionsübungen dieſer Art

ſetzen eine gewiſſe Uebereinſtimmung voraus, die

entweder in der Beſtimmung des Lehrers , oder in

der Beſtimmung der Lehren ſelbſt beſteht, welche

letztere aber wieder ausdrücklich oder ſtillſchweigend

geſchehen kann. ^ - -

Der Inbegriff ausdrücklich feſtgeſetzter Religionsleh

ren einer Kirche heiſst ein Symbol; eine Schrift,

worinn ſie ausgedrückt ſind, ein ſymboliſches Buch.

Sie können als Vorſchrift für die Lehrer, oder auch

bloſs als Nachricht an andre, was man lehre, anzu

ſehen ſeyn. Uebrigens können der ausdrücklich

feſtgeſetzten Lehren viele oder wenige ſeyn. -,

S. 397. -

Dieſe Feſtſetzung der Lehren kann nur inſofern

gelten, als die Ueberzeugung der Mitglieder noch

dieſelbe iſt. Jede Verbindlichkeit, die dagegen feſt

geſetzt wäre, würde der Sittlichkeit ſelbſt Abbruch

thun oder ſie gar vernichten, und wäre alſo gänz

ſich nichtig oder höbe ſich doch in der Folge ſelbſt

auf (§ 285. u. Anm. 2). -

Es iſt Pflicht der Kirche, ſich die Verbeſſerung ihres

Lehrbegriffs oder ihrer Symbole, welche ſie, da

dieſel«
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– A

dieſelben immer Menſchenwerk ſind, zu jeder

Zeit für möglich halten muſs, nicht zum voraus zu

ſehr zu erſchweren; doch wären auch ohnehin

alle darauf etwa eingegangene Verbindlichkeiten

nichtig. -

§. 398.

Die Gültigkeit der einmal feſtgeſetzten Lehren

/ beſteht nur, ſolange die Ueberzeugung ſich nicht

ändert (S. 395); alsdann aber hört ſie auf. Dieſe

Abänderung derſelben kann ausdrücklich oder ſtil

ſchweigend geſchehen.

Der Religionseid (juramentum religioni) der Lehrer,

nur beſtimmte Lehren vorzutragen, kann an ſich

freylich geſchworen werden, und iſt verbindlich,

ſo lange die Ueberzeugung der Kirche ſich nicht

ändert. Er hindert aber die Abänderung der Ue

berzeugung des Lehrers und der Kirche nicht, und

hebt ſich in dem Fall, da dieſe eintritt, von ſelbſt

auf, wie er denn auch ſtillſchweigend erlaſſen,

und die Aufhebung der Kraft deſſelben ſtillſchwei

gend anerkannt werden kann. Diejenige Art des

Religionseides, wo man Unabänderlichkeit ſeiner

innern Ueberzeugung verſpricht, iſt gänzlich un

erlaubt und völlig nichtig (S. 151.). ---

S. 399.

– Da Sittlichkeit und Religion immer Sache der

Ueberzeugungjedes einzelnen iſt und bleibt; ſo kann

hier niemals die Beſtimmung der mehrern für die we

nigern
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nigern verbindlich werden, ſondern jeder iſt nur ſo

lange Mitglied einer ſolchen Geſellſchaft, als er die

darinn vorgetragenen Religionslehren als wahr er

kennt. -

I. Wenn die verſchiedene Ueberzeugung nur wenige

Lehren, die nach ſeiner Vorſtellung nicht gerade

auf die Sittlichkeit Einfluſs haben, betrifft; ſo kann

er dann doch noch bey derſelben bleiben; nur iſt

jeder Zwang dazu gänzlich unerlaubt.

2. Das Recht, eine ſolche Geſellſchaft zu verlaſſen,

kann dem einzelnen eben ſo wenig, als mehrern

das Recht, ſich zu trennen und beſondre Kirchen

zu errichten, oder allen das Recht, ihren Lehr

begriff abzuändern, genommen werden.

\

§. 4OO.

Unter mehrern Religionsgeſellſchaften oder Kir

chen kann eine Verbindung durch gegenſeitige Ein

willigung errichtet werden. Hat man dabey gleich

förmige Lehren zum Grunde gelegt; ſo nennt man

auch dies eine Kirche. -

1. Daher beſondre und allgemeine , einfache und zu

ſammengeſetzte Kirchen. Einfache Kirchen nennt

man auch Gemeinden. >

- 2. In zuſammengeſetzten Kirchen können Unterord

nungen ſtatt finden: Parochien, Diöceſen etc.

3. Die Verbindung mit mehrern andern Geſellſchaf

ten kann aber die Abänderung des Lehrbegriffs bey

veränderter Ueberzeugung auch nicht verhindern.

§. 40 I.
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ſ §. 4OI.

Es können durch Verträge in den Religionsge

ſellſchaften, wie in jeder andern , mancherley Rech

te feſtgeſetzt werden (§. 341.). Der Innbegriff die

ſer Rechte heiſst die Kirchengewalt (poteſtas eccle

ſiaſtica ); ihre Ausübung Regierung der Kirche

(regimen eccleſiaſticum) (§ 340.). Die einzelnen

Rechte heiſsen Geſellſchaftsrechte (jura collegialia)

der Kirche. -

/2 Auch unter dieſen kann nichts unmögliches, und /

/ nichts verbotenes enthalten ſeyn (§. 276. ); keine/

-– Herrſchaft über die Gewiſſen (imperium in conſcien

tias) u. dgl.

§. 402.

Dieſe Rechte können durch den Vertrag ſehr ver

ſchieden beſtimmt, und auch einzelnen oder meh

rern, in und auſser der Geſellſchaft, auf verſchiedne

Art übertragen ſeyn. -

1. Die Religionsgeſellſchaft kann daher eine gleiche

und ungleiche Geſellſchaft feyn (§. 344.).

2. Ein Beyſpiel ſolcher übertragnen Rechte iſt die

biſchöfliche Gewalt der proteſtantiſchen Landesherrn

in Deutſchland. -

/

§. 4O3.

Nur kann hier wieder nichts unmögliches und

nichts verbotenes an andre übertragen werden (§.

276.). So kann unter den übertragnen Rechten

nicht.
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- - -

nicht ſeyn das Recht, unabänderliche Lehrvorſchrif

ten feſtzuſetzen, oder ſolche wider die Ueberzeugung

und den Willen der Gemeinden aufrecht zu erhalten.

S. 404. -

Es können zu dem von der Geſellſchaft beſtimm

ten Zweck mehrere andre Rechte als Mittel feſtgeſetzt

ſeyn; immer aber nur unter den obigen Einſchrän

kungen. A

Beyſpiele ſind: das Recht daraufzu ſehen, daſs die Leh

rer der Gemeinde ihrer Vorſchrift, wenn eine vor

handen iſt, gemäſs lehren, das Recht der Bücher

cenſur, ein Recht der Aufſicht über die Streitig

keiten der Lehrer, über den Lebenswandel derſel

ben, u. ſ. w. – Allein in ſofern dabey eine Rück

ſicht auf die Lehren, welche die Gemeinde erkennt,

zunehmen iſt, hängt alles davon ab, ob die Ueber

zeugung der Gemeinde noch dieſelbe iſt. Da nun

aber dieſe ſich ſehr leicht und ganz unmerklich än

dern kann, ſo ſind alle Rechte, die davon abhängen,

nicht anders auszuüben, als wenn derjenige, dem

etwa dieſe Ausübung übertragen worden, von der

Gemeinde dazu aufgefodert worden. Zwar lieſse

ſich eine jedesmalige Anfrage bey der Gemeinde

denken; aber dieſe wäre wenigſtens nicht rathſam,

da ſie unnütze und leicht gefährliche Bewegungen

in denſelben veranlaſſen könnte. Am wenigſten

aber iſt es erlaubt, gegen den Widerſpruch der Ge-

meinde hier etwas anzuführen. -

§. 405.
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:

- - - s. 4oſ.

- Alle Rechte, die nicht nothwendig aus dem

Zweck flieſsen, und die Art der Ausübung derſelben,

müſſen von der Willkühr der Mitglieder der Kirche

feſtgeſetzt werden. -

Z. B. das Recht, die Liturgie (die beſtimmte Weiſe

der Religionsübung) feſtzuſetzen, (jus liturgicum)

Beamte der Kirche, (wenn überhaupt ſolche für

nöthig gehalten werden,) zu ernennen, Geſetze für

die Kirche (leges eccleſiaſticae) unterſchieden von

Geſetzen des Staats, die die Kirche betreffen (leges

ſeculares circa eccleſiam), zu geben, die Gerichtsbar

keit in derſelben auszuüben, zu ſtrafen, auszu

ſchlieſsen (excommunicatio), Verſammlungen zu
halten u. ſ. w. A

§. 406. -

Die Kirche kann ſich, wie jede Geſellſchaft,

auch Güter und Rechte erwerben (§. 341.).

§. 407.

Die Kirche kann auch Zweck, Mittel und Rechte

nach ihrem Gefallen abändern (§. 348.).

Man fragt häufig: ob die Geſellſchaft dieſelbe bleibe,

wenn ſie ihren Zweck, ihren Lehrbegriff etc. ände

re? Um dieſe Frage befriedigend zu beantworten,

muſs man nur erſt den wahren Sinn derſelben wiſ

ſen, – Daſs eine ſolche Geſellſchaft aus denſelben

Mitgliedern beſtehen könne, iſt wohl auſser Zwei

fel ; die Frage ſoll alſo wohl bedeuten: ob ſie die

N ſelben
-
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ſelben Rechte habcn könne oder behalte? Was ihre

urſprünglichen Rechte (§ 341.) betrifft; ſokömmt

es auf ſie an, was ſie davon will beſtehen laſſen.

Bey den erworbenen hingegen kommt alles darauf

an : ob die Mitglieder dieſelben ohne Bedingung

oder nur unter einer beſtimmten Bedingung erhal

ten haben? Im letztern Fall entſcheidet der Inhalt

der Bedingung alles. Was dies für Einfluſs im

Staat habe, davon Unten.

Zwey
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Zweyter Theil. -

Allgemeine Staatsrecht.

Erne Hauptſtück.

Ein le i tu ng.

Er ſt er Abf c h n it t.

Literariſche Vorbereitung.

§. 408.

Ein Staat (civita) iſt eine Einrichtung einer gröſ

fern Geſellſchaft, vermöge deren die Kräfte der Ge

ſellſchaft in allen Fällen zur Ausübung des Zwangs

vereinigt werden können.

Da Zwang das äuſserſte Mittel gegen vernünftigeWe

ſen iſt; ſo iſt eine Vereinigung zum Zwange zu

gleich eine Vereinigung zum Gebrauch aller nur

möglichen Mittel.

§. 409.

Die Wiſſenſchaft, welche die Rechte und Ver

bindlichkeiten eines Staats gegen die Glieder deſſelben

lehrt, heiſst Staatsrecht (jus publicum). In ſo

fern dabey nur die allgemeinſten Begriffe von einem

Staat überhaupt vorausgeſetzt werden, heiſst es das

N 2. allge

- x“
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allgemeine (oder natürliche) Staatsrecht (jus

publicum univerſale).

§. 4IO. - -

Je nachdem die Lehren deſſelben entweder auf

alle Staaten überhaupt paſſen, oder nur eine gewiſſe

Art derſelben vorausſetzen, machen ſie entweder das

abſolute allgemeine (ju publicum univerſale ab

ſolutum), oder das hypothetiſche allgemeine Staats

recht (jus publicum univerſalehypotheticum) aus.

Das letztere kann deshalb hier mit vorgetragen wer

den, weil die im abſolutenStaatsrecht zu entwickeln

den Rechte doch auf irgend eine Art an Menſchen

müſſenertheilt ſeyn, ünd weil ſich die Hauptabthei

lungen der Arten ohne Vorausſetzung beſtimmter

Erfahrungen bloſs aus Begriffen finden laſſen.

/

§. 4II.

Die einzige zuläſsige Methode dieſer Wiſſenſchaft

beſteht darinn, daſs man den Begriff eines Staats

und die daraus nothwendig herflieſsenden Folgen

nach den allgemeinen Grundſätzen des Naturrechts

beurtheilt, und daraus die Lehren des allgemeinen

Staatsrechts beſtimmt.

Erfahrung kann hier nie Quelle, wohl aber zweck

mäſsiges Hülfsmittel, beſonders zur Veranlaſſung

der aufzulöſenden Probleme, ſeyn.

S. 4I 2.

Vom Nutzen des allgemeinen Staatsrechts gilt

faſt

S.
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/

faſt alles, was oben (549-54) vom Nutzen des

Naturrechts überhaupt geſagt worden. Die Wich

tigkeit dieſer Wiſſenſchaft wächſt, der neueren Bege

benheiten wegen, faſt täglich.

Vom Nutzen des Staats im folgenden Abſchnitte.

S. 4I 3.

Die Alten vergaſsen über politiſchen Unter

ſuchungen das allgemeine Staatsrecht faſt ganz. Erſt

muſsten Streitigkeiten in mehrern wirklichen Staaten

--

die Aufmerkſamkeit auf einzelne Fragen aus dieſer

Wiſſenſchaft leiten, ehe aus der Unterſuchung der

ſelben die Wiſſenſchaft ſelbſt hervorging. Als Schö

pfer der Wiſſenſchaft iſt Hobbes auzuſehen (§ 58).

Seine Nachfolger blieben nicht auf ſeiner Bahn;

falſchverſtandne Orthodoxie und niedrige Schmeiche

ley führten ſie irre. Nur in England war in den

Streitigkeiten über angewandte Politik ewige Veran

laſſung zu Unterſuchungen über das allgemeine Staats

recht; dort zeichneten ſich beſonders Locke und Sid

ney aus. Montesquieu weckte durch allgemeine po

litiſche Fragen den Unterſuchungsgeiſt für das Staats

recht ſelbſt von neuem, und Rouſſeau ſuchte aus

dem allgemeinen Staatsrecht ſogar die ganze Politik

der Staatsverfaſſung abzuleiten. Beiden Männern

dankt das Staatsrecht wenigſtens mittelbar ſehr viel.

Aber erſt die neueſten Begebenheiten in der politiſchen

N 3 Welt
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Welt machten eine ganz neue Reviſion dieſer Wiſſen

ſchaft nöthig, der nun durch Principien der kritiſchen

Philoſophie eine feſtere Grundlage und gröſsere Be

ſtimmtheit verſchafft ward.

§. 4I4.

In Anſehung der Literatur muſs man 1) Syſteme

(a), 2) Compendien (b), 3) Schriften über einzelne

Lehren (c) merken (d).

a) Hobbes Schriften ſ. §. 58. -

Io. Bodinus de republica Libri IV. Fol. Par. 1584.

Ulr. Huber de jure civitatis L. III. Franek. 1672.

4. – neueſte Ausg. c. comm. Chr. Thomafii et

Nic. Lynker cura I. Chph. Fiſcher. Francof.

et Lipſ. I752. gr. 4.

Iohn Locke two treatiſes of Government London

1690. 8. deutſch Jena 1716. franzöſiſch Amſt. 1754.

I2.

Algernon Sidney diſcourſes concerning Govern

ment London 1704. f. 1763. gr. 8. – auch franzö

ſiſch überſetzt von Samſon. Haye. 17o2. III.T, 12.

– Paris 1756. IV. T. 12. - -

Chr. lWolff de imperio publico. – furis naturalis

T. VIII. (vergl. §. 64.),

I. H. Gott lib von Juſti die Natur und das Weſen

den Staaten. 76o. Berl. 8.– mit Anmerkungen von

H. Gf. Scheidemantel. Mitau 1771. 8. -

Heinr. Gottfried Scheidemantel Staatsrecht

nach der Vernunft und Sitten der vornehmſten

Völker betrachtet. 3 Th. Jena 1770. 1773. 8.

- Heinr.
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Heinr. Gottf. Scheidemantel allgemeines Staats

recht überhauptund nach der Regierungsform. Jena
I775. 8. X

b) Iuſt. Henn. Böhmer introductio in juspublicum

univerſale. Hal. 1709.8. – ed. 3. 1755.

God. Erm. Fritſch jus publicum univerſale. Jen.

I734. 8.

I. Mart. Johannſon (J.Montin) die bürgerliche

Regierung nach ihrem Urſprung und Weſen betrach

tet; aus dem Schwediſchen 750. Stockholm, 8.

Car. Ant. de Martini poſitiones de jure civitatis.

Vindob. 1768. – ed. 2. 1773. 8.

Iof Franc. Loth. Schrodt fuſtemajuris publici

univerſalis. Bamb. 178o. 8.

Verſuch eines ſyſtemat, Lehrbuchs des natürl. Staats

rechts. Altona 1790.

Aug. Ludw. Schlötzer’s allgemeines Staatsrecht

und Staatsverfaſſungslehre. Götting. 1793. 8.

Das natürliche Staatsrecht von Theodor Schmalz

Königsberg 1794.

c) Nic. Machiavelli il principe I515. – cura H.

Conring. Helmſt. 1660. 4. – deutſch: N. Ma

chi a vel Regierungskunſt eines Fürſten. Han

nover 1756. -

Examendu Prince de Machiavell(par Frederic II., Roi

de Pruſſe) troiſ. edit. Haye. 1741. 8.

I. I. Rouſſeau ducontrat ſocialou principes du droit

politique. Amſterd. 1768. 12. u. a. m.

Kant über den Gemeinſpruch: was in der Theorie

richtig iſt, gilt darum noch nicht in der Praxis
A N 4 nebſt
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nebſt Gen 2 und Rehberg Anmerkungen darüber

– Berlin. Monatsſchrift 1793. 1794.

(D. Ehrhardt ) Prüfung der Alleinherrſchaft nach mo

raliſchen Principien. – Neuer deutſcher Merkur

1793. 12. St. -

Joh. Aug. Eberhard über Staatsverfaſſung und

ihre Verbeſſerung, Berlin. 1793. 8.

K. H. Heydenreich Verſuch über die Heiligkeit des

Staats und die Moralität der Revolutionen. Leipz.

I794. gr. 8. -

Die Schriften über die Regierungsformen ſ.beym an

gewandten Staatsrecht. -

d) Mehrere Arten von Schriften, die mit dem allge

meinen Staatsrecht in Verbindung ſtehen, ſ. §. 67.

Zweyt er Abſchnitt.

Pro p o l i t iſch e Einleitung.

S. 41 .

Propolitik iſt ein Innbegriff von Erfahrungsſätzen,

welche aber den Staat und die Anſtalten deſſelben

nicht vorausſetzen, und von daraus abgeleiteten,

moraliſchen, rechtlichen oder politiſchen Beſtimmun

gen über Verhältniſſe und Anſtalten im Staat. Ein

Theil derſelben dient dem allgemeinen Staatsrechte

zur Vorbereitung und Erläuterung. -

S. meinen Verſuch über den Grundſatz des Naturrechts

S. 2I. u. Schlöz er’s Staatsgelahrtheit S. 13.

§ 416.
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Propolitiſche Einleitung. 2OI

§. 416.

Von Natur lebt der Menſch nicht im Staat; im

Staat opfert er einen Theil ſeiner natürlichen Frey

heit auf, und ſetzt ſich vielen neuen Uebeln aus.

Dies ſind Gründe wider den Staat.

§. 417.

Geſelligkeit iſt ein allgemeiner Trieb der Men

ſchen; daher allenthalben Geſellſchaft.

I. Iſt dieſer Trieb urſprünglich?

2. Er kann ſehr unterſtützt werden, durch die Ver

- anlaſſung, ſich gegen gemeinſchaftliche oder doch

- wechſelnde Gefahren gemeinſchaftlich zu verthei

digen.

- §. _418.

Geſellſchaft giebt uns Hülfe gegen Uebel, die

wir ſonſt nicht haben können, beſonders gegen Ge

fahren, welche unſre Freyheit und unſre Rechte be

drohen. Weil nun Erhaltung unſrer Rechte im all

gemeinen Pflicht (§. 11o. Anm. 2.) und die Erhaltung

der unveräuſserlichen Rechte, unerlaſsliche Pflicht

(§ 15 o. Anm. 2.) für uns iſt, ſo iſt es auch Pflicht

für uns, Geſellſchaft zu ſuchen.

Ein neuer Grund der Verpflichtung zur Eingehung

der Geſellſchaft entſteht daraus, daſs ohne ſie die

Ausbildung des Menſehen durch Cultur, Aufklä

rung etc., auf die doch unerlaſsliche Pflichten ge

hen, nicht möglich iſt. /

N 5 §. 419
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§. 4I9.

Iſt es der Hauptzweck einer Geſellſchaft ſich ge

gen bevorſtehende Gefahren mit vereinigten Kräften

zu wehren; ſo kann ſie ein Sicherheitsbund (ſocie-

ta defenſoria) genannt werden.

Societas defenſoria temporaria et perpetua; minus

plena (gegen gewiſſe Gefahren oder zur Sicherheit

einiger Güter) et plena, pura et mixta. Schmalz

natürl. Staatsrecht §. 4. II - I3.

§. 42O.

Aus der Geſellſchaft entſtehen, wo nicht mehr,

doch neue Uebel für den Menſchen.

§. 42 I.

Die Menſchen laſſen ſich leicht von jemanden

führen, von dem ſie Gutes für ſich erwarten. So

entſteht der Staat.

V.

§. 422.

Der Staat iſt das einzige hinreichende Mittel, um

die Uebel der Geſellſchaft abzuwenden und die Vor

theile derſelben zu erhalten (§.408). Darum und

weil ohne Staat unſre Rechte nicht gehörig geſichert

werden können, iſt Staat zu errichten, Pflicht. (§

418.)

* Zwey
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Zweytes Hauptſtück.

Abſolute allgemeine Staat recht.

Er ſt er Abſchnitt.

Gründung des abſoluten Staats recht s.

- S. 423.

Da der Staat beſondre Beſtimmungen der Geſel

fchaft vorausſetzt (§ 408.), ſo kann er nicht an

ders als durch Einwilligung derer, die in demſelben

leben ſollen, begründet werden (§. 334 u. 344.).

S. 424.

Zwar iſt jeder Menſch von Natur verbunden,

dem andern in der rechtmäſsigen Ausübung des Zwan

ges beyzuſtehen (§ 152. u. 154.); allein da dieſe

Pflicht nur eine erlaſsliche iſt, ſo darf niemand die

Erfüllung derſelben anders fodern, als wenn ſie ver

ſprochen iſt; folglich kann der einzige Grund des

Staats nur Vertrag ſeyn.

1. Allen andern Darſtellungen ſteht folgendes Dilem

ma entgegen: Entweder ſind die Staaten durch Ge

walt etc., kurz ohne Einwilligung, entſtanden, als

dann haben die Fürſten und andern Regenten gar

kein Recht (§. 334.) oder wenn ihnen ein Recht bey

gelegt werden ſoll, ſo muſs man Einwilligungvor

- ausſetzen,
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ausſetzen , die darum aber niehtgerade ausdrücklich

oder in Worten, und noch viel weniger ſchriftlich,

erklärt ſeyn darf. *

2. Der Staat ſetzt alſo nicht bloſs innre, ſondern auch

äußre, d. i. von vielen Menſchen anerkannte, öf

fentliche Geſetze und Rechte (§: 172, Anm. r.)

VOTAUS.

- S. 425.

Dieſer Vertrag kann entweder ausdrücklich oder

ſtillſchweigend geſchloſſen ſeyn (§ 298.). Wir müſ

ſen zur leichtern Entwickelung der Beſtimmungen

einen ausdrücklichen Vertrag vorausſetzen, das heiſst

aber nichts weiter, als den auf irgend eine Weiſe

feſtgeſetzten Innhalt des Vertrags in Worten aus

drücken. - -

§. 426.

Da wir hier keine Erfahrungen ſammeln dürfen

(§. 4I1.), ſo können wir den Inhalt und die Beſtim

mungen des Vertrags nur aus dem Zweck des Staats

beurtheilen.

Der Zweck des Staats kann nicht aus der Geſchichte ge

ſchöpftwerden; ſie kann hier nur einzelne Beyſpiele

geben, woraus man den allgemeinen Begriff da

von zu fchaffen veranlaßt wird. Auch iſt er der

Geſchichte nach zu ſehr verſchieden, um hier ge

braucht werden zu können.

§. 427. >.

Die Menſchen ſind berechtigt und in gewiſſer

Maſse

-
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-

Maſse auch verbunden, ihre Rechte ſowohl, als die

Rechte andrer zu erhalten (§ 152.); folglich ſind

ſie auch verbunden, alle Mittel dazu anzuwenden,

folglich auch die Geſellſchaft als Mittel zu jenem

Zweck zu gebrauchen (§.418.) und ſie ſo einzurich

ten, wie ſie am geſchickteſten dazu wird (§. 422.).

S. 428.

Zwang iſt das allgemeine Mittel, zu deſſen Ge

brauch der Staat errichtet iſt (§ 422.). Der Zwang

aber iſt im allgemeinen unerlaubt (§. 99.); daſs er in

gewiſſen Fällen erlaubt (§ 104), in einigen ſogar

geboten ſey (§ 11 o. Anm. 2. u. S. 15o); hängt von

dem Zweck deſſelben, der Erhaltung der vollkomm

nen Rechte, ab.

S. 429.

Um gegen jemanden Zwang auszuüben, der

Rechte eines Menſchen verletzt, braucht es keiner

Verabredung (§ 105.); aber wohl dazu, um andre

zur Ausübung des Zwanges zu zwingen; denn es iſt

freylich geboten, die vollkommnen Rechte jedes

Menſchen zu erhalten, dazu Hülfe zu leiſten (§.424)

und alſo auch Anſtalten zur Ausübung dieſer Pflicht

zu treffen. Allein da dies doch immer nur eine er

laſsliche Pflicht iſt; ſo gilt Zwang zur Erfüllung der

ſelben nur, wenn er durch einen Vertrag darüber

begründet iſt.

§. 43O.
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S. 43O.

Da Zwang nur zur Erhaltung der vollkommnen

Rechte erlaubt iſt; ſo iſt es auch nicht erlaubt, für

die Einriehtung, wodurch die Kräfte mehrererMen

ſchen zur Ausübung des Zwanges vereinigt werden,

für den Staat, einen andern Zweck als die Erhal

tung der vollkommnen Rechte anzunehmen.

I. Demnach kann der Staat als Staat nur Legalität,

nicht Moralität der Handlungen, fodern (vergl.

§. 77.). - -

2. Unvollkommne Rechte andrer oder Handlungen,

auf die gar keine Rechte gehen, können nicht

Gegenſtand der Wirkſamkeit des Staats als Staat

ſeyn; und noch weniger kann ungerechter Angriff

oder Vertheidigung gegen gerechte Gewalt, zum

Zweck des Staats gemacht werden.

3. Was für Rechte zu erhalten find , kann nicht allein

aus dem allgemeinen-Staatsrecht erhellen; ſie folgen

auch entweder aus dem abſoluten Naturrecht, oder

aus andern nicht eigentlich zum Staatsvertrage ge

hörigen (wenn gleich ſogar in einzelnen Staaten

mit demſelben verknüpften) Verabredungen. Die

Unterſuchung dieſer Verabredungen, (z. B. daſs

man dem Oberherrn Dienſte verſpricht,) iſt zwar

nach Grundſätzen des Naturrechts, aber nicht eben

des allgemeinen Staatsrechts, vorzunehmen.

4. Es kann auch ganz unbeſtimmt gelaſſen werden,

weſſen Rechte zu erhalten ſind, ob die Rechte ei

- I16S
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nes Menſchen, einer Geſellſchaft, oder des ganzen

Staats etc.?

- S. 43 I.

Erhaltung der vollkommnen Rechte heiſst auch

Sicherheit; der Zweck des Staats kann daher auch

unter dieſem Namen aufgeführt werden.

1. Eskann derſelbeauch Freyheit (höchſtmögliche Frey

heit. Kant ’ s Ideen zu einer allgemeinen Ge

ſchichte in weltbürgerlicher Abſicht– in der Berli

ner Monatsſchrift 1784. November u. a. a. O.) ge

nannt werden (vergl. § 93 u. 105.Anm.) Bürger

liche Freyheit, die äuſsre Freyheit (§ 125 ) inſo

fern ſie im Staat nicht gemindert iſt, muſs von

politiſcher Freyheit (dem Antheil vieler an der Re

gierung) ſehr unterſchieden werden. Eberhards

vermiſchte Schriften Th I. Abh. I.

2. Folglich iſt nie Glückſeligkeit, nie Vervollkomm

nung etc., der Zweck des Staats; ein ſolcher kann

und darf nicht erzwungen werden.

§. 432.

Die Erhaltung der vollkommnen Rechte kann ge

ſchehen 1) gegen Mitglieder des Staats, 2) gegen

Menſchen auſser dem Staat. Jenes heiſst innre,

dieſes äußere Sicherheit.

Man kann ſie auch gegen jede andre Gefahr erhalten.

§. 433.

Es iſt geboten, Staat zu errichten, undihm den

angegebnen Zweck zu geben. Allein da dies, wie

ſchon

»

-
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ſchon gedacht, doch nur eine erlaſsliche Pflicht iſt;

ſo kann dieſe nur dann, und da die Beſtimmung der

Rechte, die man durch Zwang erhalten will, ver

ſchieden ſeyn kann (§ 432.), auch nur inſoweit

erzwungen werden, wenn und in wieweit dies ver

abredet iſt.

I. Die Sicherheit kann z. B. auf einige Rechte , gegen

einige Gefahren, durch beſtimmte Mittel etc. gehen.

2. Die europäiſchen Staaten erkennen alle den aus

gebreiteſten Zweck des Staats als den ihrigen an.

f - § 434.

Wohl der Staat (ſalur publica) iſt die Errei

chung des Zwecks, den der Staat hat (vergl. § 338.).

Man kann daher auch wieder das Wohl des Staats

als Zweck deſſelben angeben, wenn es nur durch

den höhern Zweck deſſelben gehörig begränzt wird.

Immer alſo iſt der Staat nur als ein Mittel zu einem

höhern Zwecke anzuſehen; und da diefer Zweck

durch die Sittlichkeit aufgegeben iſt (§.433.), dieſe

aber als ihren höchſten Zweck die vernünftigen

Weſen anerkennen muſs (§ 89. ); ſo folgt auch

hieraus unwiderſprechlich, daſs die Staaten nur

der Menſchen wegen, nicht die Menſchen aber

um der Staaten willen, da ſind. Leſſing’s Ernſt

und Falk. S. 41.

S. 43ſ.

Alle Leitung der Kräfte von Menſchen iſt nur

durch eine Willensbeſtimmung möglich. Sollen die

- Kräfte
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Kräfte mehrerer Menſchen vereinigt werden, folg

lich gleichförmig handeln; ſo muſs auch die Willens

beſtimmung gleichförmig ſeyn. Inſofern alle Kräfte

der Mitglieder des Staats zu dem Zwecke des Staats

vereinigt werden ſollen, ſo ſind dazu Willensbeſtim

mungen, welche allen Kräften zugleich ihre Hand

lungen vorſchreiben, und als eine Quelle ſolcher

Willensbeſtimmungen ein allgemeiner Wille (volon

té generale ) nothwendig. -

1. Er heiſst der allgemeine Wille, weil er alle Kräfte

beſtimmt; nicht weil etwa ſeine Willensbeſtim-

mung der wirklichen Erfahrung nach, immer die

Willensbeſtimmung, das Wollen aller einzelnen

(volonté de tous) iſt.

2. Zur Errichtung des Staats iſt ſchon, wie bey jedem

Vertrage, eine gleichförmige Willensbeſtimmung,

und zwar hier aller Staatsgenoſſen, nothwendig.

Dieſer allgemeine Wille aber, der nur auf das Da

ſeyn und den Zweck des Staats geht, und welcher

in der That ein Wollen aller einzelnen ſeyn muſs,

iſt von dem allgemeinen Willen, welcher im Staat

- nothwendig iſt, und der die Mittel und Handlun

gen zum Zweck beſtimmt, ſehr zu unterſcheiden.

3. Der allgemeine Wille in Anſehung der Mittel muſs

einer ſeyn, d. h. es müſſen nicht verſchiedene, und

noch weniger widerſprechende Willensbeſtimmun

gen, die ja keine Vereinigung der Kräfte bewirken

könnten, ſtatt haben.

4. Wenn er wirklich die Kräfte beſtimmen ſoll; ſo

O muſs
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muſs man ihm nicht ausweichen und nicht widez--

ſtehen können (inappellabilis et inreſiſtibilis). .

5. Die Einrichtung, wie ein ſolcher allgemeinerWil

le entſtehen kann, wenn auch die Willensbeſtim

mungen der einzelnen verſchieden ſind, heiſst in

allgemeinen die Verfaſſung des Staats (conſtitutio

ſ. hyp. Staatsrecht).

§. 436.

Da die Natur des Staats in der Vereinigung meh

rerer Menſchen zur Ausübung des Zwanges durch

den allgemeinen Willen in allen Fällen, alſo wider

den Willen der einzelnen, welcher oft dem allgemei

nen Willen entgegen ſeyn kann, beſteht; ſo iſt eine

Oberherrſchaft (§ 346.) darin durchaus nothwen

dig vorauszuſetzen, und folglich der Staat eine un

gleiche Geſellſchaft. -

5. 437.

Dieſem allen zufolge kann auch der Staat durch

eine ungleiche gröſsere Geſellſchaft erklärt werden,

deren Zweck Erhaltung der vollkommnen Rechte iſt,

und in welcher dieſer Zweck durch alle nur mögliche

Mittel erreicht werden ſoll (vergl. §.408. u. Anm.)

Unterſchied der bürgerlichen Geſellſchaftenvom Staat.

Den Zweck, aber nicht die Mittel, haben jene mit

dieſem gemein.

- §. 438.

V9m Staate oder der Einrichtung zur Ausübung

des
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des Zwangs iſt zu unterſcheiden – die Geſellſchaft

von Menſchen, unter welcher der Staat errichtet iſt

– die Geſellſchaft im Staate, das gemeine Weſen.

Die letzte kann andre Mittel als Zwang gebrauchen,

und iſt daher auch in Anſehung des Zwecks weniger

eingeſchränkt.

§. 439.

Die Geſellſchaft im Staate (§ 438.) kann noch

ſehr viele andre Zwecke ſich vorſetzen zu denen aber

alsdann Zwang unerlaubt iſt (§.439.), und zu de

nen folglich auch eben deshalb der Staat als Staat,

d. h. durch Zwang, nicht wirken kann.

I. Für die Geſellſchaft im Staat find auch ohne beſon

dre Verabredung die gebotnen Zwecke des Men

ſchen anzunehmen; alſo Beförderung der Sittlich

keit und Bildung zu derſelben.

2. Inſofern die Geſellſchaft im Staate in Anſehung

ihrer Zwecke Rechte erworben hat, inſofern muſs

der Staat auch dieſe durch Zwangſchützen. (vergl.

§. 43o. Anm. 4.) - -

- §. 440.

Man verſteht auch zuweilen unter dem Staat die

Geſellſchaft im Staate, oder die in einem Staat ver

einigten Menſchen. Für dieſe gilt natürlich nicht

eben daſſelbe, was für den Staat im engern Sinne zu

behaupten war.

O 2 : § 441
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- §. 44I. -

Wird indeſſen der Staat als eine Geſellſchaft mit

einer beſondern Einrichtung zur Ausübung des Zwan

ges betrachtet; ſo hat er, wie jede Geſellſchaft (S.

350.) moraliſche oder myſtiſche Perſönlichkeit.

- - §. 442. -

Wenn man jede beſondere Claſſe von Rechten und

Verbindlichkeiten im Staat als die Folge eines beſon

dern Vertrags aufſtellen will (vergl. § 425.); ſo ſind

mehrere Verträge als nothwendig im allgemeinen

Staatsrecht zum Grunde zu legen. Der erſte unter

dieſen iſt der bürgerliche Vereinigungsvertrag

(pactum unioni civili § 334), wodurch die Men

ſchen ſich zu einer Geſellſchaft, welche den angegeb

nen Zweck hat, vereinigen.

Durch dieſen entſteht alſo bürgerliche Geſellſchaf

(§ 437, Anm.) f

S. 443.

Der zweyte Vertrag iſt der bürgerliche Verfaſ

Jungsvertrag (pactum ordinationis civilis), wo

durch man die Geſellſchaft zu einem Staat einrich

vtet. - - -

Man nennt ihn auch ſonſt den geſellſchaftlichen Ver

trag (paétum ſociale, contraëtus ſocialis.).

- § 444.

Der dritte nothwendige Vertrag im Staate iſt

der bürgerliche Unterwerfungſvertrag (pactum

ſubjee
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Jubjectioni civili ſ. 345.), durch welchen die

Oberherrſchaft (§ 436.) im Staate eingeführt und

anerkannt wird.

I. Will man die beſondern Beſtimmungen der Re

gierungsform (ſ. hypoth. Staatsrecht) auch als ei

nen Gegenſtand eines beſondern Staatsvertrags auf

führen; ſo wird dieſer das Staatsgrundgeſetz oder

beſſer der Staatsgrundvertrag (lex fundamentalis,

patum fundamentale) genannt. Allein theils muſs

dieſer wohl ſchon im Verfaſſungsvertrage (§.439.)

zugleich enthalten ſeyn; theils gehört er ſonſt auch

nicht ins abſolute, ſondern ins hypothetiſche Staats

recht, da jenes auf die Regierungsformen nicht

Rückſicht nehmen kann. -

2. Dieſe Abtheilung der Verträge giebt bloſs die ver

ſchiedenen Verabredungen an, welche zu nehmen

ſind, und ſchlieſst darum die Möglichkeit nicht aus,

daſs alle diefe Verabredungen auf einmal und in

einer Handlung geſchehen. -

3. Bloſse Vereinigung der Familien ohne Unterwer

fung iſt gar kein Staat, ſondern nur bürgerliche

Geſellſchaft. - . A

---

§. 44ſ.

Alle (§ 442 – 444) angegebnen Verträge wer

den zuſammen auch mit dem allgemeinen Namen:

Grundverträge des Staats (pacta fundamentalia)

F8nannt.

O Z §. 446.
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S. 446. >

* Die vertragſchließenden Parteyen oder Staats

genoſſen können in Rückſicht des Vereinigungs

und Verfaſſungsvertrags (§ 442. u. 443.) Staatſ

bürger (cive) heiſsen, in Rückſicht des Unter

werfungsvertrags (§ 444.) aber zerfallen ſie in zwey

Claſſen, Oberherren und Unterthanen (§ 344. u.

346.)

S. 447.

Der Innbegriff aller Staatsbürger heiſst Volk

(populu ). Leben mit den Staatsbürgern noch

andre Menſchen zuſammen, ſo könnte man das Volk

von der Nation noch unterſcheiden.

§. 448.

Hat ein Volk oder eine Nation feſte Sitze; ſo

heiſst der Innbegriff der Grundſtücke, welche ein

Eigenthum aller einzelnen Staatsgenoſſen ſind, das

- Staatsgebiet, das Land (territorium). Die Eigen

thümer derſelben nennt man Grundeigenthümer.

Wer kein Grundeigenthum beſitzt, kann Beywohner

(incola, accola ) genannt werden.

A S. 449.

Die Beywohner, welche auffremden Grund und

Boden ſich niedeslaſſen, können noch einen beſon

dern Vertrag mit dem Staat ſchlieſsen. Dieſer könnte

Elll
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ein Aufnahmevertrag (pactum receptioni) heiſ.

ſen.

Sie können auch noch mit dem beſondern Eigenthü

mer des Bodens, auf dem ſie ſich anſiedeln, einen

Vertrag ſchlieſsen.

§. 4YO.

Es iſt aberweder unmöglich noeh widerrechtlich,

daſs die Beywohner den Vereinigungs-, Verfaſſungs-,

und Unterwerfungsvertrag eben ſo gut mitſchlieſsen

als die Grundeigenthümer. - -

Rathſam (politiſch) iſt es freylich, ſich zum Zweck

des Staats nur mit ſolchen Menſchen zu verbinden,

von denen man mit Wahrſcheinlichkeit volaus

ſetzen kann, daſs ihr eignes Intereſſe ſie bewegen

werde, die ihnen aufgelegten Pflichten zu erfül

len; aber nicht nothwendig. Das Gegentheiliſt folg

lich erlaubt (rechtlich gültig) und demnach können

die Lehren des allgemeinen Staatsrechts wohl nicht

auf ſolche Mitglieder allein eingeſchränkt werden.

–- §. 45 I.

Die Mittel, welche zum Zweck des Staats ge

braucht werden können, ſind entweder perſönliche

Kräfte, oder Sachen (§. 2 18.), welche Güter (§.

111.) der Unterthanen ſind. Der Innbegriff dieſer

Güter, das Vermögen der Unterthanen, heiſst das

Staatsvermögen."

1. Zum Staatsvermögen eines feſtſitzenden Volksge

hört vorzüglich das Staatsgebiet (§.448.).

O 4 - 2. Im
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2. Im engern Sinne heiſst das Staatsvermögen das

was ſchon zum Gebrauch für den Zweck des Staats

beſonders beſtimmt iſt. »

- §. 42. - -

Da der Zweck des Staats kein willkührlich ge

wählter ſeyn kann, ſondern geboten iſt (§ 429);

ſo kann dabey kein Menſch als bloſses Mittel für den

andern gebraucht werden, ſondern es erhalten alle

Vertragſchlieſſenden Rechte daraus , Oberherren,

ſowohl als Unterthanen; und da alle Partheyen Rech

te gegen einander erhalten, ſo übernehmen ſie alle

auch Pflichten. - -

- §. 4ſ 3.

Der Grund der Entſtehung aller einzelnen

Rechte der Staat , iſt theils in der Form des

Staats, d. i. in der möglichgröſsten Vereinigung und

Wirkſamkeit aller Kräfte der Staatsgenoſſen, (§.408)

theils im letzten Zweck des Staats, d. i. in der Er

haltung der vollkommnen Rechte, (§ 430.) zu ſu

chen.

§. 454.

Alle dieſe auf den eben angegebnen Gründen be

ruhenden Rechte erhalten die Gränze ihrer Gültig

kei theils vom Grunde der Gültigkeit derſelben, (der

zugleich Entſtehungsgrund des Staats ſelbſt iſt), di.

von den Grundverträgen des Staats (§ 445.), theils

von dem äußerſten Mittel, das der Staat braucht,

(wel
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(welches zugleich nächſter Zweck des Staats iſt)

d. i. von der Ausübung des Zwang.

Ein Oberherr im Staate, deſſen Recht nicht auf einem

gültigen Rechtsgrunde beruht, heiſst ein Uſurpator.

§. 4ſ .

Aus dem Grunde der Gültigkeit der Rechte (s.

454.) flieſst als allgemeine Gränzbeſtimmung, über

welche ſie nie mehr gültig ſeyn können, daſs nur

dasjenige als Recht im Staate angeſehen werden kön

ne, was durch Verträge zu begründen nicht unmög

lich und nicht verboten iſt (§ 276. fgg).

S. 456. -

Aus dem äuſserſten Mittel, das der Staat braucht,

dem Zwange (§.454.), der vom Sittengeſetz ſelbſt

nur zur Erhaltung der Rechte erlaubt wird, flieſst

als zweyte Gränzbeſtimmung, daſs die Rechte des

Staats nie zu einem andern Zweck als dem der Er

haltung vollkommnerRechte begründet ſeyn können;

denn dies Mittel iſt ſonſt unerlaubt, wenn es nicht

zu dem angegebnen Zweck angewendet wird.

S. 457.

Binnen den beſtimmten Gränzen (§.455. u.456)

aber ſind nun durch die Einrichtung des Staats aus

den beiden (§ 453.) genannten Gründen Rechte 1)

für die Oberherrn, 2) für die Unterthanen begrün
det. d - - - -

O 5 § 458
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§. 48.

Jeder Staatsbürger, er ſey Oberherr, oder Unter

than, iſt zugleich Privatmann, inſofern ſeine Rech

te und Pflichten nicht unmittelbar von den Staats

grundverträgen abhängen, (weder gegen Untertha

nen als Unterthanen, noch gegen Oberherren als

Oberherren gelten).

–z

Zweyter Abfehnitt.

Rechte der Oberherren im Staate.

§. 459.

- Diejenigen, welchen die Rechte übertragen ſind,

den allgemeinen Willen zu beſtimmen, heiſsen die

Oberherren im Staate; und inſofern der Wille nur

einer ſeyn, (§ 435.) folglich die denſelben beſtim

mende Perſon nur eine (phyſiſche oder moraliſche)

Perſon ſeyn kann, nennt man dieſe das Staatsober

haupt (princeps, imperan, le Souverain).

Es wird dabey nicht darauf geſehen, ob es einer oder

mehrere phyſiſche Perſonen ſind; denn eine be

ſondre Regierungsform wird dabey nicht voraus

geſetzt. -

§. 46O.

Der Inbegriff aller Rechte, die dem Staatsober

haupt zum Behuf der gröſsten Vereinigung der

Kräfte zum Zweck des Staats zuſtehen, heiſst die

/ Staats
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Staatsgewalt, die höchſte Gewalt, die Majeſtät

(poteſta civili ſ. ſumma, imperium civile).

1. Im weitern Sinne rechnet man dazu alle Rechte,

die dem ganzen Staate oder den Oberherren in

demſelben gegen die Unterthanen zukommen, es -

ſey aus welchem Grunde es wolle.

2. Höchſte Gewalt heiſst ſie, weil ſie keiner andern

untergeordnet ſeyn kann, indem es ſonſt möglich

bliebe, den Beſtimmungen des allgemeinen Wil

lens auszuweichen (§ 435. Anm. 4.). Man nennt

ſie darum auch die Souveränität.

3. Man nennt auch bloſs einen groſsen Theil der

Rechte, die die Staatsgewalt ausmachen, fehon

Oberherrſchaft. Sieht man zugleich auf dieſe Be

deutung; ſo kann die Oberherrſchaft abhängig oder

unabhängig (imperium ſubordinatum et ſummum)

getheilt oder ungetheilt (i. diviſum et indiviſum),

vollſtändig oder unvollſtändig, (i. plenum et minus

plenum,) eingeſchränkt oder uneingeſchränkt (i.li

mitatum ſ. reſtričtum et abſolutumſ irreſtriétum)

ſeyn. - -

4. Abhängigkeit des Staatsoberhaupts in andrer Rück

ſicht, als in Rückſicht der Staatsgewalt, macht die

Staatsgewalt noch nicht abhängig.

5. Man legt auch demjenigen Majeſtät bey, der aur

einen Theil der Staatsgewalt unabhängig beſitzt.

6. Die Majeſtät iſt vom Volke, inſofern ohne einen

- Vertrag kein Staat und alſo auch kein Recht dazu

exiſtirt; von Gott, inſofern dieſer, als moraliſcher

Geſetzgeber, uns die groſse, obgleich unvollkomm

- - ne,
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ne, Pflicht auflegt, Staaten zu errichten und zu er

halten, und nach Errichtung der Staaten für die

Oberherren und Unterthanen Pflichten, auch ohne

daſs jede beſonders verabredet wäre, exiſtiren.

7. Die Behauptung: das Volk habe reelle, der Fürſt

perſönliche Majeſtät, iſt » wie manche andre, wahr

und falſch, nachdem man die Worte difinirt.

§. 46 I. -

Jedes einzelne in der höchſten Gewalt begriffne

Recht heiſst ein Majeſtätsrecht (jus majeſtaticum).

Eintheilung in jura majeſtatica immanentia et tran

Jeuntia (§ 339. Anm.).

§. 462. -

Die Ausübung der höchſten Gewalt heiſst die

Regierung des Staats, Staatsverwaltung ( regi

men civitatir, regimen publicum). s

I. Man kann die Regierung in eignem Namen ausü

ben, oder nur im Namen des Staatsoberhaupts ver

walten. Wer ſie auf die erſte Art ausübt, alſo

das Recht zur Regierung hat, heiſst eigentlich der

Regent ; wer ſie aber nur verwaltet und alſo in

Rückſicht der Art der Ausübung abhängig oder

verantwortlich iſt, heiſst Staatsbedienter, Staats

beamter, Verwalter der Oberherrſchaft (merus retor

civitatis, magiſtratus). - .

2. Da die Ausübung aller Rechte der höchſten Ge

walt in der Regierung vorkommt; ſo heiſsen die

Majeſtätsrechte (§ 461.) auch Regierungsrechte.

3. Auch die Regierung kann jemanden vollſtändig

- oder
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oder unvollſtändig (regimen plenum et minus ple

7um), eingeſchränkt oder uneingeſchränkt (r. limi

tatüm et illimitatum) zuſtehen.

§. 463.

Alle Majeſtätsrechte müſſen vollkommne Rechte

ſeyn, und folglich in Anſehung aller auch ein Zwangs

recht ſtatt haben, weil ſonſt die möglichgröſste Ver

einigung und Wirkſamkeit der Kräfte nicht denkbar

Wäre. - "

Man kann daher auch dem Staatsoberhaupt ein allge

meines Recht des Zwanges beylegen , welchesfrey

lich aber bey jedem einzelnen Majeſtätsrecht vor

kömmt. -

S. 464.

Kein Recht des Staatsoberhaupts kann über die

Gränze der Gültigkeit aller Rechte im Staate hinaus

ſtatt haben; folglich muſs es ) überhaupt durch

einen Vertrag haben feſtgeſetzt werden können, 2)

wirklich als Mittel zur Erhaltung der vollkommnen

Rechte dienen. - -

- S. 465.

Die Pflicht der Oberherren iſt durch den Zweck

des Staats, zu dem ſie durch die ihnen zum Gebrauch

übergebnen Mittel zu wirken verſprochen haben, und

in Anſehung deſſen ſie dies auch allein verſprechen

konnten, beſtimmt und begrärzt.

1. Daher kann man mit dem gröſsten Recht ſagen:

- - Die Oberherren ſind zu keiner Handlung berech

tigt,
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v

tigt, zu der ſie nicht verpflichtet ſind; Ü folglich

nicht zu jeder, wozu ſie phyſiſche Gewalt haben,

wie die Machiavelliſten ſagen). - -

2. Wenn die Unterthanen von den Oberherren zu an

dern Zwecken als dem allein zuläſsigen Zweck des

Staats beſtimmt werden; ſo heiſst dieſer Miſsbrauch

der höchſten Gewalt Tyranney.

S. 466.

Der allgemeine Wille tritt an die Stelle der Will

kühr aller einzelnen Menſchen, und iſt an dieſe Stelle

durch die im Vertrage enthaltne Willensbeſtimmung

zur Regel der Handlungen angenommen; er kann

alſo auch nur unter eben den Einſchränkungen, wie

die Willkühr der einzelnen, gültige Willensbeſtim

mungen machen, folglich, 1) nichts beſtimmen,

was ein einzelner Menſch nicht ſelbſt durch ſeine

Willkühr beſtimmen durfte; 2) da er die Handlun

gen aller im Staate lebenden Menſchen leiten ſoll,

nichts, was ſich nicht alle einzelnen durch ihre Wil

kühr vorſchreiben dürften.

S. 467.

Demnach kann der allgemeine Wille die Willkühr

der einzelnen erlaubterweiſe nie ſo einſchränken, daſs

ſie zum Mittel für andre gebraucht, und folglich ei

nem oder einigen mehr Verbindlichkeiten auflegtund

weniger Rechte ertheilt würden als den übrigen. Es

muſs folglich für jeden unter gleichen Umſtänden daſ

ſelbe
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ſelbe Recht und Pflicht ſeyn; oder falls einer weni

ger Rechte erhalten muſs, ihm dafür anderweitiger

Erſatz geleiſtet werden. - -

Aus andern Gründen als dem allgemeinen Willen im

Staat, z. B. beſondern Verträgen kann eine ſolche

Ungleichheit immer ſtatt haben.

- §. 468.

Die Reehte der Oberherren (§.459.) flieſſen 1)

aus der im Staate nothwendigen möglichgröſsten

Vereinigung und Wirkſamkeit aller Kräfte der Staats

genoſſen zum Zwecke des Staats, 2) aus dem höch

ſten Zwecke des Staats ſelbſt, d. i. der Erhaltung

der vollkommnen Rechte (5.430).

Mit den aus den angezeigten Gründen flieſsenden Rech

ten können willkührlicherweiſe noch andre verbun

den werden, die aber alsdann nicht eigentlich Rech

te der Oberherrren als Oberherren ſind, wie denn

die Oberherren als Menſchen auch urſprüngliche

Rechte und Pflichten haben, und andre erworbene

Rechte und Pflichten haben können.

- §. 469. >

Inſofern die Majeſtätsrechte aus der bloſſen Ver

einigung der Kräfte zu einemZweck herflieſsen; ſind

ſie entweder von der Art, wie die Staatsgewalt da

bey wirkt, oder aber von den Mitteln abhängig,

Welche ſie braucht. - -

§. 47O.

1. In Rückſicht der Art, wie die Staatsgewalt

- 1wirkt,
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wirkt, iſt 1) das Recht der Aufſicht, 2) der Geſetz

gebung, 3) der Beurtheilung, und 4) der Voll

ſtreckung zu merken; welche man auch, da ſie die

einzigen Arten ſind, wie die Staatsgewalt ſich äuſsert,

Gewalten (poteſtates, pouvoirs) und einzeln in

ſolcher Rückſicht die aufſehende, geſetzgebende,

beurtheilende und vollſtreckende Gewalt nennt.

Weil bey dieſen vier Rechten kein Unterſchied in

Anſehung der Gegenſtände, durch welche und auf

welche ſie wirken, gemacht wird , vielmehr dieſel

ben bey jedem der einzelnen Mittel oder Theile des

Zwecks vorkommen; ſo heiſsen ſie allgemeine, und

alle übrigen beſondre Majeſtätsrechte, oder Regie

rungsrechte. - -

S. 47I.

Das Recht der Aufſicht (jus inſpectionis), ode

die aufſehende Gewalt (poteſtar inſpectoria), iſt das

Recht, Nachrichten einzuziehen, ſowohl von den

Thatſachen, welche die Wirkſamkeit zum Zweck.

des Staats nöthig machen, oder von den Gefahren

der Sicherheit, als auch von allem, was als Mittel

zum Zweck gebraucht werden könnte. Ihm ent

. ſpricht die Pflicht der Unterthanen, alles dazu ge

hörige bekannt zu machen, die aber nicht eher als

unerlaſslich angeſehen werden kann, bis es der Staat

fodert.

- - §. 472.

Das Recht der Geſetzgebung oder die geſetzge

bende,
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bende, verfügende, anordnende Gewalt (poteſtas

legislatoria, ſ rectoria) iſt das Recht, den allge

meinen Willen, nach welchem die Kräfte im Staat

zumZweck des Staats wirken ſollen, zu beſtimmen,

d. i. Vorſchriften für mehrere Handlungen einer be

ſtimmten Gattung, oder Geſetze, zu geben, wel

chen dann der Unterthan zu gehorchen hat.

§. 473.

Das Recht der Beurtheilung, oder die beurthei

lende Gewalt iſt das Recht, einen einzelnen Fall

unter das Geſetz zu ſubſumiren, und ob er in dem

ſelben enthalten ſey, zu beſtimmen.

Sie iſt nicht die richterliche, welche nur das Recht in

einen beſtimmten Fall beurtheilt; dieſe iſt nur ein

Theil der beurtheilenden.

.. S. 474.

Das Recht der Vollſtreckung, oder die voll

ſtreckende, vollziehende, ausübende Gewalt (pote

„ſta executoria ) iſt das Recht, unmittelbar Hand

lungen zum Zweck des Staats vorzunehmen, oder

zu bewirken. -

1. Die vollſtreckende Gewalt führt oft nur im einzel

nen aus, was die geſetzgebende für mehrere Fälle

angeordnet hat.

2. Die vier Gewalten im Staat ſind mit den vier Ge

müthskräften des einzelnen Menſchen, dem Ver

ſtande, der Vernunft, der Urtheilskraft und dem

Willen zu vergleichen. -

P 3. Der
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3. Der Eintheilung in die aufſehende, geſetzgebende

und vollſtreckende Gewalten, fehlt eben ſo gut ein

Theilungsglied als der jetzt nach Montesquieu ſo

häufig angenommenen in die geſetzgebende, richter

liche und ausübende (pouvoir legislatif, judiciaire et

executif). Hier iſt ohnehin die richterliche nicht

ſo vielumfaſſend als die beurtheilende.

S. 475.

Das Recht der Aufſichthat ſeinen Grund darinn,

daſs der Zweck des Staats nicht erreicht werden kann,

wenn die Oberherren nicht theils die Veranlaſſungen,

welche dem Zweck Abbruch thun, theils die Mittel,

wodurch er befördert werden kann, kennen.

§. 476. .

Das Recht der Aufſicht gilt gegen alle Untertha

nen. Die Art der Ausübung geſchieht nicht noth

wendigerweiſe durch Zwang; doch iſt der Zwang

dabey erlaubt, und überhaupt die Beurtheilung der

dazu nöthigen Mittel den Oberherren überlaſſen.

I. Wird dies Recht mit Zwang ausgeübt, ſo daſs die

Unterthanen wider ihren Willen Entdeckungen

machen müſſen; ſo heiſst es das Recht der Oberauf

fcht (jus ſupremae inſpektionis).

2. Der Grad der Genauigkeit in der Aufſicht iſt nach

der Möglichkeit des Schadens, der bey der Unter

laſſung der Vorkehrungen entſtehen könnte, abzu

meſſen; die Aufſicht über Geſellſchaftep darf da

her -
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her z. B. genauer ſeyn, als über einzelne Menſchen,

weil jene mehr ſchaden können.

- §. 477.

Die Gränze deſſelben wird theils dadurch gezo

gen, daſs es nie anders als zum Zweck des Staats

gebraucht werden darf (§.456.), alſo nie wenn bey

der Vorenthaltung gewiſſer Kenntniſſe keine Gefahr

für Rechte zu beſorgen iſt; theils dadurch, daſs da

bey nie ein Recht gekränkt werden darf, deſſen ſich

der Berechtigte nicht verluſtig gemacht hat.

Es hat aber jeder das Recht, alle Handlungen geheim

zu halten, die niemandes Rechte kränken; das

- Staatsoberhaupt darf nur dann, wenn es daraus

Gefahr beſorgt, die Entdeckung fodern; aber wenn

daſſelbe einen Irrthum einſieht, iſt es verbunden,

Erſatz zu leiſten.

§. 478. '»,

Das Recht der Geſetzgebung hat ſeinen Grund

in der Nothwendigkeit, in ſolchen Fällen, wo nur

eine gleichförmige Handlungsart zum Zweck des

Staats beytragen kann, dieſe vorzuſchreiben.

§.. 479.

Die Geſetze verbinden alle Unterthanen in glei

cher Lage auf gleiche Weiſe.

Der Regent als Regent iſt an die poſitiven Privatge

ſetze nicht gebunden, freylich aber an die unab

änderlichen Geſetze des Naturrechts und der Sittlich

keit, und eben ſo gewiſs an die Staatsgrundgeſetze.

P2 Ob
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Ob er als Privatmann an die poſitiven Privatgeſetze

gebunden ſey, hängt entweder davon ab, ob er

zugleich Unterthaniſt, oder ſeyn kann, oder aber,

ob er darüber durch beſondre Verträge oder Ver

ſprechen gebunden iſt. *

S. 48o.

Die Mittel, wodurch die geſetzgebende Gewalt

zu wirken für gut findet, hängen von der Einſicht

und der Willkühr der Oberherren ab. Dieſe dürfen

1) neue Geſetze geben, fremde aufnehmen, Gewohn

heiten als Geſetze erklären, u. ſ. w. 2) ſie erklären

(authentiſch oder durch allgemeine Billigung der Ge

wohnheitsauslegung, interpretatio authentica et

uſuali). -

- S. 481.

Eben ſo enthält ſie das Recht, zu beſtimmen,

wie weit die vorgeſchriebenen Handlungen zum

Zweck erforderlich ſind, alſo 1) die bisherigen Ge

ſetze abzuändern und abzuſchaffen (jus lege abro

gandi, illis derogandi, obrogandi etc) 2) die

Gränze ihrer Verbindlichkeit in Anſehung der da

durch verbundnen Menſchen zu beſtimmen, 3) von

den allgemeinen Geſetzen auszunehmen, (entweder

mehrere Fälle – privilegia – perſonalia et realia

– oder nur einen Fall – diſpenſatio). - -

- - - §. 482. - s

Die erſte Gränze der Geſetzgebung iſt dadurch

* - - ba
-

/
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beſtimmt, daſs die Geſetze nie anders als zur Erhal

- tung der vollkommnen Rechte gegeben werdenkön

nen; denn ſie ſind nur als Mittel zu dieſem Zweck

gültig, können am Zweck nichts ändern, und nie

gegen dieſen Zweek gehen; z. B. nie bloſs Rechte

nehmen. -

1. Nur bleibt es der Staatsgewalt überlaſſen, dies zu

beurtheilen, und ſo lange nur dieſer Zweck bey ei

nem ſolchen Geſetz noch möglich iſt, müſſen die

Unterthanen gehorchen. -

- 2. Es kann dabey kein Recht willkührlich gekränkt

werden; alſomüſſen 1) die Geſetze für alle Bürger

in gleicher Lage gleichſeyn; oder wenn ſie ungleich

- - - ſind, alſo wenn einem mehr Rechte als dem an

dern genommen werden weil dies der Staatszweck

erfodert, ſo muſs ihm Erſatz geleiſtet werden ; 2)

ſelbſt Privilegien, die einmal gültig gegeben ſind,

können nicht willkührlich, am wenigſten ohne

Erſatz, vom Staat aufgehoben werden: 3) kein

Geſetz geht auf vergangne , ſondern immer nur

auf künftige Fälle. - - - -

3. Die Geſetze müſſen äuſsre, öffentliche, allgemein

anerkannte Gefetze ſeyn. Bekanntmachung der

Geſetze ( Promulgatio).

S. 483.

Die zweyte Gränze hängt davon ab, daſs dies

Recht nie weiter geht, als es durch Verträge begrün

det ſeyn kann; alſo darf 1) nichts an den Verträgen

P 3 ſelbſt
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ſelbſt geändert; folglich dürfen nur Privatgeſetze,

nicht Staatsgrundgeſetze (S444 Anm. 1.), gegeben

werden ; 2) iſt nichts gültig, wozu ſelbſt Verträge

kein Recht geben können; folglich darf man zwar

die Geſetze des Naturrechts abändern, aber nicht in

Anſehung der unveräuſserlichen Rechte (§ 281.).

1. Es kann in beſtimmten Staaten dem Staatsober

haupt erlaubt ſeyn, manches an den Staatsgrund

gefetzen zu ändern; da darf aber dies Recht nie

weiter ausgedehnt werden, als es ihm verliehen iſt.

2. Aus der zweyten Beſtimmung folgt: jedes Geſetz

muſs ſo beſchaffen ſeyn, daſs 1) jeder Bürger ſich

daſſelbe durch ſeine eigne Willkühr auflegen könn

te und dürfte ; 2) daſs eine allgemeine Ein
- - -

willigung aller einzelnen Bürger dazu phyſiſch und

moraliſch möglich iſt ( § 467.).
. "

S. 484.

- Das Recht der Beurtheilung ſowohl als das Recht

der Vollſtreckung erhält ſeinen Grund und ſeine Grän

zen aus denſelben Quellen als die ſchon gedachten

Rechte.

S. 48.

Da ein Theil des Rechts der Vollſtreckung auch

auf die unmittelbare Bewirkung von Handlungen

geht (§ 474.); ſo kann derſelbe, wodurch alsdenn
- / - d

einzelne Handlungen der Unterthanen in einzelnen

Fällen beſtimmt werden, (weil keine gröſsere Ver

eini
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einigung nöthig oder möglich iſt) das Recht der Be

fehlen. (jur mandandi) genannt werden.

1. Die Befehle können auf mancherley Art gegeben

werden.

2. Den andern Theil des Rechts der Vollſtreckung,

nach welchem der Staat ſelbſt handelt, kann man

das Recht der Ausführung nennen.

3. Werden bey ſolchen einzelnen Handlungen dem

Unterthan unverſchuldeterweiſe Rechte genommen,

ſo muſs ihm von den andern Erſatz geleiſtet wer

den (§. 467.). -

4. Die Aufopferung unveräuſserlicher Rechte, z. B.

des Lebens, kann von den Unterthanen nicht ge

fodert werden, es ſey denn, daſs ſie ſich wegen

der Erfüllung einer Pflicht dazu verbindlich ma

chen konnten und verbindlich gemacht haben. Dies

Recht, ſolche Aufopferungen zufodern, nennt man

das äußerſte Recht (jus eminens, potcſtas cminen).

§. 486.

II. Die Mittel, die der Staat unmittelbar anwen

det, ſind theils perſönliche Kräfte, entweder des

ganzen Staats als einer moraliſchen Perſon, oder

andrer phyſiſcher und moraliſcher Perſonen, theils

Güter oder das Staatsvermögen im engern Sinne (§.

45 I. Anm. 2.). -

§. 487.

Soll der ganze Staat als eine moraliſche Perſon

handeln; ſo ſteht die Willensbeſtimmung und Willens

- P4 erklä
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erklärung deſſelben wieder bey den Oberherrn (5.

459.) und ſie haben folglich das Recht, den Staat

vorzuſtellen, das Repräſentationſrecht (ju reprae

ſentationi).

Zu dieſem gehört in ſolchen Staaten, welche neue

Staatsgenoſſen aufnehmen, das Recht derAufnahme

neuer Bürger.

§. 488.

Wirkt der Staat durch andre Perſonen, ſo Inüſ

ſen dieſe auſser ihren allgemeinen Verpflichtungen

als Bürger noch andre beſondre haben. Dieſe ge

hen aber wieder entweder auf Ausübung von Rech

ten, die in der Staatsgewalt enthalten ſind, oder

auf unmittelbare Ausübung des Zwangs.

§. 489.

Die Oberherren können bey einer nur etwas weit

läuftigen Staatsverwaltung nicht alles ſelbſt thun; ſie

haben alſo, da ſie alle Mittel zum Zwecke brauchen

dürfen, und den Zweck ſelbſt auf alle Art befördern

ſollen, das Recht einige Theile der Regierung an

dern aufzutragen, folglich öffentliche Aemter (off

cia ſ munera civilia I. publica) anzuordnen, und

Beamte (officialer) zu ſetzen. Dieſe Beamte aber

müſſen immer wegen der Art ihrer Ausübung verant

wortlich bleiben (§ 472. Anm. 1.). Demnach be

halten die Oberherren das Recht der Aufſicht über ſie.

1. Ein öffentliches Amt (Staatsamt) iſt ein Verhältniſs,

vermö
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der Staatsgewalt verpflichtet iſt. Eigentliche Aem-

ter und Commiſſionen. Adjunction. Subſtitution.

Expeétanz.

2. Nicht alle Beamte ſind zugleich Unterthanen.

3. Die Verbindlichkeit der Unterthanen zur Ueber

nahme eines Amts iſt nach dem allgemeinen Staats

recht in der Regel unvollkommen; nur wenn nie

mand ein Amt nehmen will, oder nur ein taugliches

Subject dazu da iſt, hat der Staat ein Zwangsrecht.

4. Ob und wie der Staat die dadurch entſtehendeUn

– gleichheit der Rechte und Verbindlichkeiten des

- Beamten gegen die übrigen Unterthanen ausglei

chen wolle; dies hängt, wie alle Rechte und Ver

bindlichkeiten des Beamten, von dem Inhalt des mit

ihm geſchloſſenen Vertrags ab. Unentgeltliche Ver

waltung desAmts, Beſoldung, Inſtruction der Be

- amten. -

5. Das Staatsoberhaupt darf, ſeiner Pflicht wegen, den

Zweck des Staats, ſo ſehr nur möglich, zu befördern,

ſich der Entlaſſung von einem Amt nicht ganz bege

ben; aber wohl kann er durch den mit dem Beamten

geſchloſſenen Vertrag ihm Vortheile auch für die

Zeit, da er nicht mehr Beamter ſeyn würde, zu

ſichern.

6. Beamte, denen eine Oberherrſchaft übertragen iſt,

heiſsen Obrigkeiten, und die ihnen untergeordne

ten Unterthanen Untergebene. -

7. Die Aemter ſind entweder auf eine Zeitlang oder

auf immer (officia temporaria et perpetua) bloſs für

- - P 5 die
/

vermögedeſſen jemandzur Verwaltung eines Theils
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die Perſon des Beamten oder auch für ſeine Erben,

übertragen (o. perſonalia et hereditaria). In beſon

dern Regierungsformen können die öffentlichen

Staatsbeamte (officiales civiles vel publici) von Pri

vatbeamten des Fürſten (officiales privati principis),

ferner die Staatsbeamten des Fürſten von den Beam

tenderStände und des Volks unterſchieden, undden

noch beide letztern Arten wirklich öffentliche Staats

beamte ſeyn. -

§. 49O.

Das äuſserſte Mittel des Staats, ohne welches

der Staat weder ſeinen Zweck immer erreichen, noch

die möglich gröſste Vereinigung hervorbringen kann,

iſt Zwang. Er darf alſo dazu die Kräfte der Unter

thanen (aller oder einiger) vereinigen, oder auch

Beamte dazu annehmen. Das Staatsoberhaupt hat

alſo ein Recht, Zwangsanſtalten überhaupt zuer

richten. Dahin gehört Militärgewalt (ju armo

rum), das Recht, das Kriegsweſen anzuordnen.

Es iſt darinn enthalten das Recht der Heeresfolge (ju

ſequelae armatae), das Recht Soldaten auszuheben

und zu werben, Feſtungen, Magazine anzulegen etc.

§. 49 I.

Nichtallenthalben ſind perſönliche Kräfte brauch

bar; auch das Staatsvermögen (§ 451) darf, wie

alle Mittel, (§.437.) zum Zweck des Staats gebraucht

werden; daher gehört zur Staatsgewalt auch die

- Came



-

-

Rechte der Oberherren im Staate. 235

Cameralgewalt, Finanzgewalt, Finanzhoheit,

(poteſta camerali).

1. Geſetze über die Beyträge vom Vermögen der Un

terthanen heiſsen Finanzgeſetze.

2. In der Finanzgewalt liegt: 1) das Recht der Geſetz

gebung über den Gebrauch des Staatsvermögens

zum Zweck des Staats, das Beſteurungsrecht (po

teſtas tributoria, jus colletandi); 2) das Recht der

Vollſtreckung der Finanzgeſetze, das Recht der Fi

nanzverwaltung (jus aerarii public). Zu dieſem

letztern gehört ſowohl die Einhebung der angeord

neten Staatseinkünfte (jus ſubcolleétandi) als die

Verwendung derſelben.

3. Dies Recht kann ſich äuſsern entweder ſo, daſs

die Unterthanen gewiſſe Geldbeyträge, Abgaben

(onera publica in ſenſu ſtriéto), die ſehr verſchiede

ne Namen haben können, leiſten, oder ſo, daſs gan

ze Grundſtücke auf einmal zum Dienſt des Staats

beſtimmt werden (res publicae, et patrimonium rei

publicae), oderauch ſo, daſs manche Erwerbungs

arten der Unterthanen zum Beſten des Staats einge

ſchränkt werden (z. B. jus circa adeſpota).

4. Das Staatsoberhaupt kann aus eben dieſer Grün

den Einſchränkungen der Rechte der Unterthanen

in Anſehung ihrer Güter machen, z. B. Trennung

des Staatsgebiets (§.448.) vom Staat verbieten, und

die Unterwürfigkeit unter dieſes Verbot als eine

Bedingung des Eigenthums dieſer Güter für alle

künftigen Beſitzer anordnen.

$. Auch dieſe Güter können vom Staatsoberhaupt 1)

\

Il1E
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nie anders als zum Zweck des Staats , 2) nie in

gröſserer Maaſse, als nöthig iſt, genommen, alſo

auch hier nur ſoviel Rechte, als die Erhaltung der

Rechte überhaupt fodert, hindangeſetzt werden.

Doch kann das Recht bis zur gänzlichen Aufopfe

rung der Güter einzelner gehen; alsdann nennt

man dies Recht das Obereigenthum (dominum emi

mens vergl §. 487. Anm.), wobey aber unſtreitige

Verbindlichkeit zum Erſatz da iſt.

6. Sie können indeſſen mittelbar und unmittelbar

zum Staatszweck, alſo z. B. eben ſowohl zur Ent

ſchädigung und Beſoldung des Oberherren als zur

Staatsverwaltung, gebraucht werden; die Beyträge

können auch nach dem mittelbaren nähern Zweck

derſelben, wie nach dem Grunde ihrer Entſte

hung, unterſchieden werden, und ſelbſt deshalb

eigne Namen haben; z. B. Steuern, Zölle, Acciſe,

Gerichtsſporteln etc.

7. Dem Staat ein wirkliches Eigenthum an den Gü

tern der Unterthanen beyzulegen, ſo daſs alles Ei

genthum der Unterthanen bloſs Vergünſtigung des

Staats ſey, welches man auch zuweilen das Oberei

genthum des Staats nennt; dazu giebt es keinen

Grund im allgemeinen Staatsrecht, obgleich eine

ſolche Einrichtung durch einen andern Vertrag ne

ben dem Staatsvertrage verabredet werden kann.

§. 492.

III. Nach den verſchiedenen Theilen des Zwecks

im Staate (§ 43o.) zerfällt derſelbe nach den Gegen

ſtänden
-
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Hoheit ( vergl. S. 432.).

fänden und Menſchen, gegen welche gehandelt

wird, in äußere und innre Sicherheit. Die auf bei

de ſich beziehenden Claſſen von Rechten nennt man

Hoheiten, und es giebt alſo eine äuſre und innre

S. 493.

Die äußere Hoheit äuſsert ſich 1) im Rechte,

Krieg zu beſchlieſsen und zu führen – Recht des

Kriegs (poteſtag billica ſ jur belli), 2) im Rechte,

Frieden zu ſchlieſsen – Recht der Friedens (jur

pacis), 3) im Rechte, Verträge mit Menſchen auſser

dem Staat zu ſchlieſsen, – Recht der Verträge

und Bündniſſe (ju pacforum et foederum).

I. Aus dieſen Rechten und dem Repräſentationsrechte

(§.490.) entſteht auch das Recht Geſandte zu ſenden

und anzunehmen – Recht der Geſandſchaften (jus

legationum). -

2. Ueber die Urſachen zum Kriege hat nur das Staats

oberhaupt zu urtheilen.

3. Bey den Verträgen darf das Staatsoberhaupt ver

äuſserliche Rechte der Unterthanen aufopfern; aber

wenn nicht alle dabey leiden; ſo ſind die übrigen

den Leidenden zum Erſatz verbunden.

- - §. 494.

Die innre Hoheit wirkt entweder unmittelbarauf

--

den Hauptzweck des Staats, d. i. die Erhaltung der

vollkommnen Rechte, oder auf einen daraus abzu

- leiten

d
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leitenden Nebenzweck, d.i.aufAbwehrung der Hin

derniſſe des Hauptzwecks und auf Erhaltung und

Vermehrung der Mittel im Staate, die zu jenem

Hauptzwecke gebraucht werden können.

§. 49%. - -

Die unmittelbare Wirkſamkeit in Anſehung der

yollkommnen Rechten gegen Staatsgenoſſen iſt der

Gegenſtand des Recht der Juſtiz, der Juſtizge

walt, der Juſtizhoheit (poteſtar judiciaria).

I. Soll innre Sicherheit durch den Staat gewährt WéT

den; ſo muſs niemand mehr ohne Wiſſen und Wil

len des Staats ſeine Rechte ſchützen, keine Selbſt

hülfe muſs mehr Statt haben; ſondern die Erhal

tung der Rechte muſs ganz dem Staat zur Beſtim

mung und Ausübung überlaſſen werden. Das Staats

oberhaupt iſt aber zur Uebungder Juſtizverpflichtet.

2. Verbunden iſt der Staat im allgemeinen nicht

ſchlechterdings, Fremden Juſtizhülfe gegen ſeine

Bürger angedeihen zu laſſen, aber wohl berechtigt,

und auch dann wohl verbunden, wenn die Frem

den als temporäre Bürger angeſehen werden, und

er auch von ihnen Enthaltung von aller Selbſthülfe

fodert.

3. In der Juſtizhoheit iſt wieder theils die geſetzge

bende Gewalt, welche die Rechte und die Art der

Ausübung derſelben im allgemeinen beſtimmt, theils

die beurtheilende Gewalt (§. 473 ), welche in ei

- nem einzelnen Fall das I)aſeyn eines Rechts, oder

die Art der Ausübung erklärt, theils die vollſtre

ckende,
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ckende, welche nöthigenfalls die Kräfte des Staats

zur Unterſtützung eines Rechts braucht, wirkſam.

Die Geſetze, die zur Juſtizgeſetzgebung gehören,

nennt man vorzugsweiſe Geſetze. . "

4. Ihſofern die beurtheilende Gewalt Rechte nach Ge

ſetzen beſtimmt, heiſst ſie die richterliche Gewalt,

die Gerichtsbarkeit (jurisdičtio); ein Beamter, wel

chem dieſer Theil der Staatsgewalt übergeben iſt

(§.489.), heiſst Richter (judex), und eine Anſtalt

zur Ausübung derſelben ein Gericht (judicium).

Höchſte und untergedränete Gerichtsbarkeit (juris

diäioſuprema et ſubordinata).

5. Aus der Juſtizgeſetzgebung und der Aufſicht über

die Richter (§. 488.) folgt das Recht des Staats

oberhaupts, Gerichte einzurichten, Proceſsordnun

gen zumachen, das Recht der Viſitationen, der Be

richtfoderung etc. -

6. Zuweilen iſt die Gerichtsbarkeit nach Gegenſtän

den, Oertern, Perſonen etc. eingeſchränkt. Voll

ſtändige und unvollſtändige Gerichtsbarkeit (juris

diétio plena et minus plena), ferner j. competen,

et incompetens. - -

§. 496.

Die Juſtizhoheit beſchäftigt ſich entweder mit der

Erhaltung einzelner (ſtreitiger) Rechte oder mit der

Beſtimmung, wann und wie weit jemand alle ſeine

Rechte verloren habe.

§. 497.

Beſchäftigt ſie ſich mit der Erhaltung einzelner,

- - meiſtens
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meiſtens ſtreitiger, Rechte; ſo heiſst ſie das Recht

der Civiljuſtiz, die Civiljuſtizhoheit.

1. Es kann bey dieſen Rechten z. B. Erwerb und Be

ſitz, oder die Frage, ob ſie nicht veräuſsert ſeyn,

entweder nach natürlichen oder poſitiven Geſetzen

nicht ohne Unterſuchung gewiſs ſeyn. Daher wird

dieſe Juſtiz auch nicht ohne Aufforderung des Belei

digten verwaltet.

2. Es gehört dazu Civilgeſetzgebung (poteſtas legisla- -

toria civilis,) Civilgerichtsbarkeit (jurisdiétio civilis

§. 495. Anm. 4.) und das Executionsrecht in Civil

ſachen.

- §. 498.

Mit dem Rechte der Civiljuſtiz hängt auch zuſam

men: 1) das Recht, die Rechte ſolcher zu ſchützen,

die ſie ſelbſt noch nicht kennen, – das Recht der

Vormundſchaft, 2) das Recht, Rechte, die ſtreitig

werden können, ſo viel möglich zur Verhütung

künftiger Streitigkeiten durch deutliche Zeichen zu

befeſtigen,– willkührliche Gerichtsbarkeit (jurir

dictio voluntaria) u. dgl. m.

Die eigentliche Gerichtsbarkeit heiſst im Gegenſatz

des letztern Rechts jurisdictio contentioſa.

§. 499.

Beſchäftigt ſich die Juſtiz mit der Beſtimmung,

»

ob und wieweit einzelne Menſchen ſich überhaupt

ihrer Rechte verluſtig gemacht haben, (folglich ob

ſie zu beſtrafen ſeyn); ſo heiſst ſie Criminaljuſtiz.

- - - - Das
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f

Däs Recht der Staatsgewalt darauf heiſst die Crimi

znaljuſtizhoheit, das Strafrecht (ju puniendi, po

teſta. criminali.). -

I. Die Criminaljuſtiz hat zum Gegenſtande ſolche Fäl

le, wo entweder jemand ſeiner Rechte für gänzlich

oder doch für ſo lange unfähig erklärt wird, bis er

nach der auf einen ſolchen Fall übernommenen

Strafe wieder Geſetz und Rechte für ſich anführen

darf. In beiden Fällen wird alſo beſtimmt, der

Hauptzweck des Staats erſtrecke ſich nicht mehr

auf ihn, es ſey für ihn gar kein Recht mehr zu er

halten. Im erſten Fall kann er nun freylich als

Feind des Staats angeſehen und behandelt werden;

allein auch gegen dieſen iſt eigentliche Strafe (§ 178.)

doch nicht anders als nach vorhergegangener Ein

willigung deſſelben (den einzigen Fall der Noth

wendigkeit derſelben zur Sicherheit ausgenommen)

erlaubt. - -

2. In der Criminaljuſtizhoheit iſt enthalten das Recht

der Criminalgeſetzgebung (poteſtas legislatoria cri

minalis), die Criminalgerichtsbarkeit (jurisdictio

criminalis,) zu welcher zugleich ein Ausfluſs der

aufſehenden Gewalt, das Recht der Unterſuchung (jus

inquiſitionis) gehört, und das Executionsrecht in
Criminalſachen enthalten. d

3. In der Criminalgeſetzgebung iſt auch das Recht

enthalten, Ausnahmen von den Geſetzen (Diſpen

ſationem § 481.) zu machen, oder das Begnadi

gungsrecht (jus aggratiandi, abolitionem decernen

di) etc. -

Q 4. Die
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4. Die uneigentlichen Strafen (§. 177. Anm. 1.) ſind

kein Gegenſtand der Criminaljuſtiz; ſondern 1) der

Zwang zur Erhaltung der Rechte oder zum Erſatz

gehört für die Civiljuſtiz und 2) der Zwangzur S

cherheit für die Polizey; den einzigen Fall ausge

nommen, wo Strafe das einzige hinlängliche Mit

tel zur Sicherheit (§. 178.) iſt, in welchem Fall ſie

ein Gegenſtand der Criminaljuſtiz bleibt. Die

Rechtsgründe der uneigentlichen Strafen ſind auch

meiſtens nicht im Staatsvertrage, ſondern in an

dern Rechtsquellen zu ſuchen.

§. Joo. -

Willkührliche Verletzungen von Rechten, die

der Staat als gänzlich unerlaubt (§ 101. u. 106.)

anſieht und alſo mit dem Verluſt aller Rechte beglei

tet, heiſsen Verbrechen. Die Rechte, deren Ver

letzung mit Strafen belegt iſt, ſind entweder Rechte

des Staatsoberhaupts, oder Rechte von Privatleuten;

daher zerfallen die Verletzungen derſelben in Staats

verbrechen, und Privatverbrechen.

Zu den erſten gehören Hochverrath (perduellio), Auf

ruhr (rebellio), Verbrechen derbeleidigten Majeſtät

(Crimen laeſae majeſtatis) u. dgl.

§. JOI.

Da 1) nur willkührliche Verletzungen den Ver

luſt von Rechten nach ſich ziehen, 2) Strafe nur

zur Abſchreckung (§ 177.) erlaubt iſt, ſo dürfen

alle innerliche, unfreywillige Handlungen etc., und

- ſol
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ſolche, bey denen Abſchreckung nichts wirken kann,

nicht beſtraft werden.

Demnach iſt Zurechnung (§.599.) hier nothwendig.

S. o2.

Das Recht des Staats, zu ſtrafen, gründet ſich

auf das Recht der höchſten Gewalt, alle Mittel zur

Beförderung des Zwecks zu gebrauchen, und zuletzt

alſo auf den Vertrag des Staats oder auf einen andern

ausdrücklichen (vergl. §. 177. 178.). Es können

deshalb keine andern Uebel als Strafmittel zugefügt

werden, als ſolche, die man zuzufügen durch den

Vertrag ein Recht erhalten kann. -

Der Zweck der Strafe giebt dem Maaſs derſelben die

Beſtimmung; und alle Urſachen, warum die Strafe

zur Abſchreckung nicht nöthig ſeyn oder doch die

ſen ihren Zweck nicht erreichen würde, ſindMilde

rungsurſachen.

§. JO3.

Das Recht über unveräuſserliche Güter darf nie

mand an den andern geben; alſo auch über ſein Le

f ben nicht. Da nun eigentliche Strafen ſich im allge

meinen auf einen Vertrag gründen, ſo ſind in der

Regel eigentliche Todesſtrafen unerlaubt.

1. Es iſt bey dieſer Behauptung zweyerley wohl zu

bemerken: 1) daſs hier bloſs von eigentlichen Stra

fen die Rede ſey, da die Zwangsmittel zur Erhal

tung und Sicherheit ſich nicht auf Verträge grün

den, und bey ſolchen die Tödtung eines Men

Q 2 - ſchen



244Zweyt.Th. ZweytHauptſ Zweyt.Abſchn.

ſchen erlaubt ſeyn kann: 2) daſs es auch bey den

eigentlichen Strafen allein auf Abſchreckung an

komme; denn wenn die Abſchreckung nicht etwa

bloſs, wiegewöhnlich, ein Verſtärkungsmittel an

derer Anſtalten zur Verhütung der Verbrechen, ſon

dern das einzige hinreichende Mittel dazu iſt, die

Abſchreckung aber allein durch Beraubung des Le

bens wirken würde; ſo iſt alsdenn dieſer Fall gar

nicht mehr nach den Gränzen der Verträge, ſon

dern nach dem urſprünglichen Zwangsrecht (§.

178) zu beurtheilen, welches Beraubung des Le

bens in ſolchen Fällen erlaubt, wo das Leben gar

nicht anders zu erhalten iſt, als wenn man dieje

nigen, die es andern rauben wollen und können,

durch Tödtung einiger Mörder von Mordthaten

abhält. – Andre Betrachtungen, z. B. über Wirk

ſamkeit der Todesſtrafe etc., gehörenin die Politik.

2. Dem Verbrecher, der das Sittengeſetz für ſich auf

gegeben hat (§. 105.), geſchieht nie Unrecht durch

Todesſtrafe (§. I81.); aber ſie kann doch ſonſt, ſo

bald man ſie umgehen kann, unerlaubt bleiben, und

alſo kein Recht dazu entſtehen.

3 Die ſonſt gewöhnlich angeführten Gründe für das

Recht zu Todesſtrafen, z. B. daſs der Mörder ſein

Recht zu leben aufgegeben habe, daſs der Staat das

von dem Angegriffenen ihm übertragene Recht über

Leben und Tod des andern ausübe, daſs die Ge

fangenen ihren Unterhalt nicht verdienen, ſelten

gebeſſert werden, daſs der Staat ſich am Verbrecher

rächen, ihn als Feind behandeln dürfe, u. f. w.,

- halten
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--
-

halten die genauere Prüfung nach den bisher ent

wickelten Lehren wohl nicht aus.

§. JO4.

Alle Mittel zur Unterſuchung eines Verbrechens,

die nicht Rechte kränken, oder doch Erſatz des ge

kränkten Rechts zulaſſen, ſind rechtmäßig andre,

weil der staat kein Recht des einen Menſchen für ei

--

nen andern aufopfern darf, nicht.

In wiefern iſt Tortur rechtmäſsig?

§. Joſ.

Das Recht, für die Abwehrung der Hinderniſſe,

die dem Hauptzweck entgegenſtehen und für die Er

haltung und Vermehrung der Mittel im Staate, die

zum Hauptzweck gebraucht werden können, zuſor

gen, heiſst das Recht der Polizey (jus politiae),

die Polizeyhoheit, das Recht der Regierung im

engſten Sinne.

I. Hier werden nicht diejenigen Mittel verſtanden,

welche der Staat ſelbſt unmittelbar braucht, ſon

dern nur ſolche, die im Beſitz der Unterthanen ſind,

und die demzufolge der Staat wohl einſt brauchen

könnte.

2. In der Polizeyhoheit find enthalten I) die Polizey-

aufſicht, 2) die Polizeygeſetzgebung, 3) die Poli

zeygerichtsbarkeit (d. h. das Recht der Beurtheilung

auf Polizeygegenſtände angewandt, welches, da

auch Unterſuchung vorhergeht, nach der Analogie

mit der Juſtiz, Gerichtsbarkeit heiſst, obgleich ei

Q3 gentlich
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gentlich keine Rechte beurtheilt werden) 4) die

Polizeyverwaltung.

3. Die Polizey wirkt

I. auf den ganzen Staat – höhere Polizey und zwar

durch - -

1) Abwehrung der Hinderniſſe des Hauptzwecks

(Gewaltthätigkeiten) – Sicherheitspolizey.

2) Erhaltung und Vermehrung der Mittel –

a) perſönliche Kräfte -

«) im allgemeinen (z. B. Bevölkerungspolizey,

mediciniſche Pol., Lehrpol., Sittenpol.,

Schulpol. religiöſe, literaliſche und artiſtiſche

Pol.

s) nach einzelnen Menſchenklaſſen, die auf

mancherley Art, etwa nach beſondern per

ſönlichen Eigenſchaften abgetheilt ſeyn kön

nen (z. B. nach Ehren und Würden dem

Indigenat, der Religion, den Ständen)

b) der Güter

«) Allgemeine Vorſorge für Mittel der Erhal

- tung und des Erwerbs (z. B. Münze, Straſ

ſen, Poſten, Boten, Schiffahrt etc.)

/ s) nach einzelnen Arten der Erhaltung und

Erwerbung (z. B. Vorbeugungsanſtaltenge

gen Naturfälle, Gewerbepolizey,) -

II. auf kleinere Geſellſchaften (z. B. Dörfer, Städte

etc.) – niedere Polizey (z. B. Dorfpol., Stadtpol.,

Zunftpol. etc.). Sie kann ähnliche Abtheilungen,

wie die höhere, haben.

4. Da dieſe Mittel nicht unmittelbar und alſo auch

nicht
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nicht immer nothwendig zum Hauptzweck des

Staats erfoderlich ſind; ſo iſt Zwang in Anſehung

derſelben nur begründet, inſofern ſie zu denſel

ben nothwendig ſind (§. 43o.).

5. Polizeyſtrafen ſind nicht mit dem Verluſt von Rech

ten verknüpft.

6. Die Beſtätigung gewiſſer Handlungen im Staate

und die Nothwendigkeit derſelben iſt eine Folge

der willkührlichen Gerichtsbarkeit oder der Poli

zeyhoheit. -

§. Jo6.

Die Majeſtätsrechte zerfallen noch in weſentli

che, ohne welche die höchſte Gewalt nicht gedacht

werden kann, oder zufällige, welche nicht noth

wendige Mittel zum Zweck des Staats enthalten.

1. Man nennt auch wohl die erſteren Majeſtätsrechte

und die anderen Regalien, obgleich ſonſt auch alle

Majeſtätsrechte Regalien genannt werden.

2. Weſentliche ſind alle bisher genannten, man müſste

denn das Recht der Aemter, das freylich inganz klei

nen Staaten nicht nothwendig iſt, und ſolche Aeuſ

ſerungen weſentlicher Rechte nicht dazu rechnen,

welche auf mehrere Art ausgeübt werden können.

3. Zufällige kann ſich das Staatsoberhaupt ſelbſtbeyle

gen, weil dieſes alle Mittel zum Zweck des Staats

wählen kann; es iſt aber dabey wieder immer an die

oben (§. 464.) gedachten Einſchränkungen gebun

den. Allein ſie können auch auf andere Art erwor

ben werden , z. B. durch Verträge mit Unterthanen,

Auswärtigen etc. -

- Q4 4. Die
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4. Die zufälligen theilt man noch in unbenutzbare (re

galia non utilia) z. B. das Recht der Aufnahme zu

Bürgern, Recht der Ehren und Würden (jushono

rum), das Recht der Münze (jus monetandi) undin

benutzbare (r. utilia) z. B. Recht der Poſten, ( jur

Poſtarum), der Domänen, der herrenloſen Güter

etc.

§. 07.

Manchmal werden einzelne oder mehrere derge

dachten Rechte auf gewiſſe Gegenſtände bezogen,

und erhalten alsdenn beſondre Namen ; ſo nennt

man alle Rechte, die dem Staatsoberhaupt in Anſe

hung derReligionsübungen und Religionsgeſellſchaf

ten (§. 392. 393.) zukommen, das Majeſtätsrecht

über Religion (jus circa ſacra majeſtaticum).

Es iſt dies nicht mit den übertragenen Geſellſchafts

rechten (§. 402.) oder der Regierung der Kirche

(§ 4o I. Hierarchie) zu vermiſchen.

§. JO8.

Das Majeſtätsrecht über Religion iſt mit einem

zwangsrecht verbunden, wie alle Rechte der Staats

gewalt; aber auch hier iſt der Zwang nur zum Schutz

vollkommner Rechte erlaubt.

§. O9.

In dem Majeſtätsrecht über Religion ſind mehrere

weſentliche Majeſtätsrechte enthalten. Zuweilen ſind

indeſſen auch zufällige damit verbunden, welche

durch poſitive Verträge zwiſchen der Religionsgeſell

ſchaft
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ſchaft und dem Staatsoberhaupt feſtgeſetzt ſeyn kön

nen (§ 506), die aber alsdenn eben die Gränzen,

wie alle durch Verträge erworbenen Rechte, (vergl.

S. 506. Anm. 3) haben.

§. IO.

In dem Majeſtätsrecht über Religion iſt von we

ſentlichen Majeſtätsrechten vorzüglich wirkſam: 1)

das Recht der Aufſicht (§.471.), 2) das Reforma

tionsrecht (ju reformandi majeſtaticum), oder

das Recht, beſtimmte Arten des Gottesdienſtes zu

erlauben, einzuſchränken und zu verbieten, 3) das

Schutzrecht über die Kirche (tutela et advocatia

eccleſiaſtica S 43o. Anm. 4. u. a.) 4) das Recht des

Befehlens mit dem darinnenthaltenen äuſserſten Recht

(§ 487) 5) die Finanzgewalt und ſelbſt das Ober

cigenthum. - /

1. Aus dem Recht der Aufſicht flieſst das Recht, die

Beſtätigung der ſymboliſchen und liturgiſchen Bü

cher, der Beamten der Kirche etc., die Aufſicht

bey Verſammlungen u. ſ. w. zu fodern: doch iſt

dies alles nur bey wirklichen oder ſehr wahrſchein

lichen Gefahren zu erzwingen. Von dem Recht

der Aufſicht des Staats iſt das Recht der geſellſchaft

lichen Aufſicht wohl zu unterſcheiden, wie über

haupt immer die ähnlichen Rechte des Staats und

der Geſellſchaft.

2. Da Lehren und Meynungen an ſich nie Rechte ver

letzen können; ſo iſt der Staat eigentlich nur in

–– Q 5 dem
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dem Fall, ſie zu verbieten, berechtigt, wenn ſie

durch ihre zufällige Wirkungen auf Handlungen

wirklich Güter in Gefahr bringen, welches bey ei

gentlichen bloſsen Religionsmeynungen nie der Fall

ſeyn kann. Vorgebliche moraliſche Lehren, wel

che wenigſtens Handlungen erzeugen ſollen, ſind

von Religionsmeyraungen wohl zu unterſcheiden.

– In einzelnen Staaten kann manche beſondre p0

ſitive Beſtimmung des Reformationsrechts feſtge

ſetzt werden. Mehr gehört in die Politik. – To

leranz.

3. Aus dem Obereigenthum flieſst das Recht, Amortiſa

tionsgeſetze zu geben, Güter zu ſäculariſiren u. dgl.

- §. I I.

Die Geſellſchaft im Staate kann, wie die einzel

nen Menſchen oder kleineren Geſellſchaften, man

cherley Zwecke haben (§ 439.), wozu ſelbſt die

Oberherren im Staate ganz vorzüglich mitwirken kön

nen; aber nur nicht als Oberherren im Staate, d. i.

vermöge der Staatsgewalt oder durch Zwang. Als

ſolche dürfen und ſollen ſie in Anſehung dieſer Zwe

cke bloſs 1) verhüten, daſs dadurch nicht Rechte

* gekränkt werden, 2) das Recht, ſolche Zwecke zu

haben und darauf zu arbeiten, ( Freyheit in Anſe

hung derſelben) und die Rechte, die ſchon in Rück

ſicht aufſolche Zwecke erworben ſind, Anſtalten etc.

ſchützen. -

I. Solche Zwecke können z. B. ſeyn: vermehrung

« der
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der Volksmenge, der Aufklärung, der Induſtrie,

des Reichthums, Ausbreitung von Kenntniſſen,

Verbeſſerung der Sitten, der Religionsanſtalten, des

Ackerbaues, der Handwerker, des Handels, Schu

len, Univerſitäten, Akademien etc. -

2. Mittel und Art der Wirkſamkeit zu dieſen Zwe

cken, die die ganze Staatsgeſellſchaft haben kann,

hängen ſo gut, wie die Mittel und die Art der

Wirkſamkeit des Staats ſelbſt, von der Politik ab.

§. ſ I 2.

Inſofern die Oberherren Privatleute ſind, ſtehen

ſie entweder unter denſelben Geſetzen, unter denen

die Unterthanen als Privatleute ſtehen, oder unter

beſondern (vergl. § 458. u. 479).

- - §. I 3.

Die Oberherren können ſich der höchſten Ge

walt oder ihres Antheils daran nur in ſofern begeben,

als es ihnen durch den Vertrag erlaubt iſt (§ 349.);

folglich können ſie die höchſte Gewalt der Regel nach

1) nicht niederlegen, 2) nicht veräuſsern.

Inſofern die Oberherren einige Rechte der höchſten

Gewalt veräuſsern können, inſofern können ſiedie

ſelben auchdurch Verjährung, wenn dieſe eingeführt

iſt, verlieren.

Drit
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Dritter Abſchnitt.

Rechte der Unterthanen im Staate.

§. I4.

Jeder Staatsbürger, gegen welchen Zwangsrechter

der höchſten Gewalt aus den Staatsverträgen gelten,

heiſst Unterthan (ſubditur; vergl. § 344.).

Eintheilungen der Unterthanen in civis, forenſis, ſub

ditus temporarius, incola u. dgl.

§. § 15.

Nur der kann Unterthan ſeyn, deſſen Ein

willigung möglich iſt (§ 446.).

Kinder werden nicht als Unterthanen geboren; noch

können die Eltern ihnen ihre Rechte vergeben,

oder ſie ohne ihre Einwilligung zu etwas verbindlich

machen.

§. 5 16.

Nur der iſt Unterhan, der (ausdrücklich oder

ſtillſchweigend) eingewilligt hat.

1. Entweder in den Unterwerfungsvertrag oder in

den Aufnahmevertrag (§. 444. u. 449.).

2. Die Verbindlichkeit im Staate zu bleiben, in dem

man geboren iſt, iſt groſs, aber doch nur unvoll

kommen.

§. § 17.

Die Unterthanen haben 1) jeder einzeln 2) meh

LETS
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rere zuſammen, 3) alle zuſammen betrachtet Rechte;

allein dieſe Rechte können wie alle Rechte, entwe

der unvollkommne oder vollkommne Rechte (S. 25), /

mit welchen letztern Zwang verbunden iſt (§ 1 o2.),

ſeyn.

Hier hat die Urſache nicht ſtatt, wie bey den Ober

herrn (§. 463.), daſs alle Rechte vollkommne Rech

te ſeyn müſſen.

§. ſ I8.

Gegen den Oberherrn (oder Regenten) als ſo

ehen, d. i. inſofern er 1) bloſs zum Zweck des Staats,

2) nur ſolche Mittel wählt, von denen es möglich

iſt, daſs ſie dazu führen können, haben die Unter

thanen ſchlechterdings keine vollkommnen, alſo auch

keine Zwangsrechte; denn ſie haben durch den Ver

trag des Staats ausdrücklich die Beſtimmung derMit

tel zum Staatszweck ihm überlaſſen (§ 460.) und

alſo ſich der Wihkühr, zur Wirklichwerdung der

ſelben allein und ohne ſeinen Willen zu wirken, ent

äuſsert.

Die Unterthanen dürfen ſich folglich nicht anmaſsen,

die Art der Ausübung der dem Oberherrn wirklich

übertragenen Rechte zu beſtimmen; das wäre ganz

gegen die Natur des Staats und der Verträge, die

ihn begründen.

§. ſ I9.

Dennoch haben ſie auch in dieſer RückſiehtRech

te»
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A

te, aber nur unvollkommne Rechte (zu fodern,

nicht zu widerſtehen oder zu zwingen).

I. Die Unterthanen behalten auch das Recht, ihre

Rechte zu beurtheilen; aber daraus folgt noch

nicht ein unveräuſserliches Recht der Preſsfreyheit,

ſo ſehr vortheilhaft dieſelbe auch politiſch betrach

tet iſt.

- 2. Eine Regierung, in der den Unterthanen gar

\ keine Rechte gegen das Staatsoberhaupt, auch nicht -

- unvollkommne, geſtattet werden, heiſst defpo

„ . . -- - -
/

- §. §2O.

Der Regent iſt aber nicht bloſs Regent, ſondern

auch eine Perſon (phyſiſche oder moraliſche,) gegen

die der Unterthan, (alsdann aber nicht als Unter

than, ſondern als ſein Mitbürger, oder Nebenmenſch,

alſo als Privatmann ) auch Rechte, vollkommne ſo

wohl als unvollkommne hat (vergl. 5.458.).

I. Der Unterthan behält alle Rechte des Menſchen

und Bürgers gegen ihn, welche er 1) vorher hatte

und ihm nicht übertragen, 2) ſich gegen ihn er

worben hat. Der Regent darf ihm ſeine urſprüng

lichen ſowohl als erworbnen Güter nicht nehmen.

2. Der Unterthan hat durch die Entſagung einiger

Rechte ſeine natürliche Freyheit freylich einge

ſchränkt, aber auch durch die Erwerbung neuer

Rechte gegen den Staat aus dem Vertrage dieſelbe

auf einer andern Seite erweitert.

§. 52 I.
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§. 2 I. 4.

Die vollkommnen Rechte, die der Urterthan als

Mitbürger und Mitmenſch gegen ſeinen Oberherrn

hat, darf er im Staat nicht ſelbſt ausüben, ſondern

er muſs die Ausübung derſelben vom Staat fodern.

§. 22.

Die Unterthanen haben das Recht, Erfüllung

des Vertrags vom Oberherrn zu fodern; ob aber

die Nichterfüllung deſſelben ſogleich als Grund an

zuſehen iſt, warum der Oberherr die Rechte aus dem

ſelben verliert, und aufhört Regent zu ſeyn, oder

wodurch Zwang gegen ihn berechtigt iſt, das hängt

von der wirklichen poſitiven Beſtimmung ab. Fehlt

dieſe, ſo müſsen nothwendige Folgen aus der Natur

des Verſprechens , oder Pflichten, aus andern Quel

1en abgeleitet, die Handlungen und Rechte der Un

terthanen beſtimmen. -

1. Es können auch andre Bedingungen feſtgeſetzt ſeyn,

unter denen der Vertrag ſeine Gültigkeit verlieren

kann.

2. Der Oberherr kann ſogar zur Aenderung des Ver

trags im voraus bevollmächtigt ſeyn.

S. 23.

Ueberſchreitet der Oberherrwillkührlich die Rech

te aus dem Vertrage; ſo hat er kein Recht mehr, und

der Unterthan iſt auch alsdann nicht Unterthan mehr,

ſondern hat, wenn jener ſeine vollkommnen Rechte,

- (die
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(die er auch vielleicht aus dem Vertrage (§.514.)

V erhalten hat) angreift, ein Zwangsrecht gegen ihn.

Nie aber kann der Unterthan ſich ein ſolches volf

kommnes Recht zuſchreiben, wenn es nur noch

möglich iſt, daſs eine Handlung oder eine Fode

rung des Oberherrn zum Zweck des Staats führen

könne, (alſo das Gegentheil noch nicht ganz gewiſs

iſt § 518.) weil im Staat der Unterthan die Wahl

der Mittel nie als von ſeiner Willkühr abhängig

anſehen darf, welches doch zum vollkommnen

Recht (§. 25.) durchaus erforderlich iſt.

S. 24.

Wenn der Unterthan auch ſolche Zwangsrechte

beſitzt; ſo kann ihre Ausübung, wie bey allen ver

äuſserlichen Rechten, durch höhere oder doch aus

andern Gründern entſpringende Pflichten verboten

ſeyn.

I. -Wenn auch der Oberherr ſich auf dieſe Pflichten

nicht berufen könnte, und wenn ihm auch nicht

Unrecht geſchähe, da er die vollkommnen Rechte

des Unterthans verletzt, und alſo kein Geſetz und

kein Recht für ſich mehr anzuführen hätte; ſo

thäte doch der Unterthan in einem ſolchen Falle

überhaupt Unrecht, wenn er Zwang gebrauchte;

ja er hätte überall kein Recht, als welches hier

durch eine Pflicht aufgehoben wäre. Auch könn

ten die übrigen Mitbürger, deren Rechte durch

die Störung der Ruhe, welche der Zwang bewir

ken würde, in Gefahr kämen, von dem beleidig

ten
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ten Unterthan Erfüllung ſeiner Pflicht verlangen,

zumal inſofern ſie ein Zwangsrecht aus dem Ver

einigunsvertrage häten. -

2. Der Regent hat z. B. kein Recht, einen unſchuldi

gen Unterthan aus dem Staat zu ſtoſsen oder dem

Feinde zu übergeben, denn das iſt offenbar dem

Zweck des Staats, alle Rechte zu ſichern, entge

gen; dennoch iſt der Unterthan, beſonders wenn

- keins ſeiner unveräußerlichen Güter in Gefahr iſt,

verbunden, zu gehen. ) -.

* . §. J2 J.

Alle unveräuſserliche Rechte (§ 150.) können

nicht willkührlich, und die unbedingt unveräuſser

lichen (§ 151) in keinem möglichen Falle aufgege

ben werden. Folglich iſt das Zwangsrecht zur Er-

haltung der letztern ohne alle Ausnahme, zur Er

haltung der erſtern aber immer, ſobald nur keine

Pflicht dagegen iſt, erlaubt. -

I. Da die Unveräuſserlichkeit der Rechte davon ab

hängt, daſs die Handlungen, auf die ſie ſich bezie

hen, zugleicher Zeit (bedingt oder unbedingt) ge

boten ſind (§. 150. 151.); ſo ſagt man mit Recht

auch: Nur dann iſt Zwang gegen den Oberherrn

erlaubt, wenn er zugleich Pflicht iſt, oder wenn

man bey Unterlaſſung deſſelben eine Pflicht verle

tzen würde.

2. Moralität und Religion der einzelnen und dazu

nöthige Freyheit etc. ſind unbedingt unveräuſserlich

(§ 15 I. Anin. 2.)

- R. §. 526.

.

N
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§. 26.

Wenn Zwang ja erlaubt und nothwendig iſt; ſo

iſt man auch hier, und zwar mehr als je, verpflich

tet, immer die gelinderen Zwangsmittel vorausgehen

zu laſſen.

§. 27.

Der Unterthan hat alle Pflichten, die er durch

den Vertrag übernommen hat, oder die daraus noth

wendig flieſsen, (bürgerliche Pflichten) zu leiſten.

Verabſäumung derſelben kann Verbrechen ſeyn und

geſtraft werden (§. 5o1.).

§ 28.

Geſellſchaften (ſocietater ) ſind Mittel zur Aus

bildung und Glückſeligkeit (§ 418.). Sie können

eingegangen werden, ſofern ſie dem Zweck des

Staats nicht ſchaden, und nicht Rechte dabey ge

kränkt werden. Nur wenn dies gewiſs oder höchſt

wahrſcheinlich iſt, hat die höchſte Gewalt Recht, ſie

zu verhindern.

1. Ein Staat im Staate (ſtatus in ſtatu) können ſolche

Geſellſchaften nur danngenannt werden, wenn ſie

dem Zweck oder der Wirkſamkeit des Staats Ab

bruch thun. -

2. Sind die Geſellſchaften Mittel zu böſen Zwecken;

ſo giebt es weder auſser dem Staat noch im Staat

ein Recht, ſie einzugehen (§. 23.).

3. Eintheilungen der Geſellſchaften im Staate in öffent

liche und Privatgeſellſchaften (ſocietates publicae et

Priva
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-

privatae), dem Staate unterworfeneund nicht unter

worfene (ſ. liberae et non liberae), privilegirteund

unprivilegirte Geſellſchaften (ſprivilegiatae et non

privilegiatae).

- §. 29. -

Aufhebung und Aenderung des Vertrags iſt nur

durch gegenſeitige Einwilligung möglich,” folglich

können ihn die Unterthanen nie einſeitig aufheben,

auſser wenn der Vertrag widerruflich geſchloſſen oder

vom Oberherrn gebrochen iſt (§ 519); alsdenn gel

ten aber immer die obigen Einſchränkungen (§ 520.

522.). -

1. Demnach haben diejenigen, welche gänzliche Un

abänderlichkeit aller Staatsvereinigung und Staats

verfaſſung behaupten, eben ſo gut unrecht, als

diejenigen, welehe ganz in das andre Gegentheil

verfallen, und jedem im Staate das Recht zugeſte

hen, den Vertrag einſeitig aufzuheben.

2. Der Oberherr kann nicht geſtraft werden, wenn er

ſich nicht durch ſeine Einwilligung der Strafe unter

worfen hat (§.429. Anm.).

3. Getödtet kann der Oberherr nicht anders werden,

als wenn es eine Pflicht gebietet (§. 186.); allein

auch hier muſs man ja nicht vergeſſen, daſs der Re

gel nach am Leben eines Oberherrn im Staate das

Glück mehrerer, als am Leben eines Privatmanns,

hängt (vergl. § 520. u. 521.).

§. 36.

Der einzelne Unterthan darf den Staat nicht will

R. 2 kührlich
-.



2éo Zweyter Theil. Dritter Hauptſtück.

kührlich verlaſſen, wenn der Vertrag, den er mit

dem Oberherrn ſchloſs, nicht widerruflich war.

Das letztere einzuführen iſt politiſch rathſam.

§ 53 I

„Die Ausübung der Rechte gegen die Oberherren

könpfen die Unterthanen entweder ſelbſt unmittelbar

oder durch Repräſentanten (Bevollmächtigte zur Ver

waltung und Sicherung derRechte der Unterthanen)

vornehmen, wie dang überhaupt die Art dieſer Aus

übung auch genau beſtimmt ſeyn kann.

Drittes Hauptſtück.

Hyp 0 t he t i ſ c h es allgemein es

Staat - r e c h t.
-

§. § 32.

Eine genaue Beſtimmung der Art und Weiſe, nach

welcher die höchſte GewaltWirkungen hervorzubrin

gen habe, heiſst eine Regierungsform, eine Staats

verfaſſung, eine Conſtitution, (forma civitati ſ.

reipublicae).

- §. 33.

Das angewandte Staatsrecht handelt von den ver

ſchiedenen Regierung formen.

Da die in der höchſten Gewalt enthaltenen Rechte auf

ſehr verſchiedene Weiſe an Menſchen übertragen

werden können, auf eine beſtimmte Art aber über

-
tragen
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tragen ſeyn müſſen, wenn ſie ausgeübt werden ſol

len; ſo iſt es nothwendig, hier von den Arten der

ſelben zu reden, die ſich ohne Erfahrung bloſsdurch

allgemeine Begriffe angeben laſſen.

- *. S. 534.

Was hier davon abzuhandeln iſt, iſt nur philo

ſophiſch aus Begriffen zu entwickeln, wenn gleich

dieſe Beſtimmungen durch Erfahrung veranlaſst

ſind. -

Bloſs allgemeine Eintheilungen gehören hieher; die

Vortheile und Nachtheile einer jeden Regierung

- form nebſt den daraus zu ziehenden Schlüſſen ge

hören ganz in die Politik, da in derſelben bloſs die

Erfahrung den Stoff hergeben kann.

S. 3 . - ,
- d

Der Nutzen des angewandten Staatsrechts iſt eben

.

ſo groſs als der Nutzen des allgemeinen, da es nicht

möglich iſt, dieſes ohne jenes anzuwenden (§ 530.

Anm.). *, – -

- §. 5 36.

Es iſt mannichfaltig, theils in Verbindung mit

dem allgemeinen Staatsrecht, theils beſonders bear

beitet, aber faſt immer ſo, daſs der Theil der Lehre

von den Regierungsformen, der eigentlich zur Politik

gehört (§ 534, Anm.), damit verbunden worden.

Sofia - Thorſt raten von den Regierungsformen.

Flensburg. 1760. 8. - -

(Frederic II.) eſſai ſur les forme degouvernement

R 3 C.
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et ſur les devoirs des ſouverains. – Oeuvres poſthu

mes. Berlin. 1788. T. VI.

Conſiderations ſur les gouvernemens par M. Meunier

Paris 1789. 8. – überſetzt mit einer Einleitung und

Anmerkungen von G. Hufeland. Jena 179o.

§. § 37.

Jede Regierungsform wird durch das Staatsgrund

geſetz (vergl. § 444. Anm. I.) beſtimmt.

1. Wenn ein Staatkeine Regierungsform hat, ſo heiſst

er eine Anarchic. -

2. Einige angebliche Regierungsformen ſind in der

That keine; z. B. Staatenſyſtem, Theokratie u. ſ. w.

3. Ausdrückliche Beſtimmungen über die Regierungs

form heiſsen Fundamentalgeſetze, und die ſtill

ſchweigenden, Fundamentalobſervanzen.

- §. 38.

Das Volk hat Freyheit, eine Regierungsform ZU

erwählen. Jede iſt rechtmäſsig, die durch Einwill

gung aller, welche dadurch Rechte und verbindlich

keiten erhalten ſollen, feſtgeſetzt iſt, und deren Be

ſtimmungen nicht die Gränze eines Vertrags (§ 276)

überſchreiten. -

§. 39.

Die Regierungsformen ſind entweder einfache,

wenn ſie nur eine höchſte Gewalt erkennen; oder

zuſammengeſetzte, wenn mehrere Staaten, mit Vor

behalt ihrer beſondern höchſten Gewalt, ſich einer

- - allge
A
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-

V

allgemeinerenhöchſten Gewalt wenigſtens für gewiſſe

Majeſtäts-Rechte unterwerfen. A- -

§. 4O.

Die Hauptbeſtimmungen der Regierungsformen

hängen ab: 1) von der Anzahl, 2) von der Macht

der Regenten, und 3) von der Dauer ihrer Regie
v -/

Fung.

§. 4I.

Der Anzahl der Regenten nach giebt es drey Ar

ten von Regierungsformen: Monarchie, Ariſto

kratie und Demokratie, je nachdem eine einzige

phyſiſche Perſon, oder auch eine vom Volk (§.447.)

unterſchiedene Geſellſchaft, oder endlich das Volk

ſelbſt die höchſte Gewalt inne hat.

1. Man nennt Ariſtokratie und Demokratie Freyſtaaten

(republicae ſtrikteſic dičtae) nach dem oben (§ 431.

Anm. 1.) angegebenen Begriffe von politiſcher Frey

heit; und eine Monarchie nennt man auch ein Reich

(regnum).

2. Werdendie drey gedachten Regierungsformen über

die Gränzen der Staatsgewalt erweitert; ſo entſteht

(monarchiſche) Deſpotie, Oligarchie und Ochlokratie.

3. Bey einer Regierungdurch eine Geſellſchaft (Ariſto

kratie und Demokratie) muſs ſchlechterdings eine

Einrichtung getroffen werden, wie, trotz der mög

lichen Verſchiedenheit in den Willen einzelner, der

allgemeine Wille doch nur einer (§. 435, Anm. 3.)

ſey (vergl. 348. Anm. I.).

R 4 - . 4. In
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-

4. In Monarchien iſt der Oberherr nie zugleich Un

terthan; ihn verbinden alſo die Geſetze, welche

für den Unterthan als Unterthan gelten, nicht. Ob

er unter denjenigen ſtehe, die den Unterthan als

Privatmann (§ 479. Anm.) verbinden, iſt im all

gemeinen nicht zu beſtimmen. So wird ein Pri

vatfirfienrecht (jus privatum principuna) möglich.

Bey denjenigen Rechten, welche durchaus von ei

ner poſitiven Beſtimmung abhängen, z. B. Erbrecht

u. ſw. kommt es auf den Inhalt dieſer Beſtimmun

gen an; bey allen andern aber, die ſchonnachdem

Naturrscht ſtatt haben, z. B. Ehe, Eigenthum etc.

(fundus patrimonialis principi) gelten die Grund

- ſätze des Naturrechts ſo lange, bis etwas anders

feſtgeſetzt iſt. - /

5. In Rückſicht auf dieſe Abtheilung der Regierungs

formen ſpricht man auch von reinen und vermiſch

ten Regierungsformen; bey jenen iſt die Staatsge

walt nur einer phyſiſchen oder moraliſchen Perſon

übertragen, bey dieſen zwiſchen mehreren ſolchen

Perſonen vertheilt.

S. 42. -

Der Dauer der Regierung nach ſind ſie entweder

abwechſelnd oder immerwährend (temporariae et

perpetuae ); ferner Wahlſtaaten, Erbſtaaten, und

Patrimonialſtaaten (electitiae, hereditariae, patri

monialer).

I. Den Patrimonialſtaaten ſetzt man im allgemeinen

Uſufručiuanfaaten entgegen.

- - 2. Patri
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2. Patrimonialſtaaten im engern Sinne, Herilſtaaten.

7. Staaten von gemiſchter Succeſſion. Kronpraeten

denten. - -

– 8. Der Erbe hat vor dem mit ihm gefchloſſenen Ver-

trage kein vollkommenes Recht zur Succeſſion;

aber die einzelnen im Volk haben gegen ihre Mit

bürger Verbindlichkeit, nichts am Staatsgrundgeſe

tze zu ändern (§ 524. Anm. I.). -

4. Die Verbindlichkeit des Erben aus den Handlun

-- gen des Vorgängers hängt vorzüglich davon ab,

- - ob dieſer letztere als Repräſentänt des Staats (§.490.)

oder als Privatmann (§ 458.) gehandelt hat.

. § 543.

Der Macht nach ſind die Oberherren entweder

(poſitiv) eingeſchränkt oder uneingeſchränkt.

- I. Natürliche Schranken ſind bey jeder Staatsgewalt

, durch das Sittengeſetz feſtgeſetzt. ( § 464.).

2) Eine unumſchränkte Staatsgewalt iſt noch keine

unumſchränkte Oberherrſchaft (§. 345.).

3. Auf jeden Staat paſst immer eine Art von allen

drey Eintheilungen der Regierungsformen zugleich;

daher können auch die Unterarten in den beiden

letzten Eintheilungen auf jede Unterart der erſten

nach der Anzahl der Regenten angewandt werden.

4) Es kommen bey allen dieſen Regierungsformen

viele zu beſtimmende Eigenſchaften vor, die aber alle -

von wirklicher Einwilligung und Beſtimmung ab

hangen; z. B. beym Wahlreich Zwiſchenregierung

(interregnum), Reichsverweſer (vicariiregni); bey

Erbreichen Art der Erbfolge, Vormünder etc.

. - R 5 § 544.
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S. 544.

Da die Staatsverfaſſung durch einen Vertrag ge

gründet iſt; ſo kann ſie auch nur wie jeder Vertrag,

folglich nie von einer Parthey allein, geändert wer

den. -

Weder vom Staatsoberhaupt, (alſo auch nicht von

der Majorität in der Demokratie;) noch von den

Unterthanen.

5. 4.

Demnach iſt eine Veränderung der Regierungs

form nur entweder durch allerſeitige Einwilligung,

oder aber ohne dieſe nur dann erlaubt, wenn durch

veränderte Ueberzeugung einige anfangen, dieſeRe

gierungsform für verboten (§ 285. Anm. 2. u. S. 525.)

anzuſehen.

1. Die Beurtheilung von Tauglichkeit der Mittel zum

Zweck iſt immer zum Theil von zufälliger Erfah

rung abhängig; folglich die darauf gegründete Ue.

berzeugung wohl ſehr ſelten zu einem vollkomme

nen Recht hinreichend; überhaupt läſst ſich nicht

leicht abſehen, wie eine Regierungsform gänzlich

unerlaubt ſeyn könne, dä wohl keine die Errei

chung des erlaubten und gebotnen Staatszwecks

gänzlich unmöglich macht.

2. Eine Pflicht der Minorität, der Mehrheit in ihrem

Wunſche nach Aenderung nachzugeben, lieſse ſich

vielleicht behaupten; aber gewiſs nur eine unvoll

kommene - N

 

s. 4s.
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§. 46.

Verbindungen mehrerer Staaten, die Staaten blei

ben, ſind keine Staaten an ſich; ſondern wenn ſie

nicht für immer geſchloſſen ſind, heiſsen ſie verbun

dene Staaten; wenn ſie aberimmerwährend ſind, ein

Staatenſyſtem (ſuſtema civitatum). Dieſe erhalten

ihre Rechte und Verbindlichkeiten aus ihren Verbin

dungsverträgen; allein eigentlich gehören ſie dann

in das Völkerrecht. \ -

1. Von der Möglichkeit und Nothwendigkeit eines

allgemeinen Staatenſyſtems ſ. Kant’ Ideen zu ei

ner allgemeinen Geſchichte in weltbürgerlicher Ab.

ſicht – Berliniſche Monatsſchrift 1784. November.

2. Wenn alle bisherigen, zum Theil problematiſch

vorgetragenen Punkte genau beſtimmt werden, ſo

entſtehet ein poſitives Staatsrecht.

*

Drit
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-
.

Dritter Theil. «

Allgemeines bürgerliches Recht.

Erſt er Abſehnitt.

Einleitung.

f - - §. 47.

Das allgemeine bürgerliche Recht (jus civileuni

verſale ) iſt die Wiſſenſchaft, welche die Rechte der

Privatleute (§.459.) im Staate lehrt. -

Fog ich nicht Rechte gegen den Staat oder das Staats

- - oberhaupt, ſondern gegen andre Staatsbürger, oder

auch ſonſt im Staate lebende Menſchen.

§. 48.

Es iſt verſchieden von allen andern Naturrechts

wiſſenſchaften, von der Politik, von der Philoſophie

des poſitiven Rechts, und von allen einzelnen The

len des poſitiven Rechts; gränzt aber mit allen zu

ſammen und macht gleichſam mit ihnen eine Kette

dUS

- S. 49.

Sein Nutzen iſt ſowohl für den, der die natürli

chen Rechte genauer beurtheilen, als für den, der

ſie auf das poſitive Privat-Recht anwenden undüber

- - haupt
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haupt Gültigkeit und Gränzen des letztern beſtimmen

will, unverkennbar. -

§. 5O.

Es iſt bisher als eine überflüſsige Wiſſenſchaft faſt

immerbloſs dem Namen nach angezeigtworden, weil

die Staatsbürger im Staate gar keine andere als die

Rechte der Menſchen im Naturſtande gegen einander

hätten. Da aber dieſe wirklich im Staate ſehr ver

andert erſcheinen und zum Theil erſcheinen müſſen;

ſo entſteht dadurch ein Innbegriff ganz neuer Lehren

über Rechte.

§ 5 I.

Literatur dieſer Wiſſenſchaft können wir noch

nicht wohl haben, da höchſtens nur einige Theile

oder Fragen aus derſelben bey andern Lehren gele

gentlich, oder doch ganz im allgemeinen, abgehan

delt worden. -

Joh. Werlhoff diſ. de poteſtate legislatoris civilis

circa ea, quae ſunt juris naturae. Helmſt.

Jo. Balth. lWernher diſſ.de auêtoritate juris civi

li circa obligationes naturales. Viteb. 17o. – er

in ej diß. jur. nat. Viteb. 1721. 8. n. 13.

Car. Gottf. Winkler de poteſtate legum civilium

iñju naturae. Lipſ. 1713.

Car. Ferd. Schmid Oratio de juribus ſingulorum

hominum naturalibus propterſocietatem civilem im

mutanais. Viteb, I788. 4.

§. 552
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§. ſſ2.

Es ſind hier drey Claſſen von Rechten der Staats

genoſſen zu betrachten: -

1) ſolche, die der Eintritt der einzelnen Menſchen

in den Staat (die bloſse Eigenſchaft eines Staats

geneſſen) ändert, im Gegenſatze derer, die

der Staatsgenoſs als Staatsgenoſs ſo gut als der

Menſch im Naturſtande haben kann,

2) ſolche, die dem Staatsgenoſſen ſchlechterdings

unverändert bleiben ſollen, die eben ſo ſeine

Rechte ſind, als ſie Rechte des Menſchen im

Naturſtande waren, im Gegenſätze derer, wel

che die Staatsgewalt zu ändern berechtigt iſt.

3) ſolche, die dem Staatsgenoſſen unverändert

bleiben können, im Gegenſatz derer, die die

Staatsgewalt wegen der Staatseinrichtung zu än
*,

"dern gezwungen iſt.

1. Bey dieſen Unterſuchuugen werden die Lehren

des eigentlichen Naturrechts noch einmal in Be

trachtung gezogen; und das Reſultat derſelben muſs

ſeyn eine Summe von Rechten des Staatsgenoſſen

als Privatmanns, die er entweder unſtreitig hat,

oder doch haben kann, mit Weglaſſung aller derje

nigen Rechte aus dem Naturſtande, die mit dem

Staat gar nicht beſtehen können.

2. Die dritte Unterſuchung ſoll nur die Rechte ange

ben, an welchen Aenderungen des Staats nothwen

dig ſind; nicht die Aenderungen oder die abgeän

derten

– – – –
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derten Rechte ſelbſt. Dieſe ſind ein Gegenſtand

der poſitiven Rechtswiſſenſchaften oder doch der

Politik. - -

3. Bey allen dieſen Unterſuchungen wird ein Staat

mit dem Zweck der innern Sicherheit vorausge

ſetzt.

Zweyt er Abſchnitt.

Welche Rechte der Menſchen im Natur

ſtande bleiben Rechte des Staatsge

noſſen und welche hören auf, es

- zu ſeyn ?

§. § 53.

DerEintritt in den Staat geſchieht durch einenVer

trag; dadurch kann nichts unmögliches und nichts

verbotnes, weggegeben werden (§ 276. fgg).

§ 5 4.

Die unveräuſserlichen Rechte (§. 150. 151.) blei

ben Rechte des Staatsgenoſſen.

§. ſſ. -

Die Freyheit, ſich beliebige Zwecke zu wählen,

iſt nicht mehr ganz unumſchränkt ein Recht deſſel

ben (§ 149.).

§. 556.

Die Beurtheilung über die Rechte an den ver

äuſserlichen Gütern iſt nicht mehr unumſchränkt ein

Recht des Staatsgenoſſen (§ 52 1) -

§ 557
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*.

§ 557.

Das Recht an veräuſserlichen und erworbenen

Gütern iſt durch das Recht der Staatsgewalt, ſie zum

Zweck des Staats zu gebrauchen, eingeſchränkt.

, §. 558. - z

Das Recht, Güterzu erwerben undwegzugeben,

iſt durch den Staatsvertrag eingeſchränkt.

/ S. 59.

Ein jeder Staatsgenoſs hat gegen den andern neue

Zwangsrechte erhalten. -

1. Nur das Staatsoberhaupt iſt davon ausgenommen

- (vergl. §. 519.). - - -

2. Darinn beſteht die Gleichheit der Menſchen als

Unterthanen. -

§. 56o. -

Das Recht, ſein Zwangsrecht ſelbſt auszuüben

und zum Behuf der Ausübung zu beurtheilen,

iſt kein Recht des Staatsgenoſſen mehr (§ 521.).

Wer alſo ſein Recht nicht beweiſen kann, der hat

im Staate keins. Wirkliches und förmliches

Recht (§. 23. Anm. 4.). Nur bey unveräuſser

lichen Rechten hängt die Ausübung nicht vom Be

weife ab.

§. 56 I.

Nur wo der Staat nicht helfen kann oder beyun

veräuſserlichen Rechten nicht helfen will, da bleibt

dem Bürger das Recht der Selbſthülfe.

Moderamen inculpatae tutelae.
-

Dritter
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Dritter Abſchnitt.

Welche Rechte des Menſchen im Natur

„ſtande bleiben unabänderliche Rechte

deſ Staat genoſſen; und welche ſind

durch die Staatsgewalt abänderlich?
-

- §. 562.

Das Recht des Staats zu ändern kann nie weiter

gehen, als die Gränze der höchſten Gewalt ſelbſt,

die theils durch die Gränze des Gegenſtandes aller

Verträge, theils durch die Gränze des Staatszwecks

beſtimmt iſt (§ 464.). -

1. Die Frage: kann Gott das Naturrecht ändern? iſt

freylich an ſich ganz überflüſsig, kann aber, wenn

man eine Antwort fodert, ſchon aus den oben ange-.

gebenen Beſtimmungen über Sittlichkeit verneint

werden. - -

2. 1) Einige ſagen: Was das Naturrecht unbeſtimmt

gelaſſen hätte, könne das poſitive Rechtändern. 2)

Andre behaupten: Es dürfe nichts durch poſitive Ge

ſetze feſtgeſetzt werden, was nicht ſchon nach dem

Naturrecht gelte. Allein das Naturrecht läſst nichts -

unbeſtimmt, ſondern theils geben ihm die Schwie

rigkeiten in der Anwendung der Lehren des Na

turrechts, theils die Erlaubniſs deſſelben, an ge

- S - wiſſen
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wiſſen urſprünglichen Rechten zu ändern , denn

Schein von Unbeſtimmtheit. Die Regel muſs da

her eigentlich heiſsen: Was das Naturrecht nicht

unveränderlich beſtimmt hat, das kann das poſi

tive Recht im allgemeinen ändern.

3. Hiemit ſtimmt auch überein, was Kant (über Auf

klärung–Berlin. Monatsſchrift 1784. Dec. S. 488.)

ſagt: „ der Probierſtein alles deſſen, was über ein

„Volk beſchloſſen werden kann, liegt in der Frage:

„ob ein Volk ſich ſelbſt wohl ein ſolches Geſetz auf

» legen könne?”

S. 563.

Wenn alſo Abänderung als erlaubtbehauptetwird;

ſo iſt es doch immer nur ſo zu verſtehen, daſs es

zum Zweck des Staats geſchehe. Die Beurtheilung

dieſer Rückſicht ſteht indeſſen dem Regenten zu.

§. 564.

Nur das iſt alſo ganz unabänderlich, deſſenGe

gentheil durchaus in keinem Fall von menſchlicher

Willkühr abhängt.

§. 565.

Die unveräuſserlichen Rechte (§ 150) bleiben

unabänderliche Rechte der Staatsgenoſſen.

§. -566.

Das Recht auf das Leben iſt alſo ein unabänder

liches Recht des Staatsgenoſſen, das der Staat nie

nehmen darf, weder durch Geſetze noch willkühr

lich,
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",

lich, wenn es nicht als Vertheidigung gegen unrecht

mäſsige Angriffe auf unveräußerliche Güter geſche

hen muſs (§ 186.).

Er darf daher auch Selbſtmord und Ermordung eines

Y Embryo oder Kindes nicht in die Willkührder Men-

fchen ſtellen. -

S. 567.

Auf die Sittlichkeit und die dazu nothwendige

S. Freyheit gehen immer unabänderliche Rechte des

Staatsgenoſſen.

1. Natürliche Verbindlichkeiten können nicht aufge

hoben werden. -

2. Der Staat darf keinen Unterthan zum bloſsen Mit

tel des andern herabwürdigen; alſo iſt keine Skla

verey gültig, wenn ein Menſch dadurch des an

dern Eigenthum werden ſoll.

3. Der Staat hat das Recht nicht, jemanden Hand

lungen zu wehren, die ſeinen Religionsüberzeu

gungen gemäſs ſind, wenn er dadurch keines an

dern Rechte verletzt (§ 132. Anm.); er iſtvielmehr

verbunden ihm das Recht dazu zu ſchützen.

§. 568.

Das Recht, ſich fittlich auszubilden, iſt ein un

abänderliches Recht des Staatsgenoſſen.

1. Rechte andrer dabey zu kränken, warnie ein Recht

des Menſchen, und kann alſo auch kein Recht des

Staatsgenoſſen werden.

2. Aufklärung und Religion ohne Handlungen kann

nie ſchaden; (§ 132.) Ausbreitung von Sätzen etc.»

S 2 die
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/ - derlich.

die der Moralität gefährlich ſind, darf der staat

hindern; eigentliche Religionsſätze aber ſind das

nie, und auch gegen die andern iſt das beſſere und

wirkſamere Gegengift nicht Zwang, ſondern Be

lehrung.

3. Gewiſſensfreyheit (libertas conſcientiae) kann nicht

genommen oder eingeſchränkt werden. >

.

§. 569.

Das Recht, ſich in andrer Rückſicht auszubil

den, iſt veräuſserlich (§ 149.) und alſo auch abän

- §. 57o.

Das Recht, ſich Mittel zur Ausbildung zu ver

ſchaffen, iſt nichtunabänderlich, wenn Rechte nicht

ohne die Einſchränkung deſſelben erhalten werden

hönnen. -

Dieſemnach darf die Lehr- und Schreibe- Freyheit

eingeſchränkt werden; aber nur, wo es der Re

gent als nothwendiges Mittel zum Staatszwecker

kennt.

S. 571.

Die Zwangsrechte der einzelnen für andre dür

fen vom Staate aufgehoben werden, zumal wenn der

Schade, der entſtehen könnte, nicht von den Ge

ſetzen anerkannt und nicht unerſetzlich iſt, und der

Staat ihn noch in der Folge verhüten kann.

§ 572.

Alle erworbenen Rechte ſind für den Zweck des

- Staats

W
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Staats abänderlich; dies gilt noch mehr von einzel

nen Arten des Erwerbs.

§. 573. -

Das Recht beſtimmter Perſonen zum Erwerb iſt,

alſo abänderlich.

1. Dies gilt zumal in Anſehung der Erwerbung ge

wiffer beſtimmter Güter.

2. Der Staat darf einer Art von Menſchen einen Vor

zug in Anſehung des Erwerbs vor andern geben, (z.

B. Bürgern vor Ausländern, Chriſten vor Juden

u. ſ. ww). Hier iſt nämlich nur von der allgemeinen

Zuläſsigkeit ſolcher Verordnungenzum Zwecke des

Staats die Rede, nicht von der Billigkeit und Räth.

lichkeit, ſelbſt nicht vonder Zuläſsigkeit, derſelben -

in andrer Abſicht.

§. 74.

Eben ſo das Recht, von wem man erwerben

könne. -

Um z. B. überhaupt der Gewalt, dem Betrug, den

übeln Folgen der Unwiſſenheit, u ſ. w. vorzubeu

gen, kann er von manchen Perſonen gar nicht oder

nur unter beſtimmten Einſchränkungen zu erwerben

erlauben. Rechte gegen die Weiber in Anſehung der

von ihnen gethanen Verſprechen. Verſprechen der

Kinder. Beſtimmung der Volljährigkeit. Zeichen

und Rechte der Verſtandesloſen. Rechte der Vor

münder und Pfleger. -

Sz §. 575.

-“

X



278 Dritter Theil. Dritter Abſchnitt.

§. 7ſ.

Nichtweniger das Recht, auf beſtimmte Art zu

erwerben.

Bey allem dieſen iſt nur von der Zuläſsigkeit im allge

meinen, nicht von Rathſchlägen der Politik, die oft

dagegen ſeyn können, die Rede.

§. 576.

Einige Arten des Erwerbs, die auſser dem Staate

gelten würden, können ganz aufgehoben, zu aadern

die Hülfe des Staats verſagt, andre nur unter vorge

ſchriebenen Bedingungen zugelaſſen, bey noch an

dern die Art der Ausübung feſtgeſetzt werden u. dgl.

I. Auswahl deſſen, was Privatleute nicht in Beſitz neh

men dürfen Güter des Staats (res publicae). Güter

von Gemeinheiten (res univerſitatis). Beſtimmung

der herrenloſen Güter, welche nicht Eigenthum von

Privatleuten werden können. Verbot des Vertrags

de quota litis. Beſtimmung einer Gränze in Anſe

hung der Zinſen. Wuchergeſetze. Verbotene Gra

de bey der Ehe.

2. Ungültigkeit der legis commifforiaebeymPfandcon

tract. Contomandat der Studenten. Senatus conſul

tum Macedonianum. Natürliche und bürgerliche

Verbindlichkeit (obligatio naturalis et civilis);

vergl. Grotius de I. B. et P. L, II. c. 12. §. 12.

not. 2. in fin.

3. Feſtſetzung beſondrer Zeichen, Solennitäten, For

men u. ſ. w. bey verſchiedenen Erwerbsarten Rö

miſche Stipulatio, Gerichtliche Beſtätigung der
A Schen
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Schenkung, die über 5oo ſolidos geht. Wirkung

des Eides im Staat. Laeſio ultra dimidium. Vor

ſchriften über den Handel. Beſtimmung von Prei

ſen, Taxen u. ſ. w. -

4. Wechſelvertrag. Beſtimmungvon Gröſsen, Tagen

u. ſ. w. in mancherley Rückſichten.

§. 577. -

Neue Arten des Erwerbs von Rechten aus That

ſachen, welche ſonſt keine Rechte gaben, ſind, wenn

ſie eingeführt werden, gültig; ebenſo auch Zwangs

rechte, die gegen unvollkommne Verbindlichkeiten

begründet würden, u. ſw., weil alles dies durch

Verträge auch feſtgeſetzt werden dürfte.

1. Veränderungen in der Lehre vornZuwachs (§.240.)

Obligationes quaſi ex contraëtu, und quaſi ex de

liéto. Beſtimmung von nicht verſprochenen Zinſen.

Erbrecht. Teſtamente (§.332.). Verjährung (§ 328.).

Actioquadrupedaria. Das Recht, Erſatz der Eviction

zu fodern. Pollicitation (§ 299. Anm. 1).

2. Der Staat darf auch für ſolche Menſchen, die kei

ner Willenserklärung fähig ſind, eine Erwerbungs

art feſtſetzen. Erdichtete Einwilliguug (§. 289.

Anm. 3.).

- §. 578.

Aber ſolche Arten des Erwerbs, zu denen kein

Recht entſtehen kann, ſind ungültig, auch wenn ſie

der Staat einführte. -

Z. B. durch bloße Geburt oder Erbſchaft darf er keine

perſönliche Rechte gegen Menſchen feſtſetzen, we

S 4 der
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gültig. -

Werth, Preis, Geld, (§ 287.) Geſetzlicher, Conven

und Einſchränkung fähig.

2. Vormundſchaft und Pflegſchaft in Rückſicht der

3. Abſchaffung des Zwangsrechts zum unſchädlichen

der für einzelne Menſchen nech für ganze Claſſen

derſelben, weil dabey gar keine Einwilligung der

ſelben vorausgeſetzt würde; aber wohl Rechte auf

Sachen.

S. 79.

Anſtalten zur Erleichterung der Verträge ſind

tions- und Marktpreis. Münze.

§. 8O.

Die erworbenen Rechte ſind der Erweiterung

§. 581.

Rechte, die nur auf dasLeben des Innhabers der

ſelben gingen, können mit einer Sache verbunden,

und jedem Beſitzer derſelben ertheilt werden.

Realſervitut. . .

§. 82. -

Der Gebrauch einer eigenthüulichen Sache darf ,

eingeſchränkt werden 1) zumBeſten des Staats, 2) zum

Beſten des Beſitzers, 3) zur Sicherheit und beſſern

Nutzung des Eigenthums überhaupt,

I. Theilung des Eigenthums und daraus entſpringen

de mehrere Arten des Erwerbs (§ 244. u. Anm).

Wirkungen derſelben auf die Güter.

Gebrauch gegen den Willen des Eigenthümers

(§ 246.).

§ 583.
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§. $83.

Die Rechte in Anſehung der Ehre ſind der Er

weiterung genauerer Beſtimmung fähig.

Rang, Rangordnung; Ehrenbezeugungen.

§. 584.

Die Arten, die Rechte aufzuheben, ſind einer

genaueren Beſtimmung und Vermehrung fähig.

Verjährung. Pönitenz (§ 319.).

§. 585.

Es können mehrere Arten, eine Geſellſchaft zu

errichten oder in eine Geſellſchaft zu treten, gültig

gemacht, oder auch die Vereinigungsverträge, oder

die Verträge, wodurch neue Mitglieder aufgenom

men werden, (wenigſtens in Rückſicht aufihre Gül

tigkeit bey der gerichtlichen Ausübung ihrer Zwangs

rechte) einer gewiſſen Form, oder auch Beſtätigung,

unterworfen werden.

1. Beſonders iſt Beſtätigung, der Natur der Sache nach

nöthig, wenn die Rechte der Geſellſchaft auch an

dern auſser derſelben neue Zwangsrechte auflegen

ſollen, oder wenn dadurch Geſetze des Staats ab

geändert werden ſollen.

2. Anordnungvon Geſellſchaften durch Geſetze. Col

legien zur Regierung des Staats, Ausbildung der

Wiſſenſchaften etc.

S 5 §. 586.
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§. 86.

Die Rechte der Geſellſchaften können vermehrt

werden. - -

1. Rechte über das Eigenthum der Geſellſchaften, die

Verwaltung deſſelben.

2. Eigene Gerichtsbarkeit kann eine Geſellſchaft, der

Natur des Staats wegen (§. 56o.), nicht ohne beſon

dre Verleihung haben; und noch weniger Recht zur

Selbſthülfe.

§. - 87.

Aufhebung der Geſellſchaften iſt nicht gänzlich

ungültig, und noch weniger ſind es Beſtimmungen

über die Arten, wie ſie aufhören ſollen.

§. 88.

In Anſehung der Ehe ſind der Zweck, die Ein

gehung und die Rechte derſelben genauerer Beſtim

mungen fähig gewiſſe Arten derſelben können ver

boten, gewiſſe Erforderniſſe allgemein gemacht, ge

wiſſen Perſonen kann das Recht eine Ehe zu ſchlieſ

ſen genommen, und die Aufhebung derſelben beſon

dern Bedingungen unterworfen werden (vergl. § 3 7

374.).

§. 89.

In Anſehung der elterlichen Gewalt darf die Ver

pflichtung und das Recht zur Erziehung, um für die

Gewiſsheit der Erziehung und die leichtere Entſchei

dung des Streits darüber zu ſorgen, gewiſſen Perſo
/

- nen
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nen vor andern gegeben, die im Staate anzuerken

nenden Rechte derſelben und ihr Verhältniſs können

genauer beſtimmt, ihr Ende beſtimmt feſtgeſetzt,

auch den Eltern gegen die Kinder aus der Erziehung

beſèndre Rechte gegeben werden (vergl. § 375-385)

I. Recht der Eltern und Vormünder zur Erziehung.

2. Gröſsere Ausdehnung der väterlichen Gewalt im

Staat, wie ſie nemlich vom Richter anzuerkennen

iſt, damit nicht durch allzuhäufiges und unzeitiges

Einmiſchen der Obrigkeit die Erzieher an der Er

ziehung gehindert werden. Unterſchied der väter

lichen und mütterlichen Gewalt im Staate.

3. Beſtimmte Zeitdauer der Minderjährigkeit.

4. Gegen die Kinder können Zwangsrechte der Eltern

nur dann gelten, wenn die Kinder im Staate bleiben

wollen, wo ſie ſich dann auch den Geſetzen deſſel

ben unterwerfen müſſen,

§. 9O.

In Anſehung der Geſellſchaft zwiſchen Herrn und

Knecht darf der Staat die Einwilligung der Kinder,

im Staat zu bleiben, mit der Bedingung der Leibei

genſchaft verknüpfen, manche neue Rechte der

Knechtſchaft, die bey jedem Vertrage darüber als

vorausgeſetzt angeſehen werden ſollen, feſtſetzen,

und neue Arten der Aufhebung einführen (vergl. §.

386. ff.). Der Staat kann auch Oberherrſchaft für

gewiſſe Verhältniſſe zum Zweck des Staatsfeſtſetzen.

1. Herrſchaften und Obrigkeiten (§ 488, Anm. 6.).

2. Was
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2. Was hier als etwas, das dem Staat einzuführen ST

laubt iſt, angegeben wird, iſt darum bey weitem

nicht alles politiſch rathſam. Daſs aber auch alles

dieſes immer unter der Einſchränkung, daſs keine

unveräuſserlichen Rechte genommen werden dürf

ten, zu verſtehen ſey, ergiebt ſich von ſelbſt.

§. 9 I. >

Da der Staat dafür ſorgt, jedem ſein Recht zu

erhalten, und die Beleidigung zu vergüten; ſo darf

die Selbſthülfe ſowohl als das richterliche Verfahren

geſetzlich ſo eingeſchränkt werden, daſs niemand

ſein Zwangsrecht überſchreite (s. 191. e).

- . §. 92, -

Der Staat darfbey der Entſcheidung der Streitig

keiten (§ 495. ff.) die Art der Entſcheidungvorſchrei

ben und Richter ſetzen.

Einzelne Richter, Juſtizcollegien. – Competenz der

Gerichte. - -

- §. . 93.

Da der Staat die Zwangsrechte der einzelnen aus

üben ſoll, ſo muſs er ſie erſ als ſolche erkennen. Er

alſo oder die Richter, die ergeſetzt hat, dürfenBe

weis davon fodern. Er darf die Art der Anzeige des

Zwangsrechts, der entgegenſtehenden Einwendun

gen, des Beweiſses, und wie dieſer geführt werden

ſoll, etc. vorſchreiben.

1. Rechtliche Wahrheit iſt nicht nothwendig hiſtor

ſche,

2. Be
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2. Beweis von unveräuſserlichen Rechten darf nie

geführt werden. Die überigen Beſtimmungen über

den Beweiſs ſind zwar zum Theil natürlich, aber

nicht nothwendig. -

§. 94.

Der Zweck der Ausübung des Zwangsrechts im

Staate kann mit dem im Naturſtande einerley ſeyn,

und alſo nur auf Sicherheit, Erhaltung und Erſatz

gehen.

§. 9 .

zwangsrecht zur Strafe iſt erlaubt, geſetzlich feſt

zuſetzen (§ 295.).

Der Verbrecher hat kein Recht gegen die Strafe, auſser

in dem Fall, da er ſich ihr freywillig unterwirft,

auf das geſetzliche Maaſs bey derſelben zu dringen.

Vierter Abſchnitt.

Welche Rechte der Menſchen im Natur

ſtande ſind einer Abänderung ſchlech

terdings bedürftig, um Rechte des

Staat genoſſen ſeyn zu können?

S. 596.

Die im Staat nothwendige BeurtheilungdesZwangs

rechts durch einen Dritten (Richter) erfodert, daſs

der Staat in der Juſtizgeſetzgebung (S. 495. Anm. 4)

theils für die Rechte, die nicht ganz unſtreitig ſind,

- Zei- -

-
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Zeichen, an denen ſie der Richter erkennen könne,

theils für die Fälle, die das Sittengeſetz der Willkühr

zu beſtimmen überläſst, Rechtsregeln zur Entſchei

dung feſtſetze. Es iſt hier nur zu unterſuchen,

welche Lehren des Naturrechts einer ſolchen Abän

derung bedürfen. -

Nicht die Beſtimmungen ſelbſt, welche gröſstentheils

von der Politik abhängen, und wovon höchſtens nur

einige, um in dem, was ſonſt im Naturrecht gewöhn

lich vorgetragen wird, vollſtändig zu ſeyn,Beyſpiels

weiſe hier berührt werden können, ſondern nur die

zu beſtimmenden Punkte ſind der eigentliche Gegen

ſtand dieſer Wiſſenſchaft.

§. 597.

Dadurch daſs der Staat Zeichen für die Zwangs

rechte feſtſetzt, hebt er die Verbindlichkeiten, die

jeder unabhängig vom Staat erfüllen kann und ſoll,

nicht auf, ſondern beſtimmt nur den Zwang zurEr

füllung derſelben, als welchen niemand ohne den

Staat vorzunehmen berechtigt iſt.

§. 98.

Da der Staat gegen Verbindlichkeiten, die ſonſt

nicht erzwungen werden konnten, oder die er über

haupt erſt als ſolche auflegt, Zwangsrechte feſtſetzt

(§ 577.), auch ſchon auſser dem Staat das Zwangs

recht zum Frſatz nur gegen eine ſubječtive Verbind

lichkeit gilt (S. 176. Anm. 3); ſo iſt die Feſtſetzung

VOſ)
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von Zeichen in Rückſicht ſubječtiver Verbindlich

keiten nothwendig. Es iſt natürlich und billig, daſs

der Staat hier die Natur der Verbindlichkeiten un

verändert läſst, und alſo natürliche Zeichen derſel

ºben zu poſitiven macht.

- Bey objectiven Verbindlichkeiten wird nur die Hand

lung im Verhältniſs zum Sittengeſetz überhaupt

(ob ſie nach den Beſtimmungen deſſelben geboten,

verboten oder erlaubt iſt, alſo die Legalität), bey

ſubjectiven die Geſinnung des Handelnden (ob er

bey der Handlung auf das Sittengeſetz, um ihm

gemäſs oder entgegen zu leben, Rückſicht nahm,

die Moraits) beurtheilt.

\ §. J99.

Zurechnung (imputatio) iſt das Urtheil, wo

durch ein Menſch für die freye oder ſelbſtthätige Ur

ſache (den Urheber § 8.Anm.) einer mit Rückſicht

auf praktiſche Geſetze vorgenommenen Handlung er

klärt wird.

I. Man könnte auch ſagen: Zurechnung iſt das Ur

theil, wodurch der Wille eines Menſchen im en

gern Sinne (§ 171.) für die Urſache einer Handlung

erklärt wird.

2. Fällt dies Urtheil der Handelnde ſelbſt, ſo heiſst es

eigne Zurechnung; fällt es ein andrer, fremde; und

iſt dieſer andre ein Richter (§.495. Anm. 5.), bürger

liche Zurechnung.

3. Erklärt man einen bloſs für die Urſache einer Hand

lung,
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lung, ohne auf den Einfluſs der Freyheit ( WiII

kühr ) dabey zu ſehen; ſo ſchreibt man ihm bloſs

die Handlung zu.

4. Eine Handlung, bey der ein ſolches Urtheil mög

lich iſt, heiſst imputabel.

5. Der eigentliche Urheber der ganzen Handlung oder

des wichtigſten Theils deſſelben (auäor) iſt von an

dern, die nur freye Urſachen eines Theils derſel

ben ſind, den Mitſchuldigen (ſocii auêtoris, fauto

res actionis etc.) wohl zu unterſcheiden. Doch

heiſst im weitern Verſtande jeder auêtor, welcher

durch ſeine Freyheit die Handlung bewirkte. Co

aučtor. f

§. 600. -

Zur Beurtheilung ſubjectiver Verbindlichkeiten

und zur Beziehung von Handlungen darauf iſt die

Zurechnung (§ 599.) nothwendig. -

I. Bey allen Zwangsrechten, wo bloſs auf Legalität

der Handlung zu ſehen iſt, hat die Zurechnung kei

nen Einfluſs.

2. Die Lehre von der eignen Zurechnung hat hier

freylich groſsen Einfluſs, iſt aber auf die bürgerli

che Zurechnung nicht ohne Vorſicht und Abände

rung wegen der Verſchiedenheit der Verhältniſſe an

zuwenden; doch iſt die Vergleichung der Rechts

lehre von der Zurechnung mit der moraliſchen ſehr

vortheilhaft. S. beſonders Schmid's Moralphilo

ſophie § 252 344. 407.; und Mendelſohn über

das ſittlich und phyſiſch Gute. Berlin. Monatsſchrift

- 1784. October.

- §. 6or.
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§. 6oI. - -

In der Zurechnung ſind eigentlich zwey Urtheile

enthalten 1) ein beſtimmter Menſch ſey freye Urſache

der Handlung, 2) er habe dieſeHandlung mitRück

ficht auf praktiſche Geſetze bewirkt. Das erſte Ur

theilheiſst Zurechnung der That(imputatiofačti),

das zweyte Zurechnung des Rechts ( imputatio

juris). - -

Imputatio faſt proprii et faéti alieni.

§. 6O2. -

Zur Zurechnung der That, d.i. um einenMen

ſchen für die freye Urſache einerHandlung zu erklä

ren, iſt es nothwendig, daſs die Handlung nur eine

Wirkung der freyen Willkühr war. Es werden alſo

zur Zurechnung im Handelnden das Vermögen der

Willkühr und die Bedingungen deſſelben, das Er

kenntniſvermögen , vorausgeſetzt.

Solchen Weſen, die keine Willkühr, oder gar kein

Erkenntniſsvermögen haben, oder ſie nicht gebrau

chen können, kann nichts zugerechnet werden:

alſo nicht den vernunftloſen, und auch nicht den

vernunftfähigen Weſen, die den Gebrauch der

Vernunft und Willkühr nicht haben.
- -

S. soz.

Nicht alle Handlungen eines mit Willkühr begab

ten (S. 2) Weſens ſind Wirkungen derWillkühr; es

können daher von ſeinen Handlungen nur die freyen

T - oder

X
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#

oder ſelbſtthätigen (a. ſpontaneae S. 8), nie aber

die nothwendigen (a. neceſſariae S.4- Anm. 1.) und

gänzlich erzwungenen Handlungen (a. coaétae

S. 27) zugerechnet werden. Man nennt auch hier

dieſen Mangel an Freyheit Nothwendigkeit.

L. Zu den nothwendigen gehören auch die durch innre

Nothwendigkeit hervorgebrachten natürlichen (a.

mere naturales).

2. Widerſtehlicher und unwiderſtehlicher Zwang.

3. Die freyen Handlungen ſind von allen Beſtim

mungsgründen, die auſser dem Handelnden liegen,

unabhängige; die nothwendigen werden durch Na

turgeſetze (§.4.), die erzwungenenmittelbar durch

die Willkühr andrer (§ 27.), unmittelbar aber auch

durch Naturgeſetze beſtimmt. Bey jenen iſt daher

keine innre (§ 91.), bey dieſen wenigſtens keine

äußre Freyheit (§. 125.). -

§. 6o4.

Der Anfang des Wollens beyeiner willkührlichen

Handlung im engern Sinne (§ 1o.) heiſst ein Ent

Jchluſs. Nur wenn ein Entſchluſs da iſt, hat Zu

rechnung ſtatt. - -

- - - - S. 6o5.

Jedes Erkenntniſs einer Handlung ſchlieſst auch

das Erkenntniſs ihrer Folgen mit ein. Eine Folge

einer Handlung, die man ſich als Zweck derſelben (§ 7.

Anm. 2.) vorſtellt, heiſst eine Abſicht (intentio).

Intentio direélaf, primaria (um derentwillen man die

- - Hand
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Handlung vornimmt) et indireéta ſ. ſecundaria (die

man zwar als möglich vorherſieht, um derentwil

1en man aber die Handlung nicht vorgenommen

haben würde); ſimplex ſ interna et qualificata ſ.

externa; mediata et immediata.

- §. 6o6.

Nicht bey allen Handlungen giebt es Abſichten;

daher ſind nur freywillige oder freye (actioner ar

bitrariae, liberae, ex intentione ſuſceptae) zuzu

rechnen, nicht aber bloſ willkührliche, unfrey

willige, nicht freye Handlungen (a. nude ſponta

meae, mon arbitrariae).

1. Die zweyten ſetzen bloſs Unabhängigkeit von frem

der Beſtimmung (innre und äuſsre Freyheit); die

erſten aber noch eigentliche Wirkſamkeit der Will

kühr (mit Bewuſstſeyn) voraus. -

2. Wenn ich alle Handlungen, die ich vornehme

kann, nicht will, aber doch unter allen eine vor

nehmen muſs; ſo heiſst das eine ungern vorgenom

mene Handlung (a. invita).

§. 6oy.

Bey der Zurechnung des Recht muſs auf die

- moraliſche Geſinnung des Handelnden (ob dieHand

lang mit Rückſicht aufpraktiſche Geſetze vorgenom

menſey, die Moralität der Handlung) geſehen wer

den. Es iſt folglich in dem Handelnden auſser dem

Erkenntniſ der Handlung noch 1) ein Erkenntniſs

- T 2 des
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des Geſetzes, 2) eine Beziehung der Handlung auf

das Geſetz vorauszuſetzen. - -

§. 6o8. -

- Zurechnung des Rechts hat bey allen den Hand

1ungen nicht ſtatt, bey welchen keine Beziehung

auf praktiſche Geſetze möglich iſt; und eben ſo we

nig bey denen, wo ein bedingtes Geſetz, das ſie ſonſt

gebieten würde, aus Mangel der Bedingung (im Col

liſionsfall, alſo durch moraliſche Nothwendigkeit)

aufgehoben wird. -

- - §. 6o9. -

Mangel an Erkenntniſs heiſst Unwiſſenheit (igno

rantia). Irrthum (error) iſt eine falſche Erkennt

niſs. Beide betreffen entweder das praktiſche Geſetz

( ignorantia ſ error juris) oder die vorzunehmen

de Handlung und ihre Folgen (ignorantia ſ error

fačli).

- - §. 610.

Iſt keine Unwiſſenheit und kein Irrthum in An

ſehung des Geſetzes da, ſo wird das Geſetz von Sei

ten der Legalität (objectiven Moralität) richtig er

kannt, und da iſt alſo auf den Unterſchied der ob

ječtiven Verbindlichkeit (z. B. bey den unbedingten,

bedingten, erlaſslichen Pflichten etc.) zu ſehen.

§. 6I I.

(Subjectiv) moraliſch gute oder böſe Handlungen

ſind ohne Abſichten nicht denkbar.
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--- §. 612.

Eine willkührliche Uebertretung eines Geſetzes

heiſst ein Vergehen (reatu). Die dabey vorkom

mende Willensbeſtimmung (§. 8. der Entſchluſs) be

zog ſich entweder unmittelbar oder mittelbar auf die

Handlung, durch die das Geſetz übertreten ward.

§. 6I 3.

Das unmittelbare Wollen (der Entſchluſs zu) einer

zuzurechnenden Handlung mulfs zugleich neben dem

Entſchluſs eine Abſicht (§. 605.) mit einſchlieſsen,

welches man einen Vorſatz, wie die dadurch be

wirkte Handlung eine vorſätzliche Handlung, nennt.

§. 614. - -

In Beziehung auf das Sittengeſetz beſteht dann

der Vorſatz entweder darinn, dem Geſetz gemäſs,

oder aber ihm entgegen zu handeln. Im erſten Fall

heiſst der Vorſatz Verdienſt (meritum), im zwey

ten Boheit (dolu malus) und die Handlung ein

vorſätzliches Vergehen (§ 613., zuweilen Ver

brechen § 5o1.). - -

1. Verdienſt, weil man die Sittlichkeit in Verbindung

mit Glückſeligkeit vernünftigerweiſe nicht anders

denn als Würdigkeit, glücklich zu ſeyn, denken

kann.

2. Dolus bonus hat hier nicht ſtatt; es ſetzt eine andre

Bedeutung von dolus, nemlich Täuſchung (vergl.

§ 302.) voraus. -

- T 3 3. Dolus
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3. Dolus antecedens ſ. ex propoſito et conſequenz ſ. ex:

re manifeſtus et clandeſtinui; completus et incorr-Ple

tus (direélus et indireétus?)

§. 615. -

- Bezog ſich der Entſchluſs nur mittelbar auf die

zuzurechnende Handlung (§ 612.), folglich zu

nächſt auf eine andre, von welcher dieſe nur eine

Folge war, und durch die der Handelnde den Ge

brauch der Freyheit des Willens, der Freyheit dem

Sittengeſetz gemäſs zu handeln (S. 17) in Anſehung

der zuzurechnenden Handlung verlor; ſo heiſst er

Schuld oder Verſchulden, (culpa) und die zuzu

rechnende Handlung ein bloſses Vergehen, ein Ver

ſehen. - /

1. Man muſs hier beſonders nicht vergeſſen, daſs die

willkührlichen Unrerlaſſungen auch eine Art will

kührlicher Handlungen ſind. -

2. Hieher die Begriffe von diligentia und negligentia.

3. Culpa in abſtraëto (nach einem allgemeinen Maaſs

ſtab) und in concreto (nach der ganzen übrigen

Handlungsweiſe des Handelnden beurtheilt).

- §. 616.

Die Zurechnung hat Grade: 1) in Anſehung der

Legalität (objectiven Moralität) der Handlung,

wenn nur dieſe richtig erkannt war (§. 61o.); 2) in

Anſehung der (ſubjectiven) Moralität, (des Antheils

der Willkühr an der zuzurechnenden Handlung)–

Grade
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Grade der objectiven und ſubjectiven Moralität

C gradur moralitati).

So hat der Vorſatz Grade und noch mehr die Schuld

( S. 615.). Allein die beſtimmten Abtheilungen

derſelben in drey (culpalata, levis etleviſſima, gro

bes, mäßige, geringes Verſehen), welche der Ab

theilung der diligentia (§ 615. Anm. 2 ) in maxima

media et minima entſpricht, iſt zwar ohne ein aus

drückliches Geſetz denkbar, ſetzt aber, um eigent

lich beſtimmt gedacht zu werden und gegen ein

ander begränzt zu ſeyn, durchaus ein ſolches vor

2U1S.

§. 617.

Der Gebrauch der Freyheit des Willens wird im

einzelnen Fall eingeſchränkt, theils von der Unwil

ſenheit oder dem Irrthum (§. 6o9.), theils von der

Nothwendigkeit (§ 603).

§. 6I8. -

Unwiſſenheit und Irrthum (§.609.), die auf die

zuzurechnende Handlung Einfluſs hatten, ſind ent

weder durch einen Entſchluſs (vielleicht nur zu einer

Unterlaſſung) gegen das Geſetz entſtanden, oder nicht.

Im erſten Fall heiſsen ſie vermeidliche (ignorantia

l, error vincibilis), im zweyten unvermeidlich (i.

l. e.invincibilis). Jene ſind imputabel (§ 606),

aber nach Graden.

§. 619.

Die Nothwendigkeit iſt auch entweder Folge des

V T 4 Ent
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\

Entſchluſſes, (vielleicht nur zu einer Unterlaſſung)

gegen das Geſetz (§. 607.) oder nicht. Jene heiſst

widerſtehlich, dieſe unwiderſtehlich; nur jene,

nicht dieſe, iſt zuzurechnen.

1. Ultra poſſe memo obligatur.

2. Favor neceſſitatis iſt eigentlich erſt in Gerichten im

Staat denkbar.

- §. 620.

Tritt weder Vorſatz noch Schuld ein, ſo iſt die

Handlung gar nicht imputabel. Alsdenn ſchreibt

man ſie dem Zufall (caſus ) zu. -

1. Hier iſt an dem metaphyſiſchen Begriff des Zufal

les nicht zu denken. . . .

2. Zum Zufall gehört alſo die unvermeidliche Unwiſ

ſenheit (5.68), die unwiderſtehliche Nothwen

digkeit (§. 603.) etc.

- 3. Der Zufall iſt entweder caſus merus oder mixtus.

- * S. 621.

Die vornehmſten Regeln derbürgerlichen Zurech

nung, inſofern ſie aus der Natur derſelben fließen,

ſind nun folgende:

) Je größer die (objective) verbindlichkeit iſt,

(§ 610.), um deſto mehr wird ihre Uebertre

tung, und um deſto weniger ihre Erfüllungzu

gerechnet und umgekehrt.

Manches kann hiervon der poſitiven Geſetzgebung.ab

hängen; daher giebt es Grade der natürlichen und

poſitiven (oder auch innern und äuſsern) Verbind

- lichkeit. - z: Eine

-
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- 2. Eine vorſätzliche Handlung (§ 613.) wird

- mehr zugerechnet als eine bloſs verſchuldete

(§ 615.). -

Dolus ex re wird eben ſo gut zugerechnet als dolus ex

propoſito.

Daſs die Schuld Grade hat, iſt ſchon oben (§ 616.

; Anm.) geſagt. Culpa lata aequiraratur dolo.

3) Je weniger nothwendige Urſachen bey einer

Handlung gewirkt haben, und je mehr noth

wendige Urſachen entgegen wirken, deſto mehr

wird ſie zugerechnet...

Dummheit, Unwiſſenheit; Affecten etc.

4) Je mehr Bewegungsgründe gegen eine Hand

lung waren; um deſto mehr hatte der Vorſatz

zu überwinden und um deſto mehr wird die

daraus entſtandene Handlung zugerechnet.

#

5) Je mehr Gründe dafür waren; um deſto weni

ger kräftig war der Entſchluſs oder Vorſatz,

und um deſto weniger iſt die Handlung zuzu

rechnen.

6) Eine Hauptabſichtbey einer Handlung (inten

tio primaria § 6o5.) macht, daſs die Hand

lung mehr zugerechnet wird, als eine Nebenab

ſicht.

Eine ungern vorgenommene Handlung (§.606.Anm.

2.) iſt weniger zu imputiren als andre.

: 7) Je länger man überlegen konnte und wirk

T 5 lich
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lich überlegte, um deſto imputabler iſt die

Handlung. \

Actio deliberataet indeliberata. Deliberatioquoad de

cretum und deliberatio quoad executionem.

8) Wenn ich als die freye Urſache der Handlung

eines andern anzuſehen bin, ſo wird ſie mir

zugerechnet. Je mehr ich hier concurrire, um

deſto mehr wird ſie zugerechnet.

Concurſus poſitivu et negativus.

Hier darf aber der Staat ändern, abnehmen, und

zuſetzen; und wirklich iſt auch in unſern Staaten

vieles anders beſtimmt. Meiſtens wird nicht bloſs

auf die Folgen, die man zur Abſicht hatte, ſon

dern vorzüglich auch auf die wirklich daraus ent

ſtandenen geſehen. Daher gelten itzt z. B. noch

im allgemeinen folgende Regeln:

1) Je mehr böſe Folgen aus einer Handlung entſte

hen, um deſto imputabler iſt ſie;

2) Eine Handlung, die aus irgend einer Urſache die

beabſichtigte Folge nicht bewirkt, wird nicht für

ſo imputabel gehalten, als im Gegentheil, u. a. m.

Attentatum (§ 160. Anm.) ſ. conatus; deličium incho

atum et conſummatum.

Dieſe Regeln flieſsen zwar nicht aus den allgemeinen

Begriffen von der Zurechnung, da es bey der Beur

theilung, in wiefern jemand Urſache einer Handlung

iſt, auf ſeine Abſicht, und nicht auf die Folgen an

kömmt; allein ſie ſind, beſonders bey den Strafen,

wegen des zufälligen Guten immer zuzulaſſen, da es

immer
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immer noch möglich bleibt, daſs jemand ſelbſt z. B.

auf die Unterbleibung der Folgen einigen Einfluſs

gehabt hat, oder doch noch gehabt haben könnte,

wennauch andereUmſtände ſie nicht verhütet hätten.

S. 622. “

Eine zweyte Claſſe allgemeiner Zeichen bedür

fen diejenigen Rechte, welche von Willensbeſtim

mungen abhängen, deren Daſeyn und Inhalt nur

durch äuſsere Zeichen Willenserklärung, andern be

kannt werden kann. Da die Juſtizgeſetzgebung für

die Beurtheilung des Richters von Rechten in jedem

Falle Regeln zu geben hat, ſo muſs der Geſetzgeber

auch Regeln der Auslegung (interpretatio) für

Willenserklärungen feſtſetzen.

Die Verbindung zwiſchen dem Zeichen und dem Be

zeichneten iſt aber nicht nothwendig (§. 162.);

alſo ſind die Regeln der Ausübung theils natürlich,

d. i.geſchickt, in den meiſten Fällen den wahren

Sinn herauszubringen, theils willkührlich, auch

die letztern ſind, wenn keine natürliche zu haben

ſind, nothwendig, damit nur für jeden Fall eine

Entſcheidung möglich ſey. -

§. 623.

Natürlich ſind folgende Hauptregeln:

1) Man muſs nach der gewöhnlichſten Bedeutung

der Worte und Zeichen den Sinn beſtimmen.

Die gewöhnliche Bedeutung muſs oft nach dem Ge

brauch
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brauch des Bewilligenden oder auch nach der Zeit

der Willenserklärung beſtimmt werden.

2) Iſt dies nicht entſcheidend; ſo muſs man auf

- den Grund, warum die Willenserklärung ge

ſchehen, auf die ſonſt erweiſslichen Geſinnun

gen und Abſichten des Bewilligenden bey der

Willensbeſtimmung und auf ſein 2unächſt dar

auffolgendes Verhalten in Anſehung derſel

ben Rückſicht nehmen.

§ 624.

Bey den übrigen willkührlichen Auslegungsre

geln hat man die allgemeine Vorausſetzung zumGrun

de gelegt: -

Man müſse annehmen, daſ die wenigſten Rech

- te aufgegeben worden.

Daraus flieſsen denn z. B. folgende einzelne Re

geln : -

- 1) Von zweübrigens gleichgegründeten Auslegun

- gen geht diejenige vor, welche demjenigen

günftig iſt, der die Willenserklärung von ſich

gegeben.

Man drückt dies auch ſo aus: favorabilia ſunt exten

denda, odioſa reſtringenda. Der Grund, dies an

zunehmen, liegt darinn, weil alsdenn nur kein

neues Recht anerkannt, nicht aber etwa ein altes

genommen wird. - A

*) Die Auslegung geht vor, welche billiger und

- gemeinnütziger iſt. - - - - z) Rech-

*
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-

3) Rechte undVerbindlichkeiten, bey denen per

ſönliche Eigenſchaften und Verhältniſſe, als die

urſprünglichen Beweggründe, ſich vermuthen

laſſen, ſind im zweifelhaften Falle auch für ſol

che, die an der Perſon haften, nicht auf an

dreübergehen können, zu erklären. –

4) Bey Verträgen ſonſt gleicher Partheyen, muſs

das zweifelhafte ſo verſtanden werden, daſs beide

Theile einander gleich bleiben, u. ſ w.

§. 625.

Auſser dieſen allgemeinen Zeichen ſind für ein

zelne Rechte theils beſondre Zeichen, theils mehre

re poſitive Rechtsregeln nothwendig

S. 626.

Die urſprünglichen Rechte ſind keines poſitiven

Zuſatzes bedürftig. - -

1. Es iſt aber rathſam, ihre Beſtimmung im poſitiven

Geſetzbuch zu wiederholen.

2. Die bey den Strafen nöthige Zurechnung (§. 598.)

bezieht ſich nicht eigentlich auf die durch die Ver

brechen verletzten urſprünglichen Rechte; ſon-

dern auf die durch den Staat eingeführten Strafen

(§.5o2.); alſo aufdie Frage: ob jemand ſeine Rech

te verloren habe und folglich der Strafe fähig ſey?

§. 627.

Beym Eigenthum iſt es nothwendig, die Gründe,

wodurch es erlangt werden kann, und Zeichen für

die
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die wirkliche Erwerbung zu beſtimmen. Das ſind

nach poſitivem Recht die Rechtstitel und die Er

werbungsarten (vergl. § 232-2 34.).

§. 628. .

Für die im eigentlichen Naturrecht (§. 235.) an

gegebnen Erwerbungsarten ſind im Staat Zeichen

nothwendig. Auch hier ſind die natürlichen die

beſsten; alſo bey der Beſitznehmung erſte Ergreifung

(§ 242.) und beym Zuwachs Eigenthum der Haupt

ſache (§ 240.). - -

1. Es iſt zur Vorbeugung der Streitigkeiten am ſicher

ſten, beymZuwachs anzunehmen,daſs der Eigenthü

mer der Hauptſache die neu entſtandne Sache auch

als ſein anſehen wolle, und alſo erſt bey einer Ge

generklärung deſſelben andern das Recht, ſie zu

ihrem Eigenthum zu machen, zuzugeſtehen.

2. Indeſſen bedürfen alle dieſe Erwerbungsarten, und

eben ſo auch die Uebergabe, ſonſt ein ſehr natürli

chesZeichen für den Anfang des von andern erwor

benen Eigenthums, mehrerer genaueren Beſtim

mungen im Staate.

§. 629.

Auch das Eigenthum ſelbſt bedarf unmittelbarer

Zeichen; Beſitz iſt ein natürliches Zeichen deſſelben

(§ 241.), aber freylich kein untrügliches oder all

gemein hinreichendes.

§.639.

Die Ehre (§ 256.) fodert nähere Beſtimmungen

- - und
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und Zeichen ſowohl in Anſehung des Erwerbs als

Beſitzes, oft auch ihren Rechte.

§. 63 I.

In Anſehung der Verträge iſt genauere Beſtim

mung in Anſehung derjenigen Rechte ſehr nothwen

dig, welche in ſolchen Fällen gelten ſollen, wo

keine Einwilligung der Partheyen da iſt; aber um

ſolche feſtſetzen zu können, iſt Eintheilung derVer

träge in mehrere Claſſen nothwendig.

Fehlt es an ſolchen Beſtimmungen, ſo tritt der Man

gel an Beſtimmtheit ein, der im Naturrecht bey

den Rechten aus Verträgen immer ſeyn muſs, da

alles hier von der wirklichen Einwilligung abhängt

(§. 29I. u. a.); und eine nothwendige Folge iſt als

dann Entſcheidung des Richters nach Convenienz

und Willkühr.

§. 632.

Ihre natürlichſten Hauptverſchiedenheiten hängen

entweder vom Gegenſtande derſelben oder von der

Art des Verſprechens ab.

- §. 633.

In Anſehung des Gegenſtandes kann entweder

eine Sache, oder der Gebrauch einer Sache, oder

eine Handlung verſprochen ſeyn.

S. 634.

Das Verſprechen kann ein einſeitiges oder doppel

ſeitiges ſeyn; jenes iſt ein wohlthätiger oder unent

ſ geltli



304 Dritter Theil. Vierter Abſchnitt.

geltlicher, dies ein vergeltlicher Vertrag (paétum

gratuitum ſ beneficum et oneroſum). Einige wer

den bald unentgeltlich, bald für eine Vergeltung ge

ſchloſſen. Die vornehmſten unter den unentgeltli

chen ſind die Schenkung, das Verleihen und die

Niederlegung; unter den vergeltlichen der Tauſch,

der Kauf, und die Miethe nebſt den ungenannten

Contracten; von beiden Arten können ſeyn das Dar

lehn und die Bevollmächtigung.

Die Begriffe aller dieſer Verträge ſind an ſich natür

lich und leicht zu entwickeln (§. 293.); ihre wei

tern Beſtimmungen aber ſind gröſstentheils bloſs

willkührlich und hier alſo nur problematiſch vor

zutragen. Die Gründe zu der poſitiv feſtzuſetzen

den Gültigkeit dieſer Beſtimmungen liegen theils

in der Natur der Sache, d. h. in den poſitiv feſtge

ſetzten Grundbegriffen der Verträge, theils in den

andern im Staat vorwaltenden Umſtänden.

§. 635.

Die Schenkung (donatio) iſt ein Vertrag, durch

welchen man jemanden eine Sacheunentgeltlich über

läſst. Sie geſchieht entweder unter Lebenden (d.

inter vivo ), oder auf den Todesfall (d. mortis

cauſa); ferner entweder zur Belohnung empfange

ner Wohlthaten (dmuneratoria), oder ohne Rück

ſicht auf ſolche (d. ſimplex).

1. Acceptation iſt bey ihr, wie bey andern Verträgen,

» nöthig (§ 299.). /

=

2. Zu
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r: 2. Zu beſtimmen ſind folgende Fragen, die wir des

Beyſpiels wegen anführen wollen: Iſt ein Vertrag,

worinn nur etwas weniges von der andern Seite ge

geben wird, eine Schenkung? Wann geht das Eigen

thum bey der Schenkung über? Iſt eine Schenkung

' - auf den Todesfall widerruflich? Sollen die Zeichen

für alle Schenkungen gleich ſeyn ? (gerichtliche Be

ſtätigung der gröſsern Schenkungen etc). Kann man

: die Schenkung unter den Lebenden wegen Undank

barkeit, oder wegen nachgeborner Kinder, oder

wenn derSchenkende ſelbſt nothleidet, widerrufen?

Gilt eine Schenkung zwiſchen Eheleuten? zwiſchen

Vater und Kindern ? u. ſ. w. »

§. 636.

Das Verleihen iſt ein Vertrag, durch den man

einem den Gebrauch einer Sache unentgeltlich ver

ſtattet. v

I. Iſt dieſer Gebrauch, und beſonders die Dauer, be

ſtimmt; ſo nennen es die römiſchen Rechtsgelehrten

commodatum; iſt er es nicht, ſo heiſst esprecarium.

2. In wieweit iſt der Innhaber einer ſolchen Sache für

die Beſchädigung derſelben zu ſtehen verpflichtet?

Wer muſs die Koſten für die Erhaltung tragen? Kann

der Eigenthümer die Sache zurückfodern, wenn er

ſie braucht? u. ſ. w. »

à

§. 637.

Die Niederlegung (depoſitum) iſt ein Vertrag,

durch welchen ſich jemand verbindlich macht, eine

- U ihm
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ihm übergebne Sache unentgeltlich in Verwahrung

zu nehmen.

Kann der Depoſitar die Sache gebrauchen? Wie bald

muſs er ſie wiedergeben? wie lange ſie verwahren?

In wie weit muſs er fürden Schaden ſtehen ? u. ſ. w.

§. 638.

Beyeinem vergeltlichen Vertrage hängt die Beſtim

mung des Werths einer Sache bloſs von der Willkühr

der Vertragſchlieſsenden Perſonen ab; daher iſt der

Begriff von Verletzung (laeſio), darauf ſich bezie

hendem Irrthum, u. ſ w., nur im Staate bey einem

ausdrücklich oder durch Gewohnheit beſtimmten

Werthe möglich. -

- §. 639.

Der Tauſch (permutatio) iſt ein Vertrag, ver

möge deſſen man eine Sache für eine andre Sache

giebt. -

§. 64O.

Der Kauf (emtio venditio) iſt die Veräuſserung

einer Sache gegen Geld.

I. Emtie ſtrikte fic dičta, emtio rei ſperatae, emtio

ſpei; emtio in genere et in ſpecie.

2. Wann iſt ein ſolcher Vertrag völlig geſchloſſen!

Wann geht das Eigenthum der gekauften Sache und

die Gefahr aufden Käufer über? Muſs Eviction ge

leiſtet werden? u. f. w.

%. §. 64I. -

Die Miethe (locatio conductio) iſt ein Vertrag,

durch
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durch welchen einer dem andern für eine Vergel

tung (locarium) den Gebrauch einer Sache über

1äſst (locatio conductio rerum) oder Dienſte zulei

ften verſpricht (l. c. operarum).

1. Loeatio conduäio operarum iſt verſchieden von lo

catio conduêtio operis.

2. Kauf bricht nach dem Naturrecht nicht Miethe; der

Staat darf dies beſtimmen; denn er ſagt hier in der

That weiter nichts, als daſs jeder Miethcontract im

Staate nicht anders geſchloſſen werden ſolle, als un

ter der Bedingung, daſs die gemiethete Sache nicht

- verkauft werde.

3. Wer trägt die Gefahr? Wer leidet den Schaden?

Wer erhält die Sache? Iſt Aftervermiethung (ſublo

catio) erlaubt? Kann der Miethmann Erlaſſung am

Miethgelde fodern?

4. Ein ähnlicher, obgleich in mehrern Stücken ganz

anders beſtimmter , Vertrag iſt der Lehnscontract

(contraëtus feudalis). -

§. 642.

Ueberläſst man jemanden eine fungible Sache

eigenthümlich, mit der Bedingung, daſs er eine an

dre von gleicher Menge und Beſchaffenheit wieder

geben ſoll, ſo heiſst dies ein Darlehn (mutuum).

1. Fungible Sachen ſind ſolche, die nach Zahl, Maaſs

und Gewicht beſtimmt werden können, oder (nach

einer andern Beſtimmung) ſolche, die nur inſofern

gebraucht werden können, als man ſie zerſtört oder

Veräuſsert. 1 , -

- U 2 2, Wann
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2. Wann wird der Empfänger Eigenthümer des Dar

lehns? In welcher Münze muſs ein Darlehn in Gelde

bezahlt werden? -

§. 643.

Zin. (uſura) heiſst eine Sache, die für den

Gebrauch einer dargelehnten Geldſumme gegeben

wird. Das Darlehn iſt entweder verzinslich oder

unverzinslich. -

1. Im Deutſchen bedeutet Zins eigentlich im allgemei

nen eine Sache, die für den Gebrauch einer andern

gegeben wird, und begreift alsdenn auch das noch,

was im lateiniſchen cenſus und locarium genannt

wird.

2. Sind Zinſen erlaubt? Kann man Zins von Zinſen

nehmen? Was iſt Wucher? Iſt er verboten?–

Geht ein Gläubiger andern vor ? u. ſ. w.

S. 644.

Die Bevollmächtigung (mandatum) iſt ein Ver

trag, wodurch einer (mandatarius ) verſpricht,

die Geſchäfte eines andern (mandanti ) imNamen

deſſelben zu verrichten. Dies Geſchäft wird durch

die Vollmacht übertagen.

1. Mandatum univerſale et particulare; generale ſ.

cum libera et ſpeciale; expreſſum, tacitum et prae

ſumtum.
-

2. Wie weit muſs der Bevollmächtigende für des Be

vollmächtigten Handlungen ſtehen? Muſs die Bevoll

mächtigung unentgeltlich ſeyn ? (Wäre ſie vergelt

 

lich,
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lich, ſo würde es eher ein Miethcontract ſeyn, allein

ein Honorarium läſst man doch zu ) u. ſ. w.

3. Vom Geſellſchaftsvertragſ oben (§. 333. flg).

§. 645.

Es giebt noch mehrere Arten von Verträgen,

worinn man Sache für Sache, oder Sache für Hand

lung, oder Handlung für Handlung leiſtet, die im

poſitiven Recht keinen beſondern Namen haben, da

her die ganze Claſſe unter dem Namen ungenannter

Contračte (contractus innominati ) begriffen wird.

1. Ein Vertrag, worinn man verſpricht, etwas zuun

terlaſſen, was man zu thun ein Recht hatte, heiſst

ein Entſagungsvertrag (paëtum renunciativum).

2. Einige Verträge können erft im Staate eingegangen

werden, beſonders die, welche den Erben Rechte

geben (§ 329.), z. E. Emphyteufis, Erbpacht, Erb

lehn u. ſ. w.

§. 646.

Die Verträge können auch noch einfache oder

verſtärkte Verträge ſeyn.

Bey dieſen kommt zum Hauptvertrage (paëtumprin

cipale) oft noch ein Nebenvertrag (pačiumacceſſo

rium) hinzu. -

§. 647. - -

Ein Mittel, jemand zur Erfüllung einer Verbind

} lichkeit noch mehr zu verbinden, oder wenigſtens

den aus der Nichterfüllung entſtehenden Schaden ab

zuwenden, heiſst eine Sicherheitsleiſtung (cautio).

- U 5 Das
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/

Das durch eine ſolche erhaltene Recht richtet ſich

ganz nach dem Rechte, zu deſſen Sicherheit ſie ein

gegangen iſt.

§. 648.

Die Sicherheitsleiſtung , wenn ſie durch Verträge

eingegangen wird, beſteht entweder in einer auf die

Nichterfüllung geſetzten Strafe, oder in einem Eid,

oder in einer Bürgſchaft, oder in einem Pfande,

oderin einer Verpflichtung zu perſönlichem Arreſ.

I. Von Strafe und Eid iſt ſchon oben geredet; hier

ſind auch neue poſitive Beſtimmungen nicht durch

aus nothwendig. Nur Bürgſchaft und Verpfändung

ſind beſonders genannte und beſtimmte Verträge.

2. Iſt eine gegen eine eidliche Verpflichtung vorg

nommene Handlung gänzlich nöthig - 72. --

- §. 649. *. /

Die Bürgſchaft (fidejuſſio) iſt ein Vertrag, wo

durch ſich jemand verbindlich macht, etwas auf den

Fall zu leiſten, wenn es der, dem eigentlich die Ver

bindlichkeit obliegt, nicht leiſten ſollte. - t

1. Es iſt nicht immer nöthig, daſs daſſelbe geleiſtet

werde.

2. Die Bürgſchaft iſt von der gänzlichen Uebernahme

der Schuld (expromiſſo) verſchieden.

3. Hat die Einrede der Excuſſion oder der Ordnung

ſtatt? Können Weiber ſich gültig verbürgen?

- §. 6 O.

Die Verpfändung (oppigneratio) iſt ein Ver

trag»
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*

trag, wodurch der, welcher eine Verbindlichkeit

gegen einen andern hat, dieſem zur Sicherheit ein

Recht auf eine ihm gehörige Sache giebt.

I. Pfand im eigentlichen Verſtande und Hypothek.

2. Gegenwen erhält man aus dieſem Vertrag ein Recht?

und wie weit geht es in jedem Fall ? Hört die Fode

rung des Gläubigers auf, wenn das Pfand durch ei

nen Zufall zu Grunde gehet? Darf der Gläubiger

von dem Pfande Nutzen ziehen? (Antichretiſcher

Vertrag). Darf man beym Pfande einen commiſſo

riſchen Vertrag ſchlieſsen? Darfman das Pfandwe

gen einer andern Schuld behalten?

3. Auch für die Verträge der Ehe und der Geſellſchaft

zwiſchen Herrn und Knecht müſſen Beſtimmungen

aufſolche Fälle, wo nicht Verabredung der Partheyen

zur Entſcheidung hinreicht, gemacht werden.

§. 65 I.

Aueh die Arten, Verträge aufzuheben, ſind ei

ner genauern Beſtimmung bedürftig. Die allgemeine

Eintheilung bleibtwie im Naturſtande (S. 318-323).

- - §. 65 2.

Die gänzliche Erlaſſung (§ 321) iſt entweder ein

ſeitig oder gegenſeitig. Jene heiſst Erlaſſung im ei

gentlichen Verſtande (remiſſio); dieſe iſt die gänz

liche Aufhebung eines gegenſeitigen Vertrags (diſ

Jenſur mutuu).

1. Wenn bey den Römern zur Erlaſſung die beſtimm

ten Feyerlichkeiten hinzukamen, ſo hieſs ſie Accepti

latio,

U 4 2. Zur
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2. Zur erſten iſt, um das Zwangsrecht aufzuheben,

Acceptation eigentlich nicht nöthig. Wäre ſie hin

zugekommen; ſo wäre dies ein paëtum de non pe

tendo.

§. 65 3.

Der Vergleich (§. 32 1.) kann mehrere Unterar

ten haben: Entweder kann der Verpflichtete, oder

auch ein anderer noch eine Verbindlichkeit überneh

men, oder aber das Zwangsrecht kommt auf einen

andern.

S. 64.

Uebernimmt der Verpflichtete eine Verbindlich

keit dabey; ſo iſt die übernommene Verbindlichkeit

entweder ein Theil der vorigen oder eine ganz neue.

Jenes heiſst im eigentlichen Verſtande Vergleich

(transactio), dieſes Novation.

S. 655.

Entſteht für einen andern dabey eine Verbind

lichkeit ſtatt des erſten Pflichttragenden; ſo geſchieht

dies entweder ohne Zuthun des erſten Verpflichteten

(expromiſſio), oder mit Zuthun deſſelben, aber

doch auch mit eigner Einwilligung des neuen Ver

pflichteten (delegatio), oder aber ohne dieſe Ein

willigung (aſignatio). -

§. 656.

Ueberträgt der Berechtigte das Zwangsrecht ei-

nem andern; ſo heiſst dies Ceſſion. Dieſe kann ohne

Einwilli

– ––=- --- –– –--- -
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.

Einwilligung des Pflichttragenden nicht geſche

hen. - -

Eigentlich iſt Aſſignation und Ceſſion immer zuſam

men; daher dann zur Aſſignation in der Folge we

nigſtens Einwilligung hinzukommen muſs.

§. 657.

Durch Erfüllung (§ 322.) wird ein Vertrag auf

gehoben: 1) wenn man wirklich das erfüllt, was

man verſprochen hat – Zahlung (ſolutio) ; 2)

wenn man etwas anders erfüllt, was der Rechtha

bende als gleichgeltend annimmt– Gebung anZah

lung ſtatt (Datio in ſolutum); 3) wenn beide Par

theyen Zwangsrechte gegen einander haben und ſie

gegenſeitig aufheben – Gegenrechnung (compen

Jatio).

Wenn aber der Rechthabende die Erfüllung nicht an.

nehmen will, ſo ift in unſern Staaten auf den Fall

Darbietung und gerichtliche Niederlegung (odlatio

et depoſitio) als hinreichend eingeführt.

§. 658. -

Durch äuſsere Zufälle (§ 323.) werden die Zwangs

rechte noch aufmancherley Art aufgeheben: 1) durch

den Tod des Rechthabenden und Pflichttragenden,

wenn der Staat nicht die Fortdauer der Veróindlich

keit eingeführt hat; 2) durch den Untergang der

Sache, der entweder durch Zufall oder durch eines

Menſchen Schuld geſchehen kann; in welchem letz

- U 5 terIl
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---

tern Fall geſetzlicher oder conventioneller Erſatz ſtatt

hat; 3) dadurch, daſs Recht und Pflicht auf eine

Perſon kommen (confuſio).

Dies letztere iſt im Staat faſt allein denkbar.

§. 659.

In Anſehung der ſchon erworbenen Rechte muſs

der Staat den Unterſchied der eigenthümlichen, der

gänzlich herrenloſen und noch nie beſeſsnen Sachen

durch Zeichen angeben.

§. 66o.

In Anſehung der herrenloſen muſs er beſtimmt

angeben, was zu ſolchen zu rechnen ſey, oder was

ſchon dem Eigenthum dieſes oder jenes Menſchen,

ſelbſt wenn er es nicht weiſs, (vergl. § 577. u. a.)

§. 66I.

In Anſehung der ſchon beſeſsnen Sachen muſs die

Geſetzgebung auf den Todesfall des Eigenthümers

und auf den Fall der Verlaſſung Beſtimmungen feſt

- ſetzen. - -

1. Fürjenen Fall hat unſre Geſetzgebung, theils durch

Angabe von Arten, wie der Eigenthümer eine Sache

aufsndrebringen kann, theils durch geſetzliche Vor

ſchriften aufden Fall, daſs er nichtsverordnet hätte,

geſorgt. Erbvertrag (§ 331.) mit den genauern Be

ſtimmungen des Staats. Teſtamente (§. 332.). In

teſtaterbfolge (§. 329.). Succeſſion des Fiſcus.

* -

zugerechnet werde.

2. Um
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2. Umallem Streit wegen verlaſsnerSachen vorzubeu

gen, iſt Verjährung (§. 328 ) eingeführt.

- - S. 662.

Auch die Art bedarf Beſtimmung, wie man ſein

Recht ſuchen, oder ſich Hülfe für ſeine Zwangsrechte

erbitten, ſie beweiſen ſoll, u. ſ. w., und wie der

Richter darüber erkennen und ſie ſchützen ſoll. Das

heiſst: Der Staat muſs den Proceſ einrichten (§.

593.). - - -

- Auch im Proceſs müſſen oft Zeichen ſtatt Wirklichkei

ten der Natur der Sache nach, gelten; folglich

muſs der Proceſs Förmlichkeiten haben. Die Po

litik giebt hievon noch andre Urſachen an; doch

lehrt ſie auch, daſs ihrer nicht zu viel ſeyn müſſen.

- §. 663. -

Auch in Anſehung der Selbſthülfe ſind die Fälle,

wo ſie erlaubt iſt, Art und Verfahren zu beſtimmen.

Dies ſind die Gründe alles Privatrechts, ſoviel man da

von ohne willkührliche Vorausſetzung ſagen kann.

Nun lehrt ferner die Politik, was für Gefetze im

allgemeinen und im beſondern rathſam ſind, die

Philoſophie des Rechts, was aus willkührlich be

ſtimmten Vorausſetzungen für natürliche Folgen

flieſsen, und endlich das poſitive Recht, was in

jedem einzelnen Falle wirklich beſtimmt ſey.

*

a=-ma-mm-mema

. - -
- - -

Y. Vierter
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Vierter Theil.

Allgemein es Völk e r r e c h t.

Erſter Abſchnitt.

V or be r e i t u n g.

§. 68.

Wird ein Staat in einem Verhältniſſe gegen andre

Menſchen, die nichtzu demſelben gehören, gedacht;

ſo heiſst er ein Volk (gen, populu).

1. Sonſt nennt man auch jede Geſellſchaft, die nur

einen ewigen Sicherheitsbund (§. 419.) unter ſich

errichtet hat, ein Volk in weiterer Bedeutung. Die

ſe beiden Bedeutungen werden im Völkerrecht ge

braucht; die Folgen aus jeder von dieſen beiden

ſind zuweilen etwas verſchieden, und man muſs

daher darauf bey dem Vortrag des Völkerrechts auf

merkſam ſeyn.

2. Der angegebne Begriff eines Volks kann auch wie

der zwey untergeordnete Bedeutungen haben; ſo

daſs er 1) auf den Innbegriff aller der Menſchen

zuſammen, die ein Volk ausmachen, 2) auf die

Vereinigung, vermöge deren ſie ein Volk ausma

chen, bezogen wird (vergl. §. 333. u. 44o.). Im

erſten Fall kann von urſprünglichen, im zweyten

INUT
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nur von erworbenen Rechten die Rede ſeyn. Ein

Volk kann wie eine andre Geſellſchaft als eine mo

raliſche Perſon angeſehen werden; aber nur mit

Einſchränkung und Vorſicht (vergl. §. 35o.) Leben

und Tod eines Volks. -

3. Andre Bedeutungen des Worts Volk gehören nicht

ins Völkerrecht, ſondern ins Staatsrecht (§.447.),

in die hiſtoriſchen Wiſſenſchaften etc.

§ 665.

Die Zwangsrechte, die in dieſem Verhältniſſe ent

ſtehen (§ 664.), werden im Völkerrechte (jus

gentium) gelehrt (§ 44.).

I. Nicht bloſs die Verhältniſſe zwiſchen Staaten und

Staaten, oder Völkern und Völkern, ſind hier ab

zuhandeln, weil ſonſt die Verhältniſſe zwiſchen

Völkern und einzelnen Menſchen auſser demſelben

in den philoſophiſchen Rechtswiſſenſchaften gänz

lich würden übergangen werden.

2. Das Völkerrechtiſt beſonderszuunterſcheidenvom

eigentlichen Naturrecht , Staatsrecht (§. 41. 43.)

Privatfürſtenrecht (§. 54I. Anm. 4.) der Völkermo

ral und äuſsern Politik.

- §. 666.

Das Völkerrecht enthält entweder Lehren, die

aus den allgemeinen Begriffen von Volk, und den

darauf angewendeten ſittlichen Geſetzen, flieſsen,

oder die auf beſondern Verträgen oder Gewohnhei

ten gegründet ſind. Jenes heiſst das allgemeine

oder



31s Vierter Theil. Erſter Abſchnitt.

oder natürliche (ju gentium univerſale I. natu

rale), dieſes das poſitive Völkerrecht (j.g- poſiti

vum ſ praéticum).

1. Eintheilung des poſitiven in Vertrags- und Gewohn

heits Völkerrecht (jus gentium paëtitium et conſue

tudinarium). Beides gehört nicht hieher.

2. Was iſt von der Eintheilung desnatürlichen Völker

rechts in das reine natürliche und modificirte natür

liche (v. Ompteda Literatur des Völkerrechts Th. I.

S. 9-12.) zu halten?

S., 667.

Es iſt für jeden Menſchen, für jedes Volk, und

für jeden Repräſentanten eines Volks zum unmittel

baren und mittelbaren Gebrauch zu wiſſen wichtig.

In neuern Zeiten wächſt die Wichtigkeit deſſelben

noch immer.

§. 668.

Die allgemeinen Begriffe vom Völkerrecht wa

ren in frühern Zeiten ſchwankend. Grotiu bear

beitete es im Ganzen zuerſt mit Erfolg, Pufendorf

ſchadete ihn, weil er es für eine Wiſſenſchaft mit

dem Naturrecht ausgab. Wolf trennte es wieder

davon, und Johann Jacob Moſer bearbeitete das

poſitive Völkerrecht und half dadurch auch dem na

türlichen Völkerrecht auf.

§. 669.

Auſser den bey der Literatur des Naturrechts

über
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überhaupt (§ 58-67.) genannten Schriftſtellern find

folgende, die das natürliche Völkerrecht beſonders

bearbeitet oder doch vorzüglich daraufRückſichtge

nommen haben, von Wichtigkeit:

Rich. Zouch a e i juris et judicii fecialis five juris

inter gentes et quaeſtionum de eodem explicatio.

Oxon. 1650. 4. und mehrmals.

Wolfg. Text or ſynopſis juris gentium. Baſ. 1680.

Jo.Adam Ickſtadt elementa jurisgentium. Wirceb.

I740. 4. -

Ad. Fried. Glafey Völkerrecht. Nürnb., Frankf.

u. Leipz. I752. 4. - -

Chr. L. B. de Wolfjus gentium, methodoſcientifica

pertraëtatum. Hal. 1749. 8. -

Le ſcience du gouvernement par Mr.de Real. Tom. V.

du Droit des gens. 3 Paris. 1754. 8. 1764. 8.

Le droit des gens; ou principes de la loi naturelle appli

quis á la conduite et aux affaires des Nations et des

Souverains. Par Mr. de Vattel. à Leide. 1758.

4. – Neueſte Ausgaben. Amſterdam. 1776. II Tom.

4. Neuſchatel. 1777. III Tom. 12. -

J. F. L. Schrodt Syſtema juris gentium. Bamberg.

I78o. 8. -

Precis du Droit des Gens, de la Guerre, de la Paix et

des ambaſſades, par Mr.le Vicomte de la Mail

ar die re. à Paris. 1776.- 12.

Zw ey
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Zweyt er Abſchnitt.

Grundlegung der allgemeinen Völker

- rec h t .

§. 67o.

Es iſt hier auf keine poſitive Beſtimmung zu ſehen;

folglich iſt ein Volk hier immer als unabhängig und

frey anzunehmen.

Sind Völker nicht völlig frey; ſo iſt eine Anwendung

der Lehren des Völkerrechts nur möglich, info

fern ſie frey ſind.

§. 67I.

Ein Volk iſt frey (S. 67o.), hat alſo keinen Rich

ter über ſich, ſondern lebt im, Naturſtande (§. 31.);

daher muſs es ſeine Rechte ſelbſt beurtheilen und aus

üben (§. 17o.).

§. 672.

Ein Volk darf ſo wenig Pflichten gegen andre

Menſchen verletzen, als der einzelne Menſch; ſei

ne Verpflichtung, die vollkommnen Rechte ande

rer nicht zu verletzen, iſt unbedingt.

Das Volk hat auch erlaſsliche Pflichten gegen andre

auſser ihm; aber das Staatsoberhaupt darf ſeine Un

terthanen nicht zur Erfüllung derſelben zwingen

(§. 468.). .

§. 673.
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§. 673.

Da die Verhältniſſe eines freyen Volks (§. 670)

keine willkührliche Beſtimmungen vorausſetzen kön

nen; ſo entſtehen die Lehrſätze des Völkerrechts

nur dadurch, daſs die Grundſätze des eigentlichen

Naturrechts auf jene Verhältniſſe angewandt wer

den. -

S. 674.

Der allgemeinſte Grundſatz des Völkerrechts iſt,

wie der des Naturrechts (§ 102.):

Jedes Volk hat das Recht, ſeine und andrervoll

kommnen Rechte durch Zwang zu erhalten.

§. 675. -

Willkührliche Handlungen des Volks ſind durch

die Willkühr des ganzen Volks (den allgemeinen

Willen § 435.) hervorgebracht; ſie ſind daher nicht

gerade Folgen der Willkühr jedes einzelnen im Vol

ke. Folglich ſind Handlungen der einzelnen, die

jenem allgemeinen Willen gemäſs vorgenommen wer

den, nicht dem einzelnen als willkührliche Hand

lungen zuzurechnen, ſondern nur als unwillkührli

che Handlungen deſſelben zu betrachten (§ 106.).

§. 676.

Die Rechte, die dem Volk vom Anfang ſeiner

Verbindung an als Volk zukommen müſſen, kön

nen urſprüngliche Rechte, die aber, welche erſt

X beſtimm
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beſtimmte Thatſachen vorausſetzen, erworbene

Rechte eines Volks genannt werden (S. 341.).

Die urſprünglichen Rechte eines Volks ſind demnach

1) nicht einerley mit den urſprünglichen Rechten

eines einzelnen Menſchen, da dieſe von Natur, je

ne zum Theil durch Willkühr entflanden ſind, 2)

nicht einerley mit den urſprünglichen Rechten ei

nes jeden individuellen Volks, als welches gleich

anfangs bey ſeiner Entſtehung mehr Rechte haben

kann als zum Volk durchaus nothwendig ſind.

Dritter Abſchnitt.

Urſprüngliche Rechte eines Volk.

§. 677.

Das Volk, als mehrere einzehne Menſchen zuſam

men betrachtet, (§ 664. Anm. 2.) hat ein Recht,

die urſprünglichen Güter eines jeden und aller durch

Zwang zu erhalten (§ 1 16–146.)

1. Darinn iſt enthalten das Recht der Perſönlichkeit

(§ 116.) oder Selbſtſtändigkeit.

2. Platz und Nahrung zum Leben, Freyheit gegen

Religionsunterdrückung, Verhütung jeder Ver

ſtümmelung etc.

3. Beraubung des guten Rufs eines Volks.

4. Natürliche rechtliche Gleichheit und Freyheit,

Freyheit von Knechtſchaft. Kein natürlicher Rang

unter Völkern. -

S. 678.
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§. 678.

Jedes Volk iſt nur durch willkührliche Vereini

gung entſtanden. Es muſs alſo ſelbſt ſeine eigenen

Rechte verwalten können, und keines ſteht unter

der Vormundſchaft eines andern.

Klugheit und Einfalt machenbey vollkommnen Rech.

ten keinen Unterſchied.

§. 679.

Das Volk, als eine Verbindung betrachtet, iſt

nur ein Mittel zum gebotnen Zweck der einzelnen

Menſchen (§.434. Anm.). In dieſem Verſtande darf

es ſich auch erhalten, vervollkommnen, die Mittel

zur Vervollkommnung gebrauchen u. ſ. w.

I. Recht, eine Verfaſſung zu gründen, wenn man

nicht anderer Rechte kränkt,

2. Erhaltung der Volksverbindung, der Staatsverfaſ

fung, beſonderer Einrichtungen, ſolange ſie nicht

höhern Gütern nachſtehen. Freyheit, der Verfaſſung

gemäſs zu regieren, und regiert zu werden, alle

Majeſtätsrechte auszuüben. Freyheit im Gebrauch

der beſtehenden Einrichtungen z. B. der Armeen,

der Kriegsanſtalten etc. Erhaltung des Rechts,

mehr Bürger aufzunehmen, Regierungsform und

Geſetze zu verbeſſern; das Recht, Eigenthum,

Ehre, Anſehen zu erwerben u. ſ. w.

- 5. 680. -

Jedes Volk hat ein vollkommnes Recht zur Ab

- X 2 änderung
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-

änderung oder auch Aufhebung ſeiner Staatsverbin

dung und Staatsverfaſſung.

Nur darf es dabey nicht die Rechte andrer Völker,

weder die urſprünglichen (z. B. durch allgemein

Verbreitung anarchiſcher Grundſätze), noch die ab

geleiteten (z. B. durch Verletzung von Rechten aus

Verträgen) willkührlich verletzen. Alsdann hat

Zwangsrecht des andern Volks gegen daſſelbe ſtatt.

§. 68 I.

Jedes Volk iſt verbunden und berechtigt, die

vollkommnen Rechte andrer Menſchen zu erhalten,

welche nicht zu demſelben gehören, um ſo mehr,

da es wegen der Vereinigung ſo vieler Kräfte viel

ſtärker wirken kann als einzelne.

1. Dieſe Pflichten für andre, welche die Menſchen

ohnehin hatten, können ſie dadurch, daſs ſie in Völ

ker vereinigt worden ſind, nicht verloren haben.

2. Hieraufgründet ſich alſo das Recht, andern Völkern

ſowohl als einzelnen Menſchen oder einem Theile

des Volks unaufgerufen Beyſtand (aber gerechten,

d. i. nur zur Erhaltung vollkommner Rechte) zu

leiſten, und jedes friedliche und kriegeriſche Mit

tel dabey anzuwenden; nur freylich immer in der

gehörigen Unterordnung der Mittel und Zwecke.

Man ſcheut ſich gewöhnlich vor dieſer Behauptung

des möglichen Miſsbrauchs wegen ; allein kein

Miſsbrauch kann ein Recht ſelbſt aufheben.

3. Das Staatsoberhaupt kann aber das Volk nicht zur

Ausübung ſolcher erlaſslichen Pflichten gegen an

dre zwingen (§ 672. Anm). - § 682.

“
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- §. 682. -

Jedes Recht des Volks iſt ohne ſeine eigne Will

kühr unverlierbar; aber zu unveräuſserlichen Rech

- ten können nie andre erhoben werden, als die dem

Sittengeſetz nach an ſich ſchon ſind (§. 151.). -

1. Folglich iſt ſelbſt das Recht auf Unabhängigkeit

der Volksverbindung, noch mehr der Verfaſſung,

ſogar das Recht als ein Volk zu exiſtiren, nicht un- .

veräuſserlich. - -

2. Auch hier iſt alſo immer darauf zu ſehen, ob das

andre Volk veräuſserliche Rechte beybehalten hat

und beybehalten wollte (§. 157.). -

§. 683.

Bey allen dieſen Rechten für andre Völker müſ

ſen wieder beide Bedeutungen von Volk (§. 664.)

wohl unterſchieden werden. v

, 1. Erhaltung der Regierungsform oder der Volksver

bindung überhaupt iſt nicht immer Erhaltung des

Volks im andern Sinn. -,

2. Befreyung von Tyrannen und Uſurpatoren iſt häu- -

"A fig wirklich Erhaltung der Rechte der mehreſten - -

/ Menſchen im Volk, und diefe darf alſo unſtreitig -

/ durch Zwang geſchehen. - /

3. Auch Beförderung der erlaubten Zwecke andrer a

Pflicht für die Völker; nur immer mit der Ein

ſchränkung, daſs dabey nicht Zwang gebraucht

werden darf. -

z

.

X3 Vier
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Vierter Abſchnitt.

Erworbene Rechte eine Polk f.

§. 684.

Ein Volk kann eben die Mittelbrauchen, ſich Rech

te zu erwerben, als jeder einzelne Menſch. Alſo

giebt es in Anſehung eines Volks auch eine Lehre

vom Eigenthum und von Verträgen (§. 2 13-216.).

Man kann hier beide Bedeutungen vom Volk verſtehen

(§. 664. Anm. 2.). -

§. 685.

Das Volk maſst ſich von allen Dingen mit Recht

einen ausſchlieſsenden Gebrauch an, von denen es

ohne dieſe Ausſchlieſsung einen beſtimmten Gebrauch

nicht machen kann (§. 2 19. 222.).

I. Das Eigenthum einzelner Menſchen im Volke iſt

von dem Eigenthum des ganzen Volks wohl zu

unterſcheiden, obgleich jenes zuſammengenommen

auch Eigenthum des Volks oder Staats heiſsen, ja

in manchen einzelnen Staaten auch wirklich ſeyn

kann (§. 45 I. u. Anm. 2.). -

2. Auch unter Völkern kann es gemeinſchaftliches

Eigenthum (Länder, Flüſſe etc.) geben (§. 227.
Anm ). A- -

§. 686. -

Die Beurtheilung, waszum Eigenthum des Volks

gehöre,
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- gehöre, hängt bloſs von der erlaubten Willensbeſtim

mung deſſelben ab (§ 225.).
-

Die Regel: quicquideſt in territorio, eſtquoque de ter

ritorio, gilt daher nicht allgemein, kann aber feſt

geſetzt werden.

§. 687.

Auch unter freyen Völkern ſind zur Begründung

des Eigenthums keine beſtimmten Zeichen nöthig

(§. 226.). -
-

1. Zeichen des Eigenthums überhaupt ſind zum Ei

genthumsrecht nothwendig; beſtimmte Zeichen

aber brauchen poſitive Einrichtungen, Ueberein

kunft, anerkannte Gewohnheiten, Völkerverträge, -

oft nur Geſetze eines Volks u. ſ w.

2. Zeichen der Beſitznehmung unbewohnter Län

der.

§. 688.

Auch ein Volk darf nichts zu ſeinem Eigenthum

rechnen, was weder ausſchlieſsend gebraucht wer

den kann noch darf, und was andere Menſchen ſchon

zu dem ihrigen rechnen.
-

1. Eigenthum am Meer, von dem Eigenthum an einem

Theile des Meers wohl zu unterſcheiden. Recht der

Eroberung und Beute. Strandrecht

2 Colliſionen können hier zuweilen etwas, das ſonſt -

verboten wäre, erlaubt machen ( vergl. §. 204.).

3. Das Staatsgebiet (§.451. Anm. 1.)iſt das vorzüglich

ſie Eigenthum eines Volks. Territorialeigenthum.

X 4 §. 689.
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§. 689.

Das Recht der Beſitznehmung und des Zuwach

ſes iſt hier ganz, wie bey dem einzelnen Menſchen

im Naturſtande, (§. 235 – 24o.) zu beurtheilen.

§. 69o.

Auch beym Volk iſt Eigenthum und Beſitz (z41.)

verſchieden. .

Eroberte Länder, Beute.

§. 69 I.

Das Volk hat eben die Rechte aus dem Eigen

thum als ein einzelner Menſch (§ 243-245).

Daſs die europäiſchen Völker Eigenthum und ſeine

Wirkungen anerkennen, beweiſen die Manifeſte,

- welche ſie vor Anfang der Kriege zum Beweiſe ihrer

Rechtc bekannt machen.

§. 692.

Auch gegen Völker behält ein andrer Menſch

1) das Recht des unſchädlichen Gebrauchs, 2) des

Nothgebrauchs ihres Eigenthums (§ 246).

1. Die Beurtheilung hängt ganz von denjenigen ab,

welche Rechte auszuüben haben.

2. Ein Beyſpiel des Nothgebrauchs iſt, wenn man ſich

in den Beſitz einer fremden Feſtung zur Sicherheit

gegen einen andern Feind ſetzt.

§. 693.

Wegen des unſchädlichen Gebrauchs kann von den

Völkern im allgemeinen nicht gewehrt werden: 1) der

Durch
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Durchgang durch ihr Gebiet, 2) das Anbauen wüſter

Stellen in ihrem Territorium, u. dgl. m.

z 1. Beides kann gewehrt oder eingeſchränkt werden,

- wenn oder in wiefern das Volk es für ſchädlich oder

gefährlich hält; aber für die bloſse Erlaubniſs des

Durchgangs durch das Gebiet eines Volks kann dies

Volk keine Abgabe oder Zoll nehmen, da das Volk

- dies gar nicht verbieten durfte. Aber der Zoll läſst

ſich ſehr rechtfertigen, als eine Abgabe für die

Vortheile des Staats, die man in demſelben genieſst,

ſo lange man ſich darinn aufhält.

2. Hierausundaus einigen ſchon vorherbeygebrachten

Erinnerungen läſst ſich das Recht der Völker gegen

:

Ankömmlinge beurtheilen.

§. 694.

-- Auch Völker können vermeyntes Eigenthumbe

ſitzen (§ 247.248). V.

§. . 695.

Eben die Arten; wie das Eigenthum einzelner

Menſchen aufhört, verletzt und geſchützt wird,

(§ 249-254) treten auch unter Völkern ein.

- §. 696.

- Auch Völker können ſich durch gute Handlungen

Ruf erwerben, den ſie ſich erhalten dürfen (§.256.).

1. Nur kein Rang ohne Verträge.

2. Böſes darfich auch von einem Volk nur dann ſagen,

wenn dadurch Rechte andrer zu erhalten ſind.

X 5 §. 697.
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§. 69y.

In Anſehung der Verträge müſſen im Völkerrecht

die Verträge einzelner Mitglieder des Volks und die

Verträge des Volks ſelbſt unterſchieden werden.

S. 698.

Jene können im Völkerrecht nur betrachtet wer–

den in Anſehung des Vermögens der Bürger, Ver

träge zu ſchlieſsen. Dies darf ihnen niemand neh

men und das Volk darf es ſeinen Mitgliedern erhal

- TCIl.

- §. 699.

In Anſehung der Verträge einzelner Glieder des

Volks iſt vorzüglich die Handlung zu bemerken.

Dieſe darf von keinem dritten Volk eingeſchränkt

werden. Hierinn beſteht vorzüglich die Freyheit

der Handlung unter Völkern.

I. Die Arten der Handlung ( Land- und See-, Activ

Paſſiv- und Zwiſchen - Handel etc.) machen hiergar

keinen Unterſchied in den Rechten.

2. Eine Ausnahme wäre, wenn das dritte Volkdurch

die Handlung der beiden andern Völker Schaden an

dem ihm wirklich zuſtehenden vollkommnen Rech

te litte.

§. 7OO.

Handlung mit einem beſtimmten Volk hängtun

ſtreitig von dem Willen dieſes Volks ab, und eskann

derſelben Gränzen und Bedingungen ſetzen, wie es

- dieſel
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Y,

dieſelben für gut hält, theils weil der Innhalt jedes

zu ſchlieſsenden Vertrages von dem Willen der Par

theyen abhängt, theils weil der allgemeine Wille im

Volk den Unterthanen vorſchreiben darf, unter wel

chen Einſchränkungen ſie Verträge ſchlieſsen dürfen.

Contrebande. Viſitirung der Waaren und Schiffe.

Schleichhandel.

- §. 7oI.

Ueber die Vortheile, die etwa einzelneNationen

im Handel haben ſollen, kann jede Nation, wie ſie

will, diſponiren.

Häfen, Freyhäfen.

- §. 7O2.

Auch die Verträge der Völker ſelbſt hängen ein

zig von der Einwilligung und ihren nöthigen Beſtim

mungen ab; auch hier iſt Verſprechen und Accepta

tion nöthig; und der Grund des Zwangsrechts iſt

gleichfalls derſelbe (§. 259– 272).

§. 7O3.

Ein Volk kann und darf eben ſo gut durch Ver

träge ſeine Güter und Rechte mehren, als ein ein

zelner Menſch (§ 274.), folglich kann und darf ein

Volk Verträge ſchlieſsen. -

§. 7O4. -

Weil die Oberherren das Volk repräſentren

(§ 490.); ſo können ſie Verträge im Namen des

Volks ſchlieſsen, und für das Volk ſowohl dadurch

EtW .S
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etwas erwerben, als demſelben Verbindlichkeiten

auflegen; aber nur 1) inſofern ſie das Volk reprä

ſentiren können; 2) nach den Verträgen, die ſie

mit dem Volk geſchloſſen haben.

Ungültigkeit der Verträge des gefangenen Oberherrn.

Einfluſs der Minderjährigkeit und Vormundſchaft

auf die Volksverträge.

§. 70ſ.

- Das Volk kann Verträge mit allen ſchlieſsen, die

durch Verträge etwas weggeben können (§. 275.).

Aueh mit Ungläubigen.

- §. 7o6.

Viele Völkerverträge werden durch Geſandte ge

ſchloſſen. Ein Geſandter (legatus) iſt eine Perſon,

die von einem Volk ans andre geſchickt wird, um

im Namen des erſten ſeine Geſchäfte zu beſorgen.

1. Verſchieden von Deputirten, Commiſſarien, Agen

ten, Conſuln etc.

2. Es ſind alſo in Anſehung des Geſandten rechtliche

Verhältniſſe gegen das Volk, das ihn ſandte, und

das Volk, an das er geſandt wurde, anzunehmen.

§. 7o7.

.. Im allgemeinen ſteht es in des ſendenden Volks

Willen, Geſandte zu ſchicken, wie es will; eben

wie in dem Willen des Volks, an das ſie geſandt

worden ſind, was es gegen fie beobachten will.

Die Geſandten ſind in Anſehung der Ehrenbezeugun

gen, die ſie erhalten, in Anſehung ihrer Macht

und
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und der Dauer ihrer Geſchäfte unterſchieden. Dies

hängt ineiſtens von Gewohnheiten ab. Geſandte

des erſten, zweyten Rangs u. ſ. w. Plenipotentiairs.

Ordentliche und auſserordentliche Geſandte. Ge

ſandtſchaftsperſonen.

§. 7o8.

Geſandte kann jedes Volk ſchicken, inſofern es

frey iſt (§ 67o. Anm.).

1. Alſo nicht ganz freye Völker in den Geſchäften,

worinn ſie frey ſind.

2. Durch Verträge und Gewohnheiten iſt dies Recht

verſchiedentlich beſtimmt, genommen, einge

ſchränkt u. f. w.

- §. 7O9. >

Geſandter kann nach dem allgemeinen Völker

recht jeder ſeyn, der die phyſiſchen Erfoderniſſeda

zu hat.

Aus Obſervanz nur eine Perſon vom beſtimmten

Stande. -

§. 7Io.

Das Volk, an das der Geſandte geſchickt wird,

muſs wiſſen, daſs er Geſandter ſey und wie weit

ſeine Macht gehe.

Dies lernt es nach den europäiſchen Gewohnheitenaus

dem Creditiv und der Vollmacht des Geſandten. Die

Inſtruction iſt bloſs für den Geſandten allein.

§. 7 II.

. Das Volk iſt nicht verbunden, einen Geſandten -

anzu
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anzunehmen; und noch weniger, gegen den Ge

ſandten gewiſſe beſondre Handlungen zu beobachten,

ohne beſondre ausdrückliche oder ſtillſchweigende

Verträge darüber.

I. Aus Obſervanzkann man verbunden ſeyn, Geſandte

anzunehmen.

2. Geſandte eines nicht ſouveränen Volks und Perfo

nen, die den Geſandtſchaftspoſten der Obſervanz

wegen nicht führen können (§.709. Anm. ), darf

auch das Volk itzt nicht annehmen. -

- §. 712.

Durchreiſe und Aufenthalt in ſeinem Territorium

muſs das Volk jedem Geſandten, wie einer Privat

perſon (S. 693.), geſtatten, es ſey denn daſs das

Recht der Erhaltung und Sicherheit es verbieten.

Die Obſervanz beſtimmt hier etwas anders.

§. 7I 3.

Eigentlich erhält der Geſandte ſeine beſondern

Rechte bey dem Volke, an das er geſandt iſt, erſt

durch Annahme und Einwilligung. - -

1. Nach dem heutigen Gewohnheits-Völkerrecht hat

er ſie ohne beſondre Einwilligung. -

2. Admiſſio privata et publica.

- S. 714. -

Seine Rechte in Anſehung ſeiner Geſchäfte wer

den aus der Vollmacht beurtheilt. Dadurch wird be

- ſtimmt, 
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ftimmt, was und wie viel er im Namen des Volks,

das ihn ſendet, thun könne.

Gewohnheit erfordert zur Sicherheit Ratification.

- S. 715.

Independenz, Exterritorialität, Unverletz

barkeit u. a. Rechte derGeſandten hängentheils von

ausdrücklichen Verträgen, theils von Gewohnheiten

ab (§. 71 1.).

So wird auch alles übrige Ceremoniel u. f w. durch

Verträge oder Gewohnheit beſtimmt, oder es iſt ganz

willkührlich.

§. 716.

Die Pflichten der Geſandten in ihren verſchiede

nen Verhältniſſen hängen von den verſchiedenen Ver

trägen ab, die ſie mit dem Volke, das ſie ſandte,

oder mit dem, das ſie annahm, geſchloſſen ha

ben. -

- - §. 717.

Ihr Amt hört nach den verſchiedenen Verhält

niſſen, in denen ſie ſtehen, auf, wie die Rechte

aus jedem Vertrage.

§. 718.

Völkerverträge werden auf eben die Art geſchloſ

ſen, als andere, und ſind eben den Regeln unter

worfen (§ 276-314).,

Die Lehre von der Furcht iſt hier auf die Verträge ge

fangener Regenten anzuwenden.

5.719
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S. 719.

Die Gültigkeit der Völkerverträge gründet ſich

auf die wirkliche Einwilligung, nicht auf den Zweck

derſelben.

1. Sponſionen. Gültigkeit der Verträge des Regenten

für ſeinen Nachfolger, und eben ſo für das Volk

auch bey veränderter Staatsverfaſſung.

2. Die Völkerverträge können auch widerruflich und

unwiderruflich ſeyn (S. 319. Anm. 1.).

§. 72O.

Das Volk beurtheilt nach ſeiner Einſicht und

Ueberzeugung den Innhalt der Verträge und die dar

aus flieſsenden Rechte und Pflichten.

Auch hier ſind die Regeln der Auslegung bloſs als

Beweiſsmittel, nicht als ſchlechterdings geltender

Grund der Entſcheidung, anzuſehen (§ 327.).

§. 72 I.

Man fügt bey Völkerverträgen manche Verſtär

kungen hinzu: Eid, Bürgſchaft, Pfand, Ga

rantie (guarantia ), Geiſſeln (obſide).

Die Rechte in Anſehung der Geiſſeln hängen von dem

über dieſelben geſchloſſenen Verträge ab, vorausge

ſetzt daſs ſie feſtgeſetzt werden konnten und durf

ten (§. 276. fgg.). Kein Recht, ſie zu tödten.

§. 722.

Ein drittes Volk kann zu einem Völkervertrage

mitwirken durch Vermittlung (mediatio.), und

durch .
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durch Miteinſchlieſsung in den Vertrag auch durch

einige Arten der Verſtärkung: Bürgſchaft und Ga

rantie (§ 721). . .

S. 723.

Durch Verträge kann ſich ein Volk auf alle Art

Güter erwerben; folglich ſowohl Eigenthum als Rech

te auf andrer Handlungen, eben ſo gut auf paſſive

als ačtive.

1. Völkerſervitut. Rang. Schiffsgruſs, Segelſtreichen.

Hülfe. Handlungsvortheile.

2. Bey allen kommt es zuerſt darauf an, wasverſpro

chen iſt, und bey dem Widerſtreit zweyer Pflichten

(z. B. bey einer anzwey Völker verſprochenen Hül

f»aufdie höhere oderdoch frühere verbindlichkeit.

- S. 724.

Völkerverträge können daher nach ihrem Innhalt

und Gegenſtande mannichfaltig unterſchieden ſeyn.

Unter denen, wodurch nicht Völkerſtreitigkeiten

geendigt weeden, ſind die merkwürdigſten: Bünd

miſſe (foedera), Subſidientractaten, Handlungs

verträge u. ſ. w. -

Sonſtkönnen auch faſt alle Verträge zwiſchen Völkern

geſchloſſen werden, welche einzelne Menſchen ein

gehen können. - - -

S. 725. -

Die Völkerverträge hören auf, wie alle andern

Verträge im Naturſtande (§ 318-323).

Die poſitiven Beſtimmungen können hier nicht anders

Y - Einfluſs
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Einfluſs haben, als wenn ausdrückliche oder ſtill

ſchweigende Einwilligung in Anſehung derſelben

eintritt. In Europa aber werden viele Völkerver

träge, der angenommenen Gewohnheit wegen,

nach den Grundſätzen des poſitiven Rechts beur

theilt, welches aus dem allgemeinen Einfluſſe des

- römiſchen u. a. Rechts entſtanden iſt.

Fünfter Abſchnitt.

A rt 2 u v e r le tz e n.

§. 726.

Man verletzt die Rechte des Volks , 1) wenn maa

demſelben nimmt, was es beſitzt oder erwartet, 2)

wenn man es am Erwerbehindert.

§. 727. -

Unwahrheit, Lügen, Verläumdungwerden auch

hier darnach beurtheilt, ob ſie Mittel zur Verle

tzung von Rechten ſind (§. 167).

Sechſter Abſchitt.

Art zu ſchützen.

S. 728.

Bºy allen Mitteln, die zum Schutz von Völkernge

braucht werden, kann nur Erhaltung und Sicher

heit oder Erſatz, aber dieſer bloſs in den angegeb

nen Gränzen, der Zweck ſeyn; nicht Strafe und

nicht Rache (§. 173 - 179.).

§. 729.
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-

- §. . 729.

Völker ſind eben ſo gut, als einzelne Menſchen,

berechtigt, ſich auf einen künftigen Anfall und gegen

eine zu fürchtende Verletzung vorzubereiten; alſo

ihre Lande in Vertheidigungsſtand zu ſetzen, und

Leute zur Vertheidigung ſich zu verſchaffen.

Feſtungen. Magazine. Exerciren des Volks. Ste

hende Soldaten.

§, 730.

Jeden fortgeſetzten Gebrauch von Gewalt eines

Volks gegen andre Menſchen auſser demſelben nennt

man Krieg (bellum ) im engern Sinne. Doch un

terſcheidet man den eigentlichen Krieg noch von an

dern gelindern Mitteln.

I. Gewohnheiten und Erfahrungen können ſo wenig

in Anſehung des Krieges als in Anſehung anderer

Lehren Rechte begründen, noch gegen die gültig

entwickelten Rechte gegründete Einwürfe her

geben.
-

2. Verſteht man unter Krieg überhaupt jede fortge

ſetzte Ausübung von Gewaltthätigkeiten, wenn

ſie auch nicht zwiſchen Völkern ſtatt hat (§. 168.) 9

ſo kann man auch in öffentlichen und Privatkrieg

(bellumpublicum et privatum) theilen; der letztere

aber gehört ſodann nieht ins Völkerrecht. So iſt auch

der bürgerliche oder innre Krieg, (bellum civileſ.

internum) mehr nach dem allgemeinen Staatsrecht

zu beurtheilen
-

Y 2 §. 73 1.
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-

---

- -

§. 73 I.

Jeder darf mit einem Volke Krieg (S. 73 o.) füh

ren, zu dem er nicht gehört.

Doch iſt es der Staatsklugheit gemäſs, dieſe Gewalt

nicht einzelnen Bürgern im Volke oder einzelnen

Staatsbeamten zu laſſen.

" - S. 732.

Das Volk darf gegen jeden Krieg (§. 73 o.) füh

ren, der nicht zu demſelben gehört, wenn es Rech

te gegen denſelben zu vertheidigen hat.

§. 733.

Führt ein Volk gegen andre Menſchen auſser

denſelben Krieg; ſo ſind die Kräfte des Volks nur

durch den allgemeinen Willen deſſelben beſtimmt.

Folglich iſt das ganze Volk und nicht einzelne, als

willkührliche Beleidiger anzuſehen (§. 106.). Das

Zwangsrecht gegen jeden einzelnen beſtimmt ſich

daher nur nach dem gegen ihn zu ſchützenden voll

kommnen Rechte.

Gegen Privatperſonen aus dem andern Volke iſt daher

nur wie gegen vernünftige Perſonen, die unwill

kührlich beleidigen, mit Zwangzu verfahren, im

mer nur inſoweit dasvollkommne Recht nicht anders

zu ſchützen iſt, und durch die Rechte, welche die

unwillkührlichen Beleidiger nicht verloren haben,

nicht eingeſchränkt wird. Allein dann dürfen ſie

auch keine Beleidigungen ohne Befehl des Staats

vornehmen.

§ 734.
;



Art zu ſchützen. 34I

- §. 734.

Nur die Urſachen zum Kriege ſind rechtmäßig,

welche entweder aus dem Recht der Erhaltung und

des Erſatzes oder aus dem Recht der Sicherheit flieſ

ſen (§. 728.). - -

r §. 735. -

Nach dem Recht der Erhaltung und des Erſatzes

ſind alle Handlungen Urſachen zum Kriege, wodurch

dem Volk oder andern Zwecke vereitelt, und Mittel

zu denſelben, Güter, wirklich genommen werden.

Wegnahme von Perſonen, Ländern, Schiffen, u. a.

Gütern. Einnakme eines Landes, das einem andern

zufallen ſollte. Beraubung gültiger Anſprüche.

Herabſetzung des Volks. Beleidigung der Geſandten.

§. 736.

Nach dem Recht der Sicherheit iſt alles Urſache

zum Kriege, wodurch die Erhaltung des Volks oder

andrer in Gefahr kommt; doch darf es dabey eines

andern Rechte nicht kränken, als wenn er Rechte

willkührlich verletzt hat. - - - -

1. Anſtalten zum Kriege, die auf das Volk gehen kön

nen. Furcht vor der Uebermacht eines andern Volks.

Gleichgewicht von Europa (recht verſtanden iſt es

keine Chimäre). Bloſse Rivalität kann keine gerech

te Urſache zum Kriege werden.

2. Der ſo leicht mögliche Miſsbrauch hat es meiſters

bewirkt, daſs man die Kriege für andre als unzu

läſsig erklärt hat; allein auf welche Art ſollen dann

Y 3 dic
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die Völker, deren Pflichten doch bloſs auf dem Grun

de der menſchlichen Pflichten überhaupt beruhen,

von dieſen Pflichten der Menſchen andern beyzuſte

hen befreyt worden ſeyn? Jener Miſsbrauch wird

ohnehin ſehr gut vermieden . wenn man die Regel,

daſs die Mittel den Zweck proportionirt ſeyn müſ

ſen; und der Zwang nur gegen den Beleidiger, in

ſeiner ganzen Ausdehnung aber nur gegen den

willkührlichen Beleidiger, ſtattfindet, nicht aus den

Augen läſst; denn daſs alle dieſe Regeln verletzt

werden können, darauf kann hier gar nicht geſehen

werden, weil dies der Fall bey jeder moraliſchen

Vorſchrift, ihrer eigenſten Natur nach iſt, und es

alſo, wenn dieſer Einwurf einige Bedeutung haben

ſollte, gar keine moraliſche Vorſchrift geben würde.

S. 737.

Man iſt verpflichtet nicht eher zum Kriege zu

ſchreiten, bis friedliche Mittel, die Streitigkeiten zu

beendigen, verſucht ſind, ſo lange nur von denſel

ben Erfolg zu hoffen iſt. Zu dieſen gehören: Vor

ſtellungen, Vergleiche, Schiedsrichter, Retorſion,

Repreſſalien, und Selbſthülfe.

1. Kriegsankündigung iſt nur dann erfoderlich, wenn

IlldIl VOIl ihr, als einem gelinderen Mittel, Verhü

tung des Krieges hoffen kann – Publication durch

Herode. Manifeſte.

2. Hinwegnehmung von Gütern, Arretirung von

Perſonen (Androlepſa). In ältern Zeiten Duelle

u. dgl Repreſſalien nur gegen den Staat, nie gegen

Privatperſonen, die ja nicht beleidigt º, 8

.. > - .738.

-



T
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- §. 738.

Der eigentliche Krieg iſt entweder Land-, oder

see – Krieg; ferner Offenſiv- oder Defenſiv-Krieg

( bellum offenſivum et defenſivum).

I . Der wahre Begriff vom Offenſiv- und Defenſiv

Kriege hängt nicht von der frühern Zeit, in der

einer oder der andere die Gewaltthätigkeiten an

fängt, ſondern von der Abſicht des Kriegführen

den ab.

2. Bellum defenſivum, reparativum, punitivum et

vindicativum. Die beiden letztern Arten ſind gänz

lich unerlaubt (§ 728 ): -

§. 739.

Ein Krieg iſt gerecht, der 1) bloſs zur Erhaltung

zum Erſatz und zur Sicherheit geführt wird, 2) nicht

unerſetzliche Rechte ſolcher Perſonen, die das Volk

nicht verletzt haben und nicht verletzen wollten, inGefahr bringt. W -

weil nur wilde und barbariſche Völker bey ihren Krie

genaufvöllige Ausrottung des feindlichen Volksbe

dacht ſind, unter den europäiſchen Völkern aber

die Kriege nie in dieſer Abſicht geführt werden; ſo

kann manvon dieſer Seite wohl ſagen, daſs der Krieg,

bey dem immer das Leben vieler unſchuldigerMen

ſchen aufgeopfert wird, nur gegen barbariſche und

wilde Völker gerecht ſeyn könne, unter europäi

ſchen Völkern hingegen gänzlich vermieden werden

müſſe. Allein ſo gewiſs es die Pflicht aller Völker

und ihrer Regenten iſt , Kriege auf alle Art zu

Y 4 ver
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–

vermeiden, oder auch wohl, Anſtalten zu treffen,

wie man ihnen für immer zuvorkommen könne;

ſo kann es doch nicht als geboten angeſehen wer

den, jedem Kriege, durch was für Mittel oder

Aufopferungen es immerſey, auszuweichen. Denn

1) daſs man Befugniſs zum Kriege gegen das will

kührlich beleidigende Volk habe, leidet keinen Zwei

fel; nun könnte aber 2) die Ausübung des Zwangs

rechts, wenigſtens zur Erhaltung veräuſserlicher

Güter, durch eine Pflicht aufgehoben ſcheinen;

allein wenn die Völker bey jedem Angriffe ſogleich

zurückweichen wollten; ſo würde nichts leichter

ſeyn, als daſs ein ehrgeitziger und herrſchſüchtiger

Deſpot ſich dieſe friedlichen Stimmungen zu Nutze

machen und nachher mitdem Leben und der Freyheit

der Menſchen, ſelbſt der ſittlichen,ganz willkührlich

ſchalten könnte. Es iſt vielleicht weit rathſamer,

ſchont mehr Menſchenleben und ſichert die wichtig

ſten Güter der Völker weit beſſer, wenn manjedem

Angriff, ſobald gelindere Mittel nicht hinreichen, auf

alle Weiſe ſich entgegen ſetzt, indem dies für deſto

längere Zeit gegen Anfälle Ruhe ſchafft, weil man ſo

eines tapfern Widerſtandes gewiſs iſt.

§. 74O.

Gegen einzelne Beleidiger hat ein Volk eben di

Rechte im Kriege, wie der einzelne Menſch im Na

turrecht bey der Ausübung des Zwangsrechts; gegen

ein Volk, das in einem Staate lebt, nicht auf eben

die Art; denn hier iſt die willkührliche Beleidigung

.

IlUT
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z: nur durch den allgemeinen Willen möglich, nicht

- alſo durch die Willkühr einzelner. /

: §. 74I. -

Folglich hat man gegen einzelne Mitglieder des

- beleidigenden Volks kein Zwangsrecht anders, als

inſofern man gegen ſie vollkommne Rechte zu erhal

ten hat; aber dann auch nur diejenigen Rechte,

welche man gegen unwillkührliche Beleidiger hat.

1. Alſo kann Gewalt überhaupt nur gegen die gebraucht

werden, die ſelbſt Gewalt brauchen, z. B. den be

waffneten Theil des Volks, das Heer etc.; gegen an

dre gar nicht.

2. Es verſteht ſich, daſs hier von dem Fall, wo die

einzelnen Menſchen im Volk ſelbſt durch eigne

Willkühr beleidigten nicht die Rede iſt.

3. Auch dann ſind die einzelnen Menſchen als will

kührliche Beleidiger anzuſehen, wenn ſieHandſun

gen nach dem Befehle des Staats ausüben, zu de

- ren Anbefehlung der Staat kein Recht hatte, oder

gar nicht haben konnte, z. B. zu tumultuariſchen

Plünderungen, Ermordungen von gänzlich wëhr

loſen etc.

4. Alle übrigen Handlungen auf Befehl des Staats

können ihnen nicht in Rückſicht auf Beleidigun

gen, ſondern nur in Rückſicht auf die Erfüllung

ihrer Pflicht gegen den Staat, zugerechnet werden.

§. 742. -

Volles Zwangsrecht, wie gegen jeden willkühr

Y5 lichen
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lichen Beleidiger, hat daher nur gegen den ganzen

willkührlich beleidigenden Staat und die Staatsgewalt

in demſelben ſtatt; eingeſchränktes gegen Staatsbe

amte, inſofern ihre Willkühr Einflufs auf die Belei

digungen hat; Zwangsrecht, wie es gegen die un

willkührlichen Beleidiger gilt, nur gegen diejenigen,

deren Kräfte der Staat zum Gebrauch der Gewalt ver

wendet; gar keins gegen die übrigen Unterthanen,

auſser inſofern der Staat Rechte auf ſie hat, die man

(ohne dabey die ihnen gebliebenen Rechte zu krän

ken) vereitelt. -

1. Alſo gilt gegen Soldaten nur Zwangsrecht, wie

gegen unwillkührliche Beleidiger; dieſe beurthe

len ſo wenig als andre Unterthanen das Recht des

Saats um darnach zu handeln; ſondern ſie müſſen

ſämmtlich dem Staatsoberhauptgehorchen.

2. Selbſt gegen diejenigen Oberherren des Staats, die

das andre Volk nicht als einzelne Perfonen, ſondern

durch den von ihnenbeſtimmtenallgemeinen Willen

im Staate beleidigten, hat nicht unumſchränktes

Zwangsrecht ſtatt, ſondern nur ſo weit als ſie den

allgemeinen Willen beſtimmen können. Freylich

wohl Gefangennehmung, aber nicht Beraubung

des Lebens, nicht einmal im allgemeinen Berau

bung ihrer Privatrechte.

§. 743.

Jedes Mittel im Kriege iſt rechtmäſsig, das 1)wirk

ſich zusErhaltung und Sicherheit vollkommnerRech

- tc
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Ä.

te oder zum Erſatz für dieſelben gebraucht wird, das

2) nicht unveräuſserte Rechte kränkt, und 3) das ge

lindeſte Zwangsmittel iſt, das man anwenden und von

dem man den erlaubten Erfolg hoffen kann.

1. Dem feindlichen Staat kann man alle Rechte neh

men. Betrug - Kriegsliſten. (Spione ? ).

2. Gegen die Krieger des andern Volks iſt daher er

laubt: die Tödung derſelben während wirklicher

Widerſetzlichkeiten, oder während der Anſtalten

dazu, die Lieferung von Schlachten, Zerſtreuung,

Schwächung des Heeres, Zwangzum Rückzug oder

zurErgebung, Gefangennehmung u. ſ. w. ; nicht er

laubt aber ſind Mittel, welche 1) nur Zwang ge-

gen die Krieger, nicht gegen den Staat wirken.

Art der Waffen. Gift. Vergiftung der Quellen

und Waffen Meuchelmörder. Eben ſo wenig ſind

2) ſolche Mittel erlaubt, welche nieht mehr zur Ab

wehrung der Beleidigungen nöthig ſind, z. B.Töd

tung der Gefangenen. Aber die Krieger müſſen auch

nur nach Vorſchrift des Staats, nicht nach eigner

Willkühr, handeln. Marodeurs.

3. Gegen unbewaffnete Unterthanen iſt die Ausübung

derſelben Rechte, die ihr Staat über ſie hätte, beſon

ders wenn dieſer ſie alsMittel zur fernernWiderſetz

lichkeit brauchen könnte, erlaubt: zB Fouragirun.

gen. Lieferungen, Contributionen etc.; höchſtens

die Beraubung ſolcher Rechte, die ihr Staat ihnen er

ſetzen kann. So lieſsen ſich höchſtens Partheygänger

und Caper vertheidigen. Unerlaubt aber iſt die Krän

kung
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kung ihrer eignen unverlornen, am meiſten unerſetz

lichen, Rechte; alſo Beraubung des Lebens unbe

wehrter, Quälen, Miſshandeln derſelben, Plünderun

gen, Brandſchatzungen. DieUnterthanen zum Auf

ruhr zu reizen, dazu hätte man wohl Befugniſsge

genden willkührlich beleidigenden Staat; aber kein

Recht, weil man nicht unſittliche Handlungen an
drer befördern darf. a -

4. Alle von einzelnen Unterthanen eines Staats gegen

einen andern Staat, der ſie einzeln nicht beleidigt hat,

willkührlich gewählten Zwangsmittel ſind uner

laubt. Seeräuber. -

" §. 744.

Auch Verträge mit dem Feinde iſt das Volk zu hal

ten ſchuldig, undder Feind hat ein Zwangsrecht dazu,

da niemand Recht hat, dem andern mehr Pflicht gegen

ſeine Rechte zu verweigern, als zur Erhaltung ſeines

Rechts nothwendig ſind. Eine Ausnahme iſt es auch

hier, wenn die Pflichten aus den Verträgen mit höhe

ren Pflichten in Widerſtreit kommen. -

Die vornehmſten Verträge im Kriege ſind: Waffenſtil

ftände (induciae, armiſtitia), Capitulationen, Car

telle, Freypäſſe, (Sauvegarden, Salvaeguardiae) u. ſ.

w. Wer kann Capitulationen abſchlieſsen? Nähere

Beſtimmungen treten auch hieraus Gewohnheit ein.

§. 74.

Die Rechte im Kriege gegen ein drittes Volkwer

den beſtimmt, nachdem das Volk entweder gar keinen,

oder
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“

oder einigen, aber nichtganz willkührlichen, Antheil

am Kriege nimmt.

Ein Dritter heiſst hier jeder, der nicht ſelbſt Krieg führt.

§. 746. -

Das kriegführende Volk hat gegen ein drittes Volk

nur inſofern ein Zwangsrecht, als ſie Handlungen vor

nehmen, die ihm ſeinen Krieg oder ſeine ErhaltungE

ſchweren; und dies Zwangsrecht beſtimmt ſich dar--

nach, ob dieſe Handlungen willkührlich oder unwill

kührlich ſind. -

§. 747,

- Das Volk, welches keinenAntheil am Kriege nimmt,

heiſst neutral. Unternimmt dies Volk nun gar keine

Handlung, die mir die Ausübung und den guten Er

folg meines Zwangsrechts erſchwert; ſo habe ich

auch gar kein Zwangsrecht gegen daſſelbe; ſonſt aber

wohl.

1. Handlung neutraler Völker. Zufuhr von Kriegs

bedürfniſſen oder von andern Dingen. Wegnahme

ihrer Schiffe. -

2. Höchſte Gleichheit im Betragen gegen die beiden

kriegführenden Völker zu beobachten, iſt das neu

trale Volk nicht verbunden. Manches können hier

wieder Gewohnheiten näher beſtimmen.

- S. 748. --

Niemand kann ein neutrales Volk zwingen, die

Neutralität zu verlaſſen und am Kriege Theil zu neh

men (wegen ſeiner Freyheit).
- 1. Auch

-
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1. Auch nicht bey gerechten Kriegen; denn die Ver

bindlichkeit zur Vertheidigung andrer iſt nur er

laſlich, und folglich geht kein Zwangsrecht darauf,

ohne ein Verſprechen der Hülfe in einem Bündniſſe.

2. Bewaffnete Neutralität.

- § 749.

Jedes Volk hat Recht, dem unſchuldig angegrif

fenen beyzuſtehen; alſo hat niemand Recht, daſſelbe

zur Neutralität zu zwingen.

Eine Ausnahme findet ſtatt, wenn Neutralitätsverträge

vorhanden ſind.

§. 75 o. -

Völker, die einigen Antheil am Kriege nehmen,

find entweder Bund genoſſen (ſocii), oder ſie ſen:

den Hülfstruppen, oder ſie zahlen Subſidien. Man

hat kein Zwangsrecht gegen ſie, als um ſie von Hand

lungen abzuhalten, welche die Erhaltung der Güter

erſchweren. Dies beſtimmt ſich genauer, je nachdem

die zu verhütenden Handlungen willkührlich oder

unwillkührlich ſind.

- §. 7ſ I.

Rechte aus dem Kriege ſind gültig, inſofern ſie

aus dem Recht der Erhaltung, der Sicherheit oder

des Erſatzes flieſsen. -

§. 75 2. -

Gefangne werden bloſs durch die Gefangenſchaft

weder Knechte (§ 387. Anm. 1.) noch Unterthanen

(§ 5 6.). Man kann ſie in der Gefangenſchaft hal

- - - tën,
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ten, ſo lange Erhaltung und Sicherheit es nöthig

machen; und man kann auch darnach das Verfah

ren gegen ſie beſtimmen. \

Auswechſelung der Gefangenen Poſtliminium. Nur

muſs auch der Gefangne ſein Verſprechen halten;

ſonſt beleidigt er willkührlich.

§. 75 3. /

An den eroberten Sachen erhält der Eroberer

kein Eigenthumsrecht. Zurückhaltung zur Sicher

heit und zum Erſatz aber iſt erlaubt.

Eroberungen und wiedereroberungen der Länder.

Beute (praeda) gehört eigentlich weder dem Volk,

noch dem einzelnen Soldaten. Die Beſitznehmung

im Kriege (occupatio bellica) iſt alſo keine recht

mäſsige Erwerbungsart.

§. 74.

An eroberten Ländern hat der Eroberer bloſs

Zwangsrechte, inſofern er ſie als nothwendige Mit

tel zu ſeiner Erhaltung und Sicherheit oder zum Er

ſatz braucht. -

- S. 75.

Ueberwundene Völker werden nicht anders Un

terthanen des Siegers, als durch ihre Einwilligung

(§ 516.). Iſt die Unterwerfung deſſelben aber das

einzige Mittel, ſich vor demſelben in Sicherheit zu

ſetzen; ſo kann man es zur Huldigung zwingen (§.

z10.) oder auch es verſetzen, zerſtreuen u. ſ: w.

- - §. 756.
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S. 756. -

Die Völkerſtreitigkeiten werden geendigt durch

einen Friedensſchluſs (pax). Dies iſt ein Vertrag und

ganz nach den Regeln der Verträge zu beurtheilen.

I. Friede iſt die Abweſenheit des Kriegs.

2. Jetzt hängt dabey ſehr vieles von Gewohnheiten

ab. Friedensvorſchläge. Friedenstractaten. Frie

denscongreſſe. Friedensvermittelungen. Friedens

präliminarien. Friedensſchlüſſe. Ihre Abfaſſung,

Ausfertigung und Ratification.

3. Auch die Folgen des Friedens ſind meiſtens durch

Gewohnheit beſtimmt. Abſtellung der Feindſelig

keiten. Amneſtie. Vollſtreckung des Friedens. Er

klärung und Erläuterung deſſelben. Erfüllung und

Uebertretung deſſelben. In wiefern hebt ein nach

folgender Krieg die vorhergehende Friedensſchlüſſe

auf? (§. 320. u. a.).

4. Alle bisherigen Frieden waren, wenigſtens dem

Erfolge nach, bloſs temporär. Ein ewiger Friede

kann nicht anders als durch ein geſetzmäſsiges groſ

ſes Völkerverhältniſs mehrerer (oder eigentlich al

ler) Völker erhalten werden. Ein ſolcher iſt aber

von Natur nicht da, ſondern muſs erſt errichtet

werden. Kant Ideen zu einer allg. Geſchichte

in weltbürgerlicher Abſicht. 7 Satz. – Berl. Mo

natsſchrift. 1784. November.

§. 757.

- Erbrecht, Verjährung, Strafe, gehören nicht

ins allgemeine Völkerrecht.

1. Sie können durch das poſitive Völkerrecht auf ver

ſchiedene Art eingeführt ſeyn (vergl. §.725.Anm.).

2. Vieles hier vorgetragene muſs zum beſſern Ge

brauch näher beſtimmt werden. Das kann durch

Verträge und Gewohnheit, welche auf ſtillſchwei

genter Einwilligung beruht, geſchehen; und ſo

entſteht das poſitive Völkerrecht.

Regiſter.
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der merkwürdigſten Sachen.

Die erſte Zahl zeigt die Seite, die zweyte den Paragraphen an,

und die dritte, mit einem N. davor, eine Anmerkung.

Falls aber nur eine Anmerkung mit dieſer Ziffer bezeich

net, auf der angegebnen Seite befindlich iſt: ſo iſt die

Zahl des H. als überflüſsig weggelaſſen.

A.

Asien 235. N. 3.

Abſicht 290. 6o5.

Amt, öffentliches 232. N. I.

Aemter, öffentliche, anzuordnen, ein Recht der Staats

gewalt 232. 489.

= - – Eintheilung derſelben 236. N. 7.

Anarchie 262. N. I.

Angriff und Attentat 8o. I6o.

Antrieb 3. N. 2. -

Antriebe der Sinnlichkeit 6. 15.

Aufklärung und Cultur widerſpricht nicht der Idee

des Naturſtandes 16. 37. -

– – und Religion ohne Handlungen ſchaden

nie 275. N. 2.

Aufnahmevertrag 215.449. -

Aufſicht, Recht der, aufſehende Gewalt 224, 471.

- 249 , 5 IO. -

A Z Auf
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Aufſicht, Recht der, Grund deſſelben 226. 475.

- - führt nicht nothwendig Zwang mit ſich

- 226. 476.

- - deſſen Gränzen 227.477.

Auslegung der Verträge, natürliche

- – Hauptregeln derſelben 299,623-

- – willkührliche Regeln derſelben 3oo. 624

d B.

Beamte 234. N. 7.
Bedingung überhaupt 14I. 294. N. I.

- – im engern Sinne

Befehlens, Recht des, 230.485

Befugniſs 10. 22.

Begehren, jedes iſt an ſich unwillkührlich 3. 9.

-, – willkührliches 4. Io.

Begehrungsvermögen 4; 7.
-d -º – iſt beſtimmbar und beſtimmend

- 6. 15.

a-s – oberes und unteres 7. I6.

Begehrungshandlungen 4. Nº I.
Beſeidiger, welche unveräuſserlichen Rechte ich ihm

nehmen darf. 95. 186.

Beleidigung 82, 16o. 932. 180

Ä“ - Äechte und Zwang dagegen 94. 183. und

- I84

Berechtigte, der, beurtheilt ſeine Recht ſelbſt 86 17I.

- - – worauf erbey Beurtheilung der Pflich

ten andrer zu ſehen hat ibid. N. 2

Beſitz I2I. 24I. - -

– – Arten deſſelben 121. N 2.

– – iſt kein untrügliches Zeichen des Eigenthums

302. 629. - -

Beſitzer, redlicher, unredlicher 124. N. I

Beſitznehmung 119. 235. u. 237

–T-T ſchon eigenthümlicher Sachen 124 247

– – – vermeynte I 25. 248.

– – – im Kriege 351.753

Beſtimmungen bey Verträgen I4I. 294
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Betrogner, Recht deſſelben 145. 304.

Betrug 145. 302. -

Betrüger, der, erwirbt kein Recht 145. ZOZ.

Beurtheilung, Recht der, 225. 473

Beute 351 753.

Bevollmächtigung 308 644.

Beweis ſeines Rechts 97. 90.

- - wie er geführt werden ſoll, kann der Staat

vorſchreiben 284. 5

d

«.

Reyſtand darf ein Volk unaufgefodert leiſten 359. N. 2.

Beywohner 214. 448.

Billigkeit, was ſie iſt 55. 97.

Bosheit 293. 614.

Bürgſchaft 3o. 649. .

Bundesgenoſſen, Zwangsrecht gegen ſie 3so. 75o.

C.

Cameralgewalt 234. 491.

Ceſſion 3.12. 656.

Civiljuſtizhoheit 239. 497.

Colliſion 42. 78.

- - wo ſie nicht mehr ſtatt hat 100, 194. N. r.
IoI, 196. Io1, I98. N. I. u. 2.

Colliſionen, wo ſie vorkommen 42. 79. 99. I94. N. I.
-s – wie ſie gehoben werden 42.o.

ama - Yºach die Regeln zur Entſcheidung der-

ſelben zu beſtimmen Ioo. 195.

T„ T. Regeln für dieſelben 101. 196.

Colliſionsfall 42,78. 99, 194. -

Lontracte, ungenannte 309 645. -

Creditv und Vollmacht der Geſandten 333 7Io.

Criminaljuſtiz, Criminaljuſtizhoheit 240, 499. 24I, N. 2.

D.

Darlehn 307. 642.

Ä verzinsliches, unverzinsliches 308. 643.

Despotie 263. N. 2.
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Dritter, inwiefern er Rechte durch einen Vertrag er

werben kann I5o. 3I6.

Drohungen, Verhalten dabey 9o. N. 2.

Dürfen, Begriff deſſelben 7- 18. N. I.

Durchgang durchs Gebiet fremder Völker 328. 693.

E.

Ehe I66. 354.

– Arten derſelben I69. 359 u. 360.

– Hinderniſſe derſelben 171. 363.

– kann nur durch Vertrag eingegangen werden

- I66. 355.

– alle Zwangsrechte derſelben hängen von Verabre

dung ab 167. 356.

Rechte des Staats in Anſehung derſelben 282.588.

was ſie vorausſetzt I68. 358. -

wodurch ſie aufgehoben wird 173. 37I.

– Zweck derſelben iſt verſchieden 167. 357.

Ehebruch 172. 368. -

– – Verhütung deſſelben 172.369. u. 37o.

Eheleute 169. N. 3.

Eheſcheidung I73. 373.

Eheverlöbniſs 17o. 361. u. 362.

- – deſſen Aufhebung I71. 364.

Ehre erfodert mehrere Beſtimmungenim Staate 302.630.

– urſprüngliche oder natürliche 73. 138.

– Erwerbung 127.256.

– Rechte des Staats in Anſehung derſelben 281.583.

Eid I48. 3 II.

– wann er erzwungen werden kann 83. 164.

– promiſſoriſcher, erhöhet die Verbindlichkeit I49.

ZI2.

Eigenthümer II3. N. I.

Eigenthum II2. 22I.

– Arten der Aufhebung deſſelben 125.249.

– Arten deſſelben 123. N. 2.

– Einſchränkung deſſelben im Staate 280.582.

– Eintheilung deſſelben II6. 227.

– des Volks 326. N. I.

– ſein, darf jeder durch Zwang erhalten II7.

23O.

E

#
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Eigenthum, vermeyntes 125. 248.

– – – – unter Völkern 329. 694. -

– Verletzung deſſelben 125. 250.

– was und wieviel man dazu machen darf

I 16. 228 u. 229.

was es in ſich ſchliefst 122. 243.

Rechte deſſelben 122. 244.

wer es ſich erwerben darf 116. 227. -

wovon deſſen Beurtheilung abhängt 326.

686. -

Zwangsrechte aus demſelben gegen andere

I23. 245.

= =

– – ſein, beurtheilt der Rechthabende 113. 223.

- am Meer 327. N. I.

Eigenthumsrecht, Grund deſſelben II4. 225.

- ,– – wovon es abhängt 112. 220. N. I.

Einwilligung I28. 258.

- – bey Verträgen, wie ſie beſchaffen feyn

- muſs 142. 296. u. 297.

- – gegenſeitige 132. N. I. -

- – ausdrückliche, ſtillſchweigende I43. 298.

- – kann nicht aus bloſsem Schweigen ge

ſchloſſen werden 143. N. 2.

- – vermuthete, erdichtete I43. N. 3.

«- – muſs frey ſeyn 147. 307. -

-. – einſeitige Zurücknahme derſelben hebt

den Vertrag nicht auf 151. 319. >

Eltern, Zwangsrechte derſelben gegen Kinder 283.

N. 4

"A

Entſagungsvertrag 309.645.

Entſchluſs 290.604.

Erbrecht aus Miteigenthum und Vertrag kann man im

NR. annehmen 155. 33o. u. 33I.

Ergreifung H22. 242.

Erkenntniſs und Vorſtellung gehören zu meinen Gü

- tern 7I. 131.

Erlaſſung des Vertrags 311.652.

Erlaubtſeyn und Befugniſs beſtimmen eine doppelte

-
Abhängigkeit des Rechts vom Sittenge

ſetz 38. 71.

– – darüber muſs die Entwicklung des Rechts

belehren 39. 74.

Z 3 Erobe
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Eroberer, deſſen Zwangsrecht an eroberten Ländern

35 I. 754.

Erwerh, Einſchränkung und Erweiterung deſſelben im

Staate 278.576. u. 577. -

– – welche Arten deſſelben ungültig ſind 279 578.

– – Rechte des Staats bey demſelben 276. 572.

u. ſ. w. -

Erwerbung 117. 231. -

– – was man dabey betrachtet I I8. 232.

Erwerbungsarten I 18, 232. I 8, 234., 3OI, 627.

- -, – bedürfen nähere Beſtimmungen im

- Staate Zo2. N. 2.

Erſatz, Grund des Zwangsrechts dazu 9r. 176.

– gegen welche Verletzungen hat er ſtatt ? 91. N. 2.

– und Strafe; dazu kann ich mich verbindlich

machen 142. 295.

Erzieher haben kein Zwangsrecht zum Erſatz 182.

Z85.

Erziehung 175. 376. -

- – der Kinder giebt dem Erzieher Rechte 16.

377. u. 378.

Familie 185. 391.

Familienerbrecht iſt nicht im NR. 155. 329.

Finanzgeſetze 235. N. 1. -

Finanzgewalt, Finanzhoheit 234. 491.

- – Rechte derſelben 235. N. 2.

Freyheit des Willens iſt nothwendige Vorausſetzung

des Sittengeſetzes 52 91.

Arten derſelben 53 N. 3.

äuſsere, ohne dieſe leidet die innere 68. 125.

I.

– – inwiefern ſie aufgehoben werden kann

76. 146.

der Willkühr iſt geſetzmäſsig 52. 93.

wer ſie einſchränkt 63. II2. 4

der Handlungen 69 126.

in Anſehung alles intellectuellen iſt unum

ſchränkt 71. 13o.

– –

« -

==

Frey
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Freyheit iſt im abſoluten Naturrecht unumſchränkt 76.

146.

– – des andern, wie weit ich ſie einſchränken darf

96. 187.

– – deren geſetzmäſsigen Gebrauch zu hindern,

darf das Sittengeſetz nicht erlauben

56. :oo.

– – des Willens, wodurch ihr Gebrauch einge

- ſchränkt wird 295. 617.

Freylaſſung 184. 39o.

Freyſtaaten 263 N. 1.

Friede 352. N. 1.

– ewiger 352. N. 4.

Friedensſchluſs 352. 756.

Fundamentalgeſetze, Fundamentalobſervanz 262. N. 3.

G.

Gebrauch, ausſchlieſsender 111. 219. N. 2.
- - s- – dazu hat jeder ein Recht

I I 2. 22O.

– – unſchädlichen, darf der Eigenthümer nicht

wehren 124. 246.

- – unſchädlicher unter Völkern 328. 692 und

. 693.

Gefangenſchaft, se, macht weder zum Knecht noch

- zum Unterthan 352.757.

Gegenverſprechen 131. N. 2. -

Geisſeln, Rechte in Anſehung derſelben 336. 721.

Geld I4o. N. 2. - -

Gelübde geben keine Zwangsrechte 144. 299. N. 2.

Gerechtigkeit 55. 97. -

Gerichtsbarkeit und Gericht 239. N.4. 239. N. 6.

- - willkührliche 240. 498.

Geſandter 332. 706. -

– – wer es ſeyn kann 333. 7o9.

– – deſſen Rechte und Pflichten, wovon ſie ab

hängen 334. 712. u. ſ. w.

Geſellſchaft 157. 333.

- – Eintheilung derſelben I6I , 342 - 344.

I66 «
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Geſellſchaft im Staate, iſt vom Staate verſchieden 2ro.

438-440. -

- – wie ihre Abänderung geſchieht I64. 348–

– – iſt eine moraliſche oder myſtiſche Perſon
165. 35o. S.

-s – zu ſuchen iſt Pflicht 20I. 418.

– wenn deren Eingehung gehindert werden

kann 158. 335.

-. – wodurch ſie aufhört 165. 35 I.

Geſellſchaften im Staate, inwiefern ſie eingegangen

werden können 258. 528.

– Eintheilung derſelben 258. N. 3.

– Rechte des Staats in Anſehung derſelben

28I. 585. u. ſ. w.

Geſellſchaftsrecht, allgemeines 18. 4o.
s- – – einheimiſches, u. ſ. w. 16o. 339.

U. Z4I.

-

-

Geſetz r. 3.

Geſetze, ſittliche Io. 23.

- -, – ihre Kennzeichen 44. 85.

-ms sus- – das Recht ſie zu beobachten kann nie

- aufgehoben werden 53. N. 2.

-, w-s – inwiefern ſie für alle Menſchen

gleich ſind 75. 141.

– – – giebt es nur für willkührliche Hand

lungen 5. I2. -

- – Grund ihrer Verbindlichkeit 44. 83. u. 84.

Geſetzgebung, Grund des Rechts derſelben 227.478
e-ses – Recht derſelben 224. 472.

w- – Gränzen derſelben 228. 482. u. 483.

Geſundheit und Wohlbefinden 68. 123.

Gewalt , elterliche I77. d -

- – -- ÄÄÄs Staats in Anſehung der

ſelben 282. 589.

– deren Zwangsrechte I79. 382.

- – wenn ſie auf

hören I8I. 384.

– – höchſte 218. 460.

-s – geſellſchaftliche 160, 340.

- -

-s s- = =

Gewalt



der merkwürdigſten Sachen.

:

s

Gewalt und Furcht 147, 307. 148, 31o. N. I.

Gewalten 223. 470.

Gewiſſensfreyheit kann nicht genommen werden 276.

N. 3.

Gleichheit der Menſchen 75. 142. u. 143.

Glückſeligkeit 74. 14o. „

Grade verbotne 171. 365. - -

- der objectiven und ſubjectiven Moralität. 294

616.

Grotius 24. 58.

Grundſatz aller Rechte 53. 94. se

– – aller Zwangsrechte 57. 102.

Grundverträge des Staats 213. 445.

Grundeigenthümer 214. 448.

Gültigkeit des Vertrags I37. 282. -

Güter wonach ihr Werth zu beſtimmen I37. 28r.

- unveräuſserliche und veräuſserliche 77, I49. 78,

- I5O. . 37, 28 I.

– - Äman zuweilen aufzugeben
verbunden 79. 15 I. -

– ganz unveräuſserliche 79. 151.

– meine eignen ſind der Maaſsſtab andrer 81. 156.

– anderer, deren Beeinträchtigung darf ich djh

Zwang abwehren 80. 152. u. 153.

- , neue, darf ich von andern nicht erzwingen
Io6. 2o9.

– , meine, durch die Güter anderer zu mehren iſt

- verboten Io7. 214.

– , urſprüngliche, des Menſchen 64. 116.

Gundling und Gerhardt 26. 61.

Gut, was dahin gehört 62. III.

– und böſe, allgemeine Begriffe davon haben alle

Menſchen 47. N. 4.

– ſein, darf jeder mit Zwang erhalten 86. 172.

– genommenes, darf ich wieder nehmen 90. I75.

– das durch Vertrag erworbene, darf ich durch

- Zwang erhalten 133. 272.

> Z5 - H.
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Handlung r.

H.

I.

–– Freyheit der, unter Völkern 33o. 699.

– – mit einem beſtimmten Volke, wovon ſie ab

Handlungen, erlaubte, dürfen nie gehindert werden

– , – andrer, in welchem Verhältniſs ſie im NR.

- -

= =
Heeresfolge

hängt 33o. 7oo.

4O. 74.

in Betracht kommen 42. 77.

willkührliche, mehrere ſind der bloſsen

Willkühr überlaſſen 52 92.

- –, innere, äuſsere, 3, 8. 4,

o. 4. N. 2.

nothwendige 2. N. I.

ſittliche, deren Beobachtung iſt ein gebot

ner Zweck 69. I 26.

unſittliche, in welchem Fall man ſie ab

halten darf 81. 158. -

erlaubte, unerlaubte 7. 18.

welche ich durch Zwang verhindern darf

57. 1 o.

zu welchen der Menſch nur berechtigt iſt

6o. io8.

die man verſprechen darf 138. 287. u.ſ w.

freye, ſind nur zuzurechnen 29. 606.

ungern vorgenommene 291. N. 2.

wenn ſie nicht imputabel ſind 296. 620.

einzelner im Volke, wie ſie zu betrachten

ſind 321. 675.

234. 49O.

Herr 182 386.

Herrſchaft, Recht der, 182. 386.

Hoheit, äuſsere, innere. 236,492. u. 493. 237, 494.

-

I.

Irrthum 146,305. u. 306. 292,609.

– – vermeidlicher, unvermeidlicher 295. 618.

- – Eintheilung deſſelben 147. N. 3.

5fu naturae et gentium 23. N. 2.

Juſtizge
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Krieg 85. 168.

Juſtizgewalt, Jºse 238, 495. 238. N. 3. 239.490. T

K.

Kauf 306. 640. - -

– bricht nicht Miethe im Naturrecht 307. N. 2.

Kinder dürfen von ihren Eltern nichts erzwingen 178.
N. 2.

– , deren Rechte kann man für und gegen ſie ſelbſt

ſchützen I78, 38o. 178. 381.

Kirche 186,393. ? 90 400.

Kirchengewalt, Kirchenregierung, Geſellſchaftsrechte

I9 I. 4OI.

Knecht 188. 396.

Knechtſchaft kann ſich nur auf Vertrag gründen 183.

Z87.

- R# des Staats bey derſelben 283. 590.

es Menſchen, ihre Unterordnung nach Mittel

und Zweck 65. I 18.

–- was deren Ausbildung befördert, dazu hat der

Menſch ein Recht 7o. 128.

Kräfte d

– im engern Sinne I78. 38o.

rechtmäſsige Urſache dazu 34I. 734 etc.

Arten deſſelben 349. 738.

gerechter 349. 739.

wer ihn mit einem volke führen kann 340. 73 I.

– rechtmäſsige Mittel in demſelben 346. 743.

Kriegsankündigung 349. N. I. -

L.

Land 2I4.448.

Leben, was es iſt. 65. II9.

– Werth deſſelben 66. N. I.

– des andern, inwieferne es ohne Unrecht ver

loren geht 96. 188.

– darf der Staat nicht nehmen 374. 566.

– Erhaltung deſſelben 102. 199. N. 1.

Legalität 42. 77.
Lehr



Regiſter

Lehr- und Schreibefreyheit darf eingeſchränkt werden

276 57o.

Lehren, enge Ä, Dauer ihrer Gültigkeit I89.398.

Leib 67. 122. -

Leibeskräfte, inwiefern man ſie ausbilden darf 72. 133

Lügen, Zwang dagegen 84. 67.

– – – zum Widerruf derſelben 85. N. I.-

M.
-

Majeſtät 219. 46o.

Majeſtätsrecht 22o. 46I.

- – über Religion 248.507.

- - - inwiefern Zwang dabey

- erlaubt iſt 248.508.

- - -s weſentliche wirkſame

Rechte deſſelben 249.510.

Majeſtätsrechte, in Anſehung ihrer muſs Zwang ſtatt

haben 22I. 463.

- – wovon ſie abhängen 223. 469.

- – weſentliche und zufällige 227.506.

Maximen, dauernde ohne Zeiteinſchränkung gültige,

darf man feſtſetzen 129. 26I. u. 262.

- – warum das Sittengeſetz- ihre Feſtſetzung

nicht verbieten kann I29. 26I. N. I.

Miethe 306. 64I.

Militärgewalt 234. 49o.

Mittel, die der Staat unmittelbar anwendet 231.486.

– nothwendige zum Leben 67. 120. . .

– zum Zweck, ihr unmittelbarer und künftiger

Gebrauch 72. I35. u. 136.

– , angeborne, erworbene 73. 137. u. 138.

Moralität 42. 77.

N.

Nation 214. 446.

Naturgeſetze I. 4.

Naturrecht im engern Sinne 15, 33. 18, 41.

- – – weitern Verſtände 2o. 46.

- – Eigenſchaften deſſelben 38, 69.
Natur



der merkwürdigſten Sachen.

Naturrecht, Eintheilung deſſelben 17. 38. u. 39.

– zu welchem Zweck es brauchbar 16. 35.

– hängt von der Vernunft ab 37. 68.

– Nutzen u. Geſchichte deſſelben 21. 48. u.ſw.

deſſen Gand I3, 29. 38, 70. 40, 76.

95. N. I.

abſolutes, was darin zu betrachten 63. 14.

erwerbliches, deſſen Theile Io7. 2:5. u.

216.

– – Unterſchied von andern Wiſſenſchaften 20.
47.

Naturſtand I4. 31. u. 32.

Niederlegung, gerichtliche 152. N. 2.
a- – was ſie iſt 305. 637.

Nöthigung 12. 26. >

Nothfall und Nothrecht Ioo. N.: 2. -

Nothgebrauch darf der Eigenthümer nicht wehren

I24. 246.

- – unterVölkern, Beyſpiel davon 328. N. 2.

Nothrecht giebt es nicht Io3. N. 2.

Nothwehr iſt kein Nothrecht IoI. 196.

Nothwendigkeit, widerſtehliche , unwiderſtehliche

- - 295. 619.

Novation 3I2. 654.

0.

Oberaufſicht, Recht der, 231. N. I.

Obereigenthum des Staats 235. N. 5. 236. N. 7.

Oberherr, eingeſchränkter, uneingeſchränkter. 265.

543. -

=s -s inwÄn er geſtraft, getödtet werden

kann 259. N. 2. u. 3. -

Oberherren 162, 344. 214, 446. 218, 459.

-, – Rechte derſelben 228. 48o.

sm-º. a- e- – woraus ſie flieſsen 223.

468.

assº, – inwiefern ſie ſich der höchſten Gewalt be

geben können 25 I. 513. -

pm – inwiefern ſie Verträge im Namen des

Volks ſchlieſsen können 331.704.

- - Oberherr



Regiſter

Oberherrſchaft, Eintheilung derſelben 163. Z47.

- – im engern Sinne 163. 346. . "

- - - die, muſs beſonders beſtimmt ſeyn

162.344. -

- abhängige, unabhängige 219. N. 3.

– in der Ehe 172. 366.

- iſt im Staate durchaus nöthig 2ro. 436.

- wenn ſie niedergelegt werden darf #.
- Z49. -

Qbject, doppelte Art des Rechts darauf 63. II Z.

Obrigkeit 233. N. 6.

Oligarchie, Ochlokratie 263. N. 2.

Organe, die, erhalte ich durch Zwang 67. 12r.

P.

Perſönlichkeit und Perſon 51. 90.

- – worauf ſie beruht 65. 112.

Pflicht, die allgemeine, zu vertheidigen, kann ich ver

ſtärken 80. 154.

Pflichten 8. 19.

- - bedingte und unbedingte 9. 21.

- - andrer gegen mich, zu deren Beobachtung

habe ich kein Zwaagsrecht 82. I59.

- - bedingte, können nie gegen ihre Bedingung

- ausgeübt werden. io2. 199.

- - der Moral und des NR. ſind nicunterſchie

den 41. N. I.

- - unbedingte, können nie aufgehoben werden

19%. I98.

- - unerlaſsliche, erlaſsliche 8, 2o. 86. N. 2.

ÄT,... - Welche bloſs negativ ſind 60. N. .

Politik 20. 47.

Polizey, Recht der, 245.505.

T... - Arten derſelben 246. N. 3. u. f. w.

Polizeyhoheit, was in ihr enthalten 246. N. 2.

ºlygamie iſt nicht durchaus verboten I7O. 362.

Preis 140 N. 2.

Privatfürſtenrecht 264. N. 4. (

Privatmann 218. 458.

Proceſs 315.662.



der merkwürdigſen Sachen.

Promiſſar, Rechte deſſelben 132,27o. u. 27. 149, 315.

- – deſſen Zwangsrechte gegen Dritte 150. 317.

" - – iſt nicht verbunden, Erſatz ſtatt Erfüllung

zu nehmen 15o. N. I.

Propolitik 2oo. 415.

Pufendorf, der wahre Vater des Naturrechts. 25. 59.

R.

Rache, zu dieſer giebts kein Zwangsrecht 85. 17o.

Rang giebt es n urſprünglichen Naturrechten nicht

76. I45.

– unter Völkern 329. N. I.

Recht 1 o. 23.

eine doppelte Bedeutung davon 54. N. 2.

Eintheilung deſſelben II. N. 4.

allgemeines bürgerliches I9,45. 268, 547.

äuſseres, inneres 86. N. l.

deſſen Materie und Form 11. 24.

der Ausführung 23I. N. 2.

ſtärkeres, ſchwächeres IoI. 197.

verbindliches, freyes 54, 96. 79. N. 2.

vollkommnes, unvollkommnes I2, 25. 39, 73.

41. N. 2. 63, II3.

äuſserſtes 23 I N. 4.

an etwas, deſſen Bedeutung Io7. N. 2.

der Juſtiz 238.495. s

des Kriegs und Friedens 237.493.

der Geſandten 237. N. I.

der Verträge und Bündniſſe 237.493.

Zwangsanſtalten zu errichten 234. 490.

poſitives, was es ändern kann 272, N. 2.

ſich ſittlich auszubilden, iſt unabänderlich 275.

568. -

des Menſchen, erſtes urſprüngliches 65. 117.

- – auf ſein Leben 65. I 19.

- – auf ſeinen Leib 67. 122. u. I23.

- – in Anſehung ſeiner Handlungen

und Kräfte 68. I 25.

- -
zweytes urſprüngliches 68. 124.

- . - drittes . – – 72. I Z4.

- A Recht

=

=
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Recht und Unrecht in den allgemeinen Begriffen da

von kommen alle Menſchen überein

47. N. 4. -

unveräuſserliches, hängt nicht von meiner WM

kühr ab 79. 15 I. -

vollkommnes, deſſen Einſchränkung darf man

mit Zwang hindern 56. 1or.

vollkommnes, hat jeder Menſch auſ ſeine Gü

ter 63. II 3.

– unendliches, des Kriegs 96. 187.

Rechte, verbindliche, worauf ſie gehen 69, 126.7o,

I2"7.

– – in Anſehung des guten Namens und böſer

Nachreden 74. 139.

– – gleiche, urſprüngl. vollkommne, haben alle

– –

– –

enſchen 75. 14I.

– alle ſind unverlierbar 77. I48.

– erworbene können, erweitert und einge

ſchränkt werden 280. 520.

– Arten, ſie aufzuheben, können im Staate ver

mehrt werden 28 I. 584.

– alle gründen ſich auf das Sittengeſetz 58.

IO4.

– wodurch ihr Aufgeben und Erwerben ge

ſchieht 129. 26o.

können aufgehoben werden 62. N. 2.

bedingte, können nie gegen ihre Bedingung

erhalten werden 102. 199.

erworbene, ihre Erfoderniſſe 107. 212.

durch Verträge erworbene, wie ſie verletzt

werden 153. 324.

– unvollkommne, hängen nicht gänzlich vom

Sittengeſetz ab 58. Io5. -

– unveräuſserliche, dürfen nie bewieſen werden

285. N. 2.

– unbedingt unveräuſserliche darf ich niemanden

nehmen 95. 185.

– unbedingt unveräuſserliche können nie aufge

hoben werden o1. 198.

– wie ihr willkührliches Aufgeben geſchieht

- 93. 18O. -

- im Kriege gegen ein drittes Volk 348. 745.

-

Rechte



der merkwürdigſten Sachen.

º

Rechte aus dem Kriege, Grund derſelben 350.75r.

– – auf Perſonen, davon giebt es keine urſprüngli

che Erwerbung 128. 257.

- - – kann ich nur durch Einwilligung

erhalten I29. 259.

– – des Staats, Gruad ihrer Entſtehung 216. 453.

- - – Grenze ihrer Gültigkeit 216. 454.

– – des Staatsoberhaupts, Grenze ihrer Gültigkeit

22I. 464.

– – des Volks, wodurch ſie verletzt werden 338.

726.

- - – urſprüngliche, erworbene 32r.

676. –

-. -. – welche unveräuſserlich ſind 325.

682.

Rechtstitel II8, 232. u. 233. 3or, 627. -

Reciprocität der Rechte und Pflichten zweyer Menſchen

40. 76.
-

Reden, wann man es erzwingen kann 83. 164.Regalien 247. N. I. A

Regeln der Auslegung muſs der Geſetzgeber feſtſetzen

299. 622.

Regent 22o. N. I.

Regierung des Staats 220. 462.

Regierungsform 26o. 532. -

- - – Arten derſelben 263, 54I. 264, 542.

- - – einfache, zuſammengeſetzte 262.538.

- - – Hauptbeſtimmung derſelben 263. 54o.

- – – reine, vermiſchte , 264. N. 5.

Regierungsrechte 220. N. 2.

Religion, worin ſie beſteht 71. 132.

– – innere, äuſsere I86. N. 2.

– – auch meine falſche darf ich mit Zwang er

halten 72. N. 2.

Religionseid I89.398.

Religionsgeſellſchaft, gleiche und ungleiche 19r. 402.

- - – Rechte derſelben 192. 404.

- -. – wie lange maa Mitglied derſel

- - ben iſt I89. 399.

Religionsübung I85. 392.

Repräſentationsrecht 23I. 487.

Aa Rich



Regiſter

Richter 85, 169. 239. N.: 4.

L – ſein eigner, iſt jeder im Naturſtande 85. 17o.

Ruf, guter, 127. 256. .

Ä dürfen ſich Völker erhalten, erwerben 329: 696.

S.

Sache 109, 218. Io9. N. I. u. 2.

– Arten derſelben 121. N. I.

– Eintheilung derſelben III. N. 3.

– Gebrauch derſelben I 11. 2 I9. -

– gemeiner Gebrauch derſelben I 3: 224.

– eigenthümliche, herrenloſe I 17. N. I

Sachen, eroberte, Rechte daran 35 I: 753

j– deren Unterſchied muſs der Staat in Anſehung

erworbner Rechte durch Zeichen an

geben 314.659.

Schenkung 303. 633.

schimpfen und Zweydeutigkeiten 83. 165.

Schmerz 68. 123. - -

Schuld, Verſchulden 294. 615- -

– – Grade derſelben ibid.

Sclav 182. 386.

Scaverey, inwiefern ſie unerlaubt iſt 184. N. 2:
Seelenkräfte, bey deren Ausbildung werden niemals

- Rechte gekränkt 7o. 29.
– » – meine, kann ich ausbilden ſo ſehr ich

will 71. 130. -

Selbſterhaltung, Trieb der, wozu er gut iſt 66. N. 3.

Selbſthülfe im Staate 272, 561. 315, 663
- – jeweit ſie eingeſchränkt werden darf

- 284. 59 I.

Selbſtmord 102. 199. N. 2. - -

gms jj Ä Staat nicht in die Willkühr der

Menſchen ſtellen 374; 566.

-s – wasjeffen. Verhinderung gilt 66

- N. 4. 81. 156.

Sicherheit 207. 43 I.

"- – innere, äuſsere 207.432.

- – Recht der 90. I74.

Sicherheitsbund 202. 419.

.

" . . sicher

 



der merkwürdigſten Sachen.

Sicherheitsleiſtung 309.647.
a- – worin ſie beſteht 3 Io. 648.

, Sinnlichkeit 6. 14. - - - - - -

Sittengeſetz, das, muſs allgemeingültig ſeyn 58. 105.

,
'

– deſſen genaueſte Beobachtung iſt geboten

7o. 127. -

– wer es nicht gegen andere anerkennt,

kann für ſich keine Rechte in An

ſpruch nehmen 56 1oI

Sittlichkeit, ihr Kennzeichen und oberſter Grundſatz

-s

45. 86.

– erläuternde Betrachtungen ihrer Gründung
45. N. I. u f w.. V

– von deren Grundſatz muſs man im NR.

ausgehen 43. 81.

– iſt ein unabänderlich Recht der Staatsge

- noſſen 275 567.

Sollen, deſſen Begriff 4. I . . .

- Staat 195. 4O8

– Grund der Möglichkeit dieſes Begriffs 46.
N. 2.

im Staare 258. N. 1. -

Eintritt in denſelben 27I. 553.

als Geſellſchaft hat moraliſche Perſönlichkeit 212.

44 I

ihn zu errichten iſt Pflicht 212. 422.

wie weit ſein Recht zu ändern geht 273, 562.

374, 563. . . -

deſſen einziger Grund iſt Vertrag 203. 424.

Zweck deſſelben 206. 43o. u. 43 I.

- –– kann nicht aus der Geſchichte

geſchöpft werden 204. 426.

was er vorausſetzt 204 N. 2.

wann Errichtung deſſelben erzwungen werden

kann 207. 433.

iſt nur Mittel zu einem höhern Zweck 208. 434.

iſt eine ungleiche Geſellſchaft 210. 436. u. 437.

Verhältniſs der Menſchen in demſelben 18. 42.

A

Staaten, verbundne 267.546. -

Staatenſyſtem ibid. .

Staatsbedienter , Beamter 22o. N. I.

Staatsgebiet 214, 448. 216. N. 2.

Aa 2 Staats
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Staatsgenoſſen, Staatsbürger 24. 446.

- – 3 Claſſen ihrer Rechte 27o... 552:

– – deren unumſchränkte, und eingeſchränk

te Rechte 271. 555. u. f. W.

Staatsgewalt 2I9. 46o.

Staatsgrundgeſetz 213. N. I.

Staatsgrundverträge 213.445.

Staatsoberhaupt 2 I8. 459.

Staatsrecht, allgemeines I9, 43. 95 3 499. u. 4 IO.

- – deſſen Nutzen und Geſchichte 196. 4I2.

- u. ſ. w. -

Staats- und Privatverbrechen 242. 5oo.Staatsverfaſſung 260. 532. - A

– – – wie ſie aufgehoben werden kann 266.

544.

Staatsvermögen 215.45I.

Staatswohl 2o8. 434. -

Staatszweck, Mittel dazu 23o. 485. -

Stand der Wildheit und der urſprüngliche ſind vom Na

turſtand verſchieden I4. N. I.

–– deſſen Begriff und Eintheilung I4. 3Q:

Stimmen, entſcheidende u. f..w. 164: 348. N. T.

Strafe, was ſie iſt, und Arten derſelben 92. I77.

– – wann es ein Recht dazu giebt 92. 178.

– – worauf ſie ſich bezieht 92. 178.

Strafrecht 240. 499. -

– , – Grund deſſelben 243.562.

Strandrecht iſt ungerecht 154. 328.

Streitigkeiten unter Völkern; friedliche Mittel fiebey

- zulegen Z42: 737. -

– – – deren Entſcheidung und Richter darf der

- Staat feſtſetzen 284, 592.

Symbol, ſymboliſches Buch 188. 396.

. . T.

Tauſch 306. 639. - -

Tejejgjén im NR. kein Recht 156.332.
# 26. 6o. -

Todesſtrafen ſind in der Regel unerlaubt 243. 593

Trieb 3. N. 3. - - Trieb
- T1
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Trieb, eigennütziger, uneigennütziger 7. 16.

Tyranney 222. N. 2. -

- – Befreyung davon kann durch Zwang ge

ſchehen 325. N. 2. W

U.

Uebergabe gehört nicht ins NR. 119. N. 2.

Ueberzeugung, eigne, freye, darf nicht eingeſchränkt

werden I87 395.
-

- – – was bey Verſchiedenheit derſelben zu

. merken iſt 69. N. 4.

Unterlaſſungshandlungen 4. N. 1.

Unterſuchung der Verbrechen, inwiefern die Mittel

W - dazu rechtmäſsig ſind 245.504.

Unterthan 162, 344. 214, 446. 252, 5 14.

- – wer es nur ſeyn kann 252. 5 15. u. 516.

– – der, hat Rechte gegen den Oberherrn 253,

59. U 520 255, 523. -

– – – darf ſeine Rechte gegen den Oberherrn

nicht ſelbſt ausüben 255 52r.

Unterthanen, inwiefern ſie keine Zwangsrechte gegen

den Oberherrn haben 253. 5 18.

– – -. – die Ausübung ihrer Zwangs

rechte verboten iſt 256.524..

– – – – fie einſeitig den Vertrag auf

heben können 259.529.

- - - – den Staat verlaſſen können

259. 53O.

Unterwerfungsvertrag 163. 345.

– – – – bürgerlicher 212. 444.
Unwiſſenheit 292. 609. A

- – vermeidliche, unvermeidliche 295. 618.

Urtheilen und richten 85. 170. -
-

Uſurpator 216.454.

V.

Verbindlichkeit, Eintheilung derſelben 8. 19. N. r.

- - – erläſsliche, unerlaſsliche 8, 20. 39,

72. 39, 7Z.

A a 3 Ver
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Verbindlichkeit, unerlaubte, und nicht ganz unerlaubte

Uebertretung derſelben 55. 98.

- – worauf ſie bey vollkömmnen und un

- vollk. Rechten geht 39. 72.

Verbrechen 242, 5oo. 293, 614.

- Verdienſt 293. 614.

Vereinigungsvertrag 158. 334:

* - – – bürgerlicher 212. 442.

Verfaſſung des Staats 21 o. N. 5.

Verfaſſungsvertrag 212.443.
-

Vergehen 293, 612. 294, 615.

Vergleich 312. 654.

– – Unterarten deſſelben 312.655. u. ſ. w.

Verjährung gilt nicht im Naturrecht 154.328.

- – weswegen ſie im Staate eingeführt iſt 315.

N. 2.

Verleihen 305. 636. - - -

- Verletzung, was ſie iſt und wodurch ſie geſchieht 82.

16o. u. I61.

– – unwillkührliche, gegen dieſe hat kein

Zwangsrecht ſtatt 91. 176. N. 3.

Vernunft, praktiſche 5. 13.

- – erfoderlicher Gebrauch derſelben bey Aus

übung des Zwangsrechts 99. N. 1.

Verpfändung 31o. 650.

Verpflichtungen, beſondere, der Perſonen, durch die

- der Staat wirkt 214. 488.

Verſehen 294. 615. -

Verſprechen 13 : 265.

- – bloſses, iſt kein Vertrag 143. 299. N. I.

- – Annahme deſſelben 13 . 266.

- – deſſen Gegenſtand muſs beſtimmt ſeyn

- 138 286.

-s – inwiefern Uebertretung deſſelben ſchadet

51. 32o.

Vertheidigung, Recht der, 90. 173.

Verträge, Arten derſelben 303 634.
A - - einzelne Arten derſelben werden nicht im

NR. gelehrt 40. 293.

- - widerrufliche, unwiderrufliche 151. N. I.

-

Ver
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Verträge, genauere Beſtimmung derſelben iſt im Staate

nöthig 3o3. 63i.

s- – ihre Hauptverſchiedenheiten 303, 632. 309,

646. -

- – ſind von Contracten verſchieden 149. 314.

- – ihr Unterſchied im Völkerrecht 33o. 697.

u. f. w..“

- – wer ſich durch dieſelben Rechte erwerben

kann I 35. 274.

-s – mit wem man ſie nicht ſchlieſsen kann 136.

N. 2.

- – worüber man ſie ſchlieſsen kann 136. 276.

- – wozu man ſich nicht durch ſie verbindlich

machen kann 136. 277. u. ſ. w.

-. – Anſtalten zu deren Erleichterung im Staate

280., 579. .

-, – mit dem Feinde muſs das Volk halten 348.

- 744.

- – werden auf dreyfache Art aufgehoben 15 I.

3 I8.

– – wie ſie durch Einwilligung aufgehoben wer

den 152. 32 I. -

– – Arten ihrer Aufhebung müſſen im Staate ge

- nauer beſtimmt werden 31 1. 65 I.

Vertrag 132. 267.

– – gültiger, nichtiger I37. 282. u. 283.

– – zuſammengeſetzter, einfacher 144. Zoo.

– – einſeitiger, doppelſeitiger 144. 3o1.

– – wenn er durchaus nichtig iſt 138. 295.

– – kann ohne Annahme nicht gedacht werden

I43. 299. -

– dazu ſind zwey Perſonen nöthig 132. 268. -

– wovon deſſen Wirklichkeit abhängt 144. 3or.

– Erfüllungen deſſelben, die ihn aufhehen 313.

s 657. -

–

Vindication I26. 25 I.

Völker, überwundne, in wiefern ſie Unterthanen

werden können 351. 755.

– – ihre Rechte, gegen künftige Verletzung ſich

zu ſichern 339 729.

– – Zweck der Mittel zu ihren Schutz 338. 728.

Aa 4 Wö!



Regiſter

Völkerrecht 317. 665.

– allgemeines, poſitives I9, 44. 317, 666.

– poſitive Eintheilung deſſelben 318. N. 2.

– deſſen allgemeinſter Grundſatz 32 I. 674.

– woraus ſeine Lehrſätze entſtehen 32 1.673.

– Geſchichte ſeiner Bearbeitung 3 18. 668.

– Literatur deſſelben 318. 669.

– nimmt ein Volk als frey an 32o. 67o.

– was nicht hineingehört 352.757.

Völkerverträge, Grund ihrer Gültigkeit 336.719.

– – merkwürdigſte Unterſchiede derſel

ben 337. 724.

– Verſtärkungen derſelben 336. 721.

– – Mitwirkung eines dritten Volks bey

denſelben 336. 722. -

- - – wie ſie aufhören 337. 725.

Volk 214, 447. 3 3 , 658.

–, neutrales, Z49. 747.

- – kann nicht zum Krieg gezwungen

werden 349 748.

–

-

– kriegführendes, inwiefern es gegen ein Drittes

Zwangsrechte hat 349. 746.

– kein, ſteht unter der Vormundſchaft eines andern

Z23 - 678. - -

– inwiefern es ſich erhalten und vervollkommnen

darf 3 23. 679. -

– was es zu ſeinem Eigenthum nicht rechnen darf

ZT“. 6.SZ.

– inwiefern es Geſandte ſchicken kann 333.709.

– iſt nicht verbunden, Geſandte anzunehmen ohne

beſondere Vertrag darüber 333. 71 I.

Voijmacht 303. 64.4. f

Vollſtreckung, Recht der, 225. 474.

Vormund 177. N. 2.

Vo mindſchaft, Recht der, 240. 498.

Vorſatz 294 61 5. -

Vorſtellungsvermögen, deſſen Gebrauch muſs der ein

willigende haben 135. N. 1.

Vortheile, welche dem Eigenthümer aus dem geraubten

Gute gehören 126. 252. u. 253.

W.



der merkwürdigſten Sachen.

r

W.

Wahrhaftigkeit des andern, Zwang darauf 84. 166.

Wahrheit zu ſagen darf niemand hindern 69. N. 3.

Wahrſcheinlichkeit, hohe, wo ich ſie für Gewiſsheit

- nehmen darf 98. 192.

Werth 140. N. 2.

– – der Dinge 63. N. 3.

– – einer Sache, inwiefern Verletzung dabey mög
- lich iſt Zo6. 638. -

Weſen, ein vernünftiges, woran ich es erkenne 57.

N. 2. -

- -s - – wann ich es tödten darf 96.

I87.

– – jedes vernünftige, iſt nicht Mittel zu Zwecken

- - auſser ihm 49. 88.

- – - – iſt Zweck an ſich ſelbſt 50.

- I.

- - - – Würde deſſelben 5o. N. 2.

- = - – hat ein Recht zur Perſön

lichkeit 53. N. 2.

Widerruf, wen ich dazu zwingen kann 74, 139. 83,

- I65.

Widerſetzlichkeit, willkührliche, unwillkührliche,

- gegen vollkommne Rechte 58. 106.

Wille im weitern und engern Sinne 2, 6. 7, 17.

– – allgemeiner, deſſen Einſchränkungen 222. 466.

U. 467.

– – allgemeiner, Ä im Staate nothwendig 208. 435.

– – deſſen Bewuſstſeyn führt Bewuſstfeyn unver

brüchlicher Geſetze mit ſich 43. 82.

Willkühr2. 6.

– – andrer darf man brauchen 6o. N. I.

Willensbeſtimmung 13o. 263.

Willensbeſtimmungen 3, 8. 208, 435.

Willenserklärung 13o. 263.

– – – Zeichen derſelben 13I. 264.

– – – deren Wahrhaftigkeit kann der Pro

miſſar fodern 132. 269.

Willenshandlung 4. 10.

Wohl der Geſellſchaft 159. 338.

Aa 5 Wohl



Regiſter

Wohl des Staats 2o8. 434.

Wollen 3. 9.

Worte und Zeichen, wie ſie bey Verletzung zu be

trachten 83. 162.

Z.

Zahlung I52. 322.

Zeichen, äuſsere, müſſen die Willensbeſtimmung beym

Eigenthum bekannt machen II5.226.

– – beſste, für die Erwerbungsarten 3o2. 629.

– – beſtimmte, ſind zu Begründung des Eigen

thums freyer Völker nicht nöthig 327.

687. V

Zeichen müſſen im Staate da ſeyn I 18. N. 2.

– – der Beſitznehmung ſind nicht nothwendig

zur Begründung der Zwangsrechte

I2O. 239.

– – für Beurtheilung der Zwangsrechte muſs der

Staat feſtſetzen 285.596.
-

– – in Rückſicht fubjectiver Verbindlichkeit ſind

nothwendig 286. 598.
-

Zeugung und Geburt begründen keine Zwangsrechte

- I74. 375.

Zins 308. 643.

Zoll, wie er zu rechtfertigen iſt 329. 693. N. r.

Zueignungsrecht 112. 221.

Zufall 296. 62o.

Zufälle, äuſsere, welche die Gültigkeit des Vertrags

aufheben 152, 323.313, 658.

Zurechnung 287599.

- – des Rechts, 29I. 6o7.

- - – wo ſie nicht ſtatt hat 292. 608.

- – der That 289. 602. » -

f- – findet nur bey ſelbſtthätigen Handlungen

ſtatt 289. 6o3.

– hat Grade 294. 616. /

– bürgerliche, vornehmſte Regel derſelben

296. 62 I.

- – die bey Strafe nöthige, worauf ſie geht

3o1. N. 2.
Zurech



der merkwürdigſten Sachen.

Zurechnung, wozu ſie nothwendig und ohne Einfluſs

iſt 288. 6oo.

Zuſage, wiederholte, iſt zum Vertrag nicht nothwen

- dig 132 N. 2. -

Zuvorkommen, Recht deſſelben 90. I74.

Zuwachs I 19. 235.

– – Arten deſſelben I21. N. 3.

– – was dazu nöthig iſt 120. 240.

Zwang II. 24. -

– – pſychologiſcher und mechaniſcher 12. N. I.

– angreifender, iſt unerlaubt 59. N. 2. - -

– gegen wen er auszuüben 99, 193. 99. N. 2.

– wer ihn ausüben ſoll 4o. 76.

– wovon er zu beweiſen ſey 40. 76.

– wie weit er bey Widerſetzlichkeit gegen voll

kommne Rechte geht 58. 106.

– Ausübung deſſelben iſt äuſserſtes Mittel des

Staats 216.454.

– wer deſſen Ausübung nicht hindern darf 93.

I8I.

– warum er nur mit vollkommnen Rechten ver

bunden iſt 61. 109.

Zwangsmittel, gelinde 97. 19o. u. 191.

Zwangs- und Gewiſſenspflichten 13. N. 2.

Zwangsrecht 13 28. -

-

“

-

- – Ausdehnung deſſelben 89. 172 d.

- – Gränze deſſelben 88. I72 b.

-, – Grund und Veranlaſſung, dazu 59. Io7.

- – Veranlaſſung zur Ausübung deſſelben 59.

107

- – bey Ausübung deſſelben iſt nur auf Lega

lität zu ſehen 6o. Io8.

- – wieweit die Befugniſs deſſelben geht 89.

I72 c.

- – iſt kein erworbenes neues Recht 59.

I. -

- – in ihm iſt Erlaubtſeyn und Beſugniſsent

halten 59. N. 2:- -

- – ſetzt ſchon ein vollkommnes Recht voraus

57. N. 2. -

- – worauf man dabey zu ſehen hat 92. 178.

Zwangs



Regiſter der merkwürdigſten Sachen.

Zwangsrecht, wie lange es gegründet iſt 9o. 175.

-

-

-

-

w

zu den nothwendigen Mitteln des Le

bens 67. I2o

zur Strafe, darf geſetzlich feſtgeſetzt

werden 285. 595.

gegen Oberherren, wiefern es erlaubt

iſt 257. 525.

gegen wen es unter Völkern ſtatt hat

345.742. - -

inwiefern man es gegen einzelne Mit

glieder des beleidigenden Volks hat 345.

- 74I. - - - -

Zwangsrechte, freye, verbindliche 61. 11o.

Zweck 3. N.

– – der ſi

ſind der wichtigſte Gegenſtand des Na

turrechts 13. 29.

können eingeſchränkt werden 58. 103.

Ä Freunde 80. I 53.

ür andere, deren Ausübung iſt ver

ſchieden nach Verſchiedenheit der Gü

ter 81. 157. -

von wem man ſie durch Verträge er

wirbt 135. 275.

einzelner, deren Beweis darf der Staat

fodern 285. 595.

Zweck der Ausübung derſelben im

Staate 285. 594. -

der einzelnen für andere darf der Staat

aufheben 276. 57.

gegen Einzelne bey. Beleidigung des

Volks 340.733.

2.
-

ttlichen Geſetze, wodurch er beſtimmt

wird 49. 87.

Zwecke, zwey Arten derſelben 68: 124.

– die ſich die menſchliche Willkühr ſetzen kann
-

62. III.

- - -
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